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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9      Berlin, 27. Januar 2006 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form 
direkt in den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben 
eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland:  
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in 
ihrem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte 
erläutern) 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser 
Umstellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die 
Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben? 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 



 

 

5

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-
titels verspätet gestellt? 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, 
bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. 
Inwieweit ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

Wenn ja, wie oft? 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

 

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 
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b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-
turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 
AufenthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 
Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

Wenn ja, in welcher Weise? 

 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt?  

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 
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e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 
verhängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach 
Praktikabilität und Nutzen bewertet. 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, 
Identitätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 
89a AufenthG)?  

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden? 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

c Wie viele Minderjährige sind darunter? 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für 
die Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG     
- § 25 Abs. 4 S. 1 

AufenthG 
    

- § 25 Abs. 4 S. 2 
AufenthG 

    

- § 25 Abs. 3 AufenthG     
- § 23 Abs. 1 AufenthG     
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g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu 
prüfen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen 
Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a 
AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit 
Altersangabe der Betroffenen) 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 
Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 
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8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer 
zufriedenstellend? 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

 

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 
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b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen? 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

 

 

 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis 
gehandhabt? 

d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 
Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung 
entsteht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

 

 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem 
Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

b) Wenn nein, warum nicht?  

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 
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2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt?  

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVfG gemacht?  

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 

 

 

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen?  

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung 
angefragt? 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die 
Prüfung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 
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V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das 

Bescheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf 
die Arbeit der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration 
der Betroffenen? 
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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9      Berlin, 30. Januar 2006 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form direkt in 
den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben eingetragen 
werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: Baden-Württemberg 

 

Vorbemerkung: 
Das ermittelte Zahlenmaterial beruht überwiegend auf Schätzungen und kann nur ein 
Anhaltspunkt für die mitgeteilten Daten bilden. 
 
Wir gehen davon aus, dass über eine AZR-Auswertung genauere Daten ermittelt wer-
den könnten. Deshalb wäre es angezeigt, den Bundesländern die Möglichkeit einzu-
räumen, den Datenbestand des AZR selbstständig auszuwerten. 
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ih-
rem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte er-
läutern) 

Hierzu liegen uns keine näheren Erkenntnisse vor. Auf die Ausführungen zu 

Nr. 10 wird ergänzend hingewiesen. 
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b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der Um-
stellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Umstel-
lung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neure-
gelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich ge-
blieben? 

 
Es besteht auch nach der Umstellungsphase ein deutlicher Mehraufwand für die 
Ausländerbehörden. Hauptursachen sind 
• das One-stop-Government-Verfahren - durch die Beteiligung mehrerer verfah-

rensbeteiligter Behörden verlängert sich die Verfahrensdauer; durch die län-
gere Verfahrensdauer ergeben sich zusätzliche Nachfragen der Antragsteller 
bei den Ausländerbehörden 

• die Übertragung von Aufgaben der Arbeitsverwaltung auf die Ausländerbe-
hörden 

• die Regelungen zur Integration, insbesondere neue Zuständigkeiten im Rah-
men der Integrationsförderung 

• die Verfahren im Zusammenhang mit Anfragen nach § 73 Abs. 2 und 3 Auf-
enthG einschließlich Sicherheitsbefragungen 

• Ausstellung von Aufenthaltstiteln ist zeitaufwändiger geworden 
• der Mehraufwand bei der Erfassung im AZR infolge der Zuordnung der 

Rechtsgrundlagen bei der Erteilung der Aufenthaltstitel sowie der verbesser-
ten Sicherheitsstandards (Bildintegration etc.)  

• die erhöhten fachlichen Anforderungen an die Sachbearbeitung bei den Aus-
länderbehörden 

• komplizierte Anspruchs- und Ausnahmetatbestände, die die Prüfung bei Auf-
enthaltstiteln erschweren. 

 
Die Erleichterungen im Rahmen des EU-Rechts können den Mehraufwand nicht 
kompensieren.  
 
 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

 
• Die Verankerung des Integrationsaspekts im Gesetz und die Integrationsför-

derung (trotz Mehraufwand) 
• Übersichtliche Strukturierung des AufenthG nach Aufenthaltszwecken 
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• Begriffsdefinitionen in § 2 AufenthG 
• Zusammenfassung verschiedener RVO in der AufenthV 
• die Regelungen des § 71 Abs. 5 Satz 1 AsylVfG und des § 14 a AsylVfG 
• die weitgehende Gleichstellung von Asylberechtigten und Inhabern von „klei-

nem Asyl“  
• die Beschäftigungsmöglichkeiten für Studenten nach erfolgreichem Abschluss 

des Studiums 
• die Regelungen über die Ausübung einer Beschäftigung durch Geduldete. 

 
 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 
 
• Zu § 2 Asylbewerberleistungsgesetz: Der mit dem Zuwanderungsgesetz ein-

geführte unbestimmte Rechtsbegriff „rechtsmissbräuchlich“ in § 2 Abs. 1  
AsylbLG führt zu einer nicht gerechtfertigten Besserstellung der Leistungs-
empfänger und zu erheblichem Mehraufwand bei den Leistungsträgern. Eine 
rechtsmissbräuchliche Verlängerung des Aufenthalts eines Leistungsbe-
rechtigten ist schwer nachweisbar mit der Folge einer Besserstellung derjeni-
gen Ausländer, die die Beendigung ihres Aufenthalts verzögern. Die bislang 
hierzu ergangene Rechtsprechung ist im Übrigen uneinheitlich. 

• Der Bezug von ALG II stellt keinen Ausweisungsgrund dar. Zudem wird in  
§ 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG auf den tatsächlichen Bezug und nicht auf die 
Bedürftigkeit abgestellt. Im Übrigen haben die Agenturen für Arbeit auch kei-
ne Mitteilungspflicht mit der Folge, dass die Ausländerbehörde auch im Hin-
blick auf die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 AufenthG kei-
ne Informationen über ALG II-Bezieher erhält. 

• „One-stop-Government” bringt Mehrbelastungen und führt nicht zu dem ge-
wünschten Erfolg 

• Verzicht auf die Einhaltung der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen (ins-
besondere Identität, Passpflicht) bei der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 3 AufenthG. 

• Anrechnung sämtlicher Duldungszeiten gem. § 102 Abs. 2 bei § 26 Abs. 4 
AufenthG, insbesondere die Duldungszeiten, die der Ausländer selbst zu ver-
treten hat (etwa wegen fehlender Mitwirkung bei der Passbeschaffung). 
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• Durch die Härtefallregelung (§ 23a AufenthG) werden bei vielen Ausländern 
falsche Hoffnungen geweckt, die sich negativ auf die Rückkehrbereitschaft 
auswirken.  

• Komplizierte Formulierung der Auflagen im Bereich der Arbeitsmigration. 

• Die Ausführungen von Niedersachsen zur Reduzierung der unterschiedlichen 
befristeten Aufenthaltsgenehmigungen auf einen Aufenthaltstitel werden ge-
teilt. 

 
 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 
 
Auf die Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- 
und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vom 02.02.2006, Az.: 4-
1310/132, wird verwiesen. Ergänzend ist zu § 15a AufenthG auszuführen: 
 
Sollte sich nach einer weiteren Beobachtungsphase mittelfristig zeigen, dass die 
Personenzahl in dem bisherigen relativ niedrigen Umfang bleibt und das ur-
sprünglich verfolgte Ziel einer gleichmäßigen Verteilung der unerlaubt eingereis-
ten Ausländer auf die Länder mit dieser Regelung nicht erreicht werden kann, wä-
re im Interesse der Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung die Notwendig-
keit dieser Vorschrift zu prüfen. Die bisherigen Erfahrungen beim Vollzug des 
§ 15a AufenthG haben gezeigt, dass die Zugangszahlen weit hinter den ur-
sprünglichen Vorhersagen und Befürchtungen zurück geblieben sind, eine Wei-
terverteilung der Personen häufig nicht möglich ist und die besonders betroffenen 
Länder damit nicht entlastet werden und der Gesetzesvollzug einen unverhält-
nismäßig hohen Verwaltungsaufwand verursacht. 
 

 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-
titels verspätet gestellt? 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 
 
Nur in wenigen Fällen, da ein Großteil der Ausländerbehörden die Betroffenen 
rechtzeitig auf den Ablauf hinweist. Die Ausländerbehörden verfahren bei verspä-
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teter Antragstellung (soweit der Ablauf der Geltungsdauer des Aufenthaltstitels im 
Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als drei Monate zurückliegt) nach  
Nr.  81.4.2.3 der vorläufigen Anwendungshinweise.  

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, be-
darfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit 
ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 
 
Grundsätzlich teilen wir die Einschätzung von Hamburg, wonach die Regelungen 
der BeschV und der BeschVerfV sich materiell nicht wesentlich von den früheren 
Regelungen (AAV, ASAV, ArGV) unterscheiden. 
 
Eine nennenswerte Zuwanderung von Hochqualifizierten oder Spezialisten ist mit 
Ausnahme des schon bisher praktizierten befristeten Personalaustausches bei in-
ternational tätigen Konzernen nicht festzustellen. Die meisten Fälle, die bislang 
nach § 19 AufenthG zu entscheiden waren, betrafen Personen, die sich bereits 
mit Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufhielten und somit ihre „Standort-
wahl“ schon getroffen hatten.  
 

 
b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-

agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)?  
 
Das "One-stop-Government" hat sich nur insofern verwirklicht, als die Antragstel-
ler nur noch eine Anlaufstelle (die ABH) haben. Die Dauer des Verfahrens zur Er-
teilung der Aufenthaltserlaubnis hat sich grundsätzlich verlängert. Im Übrigen 
bringt dieses Verfahren einen erheblichen Mehraufwand für die Ausländerbehör-
den mit sich. Im Einzelnen: 
 
• Das Verfahren wurde bürokratischer und umständlicher. Bislang konnte der 

Ausländer bei zwei Behörden seine Entscheidung „gleich mitnehmen“ und 
hatte bei jeder Behörde seinen Ansprechpartner. In der Regel konnte der Aus-
länder nach nur einer Vorsprache beim Arbeitsamt und bei der Ausländerbe-
hörde innerhalb eines Tages die Arbeit aufnehmen. Heute sind verfahrensbe-
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dingt häufig mehrere Besuche bei der Ausländerbehörde sowie Anfragen der 
Arbeitgeber an der Tagesordnung und die Arbeitsaufnahme verzögert sich 
teilweise erheblich. 

 
• Die ABH kann dem Ausländer oft keinen Zeithorizont nennen, bis wann die 

Entscheidung ergeht. Notwendige Rückfragen zwischen Ausländer-Auslän-
derbehörde-Arbeitsagentur und umgekehrt erschweren die Situation. 

 
• Der Arbeitsaufwand bei den Ausländerbehörde wurde erheblich größer, 

• da jetzt von ihnen auch Ablehnungen bezüglich der Zulassung einer Be-
schäftigung getroffen werden müssen 

• Prozessvertretung und das Prozessrisiko trägt immer die ABH. 
• Mit den Beschwerden über die lange Bearbeitungsdauer der Arbeitsagen-

tur, telefonischen Anfragen und persönlichen Vorsprachen etc. müssen 
sich die Ausländerbehörden auseinandersetzen. 

 
• Die Entscheidung der ABH beruht auf einer nur intern und nicht gegenüber  

dem Ausländer getroffenen Entscheidung der Arbeitsagentur und ist für den 
Ausländer nicht mehr transparent.  

 
• Teilweise treten auch Zuständigkeitsprobleme bei drittstaatsangehörigen Fa-

milienangehörigen von Neu-EU-Bürgern auf. Für die Arbeitsgenehmigung-EU 
ist hier immer noch die Arbeitsagentur zuständig, die manchmal nicht erkennt, 
dass es sich bei dem Ausländer um einen EU-Familienangehörigen handelt. 

 
• Fragen zum Arbeitsgenehmigungsrecht können von den Ausländerbehörden 

nicht beantwortet werden. Die Ausländer müssen in diesen Fällen an die Ar-
beitsagentur verwiesen werden. Von den Antragstellern wird vielfach bedau-
ert, dass ein persönliches Gespräch mit dem Mitarbeiter der Arbeitsagentur 
nicht mehr möglich ist.  
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c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen?  
 
Entsprechende Erhebungen liegen nicht vor. Nach Auskunft der Ausländerbehör-
den handelt es sich um wenige Einzelfälle.  
 

 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

Wenn ja, wie oft? 
 
Es sind nur vereinzelt Fälle bekannt geworden. Dabei handelt es sich überwie-
gend um Duldungsinhaber. 

 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis zur 
Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

 

Die meisten Ausländerbehörden führen dazu keine Erhebungen durch. Verlässli-
che Angaben sind daher nicht möglich. Der überwiegende Teil der Anträge wurde 
positiv entschieden. 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  
Absolventenzahlen für das Jahr 2005 liegen noch nicht vor; die neusten Absol-
ventenzahlen stammen aus dem Jahr 2004. In diesem Jahr haben an den Hoch-
schulen Baden-Württembergs 3.649 Ausländer eine Prüfung abgelegt. Allerdings 
liegt nicht von allen Absolventen eine Angabe über die Herkunft der Hochschul-
zugangsberechtigung vor. 864 ausländische Absolventen hatten eine Hochschul-
zugangsberechtigung aus Deutschland und gelten als Bildungsinländer; 2.364 
ausländische Absolventen waren nach der Herkunft ihrer Hochschulzugangsbe-
rechtigung Bildungsausländer. Hoch gerechnet auf die Gesamtzahl heißt das, 
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dass von 3.649 ausländischen Absolventen etwa 2.680 Bildungsausländer und 
969 Bildungsinländer wären.  

 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  
 
Es gibt keine bedeutenden Veränderungen. 

 

4. Integrationskurse 

 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 
In wenigen Fällen erfolgten von der Ausländerbehörde Mitteilungen an die die 
Leistung bewilligende Stelle. Ob es tatsächlich zu einer Kürzung von Leistungen 
wegen der Nichtteilnahme am Integrationskurs gekommen ist, kann von der Aus-
länderbehörde nicht festgestellt werden. Ferner wurde in einer nicht näher be-
kannten Zahl von Fällen der Aufenthaltstitel nur kurzfristig verlängert. 

 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 
Die Ausländerbehörden verfahren unterschiedlich, und zwar: 
 
• Die Betroffenen werden bei Ihrer Vorsprache bei der Ausländerbehörde dar-

auf hingewiesen, dass sie eine Anmeldebestätigung des Sprachkursträgers 
so schnell wie möglich vorzulegen haben. Liegt eine solche nach sechs Wo-
chen noch nicht vor, wird der/die Betroffene vorgeladen. Wird der Vorladung 
keine Folge geleistet, wird die ARGE informiert und darum gebeten, den/die 
Betroffene auf die Möglichkeit der Leistungskürzung hinzuweisen. 

• Die Überprüfung erfolgt anlassbezogen nach drei bzw. sechs Monaten, ins-
besondere bei der nächsten Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. 

• Der Kursträger informiert die Ausländerbehörde auf deren Ersuchen über 
Kursbeginn, -abbruch oder unentschuldigtes Fehlen. Allerdings kommen 
manche Kursträger der Mitteilungspflicht nach § 8 Abs. 4 IntV nicht nach. 
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c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-
turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 Auf-
enthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 
Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 
 
• Nach anfänglichen Schwierigkeiten werden von der ARGE nunmehr die zu 

verpflichtenden Ausländer gemeldet. Die Zusammenarbeit auf örtlicher Ebe-
ne wird von den Ausländerbehörden inzwischen als gut bis sehr gut bewertet. 
In den meisten Fällen dieser Art handelt es um Personen, die seit vielen Jah-
ren mit einem Daueraufenthaltsrecht hier leben. 

• In Baden-Württemberg sind den Ausländerbehörden im Jahr 2005 durch Stel-
len, die Leistungen nach SGB II gewähren, insgesamt 2564 Personen für ei-
ne Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs vorgeschlagen worden, 
davon 1212 bis zum Stichtag 30.06.2005. Diese konstante Entwicklung der 
Zahlen widerlegt die ursprüngliche Annahme, die Zusammenarbeit zwischen 
den JobAgenturen/ARGEN und den Ausländerbehörden sei in der Anfangs-
phase nur schleppend zustande gekommen. 

 
Ergänzend wird auf die Stellungnahme des Innenministeriums zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäi-
schen Union vom 02.02.2006, Az.: 4-1310/132, verwiesen. 
 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  
 
Von dieser Möglichkeit haben die Ausländerbehörden in Baden-Württemberg im 
Jahr 2005 bei insgesamt 665 Personen Gebrauch gemacht. 
Problemlagen/Einzelfälle: 
• Das Problem ist in vielen Fällen, dass beim Kindergarten- oder Schulbesuch 

eines jüngeren Kindes davon ausgegangen werden muss, dass die Integrati-
on auf andere Weise Gewähr leistet ist (§ 4 Abs. 4 IntV). Eine Verpflichtung 
ist damit nicht mehr möglich. 

• Ein weiteres Problem ist, dass die unteren Ausländerbehörden von sozialen 
Problemlagen (Nr. 44a 1.1.2 VAH) oftmals keine Kenntnis erhalten (zum Bei-
spiel über Schulprobleme der Kinder). 
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Wenn ja, in welcher Weise? 
Vereinzelt durch Verpflichtungsverfügung oder unter Verwendung eines Vor-
drucks des Rechenzentrums (ohne Rechtsbehelfsbelehrung). 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

 
Der Nachweis der Tatbestandvoraussetzungen des § 58a AufenthG ist sehr 
schwierig. Erforderlich sind konkrete auf die Person des Ausländers bezogene 
gerichtsverwertbare Tatsachen als Anknüpfungspunkt für die aufzustellende 
Prognose; allgemeine Erkenntnisse oder Vermutungen reichen nicht aus. Verein-
zelt liegen Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden des Landes oder des Bundes 
vor, die den Erlass einer Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG gegebe-
nenfalls rechtfertigen könnten. Diese Erkenntnisse sind jedoch zum überwiegen-
den Teil nicht gerichtsverwertbar. 

 

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 
Nein 

 
b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 

„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  
Wie viele Ausweisungen sind erfolgt? 
Sieben Ausweisungen  
 
Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig?  
Zwei 

 
Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden?  
Zwei Ausländer sind nach Erlass der Ausweisungsverfügung untergetaucht; ver-
mutlich halten sie sich im Ausland auf. 
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Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

Entfällt 

 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? (Angaben sofern möglich bitte 
aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

 
• 10 Ausweisungen nach § 54 Nr. 5 AufenthG  
• 1 Ausweisung nach § 54 Nr. 6 AufenthG. 
 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

In zwei Fällen, in denen Erkenntnisse zum extremistischen Hintergrund als nicht 
gerichtsverwertbar eingestuft sind, erfolgte die Ausweisung nach § 55 Abs. 2  
Nr. 2 AufenthG. 

 

Ausweisungsbegründende Sachverhalte waren eine strafrechtliche Verurteilung 
wegen mittelbarer Falschbeurkundung sowie die Vorlage gefälschter Arbeitgeber- 
und Gehaltsbescheinigungen. 

 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 Auf-
enthG versagt?  
Zwei 
 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

In etwa 20 Fällen. 

 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG ver-
hängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Prakti-
kabilität und Nutzen bewertet. 

Bisher in keinem Fall.  
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f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor? 

  Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

 
In der Praxis war bislang allein der Ausschlussgrund nach Buchstabe b) relevant. 
Die Straftaten erreichten aber nicht die Schwelle der „Straftat von erheblicher Be-
deutung“. 

 

Die Sachverhaltsaufklärung erfolgt üblicherweise durch BZR-Auszug. Andere 
Möglichkeiten, gerichtsverwertbare Beweise zu beschaffen, bereiten häufig 
Schwierigkeiten. 

 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identi-
tätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 89a 
AufenthG)?  

Die genanten Regelungen sind kaum geeignet, Identitätstäuschungen von Asyl-
bewerbern entgegenzuwirken, insbesondere da wirksame Sanktionsmöglichkei-
ten fehlen. Insgesamt gibt es nur wenig Erfahrungen. 
Die Visa-Datei hat sich bewährt.  
 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden? 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 
 
LKA: ca. 17.000 
LfV: keine Angabe möglich (es dürfte sich um eine ähnliche Größenordnung wie 
beim LKA handeln) 
 
Die Zahl der Fälle, in denen Versagungsgründe oder Sicherheitsbedenken auf-
grund der Mitteilung der nach § 73 Absatz 2 AufenthG angefragten Behörden 
festgestellt wurden, wird nicht erfasst.  
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i) Besteht aus Ihrer Sicht hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 
 
Es besteht grundsätzlich weiterer Gesetzgebungsbedarf, weil die bisherigen Er-
fahrungen gezeigt haben, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen vielfach 
nicht (gerichtsfest) nachgewiesen werden können. Auf das Schreiben des Innen-
ministeriums vom 20.02.06, Az.: 4-1310/132, wird verwiesen. 
 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

 

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 
In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle geht es um Geduldete, die die Unmög-
lichkeit der freiwilligen Ausreise oder Abschiebung selbst zu vertreten haben 
(Identitätstäuschung, fehlende Mitwirkung bei der Passbeschaffung). Unter die-
sen Umständen darf einem Ausländer keine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.  
 
Es wird auch keine Veranlassung gesehen, in Fällen wie beispielsweise  Identi-
tätstäuschung, Urkundenunterdrückung, verweigerter Mitwirkungshandlung und 
Verweigerung der freiwilligen Ausreise eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Sol-
ches Verhalten darf nicht mit einem Aufenthaltsrecht belohnt werden. Der Aufent-
halt ist vielmehr zeitnah und konsequent zu beenden.  
 
 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  
Laut AZR (Stichtag 31.12.2005) wurden in Baden- Württemberg 24.310 Duldun-
gen erteilt. 
 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 
Dazu gibt es keine statistischen Erhebungen, schätzungsweise dürften es 
30-40 % sein. 
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d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 
Dazu gibt es keine statistischen Erhebungen, schätzungsweise dürften es 
70-80 % sein. 
 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 
Dazu gibt es keine statistischen Erhebungen, schätzungsweise dürften es  
20-30 % sein. 
 

f) Hierzu können Daten bezogen auf Baden-Württemberg nicht angegeben werden. 
Das AZR enthält keine entsprechenden Eintragungen, die Ausländerbehörden 
führen zumeist keine entsprechende Statistik. 

 

positiv negativ Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für 
die Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG  
 

   

- § 25 Abs. 4 S. 1 Auf-
enthG 

    
 

- § 25 Abs. 4 S. 2 Auf-
enthG 

    

- § 25 Abs. 3 AufenthG  
 

   

- § 23 Abs. 1 AufenthG  
 

   

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  
Siehe Antwort zu f). 
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h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prü-
fen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 
 
Minderjährige im Familienverband erhielten regelmäßig dann eine Aufenthaltser-
laubnis aus humanitären Gründen, wenn in ihrer Person (§ 25 Abs. 3 AufenthG) 
oder in der Person eines Familienmitglieds (§ 25 Abs. 5 AufenthG) ein Abschie-
bungsverbot festgestellt wurde. Im Einzelfall wurde - darüber hinaus - eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt, wenn die Integration der Familie sehr weit fortgeschritten 
war. 
 

 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 
 
 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen Per-
sonen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a Auf-
enthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  
In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung? 
 
Zu i) bis k): Auf den beigefügten Bericht des Innenministeriums an den Landtag 
von Baden-Württemberg wird verwiesen. 

 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 
 
Auf die Ausführungen zum § 15a AufenthG unter Abschnitt I Nr. 1 f) wird verwie-
sen. 
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Ausreisepflichtige Ausländer ohne Duldung sind in der Regel untergetaucht und 
deshalb von den Ausländerbehörden zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung 
ausgeschrieben. Notwendig in diesem Zusammenhang ist ein ausdrückliches ge-
setzlich verankertes Festnahmerecht für die Ausländerbehörden. 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 
 
Diese Daten werden von den Ausländerbehörden nicht erhoben. Der Verdacht 
einer Scheinehe ergibt sich in zahlreichen Fällen.  
 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 
Eine Ablehnung dürfte schätzungsweise in etwa einem Viertel der Verdachtsfälle 
erfolgen.  
 
Anmerkung: Die erforderlichen Ermittlungen sind sehr zeitaufwändig, führen aber 
nur in wenigen Fällen zum gewünschten Erfolg. Der von Verwaltungs- und Straf-
gerichten geforderte Nachweis einer Scheinehe kann in vielen Fällen nicht er-
bracht werden. Auch bei sicher nachgewiesenen Scheinehen kann es genügen, 
wenn die Betroffenen während des Gerichtsverfahrens erklären, künftig zusam-
men leben zu wollen.  

 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit Al-
tersangabe der Betroffenen) 
In 36 Fällen, dabei war die Betroffenen meist 16 bzw. 17 Jahre alt. 
 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 
Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 
 
In 53 Fällen. In keinem Fall wurde auf eine Zwangsehe hingewiesen.  
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e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 
 
In 2 Fällen.  
 
 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 
Genaue Angaben liegen nicht vor - es wird von deutlich über 20.000 Personen 
ausgegangen. 
 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 
Dazu gibt es keine genauen Angaben. Es wird von etwa 700 Personen (grobe 
Schätzung) ausgegangen. 
 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 
 
Ausreiseeinrichtungen wurden bislang nicht geschaffen. 
 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 
2.687 im Jahr 2005. 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer zu-
friedenstellend? 
Die Aussagen der Ausländerbehörden differieren. Teilweise wird die Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt als verbessert dargestellt; andererseits wird bemän-
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gelt, dass die Verfahren häufig noch zu lange dauern. Teilweise werden Anfragen 
erst nach mehrmaliger Erinnerung beantwortet und Widerrufsverfahren schlep-
pend bearbeitet. 
 
Nach wie vor zu beklagen sind die Fehleranfälligkeit der Mitteilungen des Bun-
desamts, die geringe Präsenz und Argumentation in Verfahren vor den Verwal-
tungsgerichten (etwa bei der Feststellung von Abschiebungsverboten wegen an-
geblicher Krankheit) und die schwierige Erreichbarkeit der zuständigen Sachbe-
arbeiter. Zudem hängt die Qualität der Stellungnahmen stark vom jeweiligen Ein-
zelentscheider ab.  
 
Problematisch ist auch die schleppende Einleitung von Widerrufsverfahren nach 
§ 73 AsylVfG, die oft erst auf Druck der Ausländerbehörden erfolgt. Es besteht 
der Eindruck, dass das Bundesamt das weitere Vorliegen von festgestellten Ab-
schiebungshindernissen nicht regelmäßig überprüft.  
 
 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  
Es gibt unterschiedliche Erfahrungen. Mitunter wäre es wünschenswert, wenn die 
Stellungnahmen mehr auf den konkreten Sachverhalt eingehen würden und nicht 
zu allgemein gehalten sind.  
 
Nach Angabe der Ausländerbehörden ist es nicht vorteilhaft, wenn das Bundes-
amt Widerrufsentscheidungen häufig davon abhängig macht, ob die Ausländer-
behörde in der Folge aufenthaltsbeendende Maßnahmen einleitet.  
 

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 
Die Überprüfungspflicht § 73 Abs. 2a AsylVfG ist zu begrüßen, umfasst aber lei-
der nicht § 73 Abs. 3 AsylVfG, so dass in diesen Fällen die ABH die Überprüfung 
anregen muss.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt im Rahmen des § 72 Abs. 2 AufenthG 
ist im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Wünschenswert wäre die zügigere 
Bearbeitung und stets eine schriftliche (nicht bloß mündliche) Stellungnahme zu 
den zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen.  



 

 

31

31

 
Für eine besseren Informationsfluss wäre hilfreich, wenn die Ausländerbehörden 
Zugriff auf das „MARIS“-Programm des Bundesamts erhielten. 
 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

Die Ausländerbehörden in Baden-Württemberg verfahren nach den vorläufigen 
Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern zum Aufenthaltsge-
setz und zum Freizügigkeitsgesetz/EU, soweit sich aus ergänzenden Hinweisen 
des Innenministeriums nichts anderes ergibt. 

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 

 
• In Baden-Württemberg sind alle Behörden und Dienste, die auf örtlicher Ebe-

ne an der Integration von Ausländern und Spätaussiedlern beteiligt sind, dar-
unter auch die Ausländerbehörden und die Migrationserstberatungsstellen, 
über den Landesarbeitskreis Integration zur Zusammenarbeit und Bildung von 
Netzwerken aufgefordert worden. Die Zusammenarbeit vor Ort ist unter-
schiedlich organisiert. Teils erfolgt sie in regelmäßigen Zusammenkünften 
einschlägiger Arbeitskreise, teils in individuellen Absprachen im konkreten 
Fall. 

• In der Regel werden von den Ausländerbehörden bei Vorsprache Informati-
ons-Flyer der Migrationserstberatung ausgehändigt. Außerdem hängen Plaka-
te aus. 

• Sehr günstig ist es, wenn die Träger der Migrationserstberatung die erstmali-
ge Beratung in dem Gebäude anbieten können, in dem die Ausländerbehörde 
angesiedelt ist. Dieses Vorgehen ist aber derzeit nur in sehr großen Städten 
möglich. 

• In mehreren Stadt- und Landkreisen findet ein regelmäßiger Informationsaus-
tausch zwischen den Ausländerbehörden, den Migrationserstberatungsstellen, 
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den Integrationskursträgern und dem Regionalkoordinator des Bundesamtes 
statt (runder Tisch). 

• Die Ausländerbehörden übermitteln teilweise den Migrationsberatungsstellen 
(MBS) oder dem Jugendmigrationsdienst (JMD) die Daten der zugezogenen 
Ausländer, sofern diese Personen mit der Datenübermittlung einverstanden 
sind. Ist der Anlass ein Familiennachzug, so wird das Einverständnis nur sel-
ten erteilt. 

 
Vorschlag: 
In den Fällen, in denen die örtliche Kooperation noch nicht in Gang gekommen 
ist, sollte der Prozess, eine solche Zusammenarbeit zu institutionalisieren, zur 
Aufgabe der Regionalkoordinatoren des Bundesamtes erklärt werden. 

 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die Bera-
tungsstellen der MEB verwiesen? 

 

Aussagekräftige Zahlen sind nicht vorhanden, da in der Regel bei den Auslän-
derbehörden eine Statistik darüber nicht geführt wird. 
 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

 
Die Migrationserstberatung ist ein Beratungsangebot, geprägt vom Grundsatz der 
Freiwilligkeit. Es besteht nach dem Aufenthaltsgesetz keine Pflicht, diese Bera-
tung aufzusuchen. Die Beratung kann aber nur erfolgen, wenn der Ausländer die-
se Stelle aufsucht oder er von dieser Stelle zu einem Gespräch eingeladen wer-
den kann. Es müsste erst eine Pflicht statuiert werden, eine Stelle der Migration-
serstberatung aufzusuchen, um die Pflichtverletzung mit einer Sanktion verknüp-
fen zu können. 

 
Das Innenministerium Baden-Württemberg verweist auf seinen Vorschlag zu § 44 
a AufenthG (Schreiben vom 02.02.2006, Az.: 4-1310/132 - Stellungnahme zu 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union). 
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II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

 
Das Verfahren der Meldebehörden und der Ausländerbehörden in Baden-
Württemberg richtet sich nach den ergänzenden Hinweisen zu Nummer 5.3.5 der 
vorläufigen Anwendungshinweise zum Freizügigkeitsgesetz/EU, welche als Anla-
ge beigefügt sind.  

 
b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 
 
Insgesamt ist eine Vereinfachung festzustellen, zumal nicht mehr in jedem Fall 
ein Aufenthaltstitel ausgestellt werden muss. Allerdings muss die Ausländerbe-
hörde zur Klärung, ob die Freizügigkeitsvoraussetzungen vorliegen, häufig schrift-
lich an neu zugezogene Unionsbürger herantreten. Besonders negativ ist auch, 
dass aufgrund der Neuregelung die Ausländerbehörde Dokumentenmissbrauch 
von EU-Identitätspapieren wegen mangelnder Vorlage nicht mehr erkennen kann. 
Da keine Überprüfung von Angaben bzw. Echtheitsprüfung der Pässe durch die 
Ausländerbehörde mehr erfolgt, besteht die Gefahr, dass Drittstaatsangehörige 
sich als Unionsbürger ausgeben können und so in den Besitz eines Aufenthaltsti-
tels bzw. einer EU-Bescheinigung gelangen (vgl. auch unser Schreiben vom 
08.09.2005, Az.: 4-1311/28). 
 
Bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (administrative Ausweisung) kann kei-
nesfalls von einer Vereinfachung ausgegangen werden. 
 

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis gehand-
habt? 
 
Die meisten Ausländerbehörden führen weiterhin Akten mit Mitteilung der Melde-
behörde, der Passkopie, der Freizügigkeitsbescheinigung oder des Schriftver-
kehrs bei Arbeitslosengeldbezug usw. 
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d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die Aus-
reisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung entsteht, in 
der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

 
Diese Regelung erschwert insbesondere die Abschiebung nicht freizügigkeitsbe-
rechtigter straffälliger EU-Bürger. Die Wiedereinführung der Möglichkeit, Sofort-
vollzug anordnen zu können, wäre auch im Hinblick auf die Dauer der Verwal-
tungsgerichtsverfahren wünschenswert.  
 
EU-Bürger, die sich nur kurzfristig hier aufhalten, können nicht mehr abgescho-
ben werden, da der Zeitraum für eine unanfechtbare Entscheidung zu kurz ist.  
 
Auch können EU-Bürger, deren Einreise nur zum Zwecke des Sozialleistungs-
missbrauchs erfolgte, während der Dauer des gesamten Verfahrens Arbeitslo-
sengeld II beziehen. 

 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

Wir verweisen insoweit auf unser Schreiben vom 08.09.2005, Az.: 4-1311/28.  

 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
 
Ob das mit dem Zuwanderungsgesetz verfolgte Ziel einer Beschleunigung des 
Asylverfahrens erreicht wurde, kann aus heutiger Sicht noch nicht eingeschätzt 
werden. Der Zeitraum von ca. 15 Monaten seit Inkrafttreten des Gesetzes ist da-
für noch nicht ausreichend. Nach einer späteren Evaluierung sind hier eventuell 
weitere Gesetzesänderungen erforderlich. 

 

1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbe-
werbern unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, 
dem Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  
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Die Ausländerbehörden haben die in Deutschland geborenen bzw. nachgereisten 
ledigen Kinder von Asylbewerbern im Sinne von § 14 a AsylVfG in der Regel dem 
Bundesamt angezeigt.  
 

b) Wenn nein, warum nicht?  

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 
Keine Angabe möglich. 
 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 
Keine Angabe möglich. 

 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Aus-
übung einer Beschäftigung erlaubt?  
Keine Angabe möglich 

 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 
 
Es liegen keine belastbaren Zahlen vor.  

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 A-
sylVfG gemacht?  

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 

Die Regelung des § 73 Abs. 2a S. 4 AsylVfG greift zu kurz, ist missverständlich 
formuliert, an der falschen Stelle platziert und steht nicht in Einklang mit den 
staatsangehörigkeitsrechtlichen Bestimmungen. Notwendig wäre eine Regelung 
im Staatsangehörigkeitsgesetz, wonach das Einbürgerungsverfahren bis zur Be-
standskraft des Widerrufs bzw. der Rücknahme der Asylentscheidung auszuset-
zen ist, sobald das Bundesamt das entsprechende Verfahren eingeleitet hat. Ein-
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bürgerungsbewerber, die als Asylberechtigte anerkannt sind, oder bei denen die 
Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG festgestellt wurden, besitzen einen 
Reiseausweis nach Art. 28 der Genfer Flüchtlingskonvention und sind aufgrund 
dessen nicht nur hinsichtlich der für eine Einbürgerung erforderlichen Aufent-
haltszeit privilegiert, sondern auch vom Erfordernis der Aufgabe der bisherigen 
Staatsangehörigkeit befreit. Der Widerruf der Flüchtlingseigenschaft kann auch 
den Widerruf des Aufenthaltstitels zur Folge haben, so dass der für die Ein-
bürgerung erforderliche Aufenthaltsstatus nicht mehr gegeben ist.  

 

Die jetzige Regelung des § 73 Abs. 2a S. 4 AsylVfG erweckt den Eindruck, sie 
gelte nur für Neufälle, da die in den Sätzen 1 bis 3 neu eingeführte routinemäßige 
Überprüfung positiver Asylentscheidungen des Bundesamts nur für diejenigen 
Fälle gilt, die seit dem 01.01.2005 entschieden wurden. Die gewählte Formulie-
rung lässt außerdem offen, ab welchem Zeitpunkt von der Nichtverbindlichkeit der 
Asylentscheidung auszugehen ist (bereits ab Einleitung des Widerrufs- bzw. 
Rücknahmeverfahrens oder erst nach Erlass eines entsprechendes Bescheides). 
Sie berücksichtigt auch nicht die möglichen Auswirkungen für das Einbürge-
rungsverfahren im Hinblick auf den bestehenden Aufenthaltstitel. Zweck der Re-
gelung des § 73 Abs. 2a S. 4 AsylVfG war wohl, den Asylstatusberechtigten im 
Einbürgerungsverfahren so zu stellen, als wäre der Statusbescheid nicht ergan-
gen. Im Einbürgerungsverfahren wird aber nach der Änderung der Formulierung 
in § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 StAG nicht mehr auf das Bestehen der Flüchtlingseigen-
schaft abgestellt, sondern auf den Besitz eines Reiseausweises nach Art. 28 der 
Genfer Flüchtlingskonvention. In Baden-Württemberg sind mehrere Gerichtsver-
fahren anhängig, weil Einbürgerungsbewerber unter Hinweis auf den Besitz des 
Flüchtlingsausweises die Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit be-
gehren, obwohl das Bundesamt die Asylberechtigung bereits widerrufen hat, die-
ser Bescheid aber noch nicht bestandskräftig ist. Derzeit versuchen vor allem 
serbisch-montenegrinische Staatsangehörige albanischer Volkszugehörigkeit 
dem drohenden Wegfall des Aufenthaltsrechts durch den Widerruf der Asylbe-
rechtigung durch die Einbürgerung zu entgehen.  
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IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 
vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor Einbür-
gerungen?  

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung ange-
fragt? 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 

In Baden-Württemberg wurde die Regelanfrage beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz vor einer Einbürgerung bis Ende 1999 nur bei Ermessenseinbürge-
rungen nach den §§ 8, 9 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes, seit 
dem 01.01.2000 wird sie auch bei Anspruchseinbürgerungen durchgeführt. Zu-
sätzlich ist sichergestellt, dass bei den Polizeidienststellen vorhandene Sicher-
heitserkenntnisse in das Einbürgerungsverfahren eingeführt werden. Sofern sich 
aus der Ausländer- und Asylakte Erkenntnisse ergeben, werden auch diese in 
das Verfahren einbezogen. Im Jahr 2005 wurden aufgrund der mitgeteilten bzw. 
erhobenen Erkenntnisse in 185 Fällen Einbürgerungsbewerber zum Sachverhalt 
angehört. Dies führte in 81 Fällen zur Ablehnung des Einbürgerungsantrags, in 
25 Fällen wurde der Antrag vom Einbürgerungsbewerber zurückgenommen. 

 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prü-
fung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

 
Bisher sind im Einbürgerungsverfahren diesbezüglich noch keine Auswirkungen 
festgestellt worden.  
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V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheini-

gungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit 
der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

 
Mit der Übertragung des Bescheinigungsverfahrens nach § 15 BVFG auf das 
Bundesverwaltungsamt ist ein wesentlicher Aufgabenbereich der unteren Einglie-
derungsbehörden weggefallen. Das Innenministerium hat dies zum Anlass ge-
nommen, die verbleibenden Zuständigkeiten nach § 28 Abs. 2 BVFG (Zustim-
mung im Aufnahmeverfahren), § 15 i.V.m. § 100 b Abs. 2 BVFG (Ausstellung von 
Spätaussiedlerbescheinigungen, soweit noch eine Landeszuständigkeit besteht), 
§ 100 Abs. 2 Satz 3 BVFG (Feststellung der Vertriebenen- und Flüchtlingseigen-
schaft auf Ersuchen einer Behörde, die für die Gewährung von Rechten und Ver-
günstigungen an Vertriebene oder Flüchtlinge zuständig ist), § 15 BVFG in der 
bis 31.12.1992 geltenden Fassung (Ausstellung von Vertriebenenausweisen) mit 
Wirkung zum 01.01.2006 beim Regierungspräsidium Karlsruhe zu konzentrieren.  

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grundkennt-
nisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der Betrof-
fenen? 

 

In Anbetracht der relativ kurzen Dauer der Neuregelung liegen hierzu noch keine 
gesicherten Erkenntnisse vor. 

 



-  - 
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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9      Berlin, 30. Januar 2006 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen 
des Zuwanderungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektro-
nischer Form direkt in den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders 
farbig hervorgehoben eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: BAYERN 
Az: IA2-2080.20-63 

 
 

I. Aufenthaltsgesetz 

1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ih-

rem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern?  

(bitte erläutern) 

 Die Verwaltungspraxis der anderen Bundesländer ist uns nur teilweise bekannt. 
Da sich die bayerische Verwaltungspraxis an den vorläufigen Anwendungshin-
weisen des BMI orientiert, weicht sie in erster Linie von der anderer Länder ab, 
in denen sich landesspezifische Besonderheiten ergeben haben. 
Unterschiede bestehen insoweit hinsichtlich 

− der Auffassung eines Landes, dass § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG auch für 
vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer gilt. 

− der Auffassung mehrerer Länder, dass im Rahmen des § 25 Abs. 5 Auf-
enthG nicht ausschließlich auf die tatsächliche Unmöglichkeit der Ausreise 
abzustellen sei, sondern auch Zumutbarkeitskriterien zu berücksichtigen 
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sind. 
Bayern hat im Gegensatz zu fast allen anderen Bundesländern noch keine Här-
tefallkommission eingerichtet. 
Bei der Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen an 
ehemalige Deutsche türkische Herkunft sind Unterschiede erkennbar gewor-
den. Vor allem hinsichtlich der Frage, wie mit Ausländern zu verfahren ist, denen 
nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zustand, 
konnte sich keine einheitliche Länderpraxis herausbilden, weil § 38 AufenthG 
Regelungslücken aufweist. 
 
In den uns vorliegenden Statistiken zur bundesweiten Anwendung des § 15a 
AufenthG fällt auf, dass die in das Verteilungssystem VILA aufgenommenen 
Personen zu einem erheblichen Teil aus Herkunftsländern stammen, in die re-
gelmäßig abgeschoben werden kann und auch abgeschoben wird (z. B. Bos-
nien-Herzegowina, Mazedonien, Bulgarien, Rumänien). Es ist uns unverständ-
lich, aus welchen Gründen diese Personen nach § 15a AufenthG auf die Länder 
verteilt werden sollen, anstelle unverzüglich ihren Aufenthalt im Bundesgebiet zu 
beenden. Aus unserer Sicht liegt der Verdacht nahe, dass in den einzelnen Län-
dern von unterschiedlichen Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens 
nach § 15a AufenthG ausgegangen wird oder gar, dass einige Behörden not-
wendige und mögliche ausländerrechtliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi-
gung nicht ergreifen. Bereits jetzt droht insoweit eine erhebliche „Schieflage“ der 
bundesweiten Verteilung (z. B. VILA-Einbuchungen vom 01.01.2005 bis 
28.02.2006: BY 26, BE 185, HH 231). 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der Um-

stellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Um-

stellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die 

Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie 

gleich geblieben? 

 Die überwiegende Anzahl der Ausländerbehörden (67) ist der Auffassung, dass 
die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neuregelungen eher erschwert wur-
de. Von einer in etwa gleich bleibenden Belastung sprechen 23 Ausländerbehör-
den, während nur sechs Ausländerbehörden das neue Gesetz als Verbesserung 
bewertet. Insoweit spiegelt sich auch die Stimmungslage vieler Mitarbeiter im 
Vorfeld neuer weitreichender Änderungen wider, die dazu führen, dass das Ge-
setz noch komplizierter und schwieriger zu handhaben sein wird. Es fällt auf, 
dass die negative Einschätzung nicht nur bei den kleinen Ausländerbehörden 
überwiegt, bei denen eine Spezialisierung der Mitarbeiter nicht möglich ist, son-
dern auch die großen Ausländerbehörden der gleichen Auffassung sind. 

Als Beispiele für Erschwernisse werden hauptsächlich genannt: 

- das One-stop-government, das zu erheblich mehr Parteiverkehr geführt ha-
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be. Im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Asylbewerbern und Dul-
dungsinhabern, die ihre Arbeitsstellen häufig wechselten oder nach den 
Vorgaben der Agenturen nur kurzzeitig arbeiten dürften, ergebe sich ein er-
heblicher zusätzlicher Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand. 

- hohe Erwartungen insbesondere in Bezug auf die humanitären Aufenthaltsti-
tel, die enttäuscht werden mussten. 

- die neuen Vordrucke für Duldungen, Gestattungen, Fiktionen, sowie die 
Lichtbildintegration, nicht nur wegen der erheblichen technischen Probleme 
in der Anfangsphase, sondern weil dies zu einem nicht vertretbaren Verwal-
tungsaufwand führe (jeweils Grundträger mit Etikette, nur zweimal verlän-
gerbar bei kurzer Laufzeit). 

- dass bei Aufenthaltstiteln, weil die Rechtsgrundlage angegeben werden 
muss, sich der mit der Reduzierung der Titel bezweckte Vereinfachungsef-
fekt nicht nur nicht eingestellt, sondern ins Gegenteil verkehrt habe. 

- dass den Ausländerbehörden neue Aufgaben auf dem Sektor der Integration 
zugewachsen sind, die mit einem hohen Zeitaufwand verbunden sind. Der 
immens hohe Verwaltungsaufwand stehe völlig außer Verhältnis zum Nut-
zen. 

- viele Vorschriften seien viel zu kompliziert und missverständlich, dies ver-
hindere oder erschwere rasche Entscheidungen im laufenden Parteiverkehr 
und führe zu längeren Wartezeiten. 

c) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

 - nur noch drei Aufenthaltstitel; 

- erleichterter Familiennachzug, mehr Anspruchsfälle und weniger Ermessens-
entscheidungen; 

- Gesetzliche Antragsfiktion in § 14 a AsylVfG; 

- Wegfall der Zweijahresfrist bei Asylfolgeantragstellern in § 71 Abs.5 AsylVfG; 

- One-stop-government, Zusammenlegung von Aufenthalts- und Arbeitsge-
nehmigungen; 

- Arbeitserlaubnis kraft Gesetzes, Arbeitserlaubnis durch Regelung im Aufent-
haltsgesetz; 

- erweiterte Möglichkeiten der Sicherung des Lebensunterhalts durch Dritte; 

- Wegfall der Aufenthaltserlaubnis-EG für EU-Bürger; 

- Einführung von Integrationskursen (trotz unzulänglicher Regelungen); 

- Möglichkeit der Teilnahme am Integrationskurs auf freiwilliger Basis; 
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- Angabe der Erteilungsgrundlagen, erweiterte Erfassung im AZR; 

- dass Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.5 für langjährig Aufhältige erteilt 
werden kann und teilweise von Kettenduldung auf AE übergegangen werden 
konnte; 

- bessere Ahndungsmöglichkeiten bei Schleuserdelikten; 

- Verbesserungen bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht; 

- Wegfall der Aufenthaltsberechtigung (neben der unbefristeten AE); 

- Einführung der Fundpapierdatenbank. 

d) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

 - hoher Verwaltungsaufwand beim Vollzug der Integrationskursverordnung; 

- Möglichkeit, von Erfüllung der Passpflicht abzusehen, Durchsetzung des Vi-
sumszwangs schwieriger, Erteilungsvoraussetzungen des § 5 nur im Regel-
fall zu beachten; 

- Publikumsaufkommen durch One-stop-government erhöht; hohe Arbeitsbe-
lastung wegen Abstimmung mit Arbeitsagentur und erweitertem Prüfungsum-
fang; 

- Zeitaufwand für Aufenthaltstitel (wg. Auflagen) erhöht; 

- schwerfälliges  Abstimmungsverfahren mit Arbeitsagentuern per Pendelbrief; 

- schleichender Familiennachzug ist nicht mehr zu verhindern; Familiennach-
zug zu großzügig; 

- Ausstellung der Bescheinigungen für EU-Angehörige von Amts wegen, halb-
herzige Lösung, Bescheinigung eigentlich überflüssig; 

- rechtzeitige oder verspätete Antragstellung ist in § 81 Abs.3 u. 4 nur unzu-
länglich geregelt; 

- zu viele Kann-Bestimmungen und zu viele Ausnahmetatbestände; 

- Wechsel des Aufenthaltszwecks wird zu sehr erleichtert; 

- ständige Auseinandersetzungen mit Unterstützerkreisen wegen § 25 Abs.5; 

- ungenügende Überleitungsvorschriften; 

- Sperrwirkung der Zurückschiebung. 

e) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten? 

Falls ja, welche? 

 Zu § 22 AufenthG 
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In § 22 AufenthG fehlt eine Aussage zur Frage der Verteilung der Kosten der 
Aufnahme dieser Personen zwischen Bund und Ländern. Entsprechend den frü-
heren Vereinbarungen und dem Interesse des Bundes an der Aufnahme sollte 
- einem Vorschlag Niedersachsens folgend - § 22 durch eine Regelung zur hälf-
tigen Kostenteilung zwischen Bund und Ländern ergänzt werden. 

Zu § 31 Abs. 1 AufenthG  

Artikel 15 der RL 2003/86/EG schreibt in Familiennachzugsfällen die Erlangung 
eines eigenständigen Aufenthaltsrechts „spätestens nach fünfjährigem Aufent-
halt“ vor. Soweit ersichtlich besteht EU-rechtlich keine Vorgabe für die nationale 
Regelung des § 31 Abs. 1 AufenthG, dass ein eigenständiges Aufenthaltsrecht 
bereits nach zweijähriger ehelicher Lebensgemeinschaft entsteht. Angesichts 
der evidenten Missbrauchsproblematik (Scheinehen) sollte eine Anpassung der 
nationalen Rechtslage erwogen werden. 

Zu § 60a Abs. 5 AufenthG 

Es wird eine Änderung des § 60a Abs. 5 Satz 4 (Ankündigung der Abschiebung 
nach Duldung > 1 Jahr) dahingehend angeregt, dass von der Ankündigung in 
Fällen abgesehen werden kann, in denen der Geduldete die bisherige Unmög-
lichkeit der Abschiebung selbst zu vertreten hatte, denn die Vorschrift fördert das 
„Untertauchen“. 

Zu § 73 AufenthG 

In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 AufenthG sollten nach den Wörtern „Versagungsgründe 
nach § 5 Abs. 4“ die Wörter „oder zur Prüfung von Sicherheitsbedenken“ ange-
fügt werden. Die Vorschrift begründet eine Beteiligungsverpflichtung und ent-
sprechende Mitteilungsverpflichtungen der Sicherheitsdienste im Visumsverfah-
ren. Während im Visumsverfahren nach dem Wortlaut des § 73 Abs. 1 Satz 1 
AufenthG nur Versagungsgründe nach § 5 Abs. 4 AufenthG Gegenstand sind, 
erweitert § 73 Abs. 2 AufenthG für Genehmigungsverfahren im Inland den Maß-
stab neben den Versagungsgründen noch auf die „Prüfung von Sicherheitsbe-
denken“. Diese Einschränkung für das Visumsverfahren lässt insbesondere bei 
den Sicherheitsdiensten den Eindruck entstehen, dass sie auch nur Versa-
gungsgründe mitteilen dürfen. Gestützt wird diese Interpretation durch die An-
wendungshinweise, in denen es in Ziffer 73.3 heißt: „Weitere Angaben sind nicht 
erforderlich und deshalb nicht zu übermitteln.“ Ausländerrechtlich ist diese Ein-
schränkung nicht geboten. Die Erteilung bzw. Ablehnung eines Schengen-
Visums richtet sich entsprechend § 6 Abs. 1 AufenthG primär nach Art. 5 SDÜ. 
Zudem stellt die Erteilung eines Schengen-Visums für einen kurzfristigen Be-
suchsaufenthalt eine Ermessensentscheidung dar, für die ein weiter Beurtei-
lungsspielraum besteht. Danach können nicht nur Ausweisungsgründe sondern 
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auch eine Beeinträchtigung sonstiger öffentlicher Interessen, auch wenn sie 
nicht die Qualität von Ausweisungsgründen erreichen, regelmäßig eine Ableh-
nung rechtfertigen. Die Mitteilungspflichten und -rechte der Sicherheitsdienste 
werden daher entsprechend der Inlandsbeteiligung auch auf solche Sicherheits-
bedenken erweitert. 

Zu § 6 Abs. 6 FreizügG/EU 

In § 6 Abs. 6 FreizügG/EU sollte das Wort „persönlich“ gestrichen werden. Die 
Freizügigkeitsrichtlinie verlangt nur die Anhörung des Betroffenen vor der Einlei-
tung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, aber keine „persönliche“ Anhörung. 

„Einlader- und Warndatei“ 

Die von Bayern wiederholt geforderte Einrichtung einer Einlader- und Warndatei 
aller Ausländerbehörden mit Recherchebefugnissen der Sicherheitsbehörden 
gegen Visa-Missbrauch und zur Verhinderung von Schleusungen ist nach wie 
vor nicht erfolgt. Die bisherigen gesetzlichen Änderungen (AZR-Visadatei) ge-
nügen den Sicherheitsbedürfnissen nicht ansatzweise und ein weiteres „Zuwar-
ten“ auf europäische Lösungen, von denen im Übrigen zweifelhaft ist, ob sie den 
dargestellten Anforderungen entsprechen werden, ist abzulehnen. 

Anfechtungsrecht bei „Scheinvaterschaften“ 

Um die Erschleichung des Aufenthalts durch „Scheinvaterschaften“ zu unterbin-
den, sollte den Ausländerbehörden ein Anfechtungsrecht von Vaterschaftsaner-
kennungen eingeräumt werden. 

f) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltsti-

tels verspätet gestellt? 

 In ca. 10 % der Fälle (Durchschnitt der Schätzungen der bayerischen Auslän-
derbehörden). 

 Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragstellung? 

 Nach eigener Einschätzung verfahren drei Viertel der Ausländerbehörden bei 
Fristüberschreitungen eher großzügig, der Rest eher streng. 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, be-

darfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit 

ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 
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 Das Ziel wurde nur nach Auffassung von 8 Ausländerbehörden erreicht. 47 Aus-
länderbehörden gehen davon aus, dass das Ziel teilweise nicht erreicht wurde 
und 38 Ausländerbehörden sind der Ansicht, dass das Ziel völlig verfehlt wurde. 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-

agenturen (wurde das „One-Stop-Government“ verwirklicht)? 

 Die Erfahrungen werden von 66 Ausländerbehörden als gut und von 27 Auslän-

derbehörden als verbesserungsbedürftig eingestuft. Nur 3 Ausländerbehörden 

bezeichnen die Zusammenarbeit als schlecht. 

 Es ergibt sich kein einheitliches Meinungsbild, zumal auch die Arbeitsmarktsitua-
tion sehr unterschiedlich ist. Folgende Äußerungen sind typisch: 

- keine wesentliche Änderung zur früheren Rechtslage. Fraglich ist, ob Gesetz 
bedarfsgerechte Steuerung ermöglicht; Hoch- und Höchstqualifizierte konn-
ten schon nach altem Recht vielfach Aufenthaltserlaubnis erhalten; bei „mit-
tel“-qualifizierten (Pflegebereich, technische Fachkräfte) sieht AB München 
größeren Bedarf. 

- Regelung des § 9 BeschVerfV sowie Wegfall der Wartezeit bei Familiennach-
zug zu großzügig geregelt.  

- kürzere Verfahrensdauer bei der Agentur wäre wünschenswert. 
- Vereinheitlichung von Bearbeitungsabläufen wäre bei mehreren Arbeitsagen-

turen im Zuständigkeitsbereich wünschenswert. 
- Online-Verfahren steht nicht bei allen Arbeitsagenturen zur Verfügung , Aus-

tausch per Datentransfer wäre sinnvoll. 
- hängt sehr vom Sachbearbeiter der Agentur ab, Einrichtung der Call-Center 

erschwert die Zusammenarbeit. 
- ungenügende telefonische Erreichbarkeit  und fehlende Flexibilität. 
- bei Firmensitz außerhalb des Bezirks der örtl. Agentur für Arbeit wäre den-

noch Ansprechpartner in örtlicher Agentur sinnvoll, der Vorgang an zuständi-
ge Stelle weiterleitet; bei ZAV und anderen Agenturen fällt die Abstimmung 
erheblich schwerer. 

- Austausch per Pendelbrief viel zu aufwändig. 
- Verweigerung der Zustimmung wird ungenügend begründet. 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten 

sind nachgezogen? 

 Zuverlässige statistische Angaben sind nicht möglich. Die meisten Ausländerbe-
hörden mussten auf Schätzungen zurückgreifen, soweit Angaben überhaupt 
gemacht wurden: Die Größenordnung kann, wenn man die Ergebnisse hoch-
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rechnet,  mit ca. 100 -120 Personen geschätzt werden. 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 

aufgegeben werden musste? 

 Nein. 

 Wenn ja, wie oft? 

  

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 

zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt? 

 Nicht bekannt. 

 Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

  

3. Studenten 

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab 

es 2005? 

 Für 2005 liegen noch keine Zahlen vor. 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 

Studiums erhalten als im Jahr 2004? 

 Studiumsanfänger jeweils für Sommersemester 

2004: 11.240 

2005: 10.456 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 

Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 Ungefähr zwei Drittel der Ausländerbehörden haben von der Möglichkeit Sankti-
onen zu verhängen, noch keinen Gebrauch gemacht. Dies hängt damit zusam-
men, dass den Ausländerbehörden die notwendigen Informationen häufig noch 
nicht vorliegen. In 137 Fällen wurde der Träger der Grundsicherung für Arbeits-
suchende auf die die nicht ordnungsgemäße Teilnahme hingewiesen. Zwangs-
gelder wurden bislang nicht verhängt. 
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b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 

Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 Die Ausländerbehörden überprüfen zeitnah nach Ausstellung der Bestätigung 
über die Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs, bei neu einge-
reisten Ausländern spätestens sechs Monate nach Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis, ob der Ausländer mit dem Integrationskurs begonnen hat. Von einer 
nicht ordnungsgemäßen Teilnahme erfahren die Ausländerbehörden durch Mel-
dungen der Kursträger. 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgentu-

ren/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 Auf-

enthG und § 44 Abs. 4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 

Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

 Im Jahr 2005 haben die Träger der Grundsicherung in 2065 Fällen eine Integra-

tionskursteilnahme eines Ausländers, der Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld 

bezieht, bei den Ausländerbehörden angeregt. Auffallend ist neben der insge-

samt geringen Anzahl die unterschiedliche regionale Inanspruchnahme der In-

tegrationskursplätze. 

Wenn bayernweit gesehen noch nicht sehr viele SGB II-Leistungsempfänger an 

einem Integrationskurs teilnehmen, könnte dies auch daran liegen, dass die Trä-

ger der Grundsicherung für Arbeitssuchende von einer Anregung zur Integrati-

onskursteilnahme absehen und eine berufsfeldbezogene Maßnahme mit dem 

Ausländer vereinbaren. Es ist nicht bekannt, nach welchen Grundsätzen die 

Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende arbeitslose Ausländer in einen 

Kurs mit berufsfeldbezogener Sprachförderung oder einen Integrationskurs schi-

cken und wie viele Personen sich derzeit in Bayern in solchen Angeboten befin-

den. 

Weiterhin ist bekannt geworden, dass einige Träger der Grundsicherung regel-

mäßig davon absehen, die Teilnahme von arbeitslosen Ausländern (SGB II-

Leistungsempfängern) bei der Ausländerbehörde anzuregen und statt dessen 

den Ausländern aufgeben, eine Zulassung zum Integrationskurs beim BAMF zu 

beantragen. 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integra-
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tionskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht? 

 Von der Möglichkeit haben ca. 60 % der Ausländerbehörden Gebrauch gemacht. 

Verpflichtungen wurden in 616 Fällen ausgesprochen. 

 Wenn ja, in welcher Weise? 

 Nur in ca. ein Viertel der Fälle erfolgte die Verpflichtung per Bescheid. In aller 

Regel genügte es, eine Bestätigung über die Berechtigung zur Teilnahme an 

einem Integrationskurs auszuhändigen, um die Betroffenen zur Teilnahme anzu-

halten. 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-

anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

 Bislang wurden keine entsprechenden Sachverhalte bekannt, bei denen eine 

Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG erforderlich gewesen wäre. In 

Fällen besonderer Sicherheitsgefährdung wurden strafprozessuale Maßnahmen 

durch den GBA eingeleitet. 

 Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

 Nein. 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 

„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)? 

 Wie viele Ausweisungen sind erfolgt? 

Seit Einsetzung der AG BIRGiT im November 2004, die die Ausweisungen von 
Ausländern mit extremistischem Hintergrund bzw. geistigen „Brandstiftern“ koor-
diniert, sind bis zum 31.12.2005 47 Ausweisungen erfolgt. Eine Aufschlüsselung 
nach Ausweisungsgründen ist nicht möglich, da zumeist mehrere Ausweisungs-
gründe kumulativ vorlagen. Aufgrund eines niederschwelligen Bekämpfungsan-
satzes gegenüber diesem Personenkreis waren die angewandten Ausweisungs-
tatbestände auch nicht auf § 54 Nr. 5 bis 7, § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG be-
schränkt. 

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 
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Zum 31.12.2005 waren 31 Ausweisungen bestandskräftig. 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 
Bis zu diesem Zeitpunkt sind 27 Ausländer ausgereist. Davon wurden vier Aus-

länder abgeschoben. 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

Statistische Angaben liegen nicht vor. sie könnten nur über eine Auswertung aller 
Einzelvorgänge erlangt werden und würden einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verursachen. 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

Es sind ca. 15 Ausweisungen in Vorbereitung. 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 

aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt? 

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

 Angaben nicht möglich. 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 Auf-

enthG versagt? 

 Vier Ausländerbehörden haben mitgeteilt, dass sie eine Aufenthaltserlaubnis 
aufgrund dieser Bestimmung (isoliert) abgelehnt hätten. Nicht mitgerechnet wur-
de die Versagung im Zusammenhang mit einer Ausweisungsentscheidung. 

 In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

 In vier Fällen ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen. 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG ver-

hängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Prakti-

kabilität und Nutzen bewerten. 

 Es wurden im Evaluierungszeitraum in einem Fall Maßnahmen nach § 54a 

Abs. 3 AufenthG, in zwölf Fällen Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 

verfügt. 
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Die Erfahrungen sind insgesamt positiv. Nicht nur die Aufenthaltsbeendigung, 

sondern auch und gerade die Einschränkung des Handlungsspielraums behin-

dert Extremisten und Terroristen bei Aktivitäten gegen die innere Sicherheit bzw. 

die freiheitliche demokratische Grundordnung in Deutschland. In den meisten 

Anwendungsfällen wurde eine Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 

fernab der Ballungszentren verfügt. 

Ein Untertauchen konnte freilich in zwei Fällen nicht verhindert werden. 

In der Praxis hat sich als Nebenfolge gezeigt, dass Maßnahmen nach § 54a 

AufenthG die Motivation zu einer freiwilligen Ausreise, d.h. einer Ausreise ohne 

Abschiebung, befördern. 

Die Maßnahmen nach § 54a AufenthG sind ein wichtiges ausländerrechtliches 

Instrument mit nicht unerheblicher spezialpräventiver Wirkung, Sie können aber 

den Sicherheitsgewahrsam bei Gefährdern, die sich in Kenntnis der Tatsa-
che, dass sie nicht abgeschoben werden können, nicht an Auflagen halten, 
nicht ersetzen. 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 

d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor? 

 Bisher haben nur drei Ausländerbehörden die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis unter Berufung auf die genannten Ausschlussgründe abgelehnt. 

 Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

 Worin die Defizite in der Sachverhaltungsaufklärung bestehen, die sieben Aus-
länderbehörden sehen, konnte in der Kürze der Auswertung verfügbaren Zeit 
nicht ermittelt werden. 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identi-

tätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5, §§ 49a, 49b, 

89a AufenthG)? 

 Anscheinend haben die Ausländerbehörden noch keine ausreichenden Erfah-
rungen mit den neuen Vorschriften gesammelt. 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 

an welche Stellen gestellt worden? 

 Die Anfragen werden nicht bei allen Ausländerbehörden statistisch erfasst. 
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Anfragen haben bereits 88 Ausländerbehörden gestellt. Nach den vorliegenden 
Schätzungen sind ca. 39.000 Anfragen erfolgt. 

Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt?  
In ca. 150 Fällen ergab sich ein Hinweis auf Versagungsgründe oder Sicher-
heitsbedenken. Nähere Angaben konnten in der Kürze der zur Verfügung ste-
henden Zeit nicht erhoben werden. 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 Ein Gesetzgebungsbedarf wird von einigen Ausländerbehörden (18) und den auf 
Rückführungsfragen spezialisierten Zentralen Rückführungsstellen gesehen. 
Vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung, die kurzzeitig nicht möglich ist,  
werden folgende Vorschläge unterbreitet: 
 
− Für die Angehörigkeit zu oder Unterstützung einer terroristischen Vereini-

gung verlangt der geltende § 54 Nr. 5 AufenthG, dass „Tatsachen die 
Schlussfolgerung rechtfertigen“. Der Tatbestand wurde im Rahmen des Zu-
wanderungsgesetzes neu gefasst und der Nachweismaßstab gegenüber 
dem früheren § 8 Abs. 1 Nr. 5 AuslG („wenn Tatsachen belegen“) abgesenkt. 
Diese Absenkung ist auch z.B. im Hinblick auf die schwierige Nachweissitua-
tion im Bereich des islamistischen Terrorismus bzw. Extremismus gerechtfer-
tigt. Der Regelung erfolgte in dem Bewusstsein, dass es bei extremistischen 
und terroristischen Organisationen selbst mit nachrichtendienstlichen Mitteln 
in der Regel nicht möglich ist, einen vollständigen Nachweis zu führen. Das 
Ziel des Gesetzgebers wurde bislang nicht erreicht, soweit man die sehr re-
striktive Haltung der Gerichte zugrunde legt. Eine nochmalige Anpassung ist 
daher erforderlich. Es die bietet sich an, die Formulierung „wenn Tatsachen 
die Schlussfolgerung rechtfertigen“ durch die allgemein im Polizei- und Si-
cherheitsrecht gebräuchliche Formulierung „wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen“ zu ersetzen. 

 
− § 54 Nr. 5 AufenthG knüpft in der gegenwärtigen Fassung an die Angehörig-

keit zu einer Vereinigung bzw. an die Unterstützung einer Vereinigung an, 
die ihrerseits den Terrorismus unterstützt. Nicht ausdrücklich vom Wortlaut 
erfasst sind hingegen Personen, die sich in den Dienst des Terrorismus stel-
len, die aber keiner konkreten Vereinigung zugeordnet werden können (Ein-
zeltäter). Hierzu könnten nach den Wörtern „unterstützt hat“ die Wörter „oder 
sich in sonstiger Weise in den Dienst des Terrorismus stellt oder gestellt hat“ 
angefügt werden. 

 
− Da auch bei § 54 Nr. 5a AufenthG die Nachweissituation bzw. die Prognose-

situation mit der oben zu § 54 Nr. 5 AufenthG geschilderten vergleichbar ist, 
erscheint ebenfalls eine Anpassung erforderlich („Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass er die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder er sich bei der 
Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur 
Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht“). 
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− Die Ausweisungstatbestände nach § 54 Nr. 5 und 5a sollten zur zwingenden 

Ausweisung nach § 53 AufenthG aufgewertet werden. 
 
− In § 54 Nr. 6 AufenthG sollten nach dem Wort „Terrorismus“ die Worte „oder 

der Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ eingefügt werden. Die Be-
stimmung in ihrer gegenwärtigen Fassung stellt bei den Verbindungen zu 
Personen und Organisationen nur auf solche ab, „die der Unterstützung des 
(internationalen) Terrorismus verdächtig sind“. Die Verbindung zu Personen 
oder Organisationen, die die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland o-
der die freiheitliche demokratische Grundordnung bedrohen, sind bislang 
nicht Gegenstand. Mit der Regelung werden weitere Schutzgüter aufge-
nommen. 

 
− Gesetzlich ist bislang nicht ausdrücklich geregelt, ob Ausländer verpflichtet 

sind, der Vorladung zu einem Sicherheitsgespräch Folge zu leisten und im 
Sicherheitsgespräch wahrheitsgemäß auszusagen. Die Nichtregelung dieser 
Fragen führt dazu, dass dieses Problem in jedem Einzelfall und insbesonde-
re im gerichtlichen Verfahren und hier ggf. unterschiedlich entschieden wird. 
Der in § 54 Nr. 6 AufenthG normierte Regelausweisungstatbestand liefe frei-
lich letztlich leer, wenn eine unbeschränkte Auskunftspflicht nicht vorausge-
setzt wäre. Hier könnte allerdings eine Klarstellung erfolgen. 

 
− Bei der Anwendung des § 54 Nr. 7 AufenthG bestehen Schwierigkeiten in 

der Auslegung, wer zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar 
verboten wurde, ob der Tatbestand auch Ausländer betrifft, die Nachfolge- 
oder Ersatzorganisationen von verbotenen Vereinen faktisch leiten und ob 
auch Vereine betroffen sind, die nicht verboten, sondern mit einem Betäti-
gungsverbot belegt wurden. Hier sollten die entsprechenden Klarstellungen 
erfolgen 

 
− § 55 Nr. 8 AufenthG sollte zur Regelausweisung nach § 54 AufenthG aufge-

wertet werden. 
 
− Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Ausländer, von denen die Ge-

fahr terroristischer Aktivitäten ausgeht, die aber nach erfolgter Ausweisung 
nicht in ihre Heimat abschoben werden können, in Sicherheitsgewahrsam zu 
nehmen. 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 Mit dem Zuwanderungsgesetz verknüpften nicht nur Flüchtlingsorganisationen, 

kirchliche und karitative Einrichtungen, sondern auch maßgebliche Teile des poli-

tischen Spektrums die Erwartung, dass es zu Statusverbesserungen für diejeni-

gen Ausländer kommt, die sich trotz bestehender Ausreiseverpflichtung langjäh-
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rig geduldet im Bundesgebiet aufhalten. Insoweit wurde das Schlagwort von der 

„Abschaffung der Kettenduldungen“ geprägt. Im Vermittlungsverfahren zum Zu-

wanderungsgesetz war jedoch nur konsensfähig, dass es Verbesserungen im 

Rechtsstatus derjenigen geduldeten Ausländer geben sollte, die in besonderem 

Maße schutzwürdig sind, vermutlich auf längere Zeit oder auf Dauer nicht in ihre 

Heimat zurückkehren können, diesen Zustand aber nicht selbst zu vertreten ha-

ben. Personen dagegen, die Behörden über Identität oder Staatsangehörigkeit 

täuschen oder gegen Mitwirkungspflichten verstoßen, um einen im Gesetz nicht 

vorgesehenen Daueraufenthalt faktisch zu erzwingen, sollten dagegen grund-

sätzlich nicht in den Genuss von Statusverbesserungen kommen. Das Zuwande-

rungsgesetz legt deshalb für eine Legalisierung des Aufenthalts auch langjährig 

Geduldeter einen strengen Maßstab an. Zumutbarkeitserwägungen sind dabei 

weder gesetzlich vorgesehen noch grundsätzlich angebracht. Diese gesetzgebe-

rische Intention des Zuwanderungskompromisses wird nicht berücksichtigt, 

wenn das Schlagwort von der „Abschaffung der Kettenduldung“ (im Übrigen lei-

der auch im vorliegenden Fragebogen des BMI) zum einem in Wahrheit nicht 

existierenden Programmsatz des Gesetzes erhoben wird. Offensichtlich ist auch 

die Fehleinschätzung weit verbreitet, die Mehrzahl der Ausreisepflichtigen mit 

langer Aufenthaltsdauer sei an der freiwilligen Ausreise gehindert und habe die 

Rückführungsprobleme nicht selbst zu vertreten. Die Praxis belehrt uns jedoch 

eines Besseren. Die lange Aufenthaltsdauer ist in der Mehrzahl der Fälle der 

langjährig Geduldeten die Folge von Verfahrensverschleppungen, missbräuchli-

chen Antragstellungen und fehlender Mitwirkungsbereitschaft. Gerade in diesen 

Fällen war und ist eine Statusverbesserung nach den Intentionen des Gesetzge-

bers nicht angezeigt. Eine Aufenthaltslegalisierung wäre in derartigen Fällen ei-

ne nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung gegenüber denjenigen Auslän-

dern, die ihrer Ausreiseverpflichtung zeitnah nachkommen und würde einen fal-

schen Anreiz für weitere unerwünschte Zuwanderung und die damit zwangsläu-

fig einhergehende Schleusertätigkeit darstellen. Zwar mögen sich bestimmte 

Befürworter des Zuwanderungskompromisses hinsichtlich der Reichweite der 

gesetzlichen Regelung geirrt haben. Dieser Umstand rechtfertigt es jedoch kei-

nesfalls, von einem Scheitern des gesetzgeberischen Anliegens zu sprechen, 

auch im Interesse der Aufnahmefähigkeit und -bereitschaft der Bundesrepublik 
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Deutschland Statusverbesserungen bei den humanitären Aufenthaltsgründen nur 

bei denjenigen Menschen vorzusehen, die tatsächlich unseres Schutzes bedür-

fen. 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung? 

 12.461 Geduldete zum Stand 31.12.2005 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 

 Darunter 2.927 Minderjährige. 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 

verlängert ? 

 Nicht bekannt. 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 Nicht bekannt. 

positiv negativ Zu Anträgen 
auf 

Anzahl 
Anträge 

entschieden 

 
vorrangige Gründe 
für die Ablehnung 

§ 25 Abs. 5 
AufenthG 

 
1182 395 

Ausreise tatsächlich möglich; mangelnde Mit-

wirkung bei Identitätsklärung/PEP-Beschaffung 

§ 25 Abs. 4 
S. 1 Auf-
enthG 

 
652 24 

Ausländer ist vollziehbar ausreisepflichtig 

§ 25 Abs. 4 
S. 2 Auf-
enthG 

 
243 23 

      

§ 25 Abs. 3 
AufenthG 

 
763 23 

      

f) 

§ 23 Abs. 1 
AufenthG 

 
920 8 

      

 Die Zahlen sind unvollständig und nur bedingt aussagekräftig. Ungefähr jede 
dritte Ausländerbehörde hat die Daten nicht oder nur teilweise erfasst. In den 
Spalten positiv/ negativ entschieden sind nur die Angaben der Ausländerbehör-
den zusammengefasst, die die entsprechenden Daten erhoben haben oder zu-
mindest in der Lage waren, diese annähernd zu schätzen. 

Nicht enthalten sind die Zahlen der Landeshauptstadt München, die lediglich die 
ungefähren Antragszahlen geschätzt und eine Entscheidungstendenz mitgeteilt 
hat. 
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- Danach wurden ca. 500 Anträge nach § 25 Abs.5 gestellt, die überwiegend 
abgelehnt worden seien. 

- Daneben sind ca. 300 Anträge nach § 25 Abs. 3 eingegangen, die überwie-
gend positiv entschieden worden seien. 

- Zudem seien 2.700 Anträge nach § 25 Abs.4 Satz 1 eingegangen. In der 
Mehrzahl habe es sich um Anträge von Personen, die sich zur Krankenbe-
handlung in München aufhielten, und deren Familienangehörigen, gehandelt. 
Diese seien meistens positiv entschieden worden. Das gelte auch für Auszu-
bildende, denen der Aufenthalt bis zum Ende des Ausbildungsabschnitts 
worden sei. 

In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind qualifizierte Schätzungen 
hinsichtlich der Gesamtzahl der Anträge und Entscheidungen nicht möglich. Be-
züglich der Ablehnungsgründe können nur Vermutungen angestellt werden, da 
eine Auswertung sämtlicher Einzelakten aus Gründen der Verfahrensökonomie 
nicht in Betracht kommt. 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige? 

 Entsprechende Teilergebnisse wurden nicht erfasst. 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prü-

fen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufgewach-

sene Kinder befriedigend gelöst sind. Inwieweit wurde geduldeten Minderjähri-

gen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach dem 

Aufenthaltsgesetz erteilt? 

 Ca. 60 % der Ausländerbehörden haben erklärt, bislang an Minderjährige, die in 
Deutschland aufgewachsen sind, keine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.5 
erteilt zu haben. Die Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse wurde auf insge-
samt ca. 140 geschätzt. Fraglich ist, ob die Frage richtig verstanden wurde. 
Möglicherweise hat eine Teil der Ausländerbehörden nur Minderjährige gemeint, 
die nicht im Familienverband hier leben. Wegen der Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit war eine Klärung nicht möglich. 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

 In Bayern wurde bislang keine Härtefallkommission eingerichtet. 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 Siehe Antwort zu Frage 6 i. 
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k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen 

Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 23a AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)? 

 Siehe Antwort zu Frage 6 i. 

 In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung? 

 Siehe Antwort zu Frage 6 i. 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 

Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

 Einen gesetzgeberischen Änderungsbedarf sieht nur ungefähr ein Drittel der 

Ausländerbehörden. Aus der Bejahung kann nicht geschlossen werden, dass die 

betreffenden Ausländerbehörden eine Teillegalisierung befürworten oder einen 

Handlungsbedarf zugunsten der Betroffenen sehen. Vielmehr spricht vieles da-

für, dass die meisten Ausländerbehörden, die einen Änderungsbedarf sehen, in 

Wirklichkeit ein besseres Instrumentarium zur Bekämpfung der Illegalität fordern.

7. Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 Von einigen Ausländerbehörden wurde vorgetragen, dass die Fragestellung zu 
unbestimmt sei. Man könne nicht  jeder entfernten Möglichkeit einer Scheinehe 
nachgehen. 

In mehr als 1.600 Fällen bestand der Verdacht einer Scheinehe; die Angabe be-
ruht zu ca. 85% auf nachträglichen Schätzungen. 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 

Scheinehe abgelehnt? 

 In mehr als 310 Fällen. Die Angaben beruhen überwiegend auf Schätzungen. 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennach-

zug erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils 

mit Altersangabe der Betroffenen) 

 Zahlen werden von den Ausländerbehörden nicht erfasst. 
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d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 

Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

 Ca. 60 % der Ausländerbehörden waren nicht in der Lage, Angaben zu machen. 
Von den restlichen Ausländerbehörden wurde die Zahl der  Fälle, in denen we-
gen besonderer Härte eine Aufenthaltserlaubnis nach § 31 Abs.2 erteilt wurde, 
mit 57 angegeben/ geschätzt. 

In einem Fall bestand der Verdacht einer Zwangsehe. 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 

und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 

die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe ? 

 Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. 

8. Ausweisung/Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Per-

sonen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig wa-

ren)? 

 Laut Berechnung des BVA waren 20.022 Personen, die mit Abschiebung oder 

Ausweisung bedroht sind, in Bayern Ende 2005 aufhältig. 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben – ohne REAG/GARP-

Förderung – freiwillig das Land verlassen? 

 Die entsprechenden Zahlenangaben liegen nicht vor. 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 

Ausländer geschaffen? 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 In Bayern gibt es seit September 2002 eine Ausreiseeinrichtung. Sie ist effizient 
und hat sich bewährt. Von den bisher 190 Personen, die vollziehbar in die Aus-
reiseinrichtung zugewiesen wurden, sind 36 Personen noch vor Zuzug in die 
Ausreiseinrichtung untergetaucht, 48 Personen nach Zuzug. 50 Personen sind 
nach Zuweisung freiwillig ausgereist. 4 Personen wurden nach erfolgter Identi-
tätsklärung aus der Ausreiseeinrichtung entlassen, weil tatsächliche Abschie-
bungshindernisse vorlagen. Lediglich 14 Personen mussten nach erfolgter Iden-
titätsklärung abgeschoben werden. 
Über 90 % der Untergetauchten wurden seitdem nicht mehr im Bundesgebiet 
angetroffen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie das Bundesgebiet verlassen 
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haben. 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

  

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 Zahl der Rückführungen nicht bekannt. Eine Auswertung der im Jahr 2005 aus-
gereisten Personen ist zurzeit ohne größeren Aufwand nicht möglich. 
Zahl der Abschiebungen 2005: 2.671. 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-

linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer 

zufrieden stellend? 

 Mehr als die Hälfte der Ausländerbehörden (50) bewertet die Zusammenarbeit 
als gut, 42 Ausländerbehörden sehen einen Verbesserungsbedarf und nur zwei 
Ausländerbehörden bezeichnen die Zusammenarbeit als schlecht. 

Mit der Qualität der Stellungnahmen sind 79 von 88 Ausländerbehörden, die sich 
hierzu geäußert haben, zufrieden. 

Die Bearbeitungsdauer halten 47 von 91 Ausländerbehörden für zufriedenstel-
lend. 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i. V. m. § 60 

Abs. 7 AufenthG? 

 Insgesamt sind 150 Stellungnahmen eingeholt worden. Ca. zwei Drittel der Aus-
länderbehörden haben von der Möglichkeit noch keinen Gebrauch gemacht. 
26/21 von 31/32 betroffenen Ausländerbehörden halten die Qualität der Stel-
lungnahmen/Bearbeitungsdauer für zufriedenstellend. 

 Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

Konkrete Vorschläge sind hierzu nicht eingegangen. 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 

BMI? 

 Ja; soweit nicht abweichende Festlegungen seitens des StMI getroffen wurden. 
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b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt? 

 Ja, es wurde eine Vielzahl von Anwendungshinweisen erstellt. 

 Wenn ja, welche? 

 - Leitfäden für einzelne Rechtsbereiche 

- mehrere Synopsen 

- für aktuelle Probleme, die bei der Fallbearbeitung auftreten, wurde ein FAQ-
Verfahren entwickelt. Die Antworten werden umgehend in das Behördennetz 
eingestellt. 

- Im Behördennetz sind Gesetzestexte, aktuelle Urteile, Anwendungshinweise 
etc. abrufbar. 

11. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 

Trägern der Migrationserstberatung (MEB)? 

 Die Zusammenarbeit mit der Migrationserstberatung bewerten 26/15 Ausländer-
behörden als gut/verbesserungsbedürftig. Eine Zusammenarbeit findet nach Mit-
teilung von 55 Ausländerbehörden nicht statt. Der negative Eindruck überwiegt 
daher. 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005 an die Be-

ratungsstellen der MEB verwiesen ? 

 Zahlen sind nicht vorhanden. Migrationserstberatung muss nicht beteiligt wer-

den. 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstö-

ße mit Sanktionen zu belegen? 

 Aus derzeitiger Sicht nein. Solange die genannten Defizite bestehen, stellt sich 
die Frage nicht. 
Damit die MEB ihren Auftrag erfüllen kann, Zuwanderer schon vor einem Integ-
rationskurs zu begleiten, aufsuchende Sozialarbeit zu leisten und sie an den In-
tegrationskurs heranzuführen, wäre es wünschenswert, den Ausländerbehörden 
im Zusammenhang mit der Verpflichtung zum Integrationskurs die Möglichkeit 
einzuräumen, Namen und Anschrift von integrationsbedürftigen Ausländern einer 
(zentralen) Beratungseinrichtung übermitteln zu können. 
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II. Freizügigkeitsgesetz/EU 

a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene „ausländerrechtliche“ Verfah-

ren für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestelle, 

entfällt der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

 Die Ausgestaltung in Bayern ist nicht einheitlich. In der Hälfte der Fälle suchen 
die Unionsbürger die Ausländerbehörde auf. 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 Nur 54 von 97 Ausländerbehörden sind der Meinung, dass sich das Verfahren 
tatsächlich vereinfacht hat. Nicht wenige Ausländerbehörden halten die Regel für 
halbherzig, konsequent wäre ihrer Auffassung nach  der Verzicht auf die Be-
scheinigung gewesen. 

c) Wie wird die Frage der „Ausländerakten“ für Unionsbürger in der Praxis gehand-

habt? 

 Eine individuelle Akte führen 26 Ausländerbehörden in elektronischer und 89 
Ausländerbehörden in Papierform. Eine Ausländerbehörde gibt an, keine Akten 
zu führen. 

d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 

Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung ent-

steht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

 Nach überwiegender Meinung der Ausländerbehörden (48 von 85) werden Ab-
schiebungen dadurch erschwert. 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 

von Identitätspapieren? 

 Anmeldungen bei den Meldebehörden sind Massengeschäfte, bei denen regel-
mäßig keine detaillierten oder umfangreichen Prüfungen zur Echtheit von Do-
kumenten erfolgen können. Die Meldebehörden sind dazu weder technisch in 
der Lage, noch sind ihre Mitarbeiter ausreichend qualifiziert, um ausländische 
Identitätspapiere vertieft auf ihre Echtheit prüfen zu können. Die Meldebehörden 
wurden stattdessen angewiesen, Dokumente bei Zweifeln über ihre Echtheit der 
Polizei vorzulegen. Die Überprüfung erfolgt sodann durch die Polizei. 

III. Asylverfahrensgesetz 

1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 
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a) Wurden/Werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 

unter 16 Jahren, die vor dem 01.01.2005 geboren oder nachgereist sind, dem 

Bundesamt gemäß § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt? 

 Ja, die Ausländerbehörden sind auf die Möglichkeit hingewiesen worden. Insge-
samt haben 68 von 96 Ausländerbehörden die Kinder dem Bundesamt ange-
zeigt oder werden dies noch nachholen. 

b) Wenn nein, warum nicht? 

 22 der bisher untätigen 28 Ausländerbehörden verfügen über keine geeigneten 
Fälle. 

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 Insgesamt wurden 614 Fälle dem StMI mitgeteilt.  

Keine Antwort/ Schätzung haben 10 Ausländerbehörden abgegeben. 

d) Wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 Mit 10 Anzeigen ist auf jeden Fall noch zu rechnen, weitere 46 Ausländerbehör-
den sind noch nicht in der Lage, dies abschließend zu beurteilen. Bei 32 Auslän-
derbehörden ist mit Anzeigen nicht mehr zu rechnen. 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Aus-

übung einer Beschäftigung erlaubt? 

 Die eingegangenen Schätzungen sind nicht aussagekräftig. Die LHSt München 
schätzt, dass in 2/3 der Fälle eine Arbeitsaufnahme erlaubt wird. 

Insgesamt ist über fast 700 positiv entschiedene Fälle berichtet worden. 32 Aus-
länderbehörden haben mitgeteilt, dass in keinem Fall die Arbeitsaufnahme er-
möglicht wurde. 12 Ausländerbehörden haben keine Angaben gemacht. Die An-
gaben spiegeln die unterschiedliche Arbeitsmarktsituation in Bayern wider. 

 

In 399 Fällen hat die BA, die Zustimmung zur Beschäftigung für Asylbewerber, 
die vor dem 01.01.2005 eingereist sind, erteilt. In 18 Fällen wurde eine zustim-
mungsfreie Beschäftigung festgestellt. Da in diesen 18 Fällen anzunehmen ist, 
dass die ABH die Beschäftigung erlaubt hat, kann von insgesamt 417 Erlaubnis-
sen zur Beschäftigung ausgegangen werden. 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 



-  - 

 

62

 Die BA hat in 107 der genannten Fälle die Erlaubnis verweigert. 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a 

Satz 4 AsylVfG gemacht? 

 Die Erfahrungen mit der Regelung sind im Wesentlichen positiv. Vereinzelt be-
richten Behörden von einem hinzunehmenden erhöhten Beratungsbedarf, da die 
Regelung von den Antragstellern nicht verstanden wird. 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 Zahlreiche Staatsangehörigkeitsbehörden haben von sehr langen Bearbeitungs-
zeiten im BAMF berichtet. 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 

a) Welche Erfahrungen haben sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich vor-

geschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor Einbürge-

rungen? 

 Regelanfrage wird in Bayern seit 1975 durchgeführt. Sie hat sich bewährt. Sie 
wird in Bayern ab 01.03.2006 ergänzt durch einen von den Einbürgerungsbe-
werbern zu bearbeitenden Fragebogen. Er enthält eine umfassende Liste extre-
mistischer und extremistisch beeinflusster Organisationen. Aufgeführt sind ins-
besondere verfassungsfeindliche und/oder gewaltbereite Organisationen des 
gesamten politischen und weltanschaulichen Spektrums, von rechtsextremisti-
schen Kameradschaften über Islamisten bis zu linksextremistischen autonomen 
Gruppen. Der Einbürgerungsbewerber wird gebeten, bei jeder einzelnen Organi-
sation eine Mitgliedschaft oder Unterstützung mit „ja“ oder „nein“ anzukreuzen. 
Damit kann etwaigen Erinnerungslücken der Einbürgerungsbewerber oder Un-
klarheiten in der Einschätzung abgeholfen werden. Bei späterem Bekannt wer-
den bewusst wahrheitswidriger oder unvollständiger Angaben kann die Einbür-
gerungsbehörde gegebenenfalls die Einbürgerung zurücknehmen. 

 Sofern Angaben vorliegen: 

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung an-

gefragt? 

 Regelmäßig erfolgen weitere Abfragen bei der Polizei und beim Bundeszentral-

register. 

 In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt? 



-  - 
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 Belastbare Zahlen zu den Erkenntnismitteilungen und zu den hierdurch bewirk-

ten Einbürgerungsausschlüssen liegen nicht vor. Auf unseren Beitrag zur Be-

antwortung der schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Hartmut Koschyk vom 

28.09.2005 darf verwiesen werden (Schreiben IA3-1355.10-56 vom 07.10.2006).

 In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürgerungs-

ausschluss beigetragen? 

 S.o. 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 

Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-

titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prü-

fung von Einbürgerungsausschüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

 Der Informationsaustausch zwischen Ausländer- und Einbürgerungsbehörden 
sowie den Sicherheitsbehörden verläuft seit langem reibungslos. Im Einbürge-
rungsverfahren werden regelmäßig die Ausländerakten beigezogen. Umgekehrt 
sind die Einbürgerungsbehörden angewiesen, im Rahmen der Regelanfragen 
bekannt werdende Ausweisungsgründe unverzüglich den Ausländerbehörden 
mitzuteilen und das weitere Verfahren abzustimmen. 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 

a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheini-

gungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit 

der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

 Die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsverfahren nach § 15 
BVFG auf das Bundesverwaltungsamt hat zu einer wesentlichen Verfahrens-
verschlankung geführt. Hierdurch ist eine wesentliche Entlastung der Länder-
flüchtlingsverwaltungen eingetreten. Doppelprüfungen der Statusvoraussetzun-
gen für die Anerkennung als Spätaussiedler im Aufnahmeverfahren des BVA und 
in den späteren Bescheinigungsverfahren bei den Länderflüchtlingsverwaltun-
gen sind hierdurch in Wegfall gekommen. Dadurch werden divergierende Ent-
scheidungen im Aufnahmeverfahren und späteren Bescheinigungsverfahren 
vermieden, was zu mehr Rechtssicherheit für die betroffenen Antragsteller führt. 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 

ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grund-

kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der 

Betroffenen? 



-  - 
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 Aus integrationspolitischer Sicht wird begrüßt, dass der in den Aufnahmebe-
scheid einzubeziehende Ehegatte und die Abkömmlinge Grundkenntnisse in 
Deutsch nachweisen müssen. Welche Auswirkungen diese seit 01.01.2005 gel-
tende Regelung für die Neuanträge von Spätaussiedlern hat, ist nicht bekannt, 
nachdem die Zuständigkeit beim Bundesverwaltungsamt liegt und bei den Län-
dern lediglich durch die Zahl der Zustimmungsanfragen der Rückgang und die 
Veränderungen in der Zusammensetzung des Personenkreises erkennbar wer-
den. 
Da Integration umso besser gelingt, desto besser alle Familienangehörigen 
Deutsch sprechen, sollten keinerlei Überlegungen angestellt werden, die Anfor-
derungen an das Kriterium Sprache (und damit an die Integrationswilligkeit 
schon vor Einreise) zu reduzieren. 
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Senatsverwaltung für Inneres 28. März 2006 
I B 2 
Bearbeiter: Herr Hampel  
 
 
 
 
Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 
Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwanderungs-
gesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 
 
In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31 Dezember 2005 
einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form direkt in den Fragebogen im 
Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben eingetragen werden. 
 
Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 
 
 
 Bundesland: Berlin 
 
 
I. Aufenthaltsgesetz 
 
1. Allgemeine Fragen 
 
a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ihrem 

Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern?  
(bitte erläutern) 
 
Die Anwendung des § 25 Nr. 5 AufenthG wird unterschiedlich gehandhabt. 

 
b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der Umstellungs-

phase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Umstellung Ihrer Ein-
schätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neuregelungen des Aufent-
haltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich geblieben? 
 
Die Arbeit der Ausländerbehörde hat sich eher erschwert, insbesondere durch zusätz-
liche Aufgaben wie 
 
- Zuständigkeit für AE für Arbeitszwecke und in diesem Zusammenhang eigenes 

Prozessrisiko; 
 

- Prüfung der Sprachkursberechtigten und –verpflichteten. 
 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 
 
- Die Ausnahmeregelungen des § 9 Abs. 2 Satz 3, Satz 4 und Satz 6 AufenthG, 

wonach trotz fehlender Sicherung des Lebensunterhalts oder auch des Vorhanden-
seins ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis möglich ist; 
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- Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach erfolgreichem Abschluss des Studiums 
(§ 16 Abs. 4 AufenthG); 

 
- Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte (§ 19 AufenthG); 
 
- Die Einrichtung von Härtefallkommissionen und die Möglichkeit der Erteilung von 

Aufenthaltserlaubnissen in Härtefällen (§ 23 a AufenthG); 
 
- Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für minderjährige Ausländer zum Zeit-

punkt der Vollendung des 16. Lebensjahres nach fünf Jahren Aufenthaltserlaubnis 
bzw. bei Erreichung der Volljährigkeit nach fünf Jahren Aufenthaltserlaubnis; 

 
- Die Gewährung von Aufenthaltstiteln für ehemalige Deutsche (§ 38 AufenthG); 
 
- Die Statusverbesserung im Bereich der humanitären Aufenthaltstitel, Angleichung der 

Rechtstellung von Asylberechtigten und Flüchtlingen, Erweiterung der Tatbestände für 
die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§ 60 Abs. 1 AufenthG). 

 
e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 
 

- Die restriktive Regelung des § 25 Abs. 5AufenthG, die in der Praxis dazu führt, dass 
die Ausländerbehörde nur dann ein Abschiebungshindernis bejahen kann, wenn der 
betroffene Ausländer dargelegt hat, dass er unverschuldet an der Ausreise gehindert 
ist. Der ursprüngliche Zweck, nämlich Kettenduldungen zu vermeiden, konnte durch 
diese Regelung nicht erfüllt werden; 

 
- Das Fehlen einer Altfallregelung. 

 
f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 
 
- Bei Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen (§ 29 Abs. 2AufenthG) sollte die 

bisherige Ermessensregelung als zwingende Regelung bezüglich des Absehens der 
Voraussetzung des § 5 Abs. 1Nr. 1 und Abs. 1 Nr. 2 normiert werden; 

 
- § 33 AufenthG (Geburt eines Kindes im Bundesgebiet) sollte dahin gehend geändert 

werden, dass einem Kind, das im Bundesgebiet geboren ist, von Amts wegen eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist, wenn ein Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis 
oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt (entsprechend dem Bundesverfassungs-
gerichtsbeschluss vom 25.10.2005); 

 
- Erleichterte Wiederkehrmöglichkeiten für von Zwangsheirat Betroffene durch ent-

sprechende Ergänzung des § 37 Abs. 1 Satz 1 AufenthG (vgl. Berliner Gesetzes-
antrag Drs. 6/1/05); 

 
- Kein Erlöschen des Aufenthaltstitels nach sechs Monaten für von Zwangsheirat 

betroffene Migrantinnen und Migranten, sondern Erhalt des Aufenthaltstitels bei 
Einreise von drei Monaten nach Fortfall der Zwangslage durch entsprechende 
Ergänzung des § 51 Abs. 3 AufenthG (vgl. Berliner Gesetzesantrag Drs. 546/1/05); 
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- Ergänzung § 102 Abs. 2 AufenthG dahingehend, dass auch Zeiten der nach § 35 

Abs. 2 AuslG erteilten Aufenthaltserlaubnisse mit angerechnet werden; 
 
- Änderung § 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV durch Ergänzung gestalteter Aufenthalts-

zeiten; 
 
g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels 

verspätet gestellt? 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 
 
Entsprechende Statistiken liegen nicht vor. 

 
2. Arbeitsmigration 
 
a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, bedarfsorientierte 
Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit ist das im Bereich der 
Arbeitsmigration gelungen? 
 
Eine differenzierte, bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung künftiger Zuwanderung 
ist im Bereich der Arbeitsmigration nur ansatzweise gelungen. Einerseits sind die 
Instrumente zur Anwerbung von Hochqualifizierten im Rahmen des internationalen Wett-
bewerbs nicht ausreichend, andererseits werden weiterhin bürokratisch zu aufwendige 
Verfahren im Rahmen des Saisonarbeiter- und der Werkvertragsarbeitnehmerregelungen 
genutzt. Es käme darauf an, rasch solche nationalen Instrumente mit einer EU-weit 
harmonisierten Strategie der Anwerbung und der Migrationssteuerung zu verbinden. 

 
b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen 

(wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 
 
In Berlin hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Agenturen und der Ausländer-
behörde weitgehend eingespielt. So ist beispielsweise vereinbart worden, dass in den 
Fällen, in denen die Ausländerbehörde die Voraussetzungen des § 9 BeschVerfV fest-
stellt, eine Agenturanfrage entbehrlich ist. 

 
c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 

nachgezogen? 
 
keine Zahlen 

 
d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 

aufgegeben werden musste?  
Wenn ja, wie oft? 
 
keine Zahlen 

 
e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis zur 

Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  
Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 
 
keine Zahlen 
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3. Studenten  
 
a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 2005?  
b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 

erhalten als im Jahr 2004?  
 
Es liegen keine Zahlen vor. Dies ist erst ab 2006 möglich, da dann die Zahlen der 
erteilten AE’s nach der jeweiligen Vorschrift (wie § 16) erfasst werden. 

 
4. Integrationskurse 
 
a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer Teilnahme 

am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 
 
Nein. 

 
b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten Auslän-

der ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 
 
Die Sprachkursträger übermitteln der Ausländerbehörde die Teilnehmerlisten der zur 
Teilnahme Verpflichteten. Danach werden Sanktionen geprüft. Erfahrungswerte liegen 
noch nicht vor. 

 
c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-

turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 AufenthG 
und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf Ausländer, die 
Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 
 
Die Zusammenarbeit zwischen der Ausländerbehörde, den Sprachkursträgern und der 
Außenstelle des BAMF ist gut. 

 
d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs 

bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  
Wenn ja, in welcher Weise? 
 
Nein. 

 
5. Sicherheit 
 
a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-

anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen? 
 
Bislang mangelt es an geeigneten Fällen.  
 
Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 
 
Nein 

 

e) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder „geistigen 
Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  
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(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 
 
Ja 
 
Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  
 
10  
 
Die Ausweisungen erfolgten auch auf der Grundlage der §§ 53 Nr. 1, 2 und 55 Abs. 2 Nr. 2 
AufenthG.  
 
Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 
 
1 
 
Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 
 
8 
 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung?  
 

Zwischen einem Monat und 11 Monaten 
 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 
 
29 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund aus 
anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt? 
Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts 
 
Ja. 
 
Die Ausweisungen erfolgten auch auf der Grundlage der §§ 53 Nr. 1, 2 und 55 Abs. 2 Nr. 
2 AufenthG.  
 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 AufenthG 
versagt? 
(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 
 
4 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft?  
 
Keine Angabe möglich 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG verhängt? 
Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Praktikabilität und 
Nutzen bewertet.  
 
Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG wurden noch nicht ergriffen. 
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f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis d) 
AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  
 
keine 
 
Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 
 
entfällt 

 
g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identitäts-

täuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 89a AufenthG)? 
 
Bislang liegen hier nur wenige Erfahrungen vor. Die Berliner Ausländerbehörde hatte bis 
Mitte März 2006 gut 500 landesweit gefundene Dokumente an die Fundpapierdatenbank 
übersandt, aber noch keinen „Online-Treffer“ erzielt.  

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind an 
welche Stellen gestellt worden?  
 
Die Anfragen werden regelmäßig gehalten; statistische Angaben liegen hierzu nicht vor. 
 
Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder Sicher-
heitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 
 
entfällt 

 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf?  
 
Dies kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beantwortet werden 
und bedarf letztlich einer politischen Entscheidung. 

 
6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 
 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

 
a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 
Die Praxis der Kettenduldungen hat sich insbesondere in den Fällen fortgesetzt, in denen 
eine freiwillige Ausreise möglich ist und somit die Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 Auf-
enthG nicht gegeben sind. 

 
b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

 
Lt. AZR hatten in Berlin Ende 2005 12.994 Personen eine Duldung. 
 

c Wie viele Minderjährige sind darunter? 
 
Nicht erfasst. 
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d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 
 
Nicht erfasst. 

 
e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 
Nicht erfasst. 

 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für die 
Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG 3.500 1.600 200  
- § 25 Abs. 4 S. 1 

AufenthG 
    

- § 25 Abs. 4 S. 2 
AufenthG 

    

- § 25 Abs. 3 AufenthG    107   
- § 23 Abs. 1 AufenthG     

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige? 
 
Nicht erfasst. 
 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prüfen, ob 
die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufgewachsene Kinder 
befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minderjährigen, die in Deutschland 
aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 
 
Geduldete Minderjährige werden nicht anders behandelt als sonstige Geduldete. 

 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 
 
Die Berliner Härtefallkommission stellt eine wichtige Institution dar, die zwar keine Bleibe-
rechtsregelung ersetzt, aber humanitäre Aspekte im Ausländerrecht stärker berücksich-
tigen kann, so dass beispielsweise Familien, die kurz vor der Abschiebung stehen, nun-
mehr eine Aufenthaltsperspektive durch etliche positive Entscheidungen des Berliner 
Innensenators erhalten haben. 

 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 
 
Im Jahr 2005 sind von der Härtefallkommission 430 Fälle (= 1.398 Personen) beraten 
worden. Die Fälle sind ausschließlich von Kommissionsmitgliedern eingebracht worden. 
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e) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen Personen) 
gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG/nach 
anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

e) der zuständigen Landesbehörde?  

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  
 
In 187 Fällen (= 674 Personen) wurden Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 a AufenthG 
von der obersten Landesbehörde erteilt.  
 
62 Fälle (= 116 Personen) wurden  nach anderen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes 
erledigt. 
 
104 Fälle (= 335 Personen) wurden abgelehnt. 
 
Die Kommission hatte in 291 Fällen (= 1.009 Personen) positive Entscheidungen 
empfohlen. 

 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der Illegalität 
(Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 
 
Nein. 

 
7.  Familiennachzug 
 
a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 
b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 

Scheinehe abgelehnt? 
c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug erteilt, 

wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit Altersangabe der 
Betroffenen) 
 
Besondere Statistiken über Fälle, in denen der Verdacht der Scheinehe besteht, werden 
nicht geführt. Jedoch gehen die Verwaltungsgerichte von etwa 600 Fällen pro Jahr für 
Berlin aus. Eben so wenig gibt es Zahlen über die Beendigung des Aufenthaltes wegen 
Scheinehe. 

 
d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? Wie viele 

dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 
 
Zahlen über Zwangsehe als besonderen Härtegrund sind nicht erfasst. 

 
e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde und bei 

denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für die Abwesen-
heit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 
 
Keine Zahlen vorhanden. 
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8.  Ausweisung / Abschiebung 
 
a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Personen, die 

bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 
 
Nicht erfasst. 

 
b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben  

- ohne REAG/GARP-Förderung – freiwillig das Land verlassen? 
 
Keine Angaben. 

 
c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer 

geschaffen? 
Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 
Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 
 
Nein. 

 
d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 
In Berlin wurden im Jahr 2005  1.425 Ausländer abgeschoben. 

 
9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 
a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; sind 

insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer �ufrieden stellend? 
 
Die Zusammenarbeit mit dem BAMF sowie deren Stellungnahmen werden als zufrieden-
stellend empfunden. Die Bearbeitungszeiten sind teilweise zu lang. 

 
b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 7 

AufenthG?  
 
Siehe hierzu Antwort zu a). 

 
c) Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 
Verbesserungen sind vor allem in der Bearbeitungsdauer denkbar. 

 
10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 
 
a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des BMI? 

 
Die Ausländerbehörde orientiert sich nur zum Teil an den vorläufigen Anwendungs-
hinweisen. 

 
b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 
 
Die Ausländerbehörde in Berlin hat in Zusammenarbeit und mit Zustimmung der 
obersten Landesbehörde eigene vorläufige Anwendungshinweise erstellt. 
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12. Migrationserstberatung 
 
a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den Trägern 

der Migrationserstberatung? 
 
b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die Beratungs-

stellen der MEB verwiesen? 
 
c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße mit 

Sanktionen zu belegen? 
 
Es ist eher kontraproduktiv, im Bereich der Migrationserstberatung mit Sanktionen zu 
arbeiten. Beratung basiert auf einem Vertrauensverhältnis 

 

II.        Freizügigkeitsgesetz/EU 
 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene „ausländerrechtliche“ Verfahren für 

Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt der Gang 
zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 
 
In Berlin sind neben der Ausländerbehörde die Bürgerämter Anlaufstelle für Unions-
bürger, die auch die Bescheinigungen n ach § 5 FreizügG/EU ausstellen. 

 
b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 
Ja. 

 
c) Wie wird die Frage der „Ausländerakten“ für Unionsbürger in der Praxis gehandhabt? 

 
In Berlin werden weiterhin Ausländerakten geführt. 

 
d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die Ausreise-

pflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung entsteht, in der Praxis 
als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 
 
Diese Regelung erweist sich schon deshalb nicht wirklich als Hürde, weil der EU-Bürger 
nach erfolgter Abschiebung ohnehin wieder unkontrolliert einreisen kann. 

 
e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung von Identi-

tätspapieren? 
 
Die Mitarbeiter der Meldestellen und Bürgerämter sind zwar im Rahmen von Kurzeinfüh-
rungen in das Zuwanderungsgesetz auch im Erkennen von Fälschungen von Identitäts-
papieren geschult worden, in Zweifelsfällen wird jedoch weiterhin Polizei- bzw. Auslän-
derbehörde eingeschaltet. 
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III. Asylverfahrensgesetz 
 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 
 
a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern unter 16 

Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem Bundesamt gem. § 
14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  
 
Ja. 

 
b) Wenn nein, warum nicht?  
 
c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 
Nicht erfasst. 

 
d) Wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 
Nicht bekannt 

 
2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 
 
a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Ausübung einer 

Beschäftigung erlaubt?  
 
Nicht erfasst. 

 
b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 
Nicht erfasst. 

 
3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 
 
a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 AsylVfG 

gemacht?  
 
b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 
IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen?  
Sofern Angaben vorliegen:  
Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung angefragt? 
In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  
In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürgerungsausschluss 
beigetragen? 
 
Ohne die _Regelanfrage bei der Verfassungsschutzbehörde hätten in den letzten Jahren 
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alle bisherigen Ablehnungen von Einbürgerungen aufgrund des Vorliegens tatsächlicher 
Anhaltspunkte nach § 11 Nr. 2 StAG nicht erfolgen können. 
 
Der Gesetzgeber selbst  hat durch die Fassung des § 11 Nr. 2 StAG (früher § 86 Nr. 2 
AuslG), die sich an den Verfassungsschutzgesetzen des Bundes und der Länder und 
den Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden orientiert, deutlich zum Ausdruck 
gebracht, dass die Erkenntnisse dieser Behörden Maßstab für die Prüfung der Einbürge-
rungsbehörden sein sollten (vgl. zum Ganzen nur für interne Zwecke die Antwort auf die 
Kleine Anfrage Nr. 15/10775 vom 30.06.2003, die viele grundsätzliche Erwägungen ent-
hält, die auch aktuell gelten; es ist nur zu beachten, dass aktuell der Verfassungsschutz 
bei jedem Einbürgerungsantrag beteiligt wird). 
 
Im Jahre 2005 sind 4 Einbürgerungsanträge aufgrund von Informationen der 
Verfassungsschutzbehörde nach § 11 Nr. 2 StAG abgelehnt worden. 
 
Insgesamt sind bisher auf der Grundlage des neuen (aus Behördensicht verbesserten) 
Rechts des § 11 Nr. 2 StAG bzw. früher § 86 Nr. 2 AuslG 29 Einbürgerungsanträge 
aufgrund von die Einbürgerung ausschließenden Erkenntnissen der Verfassungsschutz-
behörde abgelehnt worden. Lediglich in 4 Fällen ist noch ein Verwaltungsstreitverfahren 
anhängig. In den übrigen 25 Fällen ist das Verwaltungsstreitverfahren entweder durch 
Klageabweisung oder durch Klagerücknahme – also in allen Fällen für die Behörde 
erfolgreich – abgeschlossen (vgl. entsprechende Prozessliste nur für interne Zwecke). 
 
Ansonsten fragen die Einbürgerungsbehörden regelmäßig beim Bundeszentralregister 
(eine Verurteilung wegen einer Straftag kann die Einbürgerung ausschließen) sowie bei 
Polizei und Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörden (während eines laufenden 
Ermittlungsverfahrens kann nicht eingebürgert werden) an. 

 
b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den Sicher-

heitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthaltstiteln und 
Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prüfung von Einbürge-
rungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 
 
Sollte es aufgrund eines verbesserten Informationsaustausches zwischen den Sicher-
heitsbehörden und den Ausländerbehörden bereits zur Nichterteilung oder Nichtverlän-
gerung von Aufenthaltstiteln bzw. sogar zur Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnah-
men gekommen sein, kommt eine Einbürgerung mangels eines ausreichenden Aufent-
haltstitels bzw. mangels eines gesicherten weiteren Aufenthalts unabhängig von Einbür-
gerungsausschlüssen nach § 11 Nr. 2und 3 StAG nicht in Betracht. 
 
Ist dies aber nicht der Fall und liegen relevante, die Einbürgerung ausschließende 
Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörde vor, so kann und sollte aufgrund des im 
Vergleich zum früheren Recht für die Behörden günstigeren Ablehnungsmaßstabes (sog. 
Vorverlagerung des Verfassungsschutzes) zügig und unabhängig von etwaigen weiteren 
ausländerrechtlichen Konsequenzen die Einbürgerung abgelehnt werden. Die bisherigen 
Erfahrungen haben gezeigt, dass in vielen Fällen, in denen der Einbürgerungsantrag 
„gerichtsfest“ abgelehnt werden konnte, ausländerrechtliche Konsequenzen nicht 
möglich bzw. nicht sachgerecht waren und sind (beispielsweise die relativ häufigen 
Ablehnungen wegen Unterstützung des KONGRAGEL (früher PKK) aufgrund von Teil-
nahmen an Veranstaltungen und Demonstrationen mit PKK-Bezug). 
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V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigung-

sverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit der Vertriebe-
nenbehörden in den Ländern? 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für ihre Einbe-
ziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der Betroffenen? 
 
Im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 sind nach unserer Kenntnis aus-
schließlich Spätaussiedlerfamilien mit einem vor dem 01.01.2005 erteilten Aufnahme-
bescheid in Berlin eingereist. Die Auswirkungen der Regelung, dass Ehegatten und 
Abkömmlinge für ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der 
Betroffenen können demzufolge noch nicht beurteilt werden. 
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Ministerium des Innern 

III/5         Potsdam, 21. März 2006 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form 
direkt in den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben 
eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: Brandenburg 
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in 
ihrem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte 
erläutern) 

 Das Ministerium des Innern hat den Eindruck gewonnen, dass insbesondere die Erteilung 
humanitärer Titel nach dem 5. Abschnitt bei den Ausländerbehörden des Landes Brandenburg im 
Vergleich zu anderen Bundesländern restriktiver gehandhabt wird: 

Mehrfach wurde seitens der Ausländerbehörden darauf hingewiesen, dass die Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Abs. 5 AufenthG an Palästinenser aus dem Libanon in 
Brandenburg anders als in Berlin gehandhabt wird (in Brandenburg restriktiver als in Berlin 
aufgrund der dortigen Erlasslage).  

In weiteren Fällen nach § 25 Abs. 5 aus anderen Bundesländern erfolgte bei Sozialhilfeempfängern 
nicht durchgängig eine Wohnsitzauflage nach § 12 Abs. 2 AufenthG. 

 
 In Einzelfällen wurde auch die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach den §§ 27, 28 AufenthG 

thematisiert. Bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 28 Abs. 1 des AufenthG wird durch die 
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brandenburgischen Ausländerbehörden die Aufenthaltserlaubnis bei der Ersterteilung in der Regel 
auf drei Jahre befristet. Hiervon abweichend erfolgt eine Befristung auf ein Jahr, wenn begründete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass z.B. eine Eheschließung nur zum Zweck der 
Aufenthaltssicherung des ausländischen Ehegatten geschlossen wurde                 (Verdacht der 
Scheinehe).  
Soweit eine allgemeine Erteilungsvoraussetzung nicht vorliegt oder Obdachlosigkeit droht, wird die 
Aufenthaltserlaubnis durch die Ausländerbehörde ebenfalls zunächst nur für ein Jahr erteilt. 
Mehrmals haben verschiedene Ausländerbehörden anderer Bundesländer (z.B. Berlin) diese 
Aufenthaltserlaubnisse lediglich für einen Zeitraum von 3 bzw. 6 Monaten erteilt, damit 
beispielsweise ausreisepflichtige und zuvor geduldete Ausländer die familiäre Lebensgemeinschaft 
herstellen konnten.   
Nach unserer Auffassung werden mit diesen Erteilungszeiträumen die rechtlichen Vorgaben 
unterlaufen und der eigentlich durch § 28 AufenthG privilegierte Personenkreis ungleich schlechter 
gestellt als andere Antragsteller. 
In weiteren Fällen erfolgte in anderen Bundesländern eine Titelerteilung nach § 27 AufenthG, ohne 
dass die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 1 oder 3 geprüft worden sind.   

 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser 
Umstellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die 
Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben? 

 Einige Ausländerbehörden vertreten die Auffassung, dass das AufenthG keine wesentliche 
Entlastung gebracht habe. Im Bereich der Titelerteilung wird der Arbeitsaufwand als überwiegend 
gleich hoch, teilweise sogar höher beschrieben. Durch die Beteiligung der Arbeitsverwaltung, neue 
Dokumentenmuster (mit zusätzlich erfassten Daten), die Sicherheitsanfragen nach § 73 Abs. 2 und 
die neuen Aufgaben im Bereich der Integration werden entlastende Wirkungen in anderen 
Bereichen (z.B. im FreizügG, § 15 a AufenthG, Unterstützung durch das BAMF nach § 72 Abs. 2 
AufenthG) wieder ausgeglichen. 
Die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen zur Durchführung des Asylverfahrens 
sowie die Ersterteilung und auch die Verlängerungen der Duldungen nehmen nach Inkrafttreten des 
AufenthG erheblich mehr Zeit in Anspruch. Nunmehr muss jeweils ein Trägervordruck und ein 
Klebeetikett erstellt werden. Zudem kann die Aufenthaltsgestattung sowie die Duldung nur noch 
zweimal auf einem Trägervordruck verlängert werden. Bisher waren bei der Aufenthaltsgestattung 
drei und bei der Duldung sechs bis acht Verlängerungen möglich. 
 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

 

 Positiv werden die Erleichterungen für EU-Bürger,  die Zweckausrichtung der in der Anzahl 
reduzierten Aufenthaltstitel, die Zusammenführung mit dem Arbeitsmarktrecht, die Förderung der 
Integration, die Härtefallregelung nach § 23 a sowie die Einführung einer Rechtsgrundlage für 
Verlassenserlaubnisse hervorgehoben. 
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 Nach Einschätzung der Ausländerbehörden ist in vielen Fällen bereits aufhältiger Ausländer eine 
Beteiligung der Arbeitsverwaltung nicht mehr erforderlich; eine Erwerbstätigkeit kann ohne Weiteres 
gestattet werden bei Deutschverheirateten und Geduldeten. 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

 Negativ gesehen werden: 

 - der erhöhte Aufwand bei der Verlängerung von Duldungen und Aufenthaltsgestattungen, 

 - erhöhter Abstimmungsaufwand mit der Arbeitsverwaltung, 

 - durch § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG nicht gelöste Problematik der Kettenduldungen. 

 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 

 

Rechtliche Regelungen werden für folgende Bereiche für notwendig erachtet: 

- Ausländerrechtliche Konsequenzen bei Missbrauch der Eheschließung und 
Vaterschaftsanerkennung zur Erlangung eines Aufenthaltstitels, 

- Deutlichere rechtliche Konsequenzen bei mangelnder Mitwirkung zur Identitätsfeststellung, 
Beschaffung von Passersatzpapieren sowie im Bereich der Integration, 

- der mögliche Zeitraum einer Sicherungshaft nach § 82 Abs. 4 AufenthG i.V.m. § 42 Abs. 1 BPolG 
sollte auf vier Wochen verlängert werden. Eine Ausländerbehörde plädierte dafür, dass für eine 
Haftdauer von bis zu zwei Tagen kein Gerichtsbeschluss mehr erforderlich sein sollte. 

 
- § 5 Abs. 2 AufenthG führt aus, dass die Erteilung einer AE oder einer NE voraussetzt, dass der 
Ausländer mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und die für die Erteilung maßgeblichen 
Angaben bereits im Visumantrag gemacht hat. 
§ 39 der AufenthV regelt, dass in besonderen Fällen die fehlende Erfüllung der  
Voraussetzungen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 AufenthG einem Anspruch auf Erteilung oder 
Verlängerung eines Aufenthaltstitels nicht entgegensteht.  
Personen, die ein Schengen-Visum besitzen oder die für Kurzaufenthalte visumfrei sind, wie etwa 
Touristen, sollen nur im Falle eines Anspruchs den Aufenthaltstitel im Inland einholen können. 
Dieses Verfahren ist in Nr. 3 des § 39 AufenthV geregelt.  
Hiervon betroffen sind u.a. Touristen, die während ihres Kurzaufenthaltes heiraten und daraufhin 
einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis erwerben.  
Weiter erlaubt Nr. 3 den Staatsangehörigen der Staaten, die für einen 
Kurzaufenthalt von der Visumpflicht befreit sind und Inhabern eines Schengen-Visums im Falle 
eines Anspruchs ohne vorherige Ausreise den Übergang vom visumfreien Kurzaufenthalt zum 
Daueraufenthalt.  
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Die Regelung stellt nach hiesiger Auffassung  keinen angemessenen Kompromiss zwischen 
Verfahrenserleichterungen für den Ausländer einerseits und dem legitimen Interesse des Staates 
an der Ausübung der Zuwanderungskontrolle durch das Visumverfahren andererseits dar.  
Wenn vorsätzlich bereits im Visumverfahren z.B. für touristische Aufenthalte das eigentliche Ziel 
eines Daueraufenthaltes nicht angegeben wird, um den Prüfrahmen der Auslandsvertretung zu 
minimieren oder ein Visum durch ein „Reisebüro“ zu bekommen und die Ausländerbehörde nach 
der erfolgten Einreise und einer anschließenden Eheschließung vor vollendete Tatsachen gestellt 
wird und dieser dann nur noch übrig bleibt, den Titel zu erteilen, ist es zumindest sehr fraglich, wie 
hier dem legitimen Interesse des Staates an der Ausübung der Zuwanderungskontrolle 
entsprochen werden kann. 
Dem ordnungsgemäßen Visumverfahren sollte eine höhere Bedeutung beigemessen werden, wenn 
dieses, wie vom Gesetzgeber definiert, einziges Instrument der Zuwanderungskontrolle sein soll.  
Es ist höchstens in Einzelfällen unverhältnismäßig, von einem Ausländer zu erwarten, dass er ein 
Visum für den entsprechenden Aufenthaltszweck und den vorgesehenen Aufenthaltszeitraum aus 
dem Ausland heraus beantragt. Es entspricht auch kaum der allgemeinen Lebenserfahrung, dass 
während eines beantragten touristischen Kurzaufenthaltes, der ja in der Regel bei 3 bis 6 Wochen 
liegt, Umstände eintreten, die zu einer schützenswerten ehelichen Lebensgemeinschaft führen, es 
sei denn, dass schon vor der Beantragung des Visums die Absicht bestand, während des 
touristischen Aufenthaltes die Ehe zu schließen und somit einen beabsichtigten Daueraufenthalt zu 
verschleiern. Im Übrigen ist an zahlreichen Beispielen nachzuweisen, dass durch die bisherige 
Regelung sowohl der Zwangsverheiratung als auch der Zwangsprostitution in nicht geringem 
Umfang Vorschub geleistet wurde und das Visumverfahren so ad absurdum geführt worden ist. 
 
- § 52 der Aufenthaltsverordnung (AufenthV) befreit ausländische Staatsangehörige von Gebühren 
für bestimmte Amtshandlungen. 
Insbesondere auf Grund der angespannten Haushaltslage in den Kommunen sollte es hier 
Überlegungen geben, diesen Personenkreis zumindest teilweise  zur Gebührenzahlung 
heranzuziehen. 
Ein deutscher Staatsangehöriger muss für die Abgabe einer Verpflichtungserklärung ebenfalls eine 
Gebühr entrichten. 
 
- Zum Beispiel sollte für den Fall des Ausfalls der EDV-Anlage gesetzlich vorgesehen werden, dass 
handschriftlich vorläufige Dokumente ausgestellt werden können (Aufenthaltstitel, Duldungen, 
Fiktionsbescheinigungen). 

 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-
titels verspätet gestellt? 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

 

Die meisten Ausländerbehörden haben hier keine Zahlen genannt. Sechs Ausländerbehörden 
haben für das vergangene Jahr von 37 Fällen verspäteter Antragstellung berichtet. 

Bei nur geringfügiger Verspätung wird eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt und der Antrag 
bearbeitet. Längerfristige Verspätungen führten zu Bußgeldverfahren oder Strafanzeigen. 
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2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, 
bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. 
Inwieweit ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

 

 Im Land Brandenburg sind bisher quantitativ keine bedeutenden Veränderungen im Bereich der 
Arbeitsmigration eingetreten. Die zahlenmäßig größte Zuwanderungsrate von Ausländern betrifft 
weiterhin die Bereiche des Aufenthalts aus familiären Gründen bzw. aus humanitären Gründen. Die 
Zuwanderungsrate von sog. Hochqualifizierten ist in Brandenburg weiterhin vernachlässigbar 
gering. 

 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

 

 Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Arbeitsagenturen wird von Seiten der brandenburgischen 
Ausländerbehörden als grundsätzlich gut beurteilt. Als besonders positiven Ausfluss der guten und 
konstruktiven Zusammenarbeit wäre beispielsweise der Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen 
zwischen Ausländerbehörde und Arbeitsagentur zur Umsetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV 
zu benennen. Im Ergebnis der entsprechenden Abfrage bei den Ausländerbehörden wurde aber 
auch deutlich, dass insbesondere hinsichtlich der arbeitsgenehmigungsrechtlichen 
Bearbeitungszeiten regional sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden. Darüber hinaus 
ist erkennbar, dass in Folge von notwendigen Rück- bzw. Nachfragen bei den Ausländerbehörden 
im vergangenen Jahr z.T. ein erhöhter Arbeitsaufwand zu betreiben war. 

 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

 

 Im Land Brandenburg sind 30 Familienangehörige von Hochqualifizierten nachgezogen. Diese 
geringe Zahl geht auf den Umstand zurück, dass der Zuzug von Hochqualifizierten selbst 
verschwindend gering ist (vgl. 2a). 

 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

Wenn ja, wie oft? 
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Nach den Erkenntnissen der befragten brandenburgischen Ausländerbehörden musste in 10 Fällen 
aufgrund der Ablehnung die Arbeitsstelle aufgegeben werden. 

 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

 

Nach den Angaben der brandenburgischen Ausländerbehörden wurde von 318 Personen mit 
Aufenthaltserlaubnis eine entsprechende Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt. In 
299 Fällen wurde positiv entschieden; in 15 Fällen fiel die Entscheidung negativ aus. 4 Fälle sind 
anhängig.  

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

 

Im Land Brandenburg gab es 2005 ca. 750 ausländische Absolventen. Mangels gesonderter 
Erfassung der Absolventen kann diese Zahl jedoch nur als Größenordnung angesehen werden. 

 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004? 

 

Die Ausländerbehörden schätzen ein, dass die Anzahl der Ausländer, die 2005 eine 
Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Studiums erhalten haben, gegenüber 2004 annähernd gleich 
geblieben ist. 

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 
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Aufgrund der Gültigkeitsdauer der Verpflichtungsbescheide von zwei Jahren ist eine Aussage zu 
dieser Frage noch nicht möglich. Hinzu kommt, dass diese Kurse aufgrund der geringen Zahl von 
Ausländern in Brandenburg auch nicht ständig und flächendeckend angeboten werden. 

 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 

 Eine Ausländerbehörde hat mit den Kursträgern einen vierteljährlichen Bericht über die Kurse und 
Teilnehmer vereinbart. 

 Die übrigen Ausländerbehörden wollen eine Kontrolle erst nach zwei Jahren oder anlässlich der 
ggf. innerhalb dieses Zeitraums anstehenden Verlängerung des Aufenthaltstitels vornehmen. 

 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-
turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 
AufenthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 
Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

 

 7 Ausländerbehörden haben keine Erfahrungen gemacht. 8 Ausländerbehörden bezeichnen ihre 
Erfahrungen und die Zusammenarbeit als gut. 5 Ausländerbehörden bedauern eine schleppende 
Informationsverarbeitung oder Informationsweitergabe seitens der Jobagenturen. 

. 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

Wenn ja, in welcher Weise? 

 

7 von 20 Ausländerbehörden haben bereits Verpflichtungen zur Teilnahme erteilt. Es wurden 
Verwaltungsakte erlassen. 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen? 
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 In Brandenburg sind bisher keine Personen bekannt geworden, bei denen die Voraussetzungen 
des § 58 a AufenthG erfüllt waren. 

  

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

 

Nein. 

 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)? 

 

Von den 20 Ausländerbehörden des Landes Brandenburg hat lediglich eine Ausländerbehörde von 
2 Ausweisungen nach diesen Vorschriften berichtet. 

  

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt? Zwei.  

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? Zwei. 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? Zwei. 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 24 
Stunden. 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? Keine. 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

Nein. 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt? 

Bisher gab es keine einschlägigen Fälle. 

 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 
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In 7 Fällen wird derzeit eine Ablehnung nach § 5 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. § 54 Nr. 5 AufenthG geprüft 
(insbesondere Verdacht der Unterstützung der PKK). 

 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 
verhängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach 
Praktikabilität und Nutzen bewertet. 

 

 Die Ausländerbehörden des Landes Brandenburg haben bisher keine Maßnahmen nach § 54a 
verhängt. 

 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor? 

 

Hierzu hat nur eine Ausländerbehörde von einem Fall berichtet, in dem eine Aufenthaltserlaubnis 
nach lit. d abgelehnt worden ist. Diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.  

 

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? Keine. 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, 
Identitätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 
89a AufenthG)? 

 

 Positiv hervorgehoben wird die Nutzung der Visadatei im Zustimmungsverfahren sowie § 29 Abs. 1 
Nr. 4 AZRG. Mit der Fundpapierdatenbank liegen noch keine Erfahrungen vor. 

  

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden? 

 

Im Erhebungszeitraum sind ca. 620 Sicherheitsanfragen überwiegend an den Verfassungsschutz 
des Landes Brandenburg und an das Landeskriminalamt gerichtet worden. 

 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 
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 In 3 Fällen wurden Sicherheitsbedenken des LKA bzw. des Verfassungsschutzes mitgeteilt. 

 

i) Besteht aus Ihrer Sicht hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 

- Bei der Beantragung eines Visums durch Staatsangehörige von Staaten, bei denen 
Rückführungsschwierigkeiten bestehen, wird auch bei einem Aufenthalt von weniger als 3 Monaten die 
Notwendigkeit gesehen, dass unbedingt vor Erteilung des Einreisevisums geprüft wird, ob die Person zur 
Fahndung ausgeschrieben wurde bzw. ob dieser Antragsteller bereits ED-behandelt wurde, und weshalb die 
ED- Behandlung erfolgte. 

 
Begründung: 
Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber, die sich über Jahre in Deutschland mit ungeklärter, 
verschleierter Identität aufgehalten haben, können ohne besondere Mühe und ohne Wissen der zuständigen 
Ausländerbehörde mit einem Pass, ausgestellt auf andere Personalien, ausreisen und -  wenn die 
Voraussetzungen geschaffen sind (auch durch Vaterschaftsanerkennung oder mutmaßliche Scheinehe) - im 
Visumverfahren ungehindert wieder einreisen (Familienzusammenführung u.ä.) 

 
Diese Personen werden nach dem Wegbleiben bei den aktenführenden Ausländerbehörden nach unbekannt  
verzogen abgemeldet. 
Die Wiedereinreise mit anderen Personalien bleibt unerkannt. Das Erschleichen von Sozialhilfe bzw. die 
mittelbare Falschbeurkundung bleiben ungeahndet zum Schaden der Bundesrepublik Deutschland. 

 
Auch innerhalb des Schengengebietes sind Fallgestaltungen denkbar, in denen mit Verschleierung der 
wahren Identität bei Asylbewerbern bzw. abgelehnten Asylbewerbern ein Hin- und Herreisen zwischen den 
einzelnen Staaten in Europa mit Aufenthaltstitel aus dem Ausland (z.B. Portugal) erfolgt und die Einreise 
nach Deutschland  zum Zwecke des Erschleichens von Sozialhilfe geschieht. 
 

- Das Absehen von der Identitätsklärung nach § 5 Abs. 3 AufenthG sollte überdacht werden.  
 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 
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Die Praxis der Kettenduldungen hat sich im Land Brandenburg weitgehend fortgesetzt. Ursächlich 
dafür ist in den meisten Fällen das eigene Verschulden am Bestehen eines Ausreisehindernisses 
(Verschleierung der Identität, falsche Angaben, Passlosigkeit) sowie die Möglichkeit der freiwilligen 
Ausreise, die fehlende Mithilfe durch Botschaften und der Versagungsgrund des § 10 Abs. 3 S. 2 
AufenthG. 

 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung? 

 

 Im Land Brandenburg werden derzeit 3965 Personen geduldet (Stand: 10.3.2006). 

  

c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 

Unter den derzeit geduldeten Personen sind ca. 427 Personen minderjährig. 

 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

 

Bei ca. 3320 Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung im Jahre 2005 verlängert. 
(Hiervon haben zum Stichtag 1.3.2006 nicht mehr alle Personen eine Duldung.) 

 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 

Ca. 820 Personen erhielten im Jahre 2005 erstmals eine Duldung. (Hiervon haben zum Stichtag 
1.3.2006 nicht mehr alle Personen eine Duldung.) 

 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für die 
Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 
AufenthG 

463 244 140 Erteilungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt 
(siehe Erläuterungen zu a) 

- § 25 Abs. 4 S. 1 
AufenthG 

104   76     3 Erteilungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt 

- § 25 Abs. 4 S. 2 
AufenthG 

  17   13     0 Erteilungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt 
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- § 25 Abs. 3 
AufenthG 

148 121     5 Erteilungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt 

- § 23 Abs. 1 
AufenthG 

  70   46     6 Erteilungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt 

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige? 

 

 Unter den Antragstellern zu f) befanden sich ca. 146 Minderjährige. 

  

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu 
prüfen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

 

Ca. 55 (teilweise präzise Angaben, teilweise Schätzungen) geduldeten minderjährigen Personen, 
die in Deutschland aufgewachsen sind, wurde bislang eine Aufenthaltserlaubnis nach dem 
AufenthG erteilt. 

 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

 

 Die Erfahrungen mit der am 17. Februar 2005 eingerichteten brandenburgischen 
Härtefallkommission werden von Seiten des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg und 
den Mitgliedern der Härtfallkommission als grundsätzlich sehr gut eingeschätzt. Zumal die durch die 
Arbeit der Härtefallkommission erzielte Befriedung von vormals in der Öffentlichkeit zum Teil heftig 
diskutierten Fällen auch einen Beitrag im Hinblick auf die allgemeine Akzeptanz der 
Ausländerpolitik in Brandenburg geleistet hat.  

In der bisherigen Praxis der Kommissionstätigkeit ist zwar auch deutlich geworden, dass sich die 
Anwendung einiger Ausschlussgründe der Härtefallkommissionsverordnung (HFKV) teilweise 
schwierig gestaltet hat; an einer entsprechenden Anpassung der brandenburgischen HFKV wird 
aber derzeit bereits gearbeitet. 

Deutlich geworden ist, dass in der Härtefallkommission vor allem die Fälle zu einem Ersuchen 
geführt haben, in denen die Kinder hier geboren wurden und gut integriert sind. Die Eltern dieser in 
der Regel minderjährigen Kinder wurden somit nur über ihre Abkömmlinge in das Härtefallersuchen 
einbezogen.  
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j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 

 Bis dato (Stand: 10.3.2006) sind der Härtefallkommission insgesamt 52 Anträge, die sich auf 169 
Personen beziehen, zugegangen. Entsprechend der Regelungen des AufenthG bzw. der HFKV 
wird die brandenburgische Härtefallkommission lediglich im Rahmen der Selbstbefassung tätig; 
glaubhaft begründete Anträge Dritter können nur durch die zehn Mitglieder der Härtefallkommission 
in die Kommission eingebracht werden. 

 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen 
Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a 
AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

 

Die Härtefallkommission des Landes Brandenburg hat im Ergebnis ihrer bisherigen Tätigkeit 
insgesamt 20 Härtefallersuchen, die 70 Personen betreffen, an die oberste Landesbehörde i.S.d. § 
23a AufenthG gerichtet. 

 

bb) der zuständigen Landesbehörde? 

 

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg als zuständige oberste Landesbehörde i.S.v. 
§ 23a AufenthG hat bisher 15 Härtefallersuchen (= 59 Personen)  stattgegeben. Die Anordnungen 
zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach § 23a AufenthG ist in diesen Fällen bereits erfolgt 
bzw. steht in Kürze bevor. 

  

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung? 

 

In der Härtefallkommission selbst führten 8 Fälle (=28 Personen) nicht zu einem Ersuchen an das 
Ministerium des Innern.  

Einem Härtefallersuchen der Kommission, das 3 Personen betraf, hat das Ministerium des Innern 
des Landes Brandenburg nicht stattgegeben. Die Entscheidungen über die vier weiteren 
Härtefallersuchen sind aktuell noch anhängig. 

  



 

 

91

91

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

 

Es wird kein diesbezüglicher Änderungsbedarf gesehen. 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 

Die Ausländerbehörden haben 126 Verdachtsfälle gemeldet. 

 Es ist anzumerken, dass nicht alle Ausländerbehörden zu diesem Problem eine Statistik führen und 
die Anhaltspunkte in den mitgeteilten Fällen unterschiedlich stark gewesen sein werden. Das 
Problem der Scheinehe wird aber durch die brandenburgischen Ausländerbehörden als erheblich 
angesehen, wobei die derzeitige Rechtslage den Nachweis einer Scheinehe fast unmöglich macht 
und die Rechtsprechung der Behörde eine nur in Ausnahmefällen zu erreichende  Beweisführung 
abverlangt. 

 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

 

 In 59 Fällen. 

 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit 
Altersangabe der Betroffenen) 

 

 In keinem Fall. 

 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 
Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

 

 Es wurde in 12 Fällen ein Titel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt. Keiner der Fälle stand im 
Zusammenhang mit Zwangsehen. 
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e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

 

In keinem Fall. 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

 

 4266 Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig. 

 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

 

 197 vollziehbar ausreisepflichtige Personen verließen - ohne REAG/GARP-Förderung - freiwillig das Land.  

  

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

 

 Im Land Brandenburg sind derzeit noch keine Ausreiseeinrichtungen vorhanden. Die Meinungsbildung zu 
der Frage, ob in Brandenburg eine Ausreiseeinrichtung errichtet werden soll, ist noch nicht abgeschlossen. 

  

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 

Es gab 646 Rückführungen. 
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9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer 
zufriedenstellend? 

 

 Der Großteil der Ausländerbehörden bewertet die Zusammenarbeit mit dem BAMF fast ausnahmslos als 
positiv und problemlos. Die Qualität der Stellungnahmen sowie deren Bearbeitungsdauer werden 
überwiegend als gut und sachgerecht beurteilt. 
Lediglich in zwei Fällen zeigten sich Ausländerbehörden mit der Bearbeitungszeit unzufrieden. 
Eine Ausländerbehörde berichtete von vereinzelt fehlenden oder fehlerhaften Abschlussmitteilungen. Sie hält 
es außerdem für wünschenswert, dass bei Klageverfahren gegen oder durch das BAMF, die in die 2. Instanz 
gehen, die Ausländerbehörden nicht erst bei Abschluss des Verfahrens vor dem OVG unterrichtet werden. 
Zwischenzeitlich erfolgen durch das BAMF keinerlei Mitteilungen (ob über die Klage bereits eine gerichtliche 
Entscheidung durch das VG vorliegt und ob Berufung eingelegt wurde). Diese Informationen sind für die 
Ausländerbehörden jedoch auch für aufenthaltsrechtliche Verfahren erforderlich, müssen jedoch bisher stets 
im Einzelfall hinterfragt werden.   

 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG? 

Zwei Drittel der Ausländerbehörden Brandenburgs hatten bisher noch keine Fälle, die eine Anwendung von 
§ 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 7 AufenthG erforderten. 
Bei 7 Ausländerbehörden fand eine Beteiligung das BAMF im Rahmen des § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 7 
AufenthG statt, wobei die jeweiligen Verfahren unproblematisch verliefen.  

  

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 

Die Abstimmung mit dem BAMF verlief bisher zufriedenstellend, so dass von den Ausländerbehörden derzeit 
kein Optimierungsbedarf gesehen wird. 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 
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 Alle Ausländerbehörden des Landes Brandenburg arbeiten mit den Vorläufigen 
Anwendungshinweisen des BMI. 

 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

 

Das Land Brandenburg hat im Wege von (Einzel-)Erlassen Anwendungshilfen zu einzelnen 
Vorschriften des AufenthG bzw. zu EG-Richtlinien gegeben. Ein mit den BMI-
Anwendungshinweisen vergleichbares (Gesamt-)Werk existiert in Brandenburg nicht. 

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 

 

 Es werden in den Ausländerbehörden Informationsmaterialien (auch des BAMF mit Anschriften der 
regionalen Beratungsstellen) ausgelegt. Darüber hinaus nehmen Vertreter der Ausländerbehörden 
teilweise an Beratungen der Integrationsnetzwerke teil. Andere Ausländerbehörden sehen von 
einer regelmäßigen Teilnahme aufgrund des durch unterschiedliche Betrachtungsweisen bedingten 
Spannungsverhältnisses zwischen Ausländerbehörden und Trägern der Migrationserstberatung ab.  

  

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen? 

 

 165 Personen. 

 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

 

10 Ausländerbehörden beantworteten diese Frage mit nein, 9 Behörden haben sich zu dieser Frage 
nicht geäußert und 1 Behörde antwortete mit ja. 
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II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

 

Das Verfahren betreffend die Bescheinigung über das gemeinschaftliche Aufenthaltsrecht gem. § 5 
FreizügG/EU wurde im Land Brandenburg mit Rundschreiben Nr. 3/2004 vom 15.12.2004 nebst 
Informationsschreiben vom 16.12.2004 an die Meldebehörden geregelt und den 
Ausländerbehörden mit Informationsschreiben Nr. 315/2004 vom 21.12.2004 zur Kenntnis gegeben 
(siehe Anlage). 

Ob der Gang zur Ausländerbehörde durch die Entgegennahme der erforderlichen Unterlagen durch 
die Meldebehörde und deren Weiterleitung nebst Kopie des Personaldokuments an die 
Ausländerbehörde tatsächlich für den Unionsbürger entfällt, beurteilen die Ausländerbehörden des 
Landes Brandenburg sehr unterschiedlich; von eindeutig „ja“ bis eindeutig „nein“. Drei 
Ausländerbehörden haben sich die persönliche Abholung der Bescheinigung bei der 
Ausländerbehörde vorbehalten (wegen der dadurch ermöglichten Prüfung der Passpapiere). 

 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 

Auch diese Frage haben die Ausländerbehörden des Landes Brandenburg sehr unterschiedlich 
beantwortet. 

In diesem Zusammenhang wurde von einigen Ausländerbehörden die Frage aufgeworfen, warum 
überhaupt noch eine extra Bescheinigung für EU-Bürger ausgestellt wird. Die EU-Bürger würden 
die Bescheinigung „nicht für voll nehmen“, so dass die Bescheinigung häufiger verloren geht oder 
unsachgemäß behandelt wird. 

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis 
gehandhabt? 

 

Im Land Brandenburg werden für Unionsbürger ebenso entsprechende Akten angelegt wie für alle 
anderen Ausländer (Akte in Papierform und elektronischer Datensatz). Problematisch wird es bei 
einem Umzug aus Berlin oder nach Berlin, da nach Auskunft der Ausländerbehörden in Berlin keine 
Akten für EU-Bürger geführt werden. 
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d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 
Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung 
entsteht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

 

Hinsichtlich der Regelungen des § 7 Abs. 1 S.1 FreizügG/EU liegen im Land Brandenburg erst sehr 
wenige Erfahrungen vor. Die bereits mit der Regelung befassten Ausländerbehörden sehen in dem 
Erfordernis der Unanfechtbarkeit eine erhebliche Hürde bei der ohnehin schwierigen 
Aufenthaltsbeendigung von EU-Bürgern. 

 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

 

 

Grundsätzlich werden die Kenntnisse der Meldebehörden zur Prüfung von Identitätspapieren 
als gering bis mangelhaft eingeschätzt. Neben den mangelnden Erkenntnissen/Erfahrungen 
verfügen die Meldebehörden auch nicht über die entsprechenden (technischen) Hilfsmittel zur 
Echtheitsprüfung. Mangels PC-technischer Voraussetzungen, insbesondere des nicht 
vorhandenen Zugriffs auf das „Testa-Netz“ (und die darüber abrufbaren Fach- und 
Urkundeninformationen bei der Bundespolizeidirektion), wird sich das Problem auch nicht 
kurzfristig ändern.  

Durch die Übermittlung von Kopien der Personaldokumente ist jedoch in der Regel die 
entsprechende Prüfungsmöglichkeit der Dokumente durch die Ausländerbehörde nicht mehr 
gegeben. Insofern wird der von Baden-Württemberg mit Schreiben vom 08.09.2005 
vorgeschlagene „Kompromiss“, dass die EU-Bürger die Bescheinigung nach § 5 FreizügG/EU 
persönlich gegen Vorlage des Personaldokuments bei der Ausländerbehörde abholen müssen, 
auch von Brandenburg ausdrücklich unterstützt. 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem 
Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt? 
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 Seit der Einführung des § 14 a Abs. 2 AsylVfG  zeigen die Ausländerbehörden dem Bundesamt in der Regel 
ledige Kinder von Asylbewerbern unter 16 Jahren, die vor dem 01.01.2005 geboren oder nachgereist sind, 
an.  

  

b) Wenn nein, warum nicht? 

 

 Eine Anzeige beim Bundesamt unterbleibt in den Fällen, in denen ein Elternteil Deutscher ist und die Kinder 
nach einer Vaterschaftsanerkennung die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen.  

  

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 

 Es wurden 66 Fälle angezeigt.  

 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 

5 Landkreise können derzeit nicht einschätzen, wie viele Anzeigen noch zu erwarten sind. In den übrigen 
Landkreisen werden insgesamt noch 10-11 Anzeigen erwartet. 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt? 

 

 In 74 Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt.  

  

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 

Eine solche Erlaubnis wurde in 61 Fällen verweigert.  
In den meisten Fällen konnte die Bundesagentur für Arbeit nach erfolgter Arbeitsmarktüberprüfung keine 
Zustimmung erteilen, da 
- die Stellen nicht frei gemeldet waren, 
- gemäß § 39 Abs. 2 S. 1 AufenthG bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung standen oder 
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- die Beschäftigung im Vergleich zu deutschen Arbeitnehmern zu ungünstigeren Bedingungen erfolgen 
sollte.  

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVfG gemacht?  

 

Bisher liegen diesbezüglich keine Erfahrungen vor. 
 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 

 Keine. 

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen? 

 

Im Jahr 2005 wurden im Rahmen von Einbürgerungsverfahren insgesamt 561 Sicherheitsanfragen an den 
Verfassungsschutz des Landes Brandenburg gerichtet. Die Zusammenarbeit zwischen der 
brandenburgischen Einbürgerungsbehörde (MI) und dem im Ministerium angesiedelten Verfassungsschutz 
gestaltet sich, unter Anderem auch vor dem Hintergrund der kurzen Wege, sehr gut und vertrauensvoll. 

  

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung 
angefragt? 

 

Generell erfolgt eine Anfrage bei den jeweiligen Schutzbereichen der Polizeipräsidien. Diese 
Abfrage wird – wie auch die anderen Abfragen – nach Ablauf eines Jahres erneuert, wenn das 
Einbürgerungsverfahren nicht bis dahin abgeschlossen werden konnte.  
Zudem wird zukünftig - parallel zur Regelanfrage beim Verfassungsschutz - eine Anfrage an das 
Landeskriminalamt des Landes Brandenburg gerichtet. 
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Diese Sicherheitsanfragen erfolgen auf der Grundlage des Polizeirechts, da § 37 Abs. 2 StAG 
hierfür nicht ausreicht.  
 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt? 

 

Im Jahr 2005 wurden in 2 Fällen Erkenntnisse im Rahmen der Sicherheitsanfrage nach § 37 Abs. 2 
StAG durch den Verfassungsschutz mitgeteilt. 
  

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 

 

Die Erkenntnisse aus dem obigen Zeitraum haben bisher zu keiner ablehnenden Entscheidung 
geführt. Die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.  
In einem älteren Einbürgerungsverfahren lehnte die Einbürgerungsbehörde allerdings im Februar 
2005 aufgrund des Ausschlussgrundes nach § 11 Nr. 2 StAG einen Antrag ab, weil seitens des 
Verfassungsschutzes hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass Zweifel an der 
Verfassungstreue und somit zu dem Bekenntnis der freiheitlich demokratischen Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland berechtigt sind. Daraufhin hat der Einbürgerungsbewerber geklagt. 
Das Verfahren dauert noch an. 
 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die 
Prüfung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

 

Der intensivierte Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden und den 
Ausländerbehörden wird auch in Brandenburg durchweg positiv bewertet. Aufgrund der erst kurzen 
Geltungsdauer der neuen Regelungen kann aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt 
werden, ob die Verbesserung des Informationsaustausches zwischen den genannten Behörden 
generell Auswirkungen auf die Einbürgerungsverfahren hat.  
In einem aktuellen Fall strebt Brandenburg an, den Aufenthalt eines Einbürgerungsbewerbers zu 
beenden, da beim Verfassungsschutz sicherheitsrelevante Erkenntnisse vorliegen.  
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V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das 

Bescheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf 
die Arbeit der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

 

 Auswirkungen hat die Zuständigkeitsverlagerung insbesondere auf das Verfahren zur Gewährung 
der pauschalen Eingliederungshilfe nach § 9 Abs. 3 BVFG. Die vorgenannten Anträge können erst 
bearbeitet und entschieden werden, wenn die Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 BVFG im Original 
vorliegt und nach Beiziehung der Verwaltungsakte. Dies führt insbesondere in Brandenburg zu 
einem erhöhten Aufwand (vormals erfolgte die Bearbeitung beider Verfahren in einer Behörde 
durch dieselben Sachbearbeiter). Eine Übernahme dieser Aufgabe durch das 
Bundesverwaltungsamt, wie von der Argeflü bereits angeregt, wäre daher sinnvoll. 

 

 Weitere Auswirkungen betreffen insbesondere die Eintragung der Namensänderung in die 
Bescheinigung nach § 15 BVFG. Hier ist dem Bescheinigungsinhaber nicht immer klar, welche 
Behörde zuständig ist und wohin die Bescheinigung zur Änderung zu übersenden ist. Es kommt 
hier immer wieder zu Fehlleitungen.  

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration 
der Betroffenen? 

 

Praktische Erfahrungen über die Auswirkungen der Regelung in den Integrationsprozess liegen 
nicht vor, da entsprechende Personen noch nicht in nennenswerter Zahl eingereist sind. 
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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9      Berlin, 27. Januar 2006 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form 
direkt in den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben 
eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: Bremen 
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in 
ihrem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte 
erläutern) 

Die Ausländerbehörden legen bei der Anwendung des Aufenthaltsgesetzes 
die Vorläufigen Anwendungshinweise des BMI zugrunde. Zu einzelnen 
Vorschriften wurden ergänzende Anwendungshinweise als Weisung von 
der senatorischen Behörde an die Ausländerbehörden gegeben. Es ist nicht 
bekannt, dass Vorschriften im Land Bremen anders gehandhabt werden als 
in anderen Bundesländern. 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser 
Umstellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die 
Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben? 

Durch das sog. „one-stop-government“ und die insofern von den 
Ausländerbehörden vorzunehmende zusätzliche Bearbeitung von Anträgen 
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auf Ausübung einer Beschäftigung (einschl. Fertigung von 
Ablehnungsbescheiden und Durchführung der Rechtsmittelverfahren) hat 
sich die Belastung der Ausländerbehörden insgesamt erhöht.  

Hinzu kommen die zusätzlichen Aufgaben im Rahmen der Feststellung der 
Berechtigung oder Verpflichtung von ausländischen Staatsangehörigen zur 
Teilnahme an Integrationskursen. 

Eine Vereinfachung hat sich durch die Neuregelungen für Unionsbürger 
ergeben.   

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

 Positiv ausgewirkt haben sich folgende Neuregelungen: 

• Geringere Zahl von Aufenthaltstiteln 

• Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit kraft Gesetzes 

• Möglichkeit der Arbeitsaufnahme und des Aufenthalts nach den Studium 
(§ 16 Abs. 4 AufenthG) 

• Verteilungsverfahren  unerlaubt eingereister Ausländer (§ 15a AufenthG) 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

Das Prozessrisiko bei der Versagung einer Beschäftigung ist auf die Länder 
bzw. die Kommunen verlagert worden. 

 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 

Erforderlich erscheint eine Gleichbehandlung von Sozialhilfe und 
Arbeitslosengeld II als Ausweisungsgrund nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG. 

Im Übrigen wird auf die Beratungen über den Entwurf eines zweiten 
Änderungsgesetzes verwiesen. 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines 
Aufenthaltstitels verspätet gestellt? 

 Daten über die Zahl der verspätet gestellten Anträge liegt nicht vor. 

Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

In Fällen, in denen die verspätete Antragstellung aus bloßer Nachlässigkeit 
und nur mit einer kurzen Zeitüberschreitung erfolgt, erteilen die 
Ausländerbehörden zur Vermeidung besonderer Härten im Einzelfall bis zur 
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Entscheidung über den Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung des 
Aufenthaltstitels eine Duldung.  
Einem erwerbstätigen türkischen Staatsangehörigen, der nach Art. 6 oder 7 
ARB 1/80 einen Anspruch auf Ausübung einer Beschäftigung und Erteilung 
eines Aufenthaltstitels besitzt, der aber verspätet einen Antrag auf Erteilung 
des Aufenthaltstitels gestellt hat, wird zur Vermeidung besonderer Härten 
eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt. In der überwiegenden Zahl der 
Fälle der verspäteten Antragstellung kann die Ausländerbehörde aber nach 
Feststellung, dass ein Aufenthaltsrecht nach ARB 1/80 besteht, sofort den 
Aufenthaltstitel erteilen. Die Ausstellung der Fiktionsbescheinigung kommt 
grundsätzlich nur in den Fällen in Betracht, in denen der Verwaltungsablauf 
aufgrund der Prüfung dieses zwingend erfordert.  
 
Beantragt ein Ausländer verspätet die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis und erreicht er die dafür erforderlichen 
Aufenthaltszeiten, wird bei Erfüllung der weiteren Voraussetzungen die 
Niederlassungserlaubnis erteilt. 
 
Erfolgt die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis verspätet, wird in den 
Fällen eines gesetzlichen Anspruchs oder bei Vorliegen einer 
schutzwürdigen familiären Bindung die Aufenthaltserlaubnis erneut erteilt. 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, 
bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. 
Inwieweit ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

Weitreichende Veränderungen sind nicht festzustellen, zumal sich die 
Regelungen nach dem Zuwanderungsgesetz materiell nicht wesentlich von 
den früheren Regelungen unterscheiden. 

Die ersten Erfahrungen mit dem Zuwanderungsgesetz lassen eine positive 
Entwicklung bei der Arbeitsmigration für Hochqualifizierte (§ 19 AufenthG) 
und Studenten (§ 16 Abs. 4 AufenthG) erkennen. Die neuen Regelungen 
bedeuten insbesondere für die Ausländer -als Arbeitnehmer- eine 
Verfahrensvereinfachung und bieten gleichzeitig eine größere 
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Planungssicherheit. Die Bereitschaft dieses Personenkreises zur 
Niederlassung in Bremen hat sich vergrößert. 

Ob die Neuregelungen des Zuwanderungsgesetzes für besonders 
qualifizierte Ausländer insgesamt eine positive Auswirkung auf den 
Wirtschaftsraum Bremen und auch den Arbeitsmarkt in Bremen haben, 
kann allerdings nicht beurteilt werden. Im Bereich der unselbständig 
Beschäftigten wäre dazu eine Analyse der Arbeitsagenturen Bremen und 
Bremerhaven aussagekräftig. 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

Die Zusammenarbeit der Arbeitsagenturen mit den Ausländerbehörden im 
Land Bremen im Rahmen des „One-stop-Government“ erfolgt zielorientiert 
und bis auf Einzelfälle reibungslos. 

Zur Verfahrensbeschleunigung ist ein dv-gestützter Datenaustausch 
(Online-Datentransfer) zwischen den Behörden wünschenswert. 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

Im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Bremen sind 13 
Familienangehörige nachgezogen.  

Für die Ausländerbehörde Bremerhaven liegen keine Daten vor. 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

Wenn ja, wie oft? 

Es erfolgte keine statistische Erfassung. 
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d) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Es erfolgte keine statistische Erfassung. 

 

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

./. 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

Im Prüfungsjahr 2005 (WS 2004/2005 und Sommersemester 2005) gab es an 
den Hochschulen des Landes Bremen folgende Studienabsolventen 
(vorläufige Zahlen), 
 

Bildungsinländer (ausländischer Absolvent, HZB* in Deutschland 
erworben) 

 
 Universität Bremen     43 Absolventen 
 Hochschule für Künste Bremen   13 Absolventen 
 Hochschule Bremen     37 Absolventen 
 Hochschule Bremerhaven      7 Absolventen 
 International University Bremen (private UNI)   6 Absolventen 
 
 Gesamt       106  Absolventen 
 

Bildungsausländer (ausländischer Absolvent, HZB* im Ausland 
erworben) 

 
 Universität Bremen     223 Absolventen 
 Hochschule für Künste Bremen    50 Absolventen 
 Hochschule Bremen      74 Absolventen 
 Hochschule Bremerhaven     24 Absolventen 
 International University Bremen (private UNI) 209 Absolventen 
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 Gesamt       580 Absolventen 

* Hochschulzugangsberechtigung 
 Quelle: Statistisches Landesamt Bremen 

 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

Es erfolgte keine statistische Erfassung. 

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

Die Ausländerbehörden in Bremen haben bisher noch keine 
Sanktionsmaßnahmen eingeleitet. 

 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

Grundsätzlich wird vor der Verlängerung des Aufenthaltstitels die 
Einhaltung der Teilnahmepflicht geprüft. Mitteilungen der Kursträger nach § 
8 Abs. 4 IntV über eine Verletzung der Teilnahmepflicht führen zu einer 
sofortigen Prüfung. 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-
turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 
AufenthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 
Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

Die Zusammenarbeit verlief bisher ohne Schwierigkeiten. 

Die hohen Zahlen in der Teilnahmestatistik deuten an, dass das Prinzip der 
Freiwilligkeit im Land Bremen greift und die Integrationskurse eine hohe 
Akzeptanz haben. 

 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  
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Im Land Bremen wurde bisher keine Teilnahmeverpflichtung nach § 44a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG ausgesprochen. 

 

Wenn ja, in welcher Weise? 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

Grundsätzlich müssen für die Anwendung dieser Regelung Tatsachen 
vorliegen, die eine Prognose über das Vorliegen einer besonderen Gefahr 
für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bzw. eine terroristische 
Gefahr zulassen. Hier ist insbesondere auf die Abgrenzungsschwierigkeiten 
des Tatbestandes „Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland“ und Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
hinzuweisen. Die Erfordernisse des § 58a Abs. 1 AufenthG hinsichtlich der 
Tatsachen, die eine Prognose für eine besondere Gefahr für die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland zulassen, sind nur schwer belegbar. Vor 
diesem Hintergrund und der grundsätzlichen Problematik eines in-camera-
Verfahrens empfiehlt es sich daher, zunächst Fälle für dieses Verfahren zu 
wählen, bei denen offen verwertbare Erkenntnisse vorliegen. Solche 
Fallkonstellationen lagen bzw. liegen nicht vor.  

 

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

Abschiebungsandrohungen nach § 58a AufenthG sind derzeit nicht in 
Vorbereitung. 

 

a) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

Es wurde bisher eine Ausweisung auf der Grundlage des § 54 Nr. 5 und  

Nr. 5a AufenthG verfügt. 

 

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

In Bremen ist eine Ausweisung erfolgt. 

 

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 
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Keine 

 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

Die betroffene Person ist ausgereist.  

 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

Die Ausweisung erfolgte während eines Auslandsaufenthaltes. 

 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

keine 

 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

Nein 

 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt?  
Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 
 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 
 
Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 
 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 
verhängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach 
Praktikabilität und Nutzen bewertet. 
 
Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 AufenthG wurden nicht verfügt. 
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f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  
Mit dieser Regelung wurden bisher keine Erfahrungen gemacht. 

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 
Defizite wurden bisher nicht festgestellt. 
 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, 
Identitätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 
89a AufenthG)?  
Mit dieser Regelung wurden bisher keine Erfahrungen gemacht. 
 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden? 
 
Von den Ausländerbehörden im Land Bremen werden Sicherheitsanfragen 
entsprechend der Erlasslage bei Erteilung und Verlängerung von 
Aufenthaltstiteln oder in Verdachtsfällen an den Bundesnachrichtendienst, 
den Militärischen Abschirmdienst, das Zollkriminalamt, das 
Landeskriminalamt und das Landesamt für Verfassungsschutz gestellt. An 
diese Sicherheitsbehörden wurden im Kalenderjahr 2005 jeweils 2.058 
Anfragen gerichtet. 

 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 
 
Es liegen keine Angaben vor. 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 
 
Der politische Meinungsbildungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.  

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

Die weitaus überwiegende Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer sind 
nicht unverschuldet an der Ausreise gehindert (§ 25 Abs. 5 Satz 3 
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AufenthG), so das die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 
Gründen unmöglich ist und der Aufenthalt weiterhin nur geduldet werden 
kann. Hervorzuheben ist besonders die verschuldete Passlosigkeit, die 
zwangsläufig zu einer Fortsetzung der sog. Kettenduldungen führt. 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

Im Land Bremen wurden zum Stichtag 31. Dezember 2005 3.566 Ausländer 
geduldet. 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 
 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für 
die Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG     
- § 25 Abs. 4 S. 1 

AufenthG 
    

- § 25 Abs. 4 S. 2 
AufenthG 

    

- § 25 Abs. 3 AufenthG     
- § 23 Abs. 1 AufenthG     

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige? 

Es liegen keine Erkenntnisse bzw. Zahlen vor. 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu 
prüfen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 
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In den Fällen, in denen ein sorgeberechtigter Ausländer ein 
Aufenthaltsrecht besitzt und mit dem minderjährigen Kind in familiärer 
Lebensgemeinschaft lebt, wird dem minderjährigen Kind grundsätzlich eine 
AE nach § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt, weil es das Ausreisehindernis nicht 
zu vertreten hat. 

 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

 Die Verordnung zur Einrichtung einer Härtefallkommission im Land Bremen 
ist am 10. Januar 2006 in Kraft getreten. Die Kommission hat sich noch 
nicht konstituiert.  

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 Eine Geschäftsstatistik der Härtefallkommission ist noch nicht vorhanden 
(s. Antwort zu Frage i) 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen 
Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a 
AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

Siehe Antwort zu Frage i. 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

 Der politische Meinungsbildungsprozess zu diesem Thema ist noch nicht 
abgeschlossen, s. IMK-Beschlulss von 9.12.2005 – AG auf Ministerebene.  

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 
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b) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit 
Altersangabe der Betroffenen) 

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 
Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen?  

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

Zum Stichtag 31. Dezember 2005 hielten sich 3.566 ausreisepflichtige 
Personen im Land Bremen auf. 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

Diese Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 
Nein. 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

 Nein. 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 Die Ausländerbehörden im Land Bremen haben im Jahr 2005 166 Personen 
zurückgeführt.  
Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei Vergleichen mit anderen 
Bundesländern festgestellt wurde, dass die Kriterien für eine Erfassung, 
d.h. die Definition welche Fälle als Abschiebungen erfasst werden, sehr 
unterschiedlich ist und deshalb eine Vergleichbarkeit der Zahlen ohne 
verbindliche Festlegung der Erfassungskriterien nicht gegeben sein dürfte.  
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9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer 
zufriedenstellend? 

Die Zusammenarbeit mit dem BAMF verläuft problemlos. 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  

Bezüglich dieses Verfahren sind keine Besonderheiten festzustellen.  

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 Optimierungsmöglichkeiten werden derzeit nicht gesehen. 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

Ja.  

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

Vom Senator für Inneres und Sport wurden zu folgenden Vorschriften 
ergänzende Anwendungshinweise in Form von Weisungen an die 
Ausländerbehörden erstellt: 

 

Zu § 5 FreizügG/EU   Bescheinigung über das gemeinschaftliche 
   Aufenthaltsrecht, Aufenthaltserlaubnis-EU 

zu § 7 FreizügG/EU  Ausreisepflicht; Wirkung der auf Grundlage des alten 
   Rechts verfügten Ausweisungen und Einreisesperren  
   ab dem 01.01.2005 
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Zu § 4   AufenthG Erfordernis eines Aufenthaltstitels  
Zu § 11 AufenthG  Einreise- und Aufenthaltsverbot - Befristung des Einreise- und  
    Aufenthaltsverbots 
Zu § 16 AufenthG Studium; Sprachkurse; Schulbesuch - Aufenthaltserlaubnis  
    für die Dauer der Arbeitsplatzsuche 
Zu § 18 AufenthG Beschäftigung 
Zu § 19 AufenthG Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte 
Zu § 21 AufenthG  Selbständige Tätigkeit - Selbständige künstlerische Tätigkeit 
Zu § 25 AufenthG  Aufenthaltsrecht bei Vorliegen von Ausreisehindernissen 
Zu § 26 AufenthG  Dauer des Aufenthalts - § 26 Abs. 4 i.V.m. § 35  
    Eigenständiges Aufenthaltsrecht für Kinder  
Zu § 29 AufenthG Familiennachzug zu Ausländern – Abs. 5 2. Alternative 
    Erlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit des nach- 
    gezogenen Ehegatten 
Zu § 38 AufenthG Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche – Ausstellung einer zur  
    Ausübung einer Beschäftigten berechtigten Fiktionsbescheinigung 
Zu § 39 AufenthG Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung – Sonderregelung für die  
    EU-Beitrittsstaaten nach Abs. 6 
Zu §§ 43,44 AufenthG  Integrationskurs – Feststellung des Sprachniveaus 
Zu § 58a AufenthG Abschiebungsanordnung 
Zu § 60 AufenthG Verbot der Abschiebung – Abschiebungsverbot nach Abs. 7 
Zu § 60a AufenthG Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung – Auflagen 
Zu § 81 AufenthG Beantragung des Aufenthaltstitels – Abs. 4 Fiktionswirkung 
Zu § 101 AufenthG Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte 
 
Zu § 14a AsylVfG Familieneinheit – Abs. 2 Fiktion der Asylantragstellung  

Zu einzelnen Fragestellungen wurden außerdem Erlasse und Weisungen erstellt. 
Die Erlasse sind im Internet unter www2.bremen.de/innensenator (Service-
Ausländerrecht) veröffentlicht.  

 

Die Anwendungshinweise und Weisungen können bei Bedarf übersandt werden. 
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12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 

 In den Räumen der Ausländerbehörde Bremen stehen die Träger der 
Migrationerstberatung an zwei Tagen in der Woche während der 
Öffnungszeiten für Migrantinnen und Migranten als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 

 Die Ausländerbehörde Bremerhaven weist Migrantinnen und Migranten auf 
die Beratungsmöglichkeiten hin und händigt Gutscheine für die 
Migrationsberatung bzw. den Jugendmigrationsdienst aus. 

 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen? 

Es erfolgte keine statistische Erfassung. 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

Die Mitarbeit im Rahmen der Migrationserstberatung findet auf freiwilliger 
Basis statt. Die Einführung von Sanktionsmöglichkeiten setzt ähnliche 
Bestimmungen wie die Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen 
voraus. Es liegen keine Erfahrungen oder Erkenntnisse über die 
Notwendigkeit einer solchen Ausweitung von Verfahrensregelungen vor. 

 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

Bezüglich des Verfahrens im Land Bremen verweise ich auf meinen dem 
BMI vorliegenden Erlass vom 15.11.2004 (s. auch Veröffentlichung im 
Internet) .  

 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Unionsbürger in der Regel die 
Meldebehörde zur melderechtlichen Anmeldung aufsuchen. Die 
Meldebehörde nimmt die für die Glaubhaftmachung der 
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Freizügigkeitsberechtigung erforderlichen Angaben entgegen und leitet 
diese an die Ausländerbehörde weiter. Sofern keine konkreten 
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass das Freizügigkeitsrecht 
nicht besteht, wird die Freizügigkeitsbescheinigung von Amts wegen 
ausgestellt. Eine Vorsprache bei der Ausländerbehörde ist in diesen Fällen 
nicht erforderlich. Insofern hat sich das ausländerrechtliche Verfahren 
vereinfacht.  

Bezüglich des Personenkreises der Familienangehörigen aus Drittstaaten 
erfolgt nach Vorlage eines Nachweises über die Familienzugehörigkeit die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis-EU von Amts wegen. Hier erfolgen 
zwecks Vorlagen von Nachweisen häufiger noch Vorsprachen in den 
Ausländerbehörden. 

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis 
gehandhabt? 

Ausländerakten für Unionsbürger werden nicht geführt.  

 

b) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 
Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung 
entsteht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

Mit dieser Regelung wurden bisher keine Erfahrungen gemacht. 
 

d) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meldebehörden verfügen über ein 
Grundwissen zur Prüfung von Identitätspapieren. Weiterführende 
Fortbildungsmaßnahmen sind in Planung. 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem 
Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt? 

Die Anzeigen nach § 14a Abs. 2 AsylVfG sind erfolgt. 
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b)  Wenn nein, warum nicht?  

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

Eine statistische Erfassung erfolgte nicht. 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

Grundsätzlich sind die Anzeigen erfolgt. Eine Nachmeldung ist nur im 
Ausnahmefall denkbar. 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt? 
 
Eine statistische Erfassung erfolgte nicht. 

 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVfG gemacht?  

Mit der Vorschrift wurde eine verbindliche Rechtsgrundlage für eine in der 
Vergangenheit bereits geübte Praxis geschaffen, die Entscheidung über 
eine Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit vom Ausgang eines 
anhängigen Widerrufs- bzw. Rücknahmeverfahrens abhängig zu machen. 

 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

Unklar ist aus hiesiger Sicht, ab wann die Verbindlichkeit der Entscheidung 
über den Asylantrag entfällt. Greift die Vorschrift bereits mit der Einleitung 
des Prüfverfahrens oder erst mit dem Erlass des Widerrufsbescheides. 

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen?  
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Die Durchführung der Regelanfragen gestaltet sich inzwischen weitgehend 
unproblematisch. Die Anfragen werden im Regelfall innerhalb von zwei bis 
vier Wochen beantwortet.  

In Fällen, in denen positive Erkenntnismeldungen vorliegen, werden solche 
dem Senator für Inneres und Sport mitgeteilt, während die anfragende 
Einbürgerungsbehörde nur die Mitteilung bekommt, dass 
Sicherheitsbedenken gegen eine Einbürgerung bestehen. Die mitgeteilten 
Erkenntnismeldungen werden beim Senator für Inneres und Sport bewertet. 
Die zuständige Einbürgerungsbehörde bekommt eine Anweisung über die 
weitere Vorgehensweise, die in enger Abstimmung mit dem LfV, ggf. dem 
Staatsschutz der Polizei, erfolgt. Nach erfolgter Anhörung des Betroffenen 
erfolgt eine erneute Beteiligung des LfV bzw. des Staatsschutzes. In 
begründeten Einzelfällen werden unter Beteiligung der zuständigen 
Mitarbeiter des LfV Sicherheitsgespräche geführt, die bereits wiederholt zu 
einer Aufklärung des Sachverhalts beigetragen haben.  

Als Problem stellt sich die Verwertung als „Vertraulich“ eingestufter 
Erkenntnisse dar. Darüber wie solche Erkenntnisse im Rahmen eines 
Verfahrens nach § 99 VwGO in das Verfahren eingebracht und verwertet 
werden können, liegen Erfahrungen trotz bereits anhängiger 
Verwaltungsgerichtsverfahren bisher nicht vor. 

 

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung 
angefragt? 

Vor einer Einbürgerung werden Anfragen an das Bundeszentralregister, die 
Staatsanwaltschaft und die Polizei (Staatsschutz) gerichtet. 

 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

Seit Wiedereinführung der Regelanfrage im Oktober 2001 wurden in 68 
Fällen sicherheitsrelevante Informationen vornehmlich durch das 
Landesamt für Verfassungsschutz übermittelt. 

 

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 
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Vorliegende Erkenntnisse, vornehmlich des Landesamtes für 
Verfassungsschutz, haben bisher in sieben Fällen zum 
Einbürgerungsausschluss geführt. In drei Fällen wurde bisher der 
Einbürgerungsantrag zurückgenommen. In drei Fällen ist ein 
verwaltungsgerichtliches Verfahren nach zuvor erfolgter Ablehnung der 
Einbürgerung anhängig. In ca. 20 weiteren Verfahren liegen Erkenntnisse, 
die zu einem Einbürgerungsausschluss führen können, vor. Die Prüfungen 
sind hier aber noch nicht abgeschlossen. 

 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die 
Prüfung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

Es liegen dazu keine Erfahrungen vor. 

 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das 

Bescheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf 
die Arbeit der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

Die Vertriebenenbehörden in Bremen haben ihren bisherigen 
Arbeitsschwerpunkt verloren. Die damit einhergegangenen 
Personalkürzungen führten zu einem Verlust an fachlich kompetenten 
Mitarbeiterinnen und zu Schwierigkeiten bei der Arbeitsorganisation, z.B. in 
Bezug auf Vertretungsregelungen u.a.. 

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration 
der Betroffenen? 

Für das Land Bremen kann hierzu keine Aussage gemacht werden, da keine 
vergleichbaren wissenschaftlichen Daten zu dem Integrationserfolg der 
Spätaussiedler vor und nach dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 
existieren. Zudem ist nach hiesiger Erkenntnis erst eine Person nach den 
Vorschriften des durch das Zuwanderungsgesetz geänderten BVFGs mit 
einem „neuen“ Aufnahmebescheid nach Bremen verteilt worden. Der 
entsprechende Fall datiert aus dem Ende Januar 2006 und ließe zum 
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jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Angaben zum Thema 
Integration zu.  
 
In diesem einen Fall ist aber bereits die für die Zukunft erwartete 
Verhaltensweise der Spätaussiedler zu beobachten, dass bei Nichtbestehen 
des Sprachtests durch die Familienangehörigen diese zunächst im 
Herkunftsgebiet zurückbleiben und nach der Einreise und Feststellung des 
Spätaussiedlerstatus die Familienzusammenführung nach dem 
Aufenthaltsrecht herbei geführt wird.  
 
Eine Verbesserung der Integrationschancen wird hier durch die Umgehung 
des Sprachtesterfordernisses für die Familienangehörigen nicht erwartet.  
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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9      Berlin, 30. Januar 2006 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form direkt in 
den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben eingetragen 
werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: Hamburg 
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ih-
rem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte er-
läutern) 

Die hiesigen Ausländerbehörden wurden gebeten, der Anwendung des Aufent-
haltsgesetzes grundsätzlich die Vorläufigen Anwendungshinweise des BMI 
zugrunde zu legen, soweit nicht durch förmliche Weisungen der Behörde für Inne-
res davon Abweichendes bestimmt ist, vgl. Antwort zu I.10. Abweichungen von 
der Anwendungspraxis anderer Länder sind bisher nicht in besonderer Weise 
auffällig geworden. 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der Um-
stellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Umstel-
lung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neure-
gelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben? 

 Spürbarer Mehraufwand hat sich insbesondere durch  
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• das sog. „One-stop-government“ bei der Zulassung einer Beschäftigung von 
Ausländern und 

• die ausländerbehördliche Einbindung im Rahmen der neuen Integrationskurse 

ergeben.  

Ein insgesamt erhöhter Bearbeitungsaufwand folgt ferner aus dem Umstand, 
dass das AufenthG die Spielräume für Ermessensentscheidungen erweitert hat. 

Zusätzlicher Bearbeitungsaufwand ist ferner bei der Ausstellung der Fiktionsbe-
scheinigungen sowie bei der Verarbeitung von Lichtbildern (Einscannen) entstan-
den. 

 

Ein Minderaufwand ist beim Personenkreis der „Alt“-Unionsbürger zu verzeich-
nen. 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

• Übersichtlicherer Aufbau des AufenthG;  

• Verringerung der Zahl der Aufenthaltstitel;  

• Flexibilisierung bei Visaverstößen (§ 5 Abs.2);  

• potentielle Möglichkeit der Arbeitsaufnahme und des weiteren Aufenthalts 
nach erfolgreichem Studium (§ 16 Abs. 4); in der Praxis stößt die Aufnahme 
einer angemessenen Beschäftigung allerdings angesichts der aktuellen Ar-
beitsmarktsituation und des Vorrangprinzips nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1.b) 
AufenthG auf erhebliche Probleme; auch die während der Arbeitsplatzsuche 
erforderliche Lebensunterhaltssicherung (vgl. 16.4.2 VorlAnwHinw-BMI) berei-
tet in der Praxis Schwierigkeiten, weil die Arbeitgeber studentischer Nebentä-
tigkeiten es häufig vorziehen, weiterhin versicherungsfrei Studenten zu be-
schäftigen statt versicherungspflichtige ehemalige Studenten; 

• Erleichterungen bei der Erlangung eines Daueraufenthaltsrechts aus humani-
tären Gründen (§ 26 Abs. 4);  

• gesetzliche Verankerung von Integrationskursen. 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

 Beschränkung des Anwendungsbereichs des § 55 Abs. 2 Nr. 6 auf die Fälle des 
Leistungsbezugs nach SGB XII; es bleibt weiterhin unverständlich, weshalb der 
arbeitsunfähige SGB XII-Leistungsbezieher einen Ausweisungsgrund verwirklicht, 
der arbeitsunwillige SGB II-Leistungsbezieher dagegen nicht. 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  



 

 

123

123

Falls ja, welche? 

Siehe Stellungnahme der Behörde für Inneres vom 30.01.2006 zum BMI-Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 
Europäischen Union.  

Darüber hinaus besteht Potential zur Entbürokratisierung bei den i. Ü. grundsätz-
lich zu begrüßenden Regelungen zur Durchführung der Integrationskurse (z. B. 
unmittelbare Anordnung der Teilnahmeverpflichtung nach § 44a Abs. 1 Nr. 2.a 
durch die Leistung bewilligende Stelle, unmittelbare Sanktionierung von Verstö-
ßen gegen die Teilnahmepflicht durch diese Stellen statt über den Umweg von 
Eingliederungsvereinbarungen nach §§ 15, 31 SGB II, uns zwar aufgrund unmit-
telbarer Mitteilungen der Kursträger nach § 8 Abs. 4 IntV statt über den Umweg 
der Ausländerbehörde). 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht ferner, um der missbräuchlichen 
Anerkennung von Vaterschaften zu begegnen, wenn diese nicht der Herstellung 
einer Vater-Kind-Beziehung, sondern ausschließlich der Vermittlung der deut-
schen Staatsangehörigkeit für das Kind (§ 4 StAG) bzw. entsprechender Aufent-
haltsrechte der Mutter dienen. 

Zu vermissen ist schließlich keine klare Regelung für sog. Freiberufler (vgl. hierzu 
allerdings BMI-Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asyl-
rechtlicher Richtlinien der Europäischen Union). 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-
titels verspätet gestellt? 

Statistische Erhebungen liegen hierzu nicht vor. 

 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

 Nach 81.4.2.3 der VorlAnwHinw-BMI. 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, be-
darfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit 
ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

 Die Regelungen der BeschV und der BeschVerfV unterscheiden sich nach hiesi-
ger Einschätzung materiell nicht wesentlich von den früheren Regelungen der 
AAV, der ASAV und der ArGV. Dementsprechend sind bei der Steuerung und 
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Begrenzung der Arbeitsmigration aufgrund der neuen Rechtslage keine signifi-
kanten Veränderungen eingetreten. 

 Zu begrüßen ist aus Hamburger Sicht allerdings der Umstand, dass es ausländi-
schen Seeleuten mangels einer Nachfolgeregelung für § 6 Abs. 2 Nr. 4 AAV mög-
lich geworden ist, nach langjähriger sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit in der 
deutschen Seeschifffahrt eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten. 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

 Die hiesigen Ausländerbehörden beurteilen die Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Arbeitsagentur als gut bis sehr gut. Die betroffenen Antragsteller bzw. ihre Arbeit-
geber hingegen empfinden das neue Verfahren meist nicht als Verbesserung. 
Das Verfahren ist nicht als „One-stop-government“ angelegt. Die Betroffenen 
müssen zwar nur noch bei der Ausländerbehörde vorsprechen, dies aber auf-
grund der erforderlichen internen Beteiligung der Arbeitsagentur mindestens 
zweimal (zur Antragstellung sowie zur Entgegennahme der Zulassung der Be-
schäftigung bzw. deren Ablehnung). Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleicher-
maßen unbefriedigend kann dabei gerade das Fehlen des unmittelbaren „Kun-
denkontakts“ mit der maßgeblichen Arbeitsagentur sein. Insbesondere ist das 
Verfahren nicht zuletzt unter Berücksichtigung der erforderlichen Postlaufzeiten 
insgesamt zeitaufwändiger. Während früher zumindest geringfügige Änderungen 
in der Arbeitserlaubnis durch unmittelbare Vorsprache bei der Arbeitsagentur oft 
unproblematisch sofort herbeigeführt werden konnten, bedarf es nun hierfür der 
Durchführung des zumindest mehrtägigen, wenn nicht mehrwöchigen internen 
Zustimmungsverfahrens. Die Problematik stellt sich insbesondere bei „Geringver-
diener-Beschäftigungen“, bei denen sich kurzfristige Änderungen der zulässigen 
Beschäftigungszeiten oder –orte häufiger ergeben. Zumindest für diesen Be-
schäftigungssektor wird daher weiterhin für die Übernahme des Verfahrens plä-
diert, wie es auch für Werkvertragsarbeitnehmer praktiziert wird (ausländerbe-
hördliche „Blankett-Zulassung“ einer Beschäftigung nach Maßgabe einer unmit-
telbar von den Arbeitsagenturen anzupassenden „Arbeitnehmerkarte“). 

 Darüber hinaus wird weiterhin dringend darum gebeten, zur Vereinfachung und 
Beschleunigung des Verfahrens die bereits vor Inkrafttreten des ZuwG für das 
Jahr 2005 angekündigte Realisierung eines „Online“-Datentransfers zwischen 
den Ausländerbehörden und Arbeitsagenturen zumindest in den dafür bereits ins 
Auge gefassten Pilotbereichen voranzutreiben. 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

 Hierzu liegen keine statistischen Angaben vor. 
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d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

Nein. 

Wenn ja, wie oft? 

Entfällt. 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

 Hierzu liegen keine statistischen Angaben vor. 

 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

 Hierzu liegen keine statistischen Angaben vor. Nach Mitteilung der hiesigen Be-
hörde für Wissenschaft und Gesundheit könnten dem Statistischen Bundesamt 
hierzu Erhebungen vorliegen (vermutlich aber noch nicht für 2005).  

  

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

 Hierzu liegen keine statistischen Angaben vor. 

 

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 Für die Prüfung aufenthaltsrechtlicher Sanktionen hat bisher noch keine akute 
Veranlassung bestanden. Nach Mitteilung der hiesigen ARGE wird die Verpflich-
tung zur Teilnahme an den Integrationskursen in den entsprechenden Fällen re-
gelmäßig zum Gegenstand der Eingliederungsvereinbarungen nach § 15 SGB II 
gemacht und entsprechende Pflichtverletzungen gemäß § 31 SGB II sanktioniert, 
ohne dass hierzu statistische Erhebungen vorliegen. 
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b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 Eine Überprüfung erfolgt regelmäßig anlässlich der jeweils nächsten Verlänge-
rung der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis. 

 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-
turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 Auf-
enthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 
Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

 Die hiesige ARGE hat in erheblichem Umfang Anregungen nach § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2.a AufenthG ausgesprochen, denen die Ausländerbehörden Folge 
leisten. Nach Einschätzung einer Ausländerbehörde übersteigt die Zahl dieser 
Verpflichtungen die Zahl der Verpflichtungen nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Auf-
enthG. 

Von Zulassungen nach § 44 Abs. 4 AufenthG durch das BAMF sind die Auslän-
derbehörden nicht unmittelbar betroffen. 

 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

Wenn ja, in welcher Weise? 

Ja, gemäß § 4 Abs. 4 IntV bei Eltern hier lebender minderjähriger Kinder. 

 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

 Geeignete Anwendungsfälle lagen hierfür bisher nicht vor. 

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

Nein. 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

 Ja. 
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Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Neun. 

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 

Drei. 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

Vier. 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

In zwei Fällen hatten die Betroffenen nach den Erkenntnissen der Sicherheitsbe-
hörden das Bundesgebiet schon vor Erlass der Ausweisung verlassen (die Aus-
weisung diente in diesen Fällen insbesondere dazu, die Sperrwirkung nach § 11 
Abs. 1 AufenthG herbeizuführen). In einem Fall erfolgte die Ausreise innerhalb 
der dem Betroffenen gesetzten Ausreisefrist, in einem weiteren Fall erfolgte die 
Abschiebung rund 12 Wochen nach Erlass der Ausweisung.  

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

Zum Stand 09.03.2006: Keine. 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

Entfällt. 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

Ja. 

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

In den zu b) aufgeführten Fällen wurden die Ausweisungen vor allem auf § 54 
Nrn. 5 und 5a AufenthG gestützt, ergänzend auch auf § 55 Abs. 1 AufenthG. Zum 
Teil bestand in diesen Fällen besonderer Ausweisungsschutz nach § 56 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5, so dass über die Ausweisung gemäß § 56 Abs. 1 Satz 5 AufenthG 
nach Ermessen zu entscheiden war. 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 Auf-
enthG versagt?  

In einigen der zu b) aufgeführten Fälle wurde zusammen mit der Ausweisung die 
Verlängerung der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis aufgrund von § 5 Abs. 
4 Satz 1 AufenthG versagt, soweit entsprechende Verlängerungsanträge noch 
nicht beschieden waren. 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 
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Zum Stand 09.03.2006: In keinem. 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG ver-
hängt?  

In keinem. 

Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Praktikabilität 
und Nutzen bewertet. 

Entfällt. 

e) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  

Keine. 

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identi-
tätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 89a 
AufenthG)?  

 In seltenen Einzelfällen konnten im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen 
auf Grund von § 49 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG „Treffer“ in der Visadatei festgestellt 
werden. Insgesamt dürfte die Vorschrift deshalb von geringer praktischer Rele-
vanz sein, weil Visa zu Kurzaufenthalten hiervon nicht erfasst werden. 
 

Zu den §§ 49a, 49b, 89a AufenthG liegen noch keine ausreichenden  Erfahrun-
gen vor, was insbesondere damit zusammenhängt, dass die Anzahl der einge-
stellten Dokumente angesichts der erst kurzen Laufzeit noch relativ gering ist. Die  
bisherigen  Erfahrungen mit dem  Echtbetrieb der Datenbank sind allerdings  be-
eindruckend, insbesondere auch was die Qualität der Abbildungen der eingestell-
ten Dokumente anbelangt. 

Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind an wel-
che Stellen gestellt worden? 

Im Zeitraum 01.01.2005 bis 28.02.2006 haben 

• das hiesige Landeskriminalamt 5.643 

• das hiesige Landesamt für Verfassungsschutz 5.648 

Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG registriert. 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 
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Nach Angaben des Landeskriminalamtes wurde in 13 Fällen das Vorliegen der 
tatbestandlichen Voraussetzungen des § 5 Abs. 4 AufenthG festgestellt, nach 
Angaben des LfV in 7 Fällen, in weiteren 3 Fällen das Vorliegen der tatbestandli-
chen Voraussetzungen des § 54 Nr. 6 AufenthG. Die Ausländerbehörde hat sich 
die Bewertung der Sicherheitsbehörden grundsätzlich zu Eigen gemacht. 

 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 Der politische Meinungsbildungsprozess ist hierzu noch nicht abgeschlossen. 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 Ja, die Duldungsinhaber haben in hoher Zahl die Ausreisehindernisse zu vertre-
ten, so dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 Satz 3 
AufenthG gesetzlich zwingend ausgeschlossen ist. 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

 Hier sollten nicht zuletzt aus Gründen der Vergleichbarkeit die AZR-Zahlen zu 
einem bestimmten Stand (z. B. 31.12.2005) zugrunde gelegt werden. 

c Wie viele Minderjährige sind darunter? 

 S. o.; eigene statistische Erhebungen liegen hierzu nicht vor. 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

 Auch hierzu liegen keine eigenen statistischen Erhebungen vor. Es besteht aller-
dings die Einschätzung, dass die weitaus überwiegende Zahl der bereits vor 2005 
erteilten Duldungen im Jahr 2005 erneuert wurde. 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 Auch hierzu liegen keine eigenen statistischen Erhebungen vor. 

 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für die 
Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG * 257 357 Erteilungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt 
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- § 25 Abs. 4 S. 1 Auf-
enthG 

*     2     3 dito 

- § 25 Abs. 4 S. 2 Auf-
enthG 

*     0     0  

- § 25 Abs. 3 AufenthG * 459   46 § 11 Abs. 1 AufenthG  
- § 23 Abs. 1 AufenthG 
(Anträge nach der von 
der IMK beschlosse-
nen Bleiberechtsrege-
lung für Afghanen) 

2.007   88 352 Erteilungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt 

 *Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis werden häufig nicht differenziert 
nach Erteilungsgrundlagen gestellt und dementsprechend auch nicht jeweils ge-
sondert statistisch erfasst. Insgesamt sind für das Jahr 2005 4.029 Anträge auf 
Erteilung einer AE von Personen im ungesicherten Aufenthalt erfasst. Im gleichen 
Zeitraum wurde in 1.186 Fällen Aufenthaltstitel erteilt und in 927 Fällen Ableh-
nungsbescheide erlassen. 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  

 Es wurden 1.215 Anträge für Minderjährige gestellt. 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prü-
fen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

 Sofern die sorgeberechtigte, mit dem Minderjährigen hier in familiärer Lebensge-
meinschaft lebende Person über ein Aufenthaltsrecht verfügt, wird dem Minder-
jährigen grundsätzlich wegen eines von ihm nicht zu vertretenden Ausreisehin-
dernisses gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG eine AE erteilt (vgl. Bürgerschaftsdruck-
sache 18/1992 (s. http://www.buergerschaft-hh.de/parldok/ )). 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

 Die bisherigen Erfahrungen sind positiv. Trotz der engen Verzahnung des Ham-
burger Härtefallkommissionsverfahrens mit dem Petitionsverfahren ist es nicht zu 
einem Anstieg der Petitionsverfahren gekommen. 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 Von Juni (Konstituierung der Hamburger HFK) bis Ende 2005 wurden 30 Fälle mit 
insgesamt 74 betroffenen Personen behandelt. Fünf Fälle wurden vom (nicht 
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stimmberechtigten) Vertreter der obersten Landesbehörde eingebracht, die übri-
gen von den Mitgliedern der HFK. 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen Per-
sonen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a Auf-
enthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

 In 17 Fällen (für insgesamt 51 Personen). 

bb) der zuständigen Landesbehörde?  

In 10 Fällen (für 30 Personen); in den verbleibenden 7 Fällen (für 21 Per-
sonen) ist eine positive Entscheidung beabsichtigt, steht jedoch noch aus, 
weil die entsprechenden weiteren Voraussetzungen (Erfüllung der Pass-
pflicht, Rücknahme von Rechtsmitteln) noch nicht erfüllt sind. 

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

In 13 Fällen (für 23 Personen) hat die HFK das Vorliegen eines Härtefalls nicht 
festgestellt. Negative Entscheidungen der obersten Landesbehörde nach positi-
ver Empfehlung der HFK hat es bisher nicht gegeben. 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

 Der politische Meinungsbildungsprozess ist hierzu noch nicht abgeschlossen, s. 
auch IMK-Beschluss vom 09.12.2005 zu TOP 6 und die danach eingerichtete Ar-
beitsgruppe auf Ministerebene, die nach derzeitigem Sachstand voraussichtlich 
erst ab Ende Juni d. J. beraten wird. 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 Gemäß der Weisung der Behörde für Inneres Nr. 4/2005 
(http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/einwohner-
zentralamt/service/auslaenderrechtliche-weisungen/bezirk-alb/weisung-4-
2005,property=source.pdf) hat es im Jahr 2005 25 Mitteilungen der Ausländerbe-
hörden an das hiesige Landeskriminalamt wegen des Verdachts einer „Schein-
ehe“ gegeben. Insgesamt hat es beim LKA im Jahr 2005 – auch aufgrund sonsti-
ger Anzeigen oder Erkenntnisse 265 neu eingeleitete Ermittlungsverfahren gege-
ben, die allerdings nur in einem Fall zu einer Anklageerhebung geführt haben. 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 
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 Statistische Erhebungen liegen hierzu jedoch nicht vor. Nach Einschätzung der 
hiesigen Ausländerbehörden liegt die Zahl der AE-Ablehnungen bzw. Rücknah-
men wegen des Verdachts einer „Scheinehe“ im zweistelligen Bereich. 

 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit Al-
tersangabe der Betroffenen) 

 Auch hierzu liegen statistische Erhebungen nicht vor. Nach Einschätzung der hie-
sigen Ausländerbehörden sind nur wenige entsprechende Einzelfälle aufgetreten; 
die Nachziehenden waren jeweils über 16 Jahre alt. 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 
Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

 Auch hierzu liegen statistische Erhebungen nicht vor. Nach Einschätzung der hie-
sigen Ausländerbehörden sind nur wenige entsprechende Einzelfälle aufgetreten. 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

 Derartige Fälle sind den hiesigen Ausländerbehörden nicht bekannt geworden. 

 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

 Zum Stichtag 31.12.2005 waren in Hamburg 12.155 Personen vollziehbar ausrei-
sepflichtig (Aufschlüsselung nach Staatsangehörigkeiten in Anlage 4 der Bürger-
schaftsdrucksache 18/3561, zu finden unter http://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/ ). Zum Stichtag 31.12. 2004 waren es 11.707 Personen (Auf-
schlüsselung nach Staatsangehörigkeiten in Anlage 1 der Bürgerschaftsdrucksa-
che 18/2563, selbe Fundstelle). 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

 Hierzu liegen keine Angaben vor. 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 
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 Nein. 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Entfällt. 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

 Nein. 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

Im Jahr 2005 wurden 1.679 Rückführungen vollzogen. 

 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer zu-
friedenstellend? 

Die Zusammenarbeit mit dem BAMF (Außenstelle Hamburg) gestaltet sich weit-
gehend problemlos und konstruktiv. Insbesondere die Bearbeitung der Asylfolge-
verfahren (hier speziell die Mitteilungen gem. § 71 Abs. 5 AsylVfG) erfolgt sehr 
zeitnah. Derzeit erfolgen auch die Stellungnahmen auf Anfragen zum Widerruf 
von Entscheidungen nach § 53 Abs. 6 AuslG/ § 60 Abs. 7 AufenthG regelhaft.  

 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

Die vom BAMF eingeholten Stellungnahmen entsprechen im Tenor in der Regel 
der Einschätzung der Ausländerbehörde. Im Einzelfall wären, z.B. im Bereich 
medizinischer Fragen, detailliertere Auskünfte hilfreich. Bei Anfragen gem. § 72 
Abs. 2 AufenthG beim BAMF Würzburg dauerte die dortige Bearbeitung in vier 
Fällen mindestens sechs Monate. Hier wäre eine kürzere Bearbeitungsdauer 
wünschenswert. 

 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 
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 Ja. Soweit keine gesonderten Weisungen der Behörde für Inneres bestehen, wer-
den die Vorläufigen Anwendungshinweise des BMI angewandt. Die Vorläufigen 
Anwendungshinweise dienen allerdings nur als unverbindliche Interpretationshil-
fe. Sie sind dringend überarbeitungsbedürftig, da sie viele Fragestellungen offen 
lassen und nicht immer in sich schlüssig sind. 

 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

Die von der Behörde für Inneres zur Umsetzung des Aufenthaltsgesetzes sowie 
des Freizügigkeitsgesetzes/EG erlassenen förmlichen Weisungen sind im Inter-
net unter http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/einwohner-
zentralamt/service/auslaenderrechtliche-weisungen/start.html veröffentlicht. 

Es handelt sich um folgende Weisungen: 
Allgemeine Voraussetzungen der Erteilung von Aufenthaltstiteln 
(Weisung 1/2005 vom 17.12.2004) - ursprüngliche Fassung  
Weisung zu den allgemeinen Voraussetzungen der Erteilung von Aufent-
haltstiteln nach § 5 AufenthG (insbesondere Passpflicht, geklärte Staats-
angehörigkeit, Lebensunterhaltssicherung, Visumseinreise), zu den hierzu 
im AufenthG vorgesehenen Ausnahmeregelungen, zum ausreichenden 
Wohnraum nach § 2 Abs. 4 AufenthG und zur Erteilungsdauer  

Sicherheitsbefragung (Weisung 2/2005 vom 17.12.2004)  
Weisung zur Anwendung der §§ 5 Abs. 4, 54 Nr.5, 5a und 6 sowie 73 
Abs.2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)  

Fortgeltung bisheriger Anordnungen gruppenspezifischer Bleibe-
rechtsregelungen (Weisung 3/2005 vom 17.12.2004)  
Weisung zur Fortgeltung bisheriger Anordnungen nach § 32 Ausländerge-
setz (AuslG) - gruppenspezifische Bleiberechtsregelungen  

Verfahrensweise bei Verdacht auf Scheinehe (Weisung 4/2005 vom 
29.12.2004)  
Weisung zur Verfahrensweise bei Verdacht auf Scheinehe  

Weisung 6/2005 vom 04.05.2005 
Verlängerung der Aussetzung der Abschiebung afghanischer Flüchtlinge  

Weisung 7/2005 vom 12.07.2005 
Umsetzung der von der Ständigen Konferenz der Innenminister und - se-
natoren beschlossenen Grundsätze zur Gewährung eines Bleiberechts für 
afghanische Staatsangehörige  

Ergänzung zur Weisung 7/2005 vom 26.08.2005  
Ergänzende Arbeitshinweise zur Weisung  
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Umsetzung der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 
2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung (ABl. L 251 
vom 03. Oktober 2003, S. 12) (Weisung 8/2005 vom 29.09.2005)  
Weisung zum Recht auf Familienzusammenführung  

Ergänzung der Weisung Nr. 1/2005 zum Stand 04.10.2005  
Ergänzung der Weisung Nr. 1/2005 vom 17.12.2004 zu den allgemeinen 
Voraussetzungen der Erteilung von Aufenthaltstiteln nach § 5 AufenthG 
(insbesondere Passpflicht, geklärte Staatsangehörigkeit, Lebensunter-
haltssicherung, Visumseinreise),  zu den  hierzu im AufenthG vorgesehe-
nen Ausnahmeregelungen,  zum ausreichenden Wohnraum nach § 2 
Abs.4 AufenthG und zur Erteilungsdauer    

Bereinigte Fassung der Weisung 1/2005 zum Stand 04.10.2005  
Aktualisierte Fassung der Weisung, die um die jetzt neu hinzugekomme-
nen Vorgaben ergänzt wurde  

Aufnahme jüdischer Zuwanderer (Weisung 9/2005 vom 12.12.2005)  
Anordnung nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) zur Auf-
nahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion – mit Aus-
nahme der baltischen Staaten  

 Außerdem bestehen bzw. bestanden noch folgende nicht im Internet veröffent-
lichten Weisungen und Anwendungshinweise: 

 Aufnahme jüdischer Zuwanderer (Weisung Nr. 5/2005 vom 
03.01.2005) 
Anordnung nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) zur Auf-
nahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion – mit Aus-
nahme der baltischen Staaten (dem BMI vorliegend) 

Anwendungshinweise der Behörde für Inneres zum Gesetz über die 
allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU) vom Ja-
nuar 2005 (dem BMI vorliegend) 

Aufenthaltsrechtliche Behandlung von Personen, die durch Erwerb 
einer ausländischen Staatsangehörigkeit die deutsche verloren ha-
ben (vom 02.06.2005) 
Aufenthaltsrechtliche Maßnahmen bei Opfern von Menschenhandel 
und bei gefährdeten Zeugen (vom 20.01.2005) 
 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 
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 Wegen nur vereinzelter Kontakte zwischen Ausländerbehörden und den Trägern 
der Migrationserstberatung bestehen hierzu noch keine gefestigten Erfahrungen. 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die Bera-
tungsstellen der MEB verwiesen? 

Neuzuwanderer erhalten lediglich Informationen und Ansprechpartner der Migra-
tionserstberatung ausgehändigt, eine direkte Verweisung findet in der Regel nicht 
statt. 

 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

 S. Antwort zu 12.a): Es liegen noch keine hinreichend belastbaren Erfahrungen 
vor, welche die Erforderlichkeit solcher Sanktionen begründen. 

 

 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

Siehe die dem BMI vorliegenden Anwendungshinweise der Behörde für Inneres 
zum Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern.  

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

Für „Alt-Unionsbürger“ hat es eine spürbare Vereinfachung gegeben, sofern es 
nicht um den Verlust des Freizügigkeitsrechts geht. In diesen Fällen muss vor der 
Feststellung des Verlustes der Freizügigkeit ein großer Prüfungsaufwand betrie-
ben werden, weil durch die ansonsten schlanke Bearbeitung nur wenige Informa-
tionen vorliegen. 

Bei „Neu-Unionsbürgern“ ist das Verfahren durch die erforderliche Überprüfung 
der Freizügigkeitsvoraussetzungen generell sehr aufwändig und bürokratisch.  

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis gehand-
habt? 

Wenn zusätzlich zur Ausstellung der Freizügigkeitsbescheinigung Vorgänge ent-
stehen, wird eine Ausländerakte angelegt, ansonsten nicht. In den meisten Fällen 
handelt es sich bei anzulegenden Akten um solche von Neu-Unionsbürgern.  
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d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die Aus-
reisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung entsteht, in 
der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

Ja, die Regelung des § 7 Abs.1 Satz 1 FreizügG/EU erweist sich als sehr große 
Hürde. Es ist absehbar, dass Rechtsmittelverfahren mehrere Jahre dauern wer-
den. Wenn die Einreise(n) offensichtlich nur der Begehung von Straftaten dien-
te(n) und geringfügige Freiheitsstrafen ohne Bewährung verhängt worden sind, ist 
zu erwarten, dass die Betroffenen vor Rechtskraft der Freizügigkeitsbeschrän-
kung aus der Strafhaft entlassen werden und untertauchen. Der Verwaltungsauf-
wand im Falle der Feststellungsentscheidung steht nach Einschätzung der Aus-
länderbehörden in keinem Verhältnis zu dem Resultat, denn die Androhung der 
Abschiebung nach § 7 Abs. 1  und die damit evtl. verbundene Abschiebung lösen 
für den Betroffenen keine effektive Sperrwirkung aus. Der Ausländer kann umge-
hend wieder umkehren und unter Berufung auf das allgemeine Freizügigkeits-
recht sofort erneut einreisen.  

 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

Die Mitarbeiter der Meldebehörden sind – ebenso wie die Mitarbeiter der Auslän-
derabteilungen - in den letzten Jahren regelmäßig und wiederholt durch die Bun-
despolizei in der Erkennung von Passfälschungen geschult worden. Die Praxis 
hat allerdings auch gezeigt, dass viele Fälschungen nicht erkannt werden. Die 
Schulung sensibilisiert zwar die Meldesachbearbeiter, diese befinden sich aber 
regelmäßig in einem Konflikt zwischen zügiger, kundenfreundlicher Bearbeitung 
der vielen Antragsteller auf der einen Seite und der sorgfältigen zeitaufwändigen 
Überprüfung der Personaldokumente auf der anderen Seite. Außerdem werden 
die Fälschungen immer besser, so dass eine ständige Nachschulung erforderlich 
ist.  

Da die Freizügigkeitsbescheinigung - anders als früher die als Ausweisersatz fun-
gierende Aufenthaltserlaubnis-EG - nur in Verbindung mit dem entsprechenden 
Pass bzw. Personalausweis gilt, ist allerdings das Risiko, bei späteren Identitäts-
kontrollen mit einem gefälschten Identitätspapier erwischt zu werden, gestiegen. 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 
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a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem Bun-
desamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt? 

 Ja. 

b) Wenn nein, warum nicht?  

 Entfällt. 

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 Die Fälle werden statistisch nicht gesondert erhoben, von den betroffenen Dienst-
stellen jedoch als gering eingeschätzt. 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 Dazu ist keine zuverlässige Schätzung möglich; Es werden allerdings keine grö-
ßeren Fallzahlen mehr erwartet. 

 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Aus-
übung einer Beschäftigung erlaubt? 

Hierzu liegen keine Erhebungen vor. Vor dem 01.01.2005 bestehende Arbeits-
verhältnisse konnten grundsätzlich fortgesetzt werden, sofern sich die Beschäfti-
gung nicht verändert hatte. 

 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 Siehe Antwort zu a). Verweigert wurde die Beschäftigungserlaubnis dann, wenn 
ein konkreter Abschiebungstermin bereits feststand. 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 A-
sylVfG gemacht?  

 Keine. 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 Entfällt. 
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IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich vor-

geschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor Einbürge-
rungen?  

Die Erfahrungen mit der nunmehr gesetzlich vorgeschriebenen Regelanfrage bei 
den Verfassungsschutzbehörden, die in Hamburg bereits seit Oktober 2001 bei 
allen Einbürgerungsverfahren praktiziert wird, sind konstant gut.  Durch die ge-
setzliche Verankerung dieses Verfahrensschrittes hat sich insoweit nichts geän-
dert.  

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung ange-
fragt? 

Beim Landeskriminalamt. 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt? 

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat im Jahr 2005 in 520 Fällen Informatio-
nen übermittelt. Diese Zahl dürfte in etwa auch für das Landeskriminalamt zutref-
fen. 

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 

In 40 Fällen haben die erteilten Auskünfte zum Einbürgerungsausschluss beige-
tragen. In diesen Fällen sind die Einbürgerungsanträge abgelehnt bzw. zurück-
genommen worden oder die Entscheidungen wurden ausgesetzt. 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prü-
fung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

 Liegen durch diesen Informationsaustausch verwertbare negative Erkenntnisse 
vor, so wird regelmäßig von der Stellung eines Einbürgerungsantrags abgeraten. 

 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
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a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheini-
gungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit 
der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes war das Vertriebenenamt Hamburg 
im Bescheinigungsverfahren nur noch für die Anträge von Personen zuständig, 
die bis zum 01.01.2005 in Friedland registriert und nach Hamburg verteilt worden 
sind. 

Waren dies im Jahr 2004 noch insgesamt 661 Anträge nach § 15 BVFG, ist deren 
Zahl im Jahr 2005 auf insgesamt 144 zurückgegangen. 

Hiervon wurden bis Ende April 2005 noch insgesamt 129 Anträge auf Ausstellung 
einer Bescheinigung nach § 15 BVFG gestellt, von Mai bis Dezember 2005 ins-
gesamt nur noch 15 Anträge. Es handelt sich hier um Anträge nach § 100 BVFG, 
bei denen die Zuständigkeit des Vertriebenenamtes auch weiterhin gegeben ist. 

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grundkennt-
nisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der Betrof-
fenen? 

Erkenntnisse hierzu liegen noch nicht vor. 

 

 



 -  - 
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 Bundesministerium des Innern 

Projektgruppe Zuwanderung 

10599 Berlin 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 

 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005 
einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form direkt in den Fragebogen im 
Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

Land:Hessen 

 

I. Aufenthaltsgesetz 

1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ihrem 
Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte erläutern) 

 Von der unterschiedlichen  Anwendungspraxis der Länder zu § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG 
hat das Bundesministerium des Innern Kenntnis. Weitere unterschiedliche 
Verfahrensweisen sind nicht bekannt. 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Umstellung 

II 4 - 23 d Wiesbaden, den  22. März 2006 

 353 - 1694 (Herr Schmäing)  
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Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neuregelungen des 
Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich geblieben? 

 Die Einschätzung durch die Ausländerbehörden ist sehr unterschiedlich. Einige weisen 
daraufhin, dass die Arbeit insgesamt erschwert wurde durch höheren Prüfaufwand und 
auch formalen Aufwand. Somit sei ein höherer Personaleinsatz erforderlich.  
Durch die Abkehr vom Regel-Ausnahme-Charakter des früher geltenden 
Ausländergesetzes und die Einführung einer Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen 
und insbesondere durch die Ausweitung der behördlichen Ermessensspielräume sei die 
Arbeit der Ausländerbehörde erheblich erschwert worden. 

 Die Zahl der nach altem Recht aufgrund klarer Regelungen zwingend abzulehnenden 
Anträge, die jetzt mit erheblichem Begründungsaufwand entschieden werden müssen, 
haben stark zugenommen, ohne dass die vom Gesetzgeber bezweckten positiven Effekte, 
beispielsweise der qualifizierten Arbeitsmigration, eingetreten wären.  

 Die Ausstellung von Duldungen aufgrund der Fälschungssicherheit der Dokumente sie 
viel zeitaufwändiger geworden.  

 Im Bereich der Duldungen und der Arbeitsaufnahme habe  die Neuregelung durch 
unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeiten zu einer Erschwernis geführt. Durch 
Zusatzaufgaben, durch Integration von Lichtbildern in die Aufenthaltstitel und durch die 
Einführung der neuen Passvordrucke für Reiseausweise ist eine dauerhafte erhebliche 
Mehrbelastung entstanden. 

 Aus Sicht des Hessischen Innenministeriums ist darauf hinzuweisen, dass es im Rahmen 
der Aufenthaltsgewährung auch schon bisher nicht die Hauptprobleme gab. Diese liegen 
häufig in der Aufenthaltsbeendigung abgelehnter Asylbewerber und zwar im 
tatsächlichen Bereich, daran hat sich durch das Aufenthaltsgesetz so gut wie nichts 
geändert. 

c) nicht belegt. 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

Hier wurden von den Ausländerbehörden folgende Bereiche genannt:  

• Aufnahme der Rechtsgrundlage in den Aufenthaltstitel,  

• Erteilung der Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis in einem Titel,  

• Regelung bezüglich ehemals deutscher Staatsangehöriger,  

• Wegfall der Aufenthaltsberechtigung,  
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• Einführung des § 23 Abs. 3 AufenthG,  

• § 25 Abs. 3 AufenthG enthält eine klare Regelung,  

• „Erwerbstätigkeit gestattet“ sei sehr gut vom Gesetz geregelt,  

• Einführung von zustimmungsfreien Beschäftigungen,  

• die Prüfungsverpflichtung des BAMF nach § 26 Abs. 3 AufenthG nach drei Jahren,  

• § 16 Abs. 4 AufenthG,  

• Möglichkeit zur Heilung von Visumsverstößen in besonderen Ausnahmefällen in § 5 
Abs. 2 Satz 2 AufenthG, 

• Einführung des § 14 a AsylVfG 

  

d) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 
Auch hier wird das One-Stop-Government Verfahren genannt, weil es im Durchschnitt zu 
einer längeren Bearbeitungsdauer führt und die Ausländerbehörde unnötige Nachfragen 
haben, die zum Teil sehr publikumsintensiv sind.  

• Konzentrierung der arbeitsrechtlichen Aufgaben auf die Ausländerbehörden.  

• Anrechnung von Duldungen auf die Aufenthaltszeiten bei Anträgen gemäß § 26 Abs. 4 
AufenthG.  

• Die mangelhafte Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, insbesondere der EU-Richtlinien.  

• Die Auswirkung des § 51 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG und die fehlende Möglichkeit, den 
Aufenthalt über § 81 AufenthG zu legalisieren.  

• Vorzunehmende Anfragen an die Bundesagentur für Arbeit, die Abwicklung des 
diesbezüglich vorsprechenden Publikums, die Fertigung von Ablehnungen und das sich 
ggf. anschließende Klageverfahren/Prozessrisiko.  

• Die Koordination mit der Arbeitsagentur lässt sowohl inhaltlich als auch zeitlich zu 
wünschen übrig. 
Ausnahme von der Erfüllung der Regelerteilungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 3 in den 
Fällen des § 25 Abs. 3 

• Hineinwachsen in den besonderen Ausweisungsschutz durch Besitz einer 
Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 4 
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• Unwirksamwerden der alten rechtskräftigen EU-Ausweisungen durch fehlende 
Überleitungsvorschriften 

• Fehlende rechtzeitige Umsetzung einiger EU-Richtlinien, die schon im 
Zuwanderungsgesetz hätten berücksichtigt werden können. 

• Die Regelungen des erhöhten Ausweisungsschutzes hätten jetzt etwas übersichtlicher 
gestaltet werden können, da sie sehr dem Wortlaut des Ausländergesetzes gleichen. 

• § 56 Abs. 1 Nr. 2: Das Vorliegen eines erhöhten Ausweisungsschutzes für Ausländer der 
2. Generation schon bei Besitz einer befristeten AE und nicht, wie früher, bei einer 
unbefristeten AE bzw. Niederlassungserlaubnis 

• Bei einem modernen Zuwanderungsgesetz hätte man erwarten können, dass die 
permanenten Verweisungen im Gesetz auf andere Rechtsgrundlagen, die es bereits in 
ähnlicher Weise bei dem bisherigen Ausländergesetz gegeben hatte, zumindest auf ein 
Minimum reduziert werden, um mehr Übersichtlichkeit zu erlangen. 

• Ein Ausschluss der Fiktionswirkung, z. B. nach Ablehnung von Anträgen, hätte eindeutig 
formuliert werden müssen. § 69 Abs. 2 und 3 AuslG war klarer. 

• § 54 Nr. 5 - 7 sind in der Praxis kaum durchsetzbar, da der betroffene Personenkreis i. d. 
R. über starke Bindungen im Bundesgebiet verfügt (Asylberechtigte, deutsche 
Ehepartner, deutsche Kinder). 

 

 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 
Die Ausländerbehörden haben folgende Bereiche genannt: 

• § 5 Abs. 1 AufenthG: Herausnahme der Passpflicht aus Satz 1 

• Die Regelung des § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 AufenthG sei nicht verändert worden und weise 
damit auch weiterhin keine eindeutige Abgrenzung zu der allgemeinen 
Erteilungsvoraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG auf. 
Insbesondere verbleibt auch unter Berücksichtigung der in den VAH-AufenthG 
vorgenommenen – unscharfen - Differenzierungen eine Schnittmenge zwischen beiden 
Erteilungsvoraussetzungen, die eine Rechtsanwendung erschwert. Der Gesetzgeber solle 
eine eindeutigere Regelung zur Beachtlichkeit von Rechtsverstößen im Verfahren zur 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis schaffen. 
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§ 28 Abs. 1 S. 2 AufenthG enthalte eine Verletzung des Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 
3 GG. So sieht § 28 Abs. 1 S. 1 AufenthG vor, dass bei einem sorgeberechtigten Elternteil 
eines Deutschen – nur – von der allgemeinen Erteilungsvoraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 
1 AufenthG (Sicherstellung des Lebensunterhaltes) abzuweichen ist. Dem gegenüber 
erlaubt § 28 Abs. 1 S. 2 AufenthG bei einem nichtsorgeberechtigten Elternteil eines 
Deutschen gleich ein Abweichen von allen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 
AufenthG. Diese Besserstellung der nichtsorgeberechtigten Eltern von Deutschen 
gegenüber den Eltern mit Sorgerecht erscheine sachlich nicht gerechtfertigt.  

• Der Status zwischen verspäteter Antragstellung und Erteilung des Aufenthaltstitels sollte 
im Gesetz eindeutig geregelt werden. 

• Abschaffung der unterschiedlichen Handhabung der Genehmigung einer 
 Erwerbstätigkeit bei Eheleuten, siehe hierzu  des § 29 Abs. 5 letzter Halbsatz. 

• Schaffung von klaren Sanktionen zu § 44 a Abs. 3 AufenthG 

• Abschaffung der viel zu vielen unbestimmten Rechtsbegriffe im Zuwanderungsgesetz 

 

 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels 
verspätet gestellt? 

 Bis zu 20 % verspätete Anträge, genaue Zahlen liegen nicht vor. 

 Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 
Zumeist einzelfallbezogene Lösung. 

  

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, bedarfsorientierte 
Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit ist das im Bereich der 
Arbeitsmigration gelungen? 

 

 Das Ziel wurde nach Einschätzung der Ausländerbehörden nicht erreicht, da keine 
nennenswerten inhaltlichen Änderungen zur früheren ASAV/AAV erfolgt seien. Auf das 
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Problem der Scheinselbständigkeit von Ausländern in EU-Beitrittsländern wurde 
hingewiesen. 
 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen 
(wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 
 

Die Bewertung durch die Ausländerbehörden ist sehr unterschiedlich. Einige meinen, die 
Bearbeitung sei erschwert worden: durch kompliziertere Arbeitsabläufe im Umgang mit 
den neuen Dokumenten, der Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung. 

Die Agenturen fühlten sich regelmäßig nicht mehr zuständig für Anfragen und der 
insgesamt neuen, verwaltungsgerichtlich nicht gesicherten Rechtslage, sondern 
verweisen jeweils auf die Ausländerbehörde und das schriftliche Zustimmungsverfahren. 
Eine teilweise lange Bearbeitungsdauer ist durch öftere Vorsprache leider festzustellen. 
Das One-stop-Government sei im Grunde nicht verwirklicht worden, da jetzt mehrere 
Vorsprachen bei der Ausländerbehörde erforderlich seien. Die Antworten der Agentur 
entsprechen mitunter nicht den gezielten Anfragen der Ausländerbehörden. 

Die Zusammenarbeit mit den Agenturen wird von anderen Ausländerbehörden 
demgegenüber auch als positiv geschildert. 

 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

 Keine Statistik. 

 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  
Nein, es werden keine Statistiken geführt. 

 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis zur 
Ausübung einer Beschäftigung beantragt? 
Statistisch nicht erfasst. 
Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 
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3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 2005?  

 2072 (638 Bildungsinländer/1114 Bildungsausländer/320 nicht zu Bestimmende) 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 
erhalten als im Jahr 2004?  

 Statistische Zahlen hierzu liegen nicht vor. Das Statistische Landesamt konnte aber 
ermitteln, dass 5178 Ausländer (1300 Bildungsinländer/3878 Bildungsausländer)  im 
Studienjahr 2005 ihr Studium begonnen haben. Im Jahr 2005 gab es insgesamt 23980  
ausländische Studierende(7939 Bildungsinländer/16041 Bildungsausländer) an 
Hochschulen in Hessen. 

 

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer Teilnahme 
am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 Zurzeit keine Aussage möglich, da die ersten Fälle voraussichtlich frühestens im 
2. Quartal 2006 zu entscheiden sind. 

 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 Hier gibt es unterschiedlichste Verfahrensweisen: 

 Anlassbezogene Überprüfung bei Titelbeantragung, quartalsweise, jährliche 
Überprüfung, oder wenn die mit der Durchführung des Sprachtestes und die mit der 
Koordinierung beauftragte Stelle unentschuldigte unregelmäßige Teilnahme anzeigt. 
 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den Job-Agen-
turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 AufenthG 
und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf Ausländer, die 
Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 
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 Kein einheitliches Bild. Mitteilungen der Arbeitsagenturen bzw. Job Center ergehen nicht 
regelmäßig. Einige Agenturen melden  nur vereinzelt, teilweise erst nach Hinweis durch 
die Ausländerbehörde. 

 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht? 
Ja, in Einzelfällen. 

Wenn ja, in welcher Weise? 
Mittels Verpflichtungserklärung durch Verpflichtungsbescheid. 
 

 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  
Die bisherigen Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden in Hessen haben keine 
Veranlassung ergeben, von § 58a AufenthG Gebrauch zu machen. 

 Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 
nein. 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder „geistigen 
Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)? 
Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  
Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 
Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 
Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 
Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

  

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund  aus 
anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt? 
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d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1  AufenthG 
versagt?  

  

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG? Bitte 
sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Praktikabilität und Nutzen 
bewertet. 

 Die unter b. bis e.  gestellten Fragen beantworte ich im Zusammenhang wie folgt: 

Die Ausländerbehörden führen in diesem Zusammenhang keine Statistik. In 93 Fällen 
wurden dem HMdI seit Beginn der Regelanfrage Erkenntnisse vom LfV mitgeteilt. In 
diesen Fällen führen die Ausländerbehörden Sicherheitsbefragungen durch. In zwei 
Fällen wurde festgestellt, dass wegen fehlender Sicherung des Lebensunterhalts keine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen war. In einem Fall war der Betroffene untergetaucht. 
Zwei Ausländer sind freiwillig ausgereist, zwei Ausländer in andere Bundesländer 
verzogen. In 10 Fällen musste wegen Aufenthaltsstatus (Kleines Asyl) eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, die Erteilung der Niederlassungserlaubnis wurde 
aber abgelehnt. In 10 Fällen wird die Ablehnung bzw. Ausweisung noch geprüft. In zwei 
Fällen wurde die Einleitung eines Widerrufsverfahrens beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge angeregt. In 11 Fällen ist eine Aufenthaltserlaubnis abgelehnt worden 
bzw. eine Ausweisung erfolgt, Gerichtsentscheidungen bleiben abzuwarten. In den 
anderen Fällen wurden keine Maßnahmen eingeleitet, weil die Erkenntnisse nicht 
belegbar waren oder Ausweisungs- oder Abschiebeschutz bestand. Abschiebungen sind 
bisher keine erfolgt. 

 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis d) 
AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  
Keine. 

 Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identitäts-
täuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 89a AufenthG)?  

 Keine. 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind  an 
welche Stellen gestellt worden? 
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 Insgesamt bis Ende Januar 2006 130.000. Von September 2005 bis Ende Januar 2006 
sind an das Landesamt  für Verfassungsschutz Hessen 11.567 und an das 
Landeskriminalamt Hessen 11.645 Anfragen gerichtet worden. Daraus resultieren bisher 
839 Berichte (2005: 306) an die Ausländerbehörden bzw. das Hessische Ministerium des 
Innern. 

 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 

 Keine Statistik. 

i) Besteht aus Ihrer Sicht hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 Ja, da die Rechtsprechung die Voraussetzungen sehr streng sieht. Trotz Vorliegens 
einschlägiger Erkenntnisse im Hinblick auf Terrorverdacht können in der Regel keine 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen durchgeführt werden, da dieser Personenkreis 
aufgrund familiärer Bindungen oder aufgrund von asylrechtlichen Feststellungen 
regelmäßig über einen erhöhten Ausweisungsschutz verfügt. Es muss eine Regelung 
erfolgen, wonach die Beweislast nicht bei den Ausländerbehörden liegt, sondern 
Anhaltspunkte für eine Ausweisung ausreichen sollten. 

 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 Die Praxis hat sich unwesentlich geändert, da Hauptduldungsgründe weiterhin 
selbstverschuldete Passlosigkeit, permanent neu eingeleitete Verwaltungsstreitverfahren 
und/oder Petitionen sind. 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

 15.142 (AZR-Stand zum 31.12.2005.) 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter?  

 Keine Statistik. 
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d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

 Keine Angaben möglich. 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 Keine statistischen Zahlen bei den Ausländerbehörden vorhanden. 

f) Zu Anträgen auf nach § 25 Abs. 5 AufenthG? 

 Auch hier werden keine statistischen Erhebungen gemacht. 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  

 Keine Statistik. 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prüfen, ob 
die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufgewachsene Kinder 
befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minderjährigen, die in 
Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz 
erteilt? i.d.R. bekommen Kinder nur Aufenthaltserlaubnisse in Verbindung mit dem 
Aufenthaltsrecht der Eltern.  

 Keine Statistik. 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

 In Hessen wurde eine Härtefallkommission im April 2005 eingerichtet. Es haben erst 
wenige Sitzungen inhaltlicher Art stattgefunden. Über Erfahrungen kann daher noch 
nicht belastbar berichtet werden. 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 In 48 Fälle haben die Mitglieder der Härtefallkommission einen Antrag an die 
Härtefallkommission gestellt. Mitglieder der Härtefallkommission sind Abgeordnete des 
Hessischen Landtags, die auf Vorschlag des Landtags vom Minister des Innern und für 
Sport in die Kommission berufen werden. Nur die Mitglieder der Kommission können 
Anträge stellen.  

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen Personen) 
gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG/nach 
anderen Vorschriften des AufenthG)? 

aa)  der Härtefallkommission ?  
 In sechs Fällen  
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bb)  der zuständigen Landesbehörde?  
 In vier Fällen 

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung? 

In zehn Fällen, in etwa 28 Fällen ist noch keine Entscheidung durch die HFK ergangen.  

 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der Illegalität 
(Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)?  
Nein. Es gilt weiterhin, dass die Ausreisepflicht dieser Personen durchgesetzt werden 
muss. Legalisierung des Aufenthalts kommt aus fachlichen Gesichtspunkten nicht in 
Betracht, da dies zu einer nicht gewollten Sogwirkung führen würde und eine Steuerung 
der Migration unmöglich macht. 

 

 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug erteilt, 
wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit Altersangabe der 
Betroffenen) 

 Die Ausländerbehörden führen zu den Fragen 7 a - 7 c keine Statistik. Einige haben 
Schätzzahlen vorgetragen, wonach doch einer nicht geringen Zahl von Scheinehen 
nachgegangen worden ist (etwa 10 - 50 pro Ausländerbehörde). Festzustellen ist in 
diesen Fällen, dass ein erhöhter Ermittlungsaufwand erforderlich ist. Auffällig ist, dass 
oft ausreisepflichtige Ausländer eine Person mit festem Aufenthaltsstatus oder deutsche 
Staatsangehörige heiraten. Das Vorliegen einer Scheinehe ist in seltenen Fällen 
gerichtsfest nachzuweisen. Eine Versagung hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn einer der 
Ehepartner die Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft bestätigt.  

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? Wie 
viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

 Ein  Zusammenhang mit Zwangsehen ist nicht  erkennbar geworden. 
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e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde und bei 
denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für die Abwesenheit 
vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe?  

 1 Fall bekannt geworden. 

 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Personen, die 
bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

 Keine Statistik. 

 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-Förderung 
- freiwillig das Land verlassen?  

1.490 insgesamt. Über Personen, die ohne REAG/GARP-Förderung das Land verlassen 
haben, gibt es keine Angaben. 

 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen?  
nein. 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

 nein. 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 2.069 

 

 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; 
sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer zufriedenstellend?  
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 Die Zusammenarbeit wird überwiegend als gut bis zufrieden stellend bezeichnet. 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 7 
AufenthG?  

 Die Erfahrungen der Ausländerbehörden mit dem BAMF erstrecken sich von sehr gut 
und funktionierend über schleppend bis hin zu schlecht (einseitig, nur von Seiten der 
Ausländerbehörde ausgehend). Die Bearbeitungsdauer wird als oft zu lange kritisiert. 

  

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 In Bezug auf die Widerrufsverfahren insbesondere Türkei, Afghanistan, Kosovo ist eine 
kürzere Bearbeitungsdauer anzustreben. 

 Von einigen Ausländerbehörden wird eine direkte Entscheidung des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge als vorteilhafter eingestuft, da dort die besseren 
Erkenntnisquellen vorliegen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sollte den 
Ausländerbehörden zudem immer eine Ausfertigung von Gerichtsurteilen zusenden.  

 

 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des BMI? 

 Ja, diese wurden den Ausländerbehörden als Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt. 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

 Nein. 

Wenn ja, welche? 

 

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den Trägern 
der Migrationserstberatung?  
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 Die Zusammenarbeit ist überwiegend als gut bis vorbildlich zu bezeichnen. Sie reicht von 
der Einrichtung einer Migrationserstberatungsstelle bis zur Abhaltung regelmäßiger 
gemeinsamer Dienstbesprechungen. 

 Es werden verschiedene Vorgehensweisen geschildert: Die Broschüre des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge wird z. B an die Neuzuwanderer in der jeweiligen 
Landessprache ausgehändigt, es wurde ein gemeinsamer Arbeitskreis gebildet, bzw. 
finden regelmäßige Zusammenkünfte statt. Auch hier differieren die Erfahrungen der 
Ausländerbehörden. Die Kooperation wird von eng und sehr gut bis zu schleppend, 
lediglich gelegentlich und sogar nicht existent beschrieben. Sie findet statt im Rahmen 
von Koordinierungstreffen, Teilnahme am Netzwerk, auch durch Aushändigung von 
Infoblättern. Zum Teil befindet sich das Verfahren erst im Anfangsstadium, so dass noch 
keine Aussagen getroffen werden können.  

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen?  

 Keine Zahlen erfasst. Die meisten Ausländerbehörden weisen darauf hin, dass die 
fraglichen Personen bei ihrer ersten Vorsprache einen Flyer der MEB erhalten.  

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße mit 
Sanktionen zu belegen?  

 Generelle Sanktionen werden für den angesprochenen Personenkreis für nicht 
migrationsförderlich gehalten. In Einzelfällen kann ein solches Instrumentarium sinnvoll 
sein 
Es  müsste aber zunächst eine Verpflichtung für die Ausländer bestehen an der Beratung 
teilzunehmen, bevor über Sanktionen nachgedacht wird. Handlungsbedarf besteht aus 
aufenthaltsrechtlicher Sicht nicht. 

 

 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 

a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren für 
Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt der Gang 
zur Ausländerbehörde tatsächlich) 

 Der Gang zur Ausländerbehörde entfällt in den meisten Fällen. Die Anträge werden bei 
den Einwohnermeldeämtern gestellt und z. T. werden die Bescheinigungen dort abgeholt 
oder per Post verschickt.  
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b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht?  

 Die meisten Ausländerbehörden berichten, dass sich das ausländerrechtliche Verfahren 
vereinfacht hat. Die Ausländerbehörden sind aber weiterhin beteiligt (z. B. Änderungen 
der Bescheinigungen bei Umzug oder nach Ausstellung eines neuen Passes) und haben 
entsprechenden Publikumsverkehr. Eine Ausländerbehörde hat zu diesem Punkt noch 
folgendes ausgeführt: 

„Für die Unionsbürger selbst hat sich das Verfahren schon vereinfacht. Sie brauchen nur 
noch bei einer Behörde vorzusprechen, um ihre Angelegenheit zu erledigen. Für die 
Ausländerbehörde hat sich dadurch die Anzahl der vorsprechenden Personen verringert. 
Ansonsten ist hinsichtlich der Prüfung, ob die Voraussetzungen nach dem 
Freizügigkeitsgesetz/EU vorliegen, keine Vereinfachung eingetreten.“ 

Durch das Freizügigkeitsgesetz/EU sei es schwieriger geworden, aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen gegen EU-Staatsangehörige einzuleiten. 

Bei der ausländerrechtlichen Prüfung hinsichtlich des Verlustes des Rechts auf Einreise 
und Aufenthalt sei insbesondere zu berücksichtigen, ob eine begründete 
Wiederholungsgefahr gegeben sein muss.. Leider gibt es für die Ausländerbehörde keine 
Möglichkeit in Erfahrung zu bringen, ob in einem anderen EU-Staat  relevante 
Verurteilungen vorliegen. 

Anhand der Bestimmungen des Freizügigkeitsgesetzes/EU muss Personen, die trotz des 
Verbotes gemäß § 6 Abs. 1 FreizügG/EU erneut ins Bundesgebiet einreisen, erneut eine 
Ausreisefrist gewährt werden. Diese Verfahrensweise wird als nicht zweckmäßig 
angesehen. 

In § 11 Abs. 1 FreizügG/EU gibt es keinen Verweis auf die Anwendung des 
Aufenthaltsgesetzes hinsichtlich der Erstattung von Abschiebungskosten.  Hier bedürfe es 
dringend einer Klärung. 

Im Grunde sei das Verfahren zwar prüfungsärmer geworden, aber eine wirkliche 
Verfahrensvereinfachung könnte nur eintreten, wenn bei EU-Bürger insgesamt auf eine 
ausländerbehördliche Erfassung und Bescheinigung verzichtet würde. Es würde genügen, 
wenn die EU-Bürger sich anmelden müssten und mit der Meldebescheinigung ihren 
Pflichten Genüge getan haben. Die Ausländerbehörden sollten nur dann befasst werden, 
wenn EU-Bürger Straftaten von erheblicher Tragweite begehen oder Sozialleistungen 
beantragen. Insoweit müssten die Meldepflichten der Staatsanwaltschaften und 
Sozialbehörden ausgestaltet werden. Artikel 8 der Richtlinie 2004/38/EG lässt diese 
Verfahrensweise zu. Allein der Hinweis, dass Missbrauch möglich ist, vermag nicht 
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weiterzuhelfen, da in diesen Fällen Straftatbestände vorliegen, die es ermöglichen gegen 
diesen Missbrauch vorzugehen.  Weiterer präventiver Maßnahmen bedarf es nicht. 

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis gehandhabt?  

 Im Rahmen der erforderlichen Dokumentation werden weiterhin Ausländerakten für 
Unionsbürger geführt. 

 

d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 
Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung entsteht, in der 
Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert?  

 Bei den meisten Ausländerbehörden liegen noch keine diesbezüglichen 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen vor. Es wird darauf hingewiesen, dass zum 
Zeitpunkt des Entzugs der Freizügigkeit bis zur Entscheidung in der Hauptsache 
erhebliche Zeit vergeht, die bei beanstandungsfreiem Verhalten des Ausländers von den 
Gerichten zu dessen Gunsten berücksichtigt wird.  

 Bei Haftfällen kann es nach Auffassung der Ausländerbehörden zu Problemen kommen. 
In der Regel wird die Ausreisefrist so bestimmt, dass diese während der Haftzeit abläuft. 
Da die Hauptsacheverfahren bei dem Verwaltungsgericht längere Zeit anhängig sind, ist 
bei Haftstrafen von kürzerer Dauer eine Abschiebung nach Verbüßung der Strafe 
eigentlich nicht möglich. 

 Eine wirkliche Beschleunigung wird durch die Möglichkeit der Anordnung des 
Sofortvollzuges nicht zu erreichen sein, zumal der Betroffene ja jederzeit wieder nach 
Deutschland einreisen kann, ohne dass dies wirklich zu kontrollieren wäre. 

 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung von 
Identitätspapieren? 

 Nach Aussage von Meldebehörden sind Kenntnisse zur Prüfung von Identitätspapieren 
vorhanden. Dies auch insbesondere durch den Besuch der Lehrgänge über 
Urkundenfälschung, mit dem Schwerpunkt: In- und ausländische Personaldokumente, 
den eine Reihe von Sachbearbeiter/innen bereits besucht hat.  

Nach Mitteilung der Meldebehörden fehlen jedoch Rechtsgrundlagen um ausländische 
Pässe, bei denen Zweifel an der Echtheit bestehen, vorübergehend zu Prüfungszwecken 
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einziehen zu können. In solchen Fällen bedient sich die Meldebehörde derzeit der Polizei. 
Dabei kam es schon vor, dass der Pass einer Person, der auf Hinweise von der Polizei 
überprüft wurde und dazu zum Polizeirevier mitgenommen wurde, sich als echt 
herausstellte. Den Ärger, den es dabei im Zusammenhang mit dem Verbringen dieser 
Person von der Meldebehörde zur Polizeiwache (unter Polizeibegleitung) auch für den 
letztendlich unschuldigen Betroffenen gab, kann sich die Meldebehörde, die den 
Bürgerservice als wichtigen Teil ihrer Aufgaben betrachtet,  eigentlich nicht leisten. 
Deshalb werden hier klare Rechtsgrundlagen benötigt.  

 

 

 

III. Asylverfahrensgesetz 

1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern unter 16 
Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem Bundesamt gem. § 14a 
Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

 Ja. 

b) Wenn nein, warum nicht? 

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt?   

 Alle bekannten Fälle wurden offensichtlich gemeldet. 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten?  

 Nicht absehbar; Neugeborene werden zeitnah gemeldet. 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Ausübung 
einer Beschäftigung erlaubt? 

 Zahlen sind von den Ausländerbehörden nicht erfasst. 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern)  

 Keine Statistik bei den Ausländerbehörden. Erfahrungsgemäß erfolgt die 
Zustimmungsverweigerung, weil deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen 
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hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind oder andere Ausländer 
nach dem Recht der Europäischen Union einen Anspruch auf vorrangigen Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben. Auch bei Fällen, in denen der Ausländer zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt werden sollte 
(z. B. zu geringer Lohn), wurde die Zustimmung verweigert. 

 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 AsylVfG 
gemacht? 

 Die Vorschrift wird von den Einbürgerungsbehörden positiv bewertet, da hierdurch die 
frühere Rechtsunsicherheit beendet wurde, ob Asylberechtigte trotz laufendem 
Widerrufsverfahren unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert werden müssen. 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

Ein Problem besteht in der hieraus resultierenden wesentlich längeren Dauer. 
Einbürgerungsbehörden wünschen sich ein rascheres Handeln des Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, da die Entscheidung über die Einbürgerung erst 
zurückgestellt werden kann, wenn das Verfahren förmlich eingeleitet wurde. 

 

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 

a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 
vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor Einbürgerungen?  

 Hessen hat bereits seit Ende September 2001 (!) in allen laufenden 
Einbürgerungsverfahren die Regelanfrage an das Landesamt für Verfassungsschutz 
wieder eingeführt. Die Abfrage von Erkenntnissen des Verfassungsschutzes hat sich sehr 
gut bewährt. Es stellt ein überaus effektives Instrument dar, um verfassungsfeindliche 
bzw. extremistische Einbürgerungsbewerber – wie etwa Anhänger der PKK oder 
Einbürgerungsbewerber aus dem Bereich des radikalen Islamismus (Milli Görüs) – 
wirksam von der Einbürgerung auszuschließen; die „Trefferquote“ war höher als 
erwartet. 

Sofern Angaben vorliegen:  
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Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung angefragt? 

In allen Einbürgerungsverfahren sind für Einbürgerungsbewerber, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben, aktuelle Auskünfte des Hessischen Landeskriminalamtes 
(HLKA) über eventuell anhängige polizeiliche bzw. strafrechtliche Ermittlungsverfahren 
einzuholen. Diese werden ergänzt durch ebenfalls regelmäßig anzufordernde Auskünfte 
des Generalbundesanwaltes aus dem Zentralregister. So ist gewährleistet, dass 
Einbürgerungsbewerber, die erhebliche Straftaten begangen haben, von der 
Einbürgerung ausgeschlossen bleiben (Anmerkung: Freiheitsstrafen von mehr als sechs 
Monaten auf Bewährung bzw. Geldstrafen über 180 Tagesätze stellen i. d. R. einen 
Ausschlussgrund dar).  

 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt? 

Hierüber wird keine Statistik geführt. 
In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürgerungsausschluss 
beigetragen? 
 

• Jährlich werden ca. 20 - 25 Straftäter (= ca. 1-2% aller Einbürgerungsbewerber), die 
aufgrund von Auskünften des HLKA i. V. m. Auskünften aus dem Zentralregister von 
der Einbürgerung ausgeschlossen (für diesen Bereich führt das 
Einbürgerungsdezernat keine Statistik!). 

 

 2005 wurden auf Grund der Erkenntnisse des Landesamts für Verfassungsschutz 43 
Einbürgerungsanträge bestandskräftig abgelehnt, bzw. von den Bewerbern 
zurückgenommen. Die Erkenntnismitteilungen des LfV stammen für diese Fälle 
naturgemäß überwiegend aus den Vorjahren. Über die noch anhängigen 
Verwaltungsstreitverfahren wird keine Statistik geführt. 

 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthaltstiteln und 
Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prüfung von 
Einbürgerungssausschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

Keine signifikanten Erkenntnisse. 
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V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 

a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das 
Bescheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit 
der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

 Die Vertriebenenbehörden des Landes Hessen waren bisher mit der Abwicklung von 
Fällen nach § 100 b Abs. 2 BVFG befasst. Sobald die Widerspruchsverfahren von 
Umstufungsanträgen abgeschlossen sind, entfällt die Aufgabe bei den hessischen 
Dienststellen, da das Bescheinigungsverfahren seit 1.1.2005 vom BVA-Friedland 
durchgeführt wird. Angesichts dieser Entwicklung werden die Vertriebenenbehörden der 
einzelnen Gebietskörperschaften zunehmend ihre Bedeutung verlieren, zumal sie nur 
noch Restaufgaben wie z. B. die Ausstellung von Ersatzdokumenten zu erledigen haben. 
Damit entfällt auch ihre Beratungstätigkeit, die sie früher wahrgenommen haben. 
Sinnvoll wäre es, wenn das Bundesverwaltungsamt eine Durchschrift der Bescheinigung 
nach § 15 Abs. 1 bzw. § 15 Abs. 2 BVFG den Vertriebenenbehörden zwecks besserer 
Koordinierung der Eingliederungsmaßnahmen zuleiten würde. 

 Der Flüchtlingsdienst erfährt nicht, ob der Personenkreis anerkannt ist oder nicht. Die 
Spätaussiedlerbescheinigungen werden direkt an die Antragsteller geschickt, ohne 
weitere Aufklärung, was damit verbunden ist und wer die Information benötigt, dass sie 
anerkannt sind. Der Flüchtlingsdienst lädt daher die Spätaussiedler ein und lässt sich die 
Bescheinigungen vorlegen und informiert sie, bei welchen weiteren Behörden 
vorgesprochen werden muss (Krankenkasse, Rentenversicherung, Grundsicherung zum 
Lebensunterhalt und Wohnungsvermittlung sowie Ausländerbehörde). 

 Der Vorschlag des Flüchtlingsdienstes, die Bescheinigung an diesen zu senden, damit sie 
dort persönlich aushändigen können, wurde von Friedland abgelehnt.  

 Durch den Wegfall des Bescheinigungsverfahrens und der damit verbunden 
Verfahrensschritte wie Antragsaufnahme, 2. Sprachtest und Entscheid sind ca. 90 % des 
Arbeitsaufwandes entfallen. 

Die restlichen 10 % entfallen auf die Ausstellung von Zweitschriften von bereits 
ausgestellten Bescheinigungen , der Beglaubigung von Wysovs, der Ausstellung von 
Bescheinigungen an Rententräger, der Weiterleitung von Anträgen der pauschalen 
Eingliederungshilfe an das Regierungspräsidium, der Unterbringung des zugewiesenen 
Personenkreises und der Bearbeitung von Aktenanforderungen anderer Dienststellen. 
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b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für ihre 
Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grundkenntnisse der 
deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der Betroffenen? 

 Die Auswirkungen auf die Integration von Ehegatten und Abkömmlingen eines 
Spätaussiedlers, die Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, sind 
noch nicht bekannt. Die Zahl der nach neuem Recht im Jahr 2005 eingereisten 
Spätaussiedler und deren Familienangehörigen liegt nicht vor, da das 
Bundesverwaltungsamt keine separate statistische Erfassung dieses Personenkreises 
vornimmt. Sie dürfte allerdings sehr gering sein. Allerdings ist es unbestreitbar, dass 
bereits im Herkunftsland erworbene Sprachkenntnisse sich sehr positiv auf die 
Integration auswirken. 

Bei den im Jahr 2004 durchgeführten Bescheinigungsverfahren fielen immer häufiger die 
teilweise sehr schlechten deutschen Sprachkenntnisse und das daraus resultierende 
mangelhafte Wissen über das Aufnahmeland auf. Besonders stark war dies bei dem 
mitverteilten Personenkreis nach § 8 BVFG. Hier fehlten fast immer deutsche 
Sprachkenntnisse. 

Auf die Integrationsfähigkeit der Betroffenen wirkte sich dies bei der äußerst 
angespannten Arbeitsmarktlage als eines der größten Hemmnisse aus, zumal vor allem 
junge Aussiedler bzw. Abkömmlinge  oder durch den Aufnahmebescheid eingereiste 
russische Staatsbürger mit anderen Volksgruppen, wie z.B. aus der Türkei, konkurrieren 
müssen. Im Gegensatz zu den  jungen Spätaussiedlern beherrschen diese die deutsche 
Sprache in Wort und Schrift. Um junge Aussiedler mit den bereits in Deutschland 
lebenden anderen Volksgruppen gleichzustellen, waren bisher umfangreiche Maßnahmen 
hinsichtlich Spracherwerb und der Kultur des Aufnahmelandes notwendig. 

 

Im Auftrag 

 

(Schmäing) 
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Innenministerium Mecklenburg - Vorpommern  
II 250a -2171.11-2                                                                                                        

Schwerin, den 20.03.06 
 
Bundesland: Mecklenburg - Vorpommern 

(18 kommunale Ausländerbehörden; haben weniger Behörden ge-
antwortet, wurde dies in Klammern angegeben ) 

 
I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 
a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ihrem Bun-

desland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte erläutern) 
            Es wurden Hinweise zur Auslegung des § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG  gegeben. Da-

nach ist § 25 Abs. 4 AufenthG auch auf vollziehbar Ausreisepflichtige anwendbar. 
Diese Regelung wirkt sich auch auf diejenige zur Rückführung und ausländer-
rechtlichen Behandlung von Afghanen und Kosovaren aus. 

 
b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der Umstellungs-

phase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Umstellung Ihrer Ein-
schätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neuregelungen des Aufent-
haltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich geblieben? 

            Die Ausländerbehörden berichten einhellig von einer anhaltend dauerhaften Mehr-
belastung. Sie begründen dies mit Aufgabenübertragungen (Arbeitserlaubnisrecht, 
Integration), daraus resultierenden Beteiligungserfordernissen und Rechtstreitig-
keiten sowie mit einem höheren technischen Aufwand durch neue Sicherheitser-
fordernissen bei Dokumentenausstellungen. 

 
d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

– Reduzierung der Aufenthaltstitel; 
– Regelung des § 15a AufenthG; 
– gesetzliche Regelung zur Zulassung einer Erwerbstätigkeit in Verbindung mit 

dem Titel; 
– Förderung der Integration; 
– Wegfall der Aufenthaltserlaubnis-EG; 
– die Neuregelung des § 72 Abs. 2 AufenthG wird als besonders positiv einge-

schätzt. Auch die im Entwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und 
asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union“ enthaltene Neufassung 
wird begrüßt. Danach soll die bisher nach § 72 Abs. 2 AufenthG bestehende 
Pflicht der Ausländerbehörden, bei Entscheidungen über das Vorliegen ziel-
staatsbezogener Abschiebungshindernisse gemäß § 60 Abs. 7 eine Stellung-
nahme des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge einzuholen, auf alle 
Fälle der zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 2 bis 7 
AufenthG ausgedehnt werden. Diese beabsichtigte Ergänzung würde sicher-
stellen, dass die besondere Sachkunde des Bundesamtes über die Verhältnis-
se in den einzelnen Herkunftsländern in alle Entscheidungen über zielstaats-
bezogene Abschiebungshindernisse einfließen kann. 
 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 
– Wegfall der Ermessensduldung; 
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– Häufung unbestimmter Rechtsbegriffe sowie die Vielzahl an Ermessenstatbe-
ständen, da dies zu unterschiedlicher Rechtsauslegungen und vermehrten 
Rechtstreitigkeiten führe;  

– die Reduzierung der Aufenthaltstitel wird durch die Vielfalt der möglichen         
Aufenthaltserlaubnisse wieder relativiert; 

– die Frist von 18 Monaten in § 25 Abs. 5 AufenthG ist wegen der langwierigen 
Passersatzbeschaffungen zu kurz bemessen. 

 
f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 
– Gesetzliche Altfall-/ Bleiberechtsregelung; 
– Verhinderung von Aufenthaltsansprüchen bei missbräuchlicher Vaterschafts-

anerkennung (z. B. Zulassung von DNA-Tests); 
– Erweiterung oder Wegfall der Frist von 18 Monaten in § 25 Abs. 5 AufenthG (s. 

unter d)); 
– es werden Regelungen zur Verfahrensstraffung und einer zielorientierten 

Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen sowie nachhaltige Sanktionen 
bei verweigerter Mitwirkung gefordert; 

– die Probleme, die bei der Beschaffung von Heimreisedokumenten bestehen, 
müssten gezielt minimiert werden; 

– für die Feststellung zielstaats- und inlandsbezogener Abschiebungshindernis-
se sollte bei der Geltendmachung posttraumatischer Belastungsstörungen 
(PTBS) aufgrund von Erlebnissen des Ausländers im Heimatland generell das 
BAMF zuständig sein. Die besondere Sachkunde kann von den kommunalen 
Ausländerbehörden nicht erwartet werden. Angaben über psychische Erkran-
kungen, die oftmals erst vor der drohenden Abschiebung auftreten, können 
gegenwärtig kaum entkräftet werden; insofern besteht ein Regelungsbedarf 
wegen der besonderen Missbrauchsanfälligkeit. Da das BAMF für die Feststel-
lung zielstaatsbezogener Abschiebungshindernisse derzeit ohnehin zuständig 
bzw. zu beteiligen ist, wird eine Ausdehnung des Beteiligungserfordernisses 
auf alle zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 2 bis 7            
AufenthG ausdrücklich begrüßt;  

– Präzisierung und Verschärfung des § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG: Nach der 
Rechtsprechung im Bereich einer Ausländerbehörde müssen für eine Siche-
rungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG auch die Voraussetzungen nach 
Satz 1 vorliegen. Zweckdienlich wäre es jedoch, wenn für die Anordnung der 
Sicherungshaft allein der Nachweis der Ausländerbehörde ausreicht, dass der 
Ausländer nur zum Zahltag erscheint. Für die ABH bleibt derzeit nur die Mög-
lichkeit, die Haft nach einer gescheiterten, angekündigten Abschiebung zu be-
antragen. Die Ausführungen in den vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI stützen allerdings bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Sichtweise der Aus-
länderbehörde (Ziff. 62.2.2).  

 
g)        Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels ver-

spätet gestellt? Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 
 
Selten. Die Ausländerbehörden praktizieren vielfach ein Wiedervorlagesystem und 
laden die Ausländer rechtzeitig vor Titelablauf vor. Mit der Vorladung werden zum 
Teil sogleich Formulare sowie Hinweise zu vorzulegenden Unterlagen übersandt. 
Bei unerheblichen Fristüberschreitungen werden idR Fiktionsbescheinigungen 
ausgestellt; ggf. werden OwiG-Verfahren eingeleitet. Bei grober und unbegründe-
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ter Überschreitung, ggf. trotz Vorladung, kann dies auch eine Ausreiseaufforde-
rung zur Folge haben. 
 

2. Arbeitsmigration 
a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, bedarfsorientierte 
Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit ist das im Bereich der 
Arbeitsmigration gelungen? 

           Aufgrund noch zu geringer Erfahrung wurde von den Ausländerbehörden keine 
grundsätzliche Beurteilung vorgenommen. Beklagt wird, dass EU-Bürger aus den 
neuen Mitgliedstaaten die übergangsweisen Freizügigkeitsbeschränkungen umge-
hen, indem sie Gewerbe anmelden, diese nach Erhalt der Freizügigkeitsbescheini-
gung wieder abmelden und Sozialleistungen beziehen. 

 
b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen 

(wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 
           Die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen wird durchgängig lobend erwähnt. 
           In einigen Fällen, insbesondere in Visaverfahren, führen jedoch lange Bearbei-

tungszeiten der Agenturen zu zahlreichen Nachfragen und Beschwerden der An-
tragsteller oder von Firmen. 

           Zwei Arbeitsagenturen (von vier) haben mit den Ausländerbehörden ihres Amtsbe-
zirks Vereinbarungen über eine generelle Zustimmung nach §§ 8, 9 BeschVerfV 
abgeschlossen, die zu einer erheblichen Verfahrensvereinfachung und -beschleu-
nigung führen. Die beiden anderen Agenturen wurden gebeten, sich dieser Praxis 
anzuschließen. 

 
c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind nach-

gezogen? 
            11. 
 
d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle aufge-

geben werden musste? Wenn ja, wie oft? 
Hierzu konnte keine Ausländerbehörde genaue Angaben machen. 
 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis zur Aus-
übung einer Beschäftigung beantragt? Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 
109 Anträge (bei 15 Ausländerbehörden); in der Mehrzahl wurden die Anträge ge-
nehmigt. Da nicht alle Ausländerbehörden die Anzahl der positiven/ negativen Ent-
scheidungen mitgeteilt haben, ist hierzu keine Differenzierung möglich. 

 
3. Studenten  
a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 2005?  
            487; jedoch führten zwei Hochschulstandorte hierzu keine Statistik, so dass die 

Gesamtzahl wesentlich höher sein dürfte. Eine Differenzierung zwischen Bildungs-
in- und ausländern ist nicht möglich.  

 
b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 

erhalten als im Jahr 2004?  
           Allgemein wird eine gleichbleibende Situation beschrieben. Im Bereich einer Aus-

länderbehörde (Hochschulstandort) wird auf einen erhöhten Zugang baltischer 
und chinesischer Studenten hingewiesen. 
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4. Integrationskurse 
a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer Teilnahme 

am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 
Zwei Ausländerbehörden haben in Einzelfällen Ausländer, die nicht ordnungsge-
mäß am Sprachkurs teilnahmen, auf die möglichen Konsequenzen hingewiesen. In 
einem Fall wurde der Aufenthaltstitel nachträglich befristet, nachdem der Auslän-
der untergetaucht war. Die übrigen Ausländerbehörden haben bislang von der 
Sanktionsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht.  

           
b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten Auslän-

der ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 
          Da der Kursträger verpflichtet ist, die Ausländerbehörde am Ende eines jeden 

Kursabschnitts darüber zu unterrichten, welche Ausländer wann ihrer Teilnahme-
pflicht nicht nachgekommen sind, überprüfen die meisten Ausländerbehörden dies 
nicht mehr gesondert. Einige Ausländerbehörden fragen bei den Sprachkursträ-
gern in Abständen von zwei bis zwölf Monaten nach, ob es Verletzungen der Teil-
nahmepflicht gegeben hat. Vor der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bzw. der 
Erteilung der Niederlassungserlaubnis lassen sich die Ausländerbehörden das 
Abschlusszeugnis vorlegen.  

  
c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-

turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 AufenthG 
und § 44 Abs. 4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf Ausländer, die 
Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 
Einige Ausländerbehörden bemängeln, dass die ARGE/ das Jobcenter zunächst in 
keinem Fall von sich aus, sondern erst nach Aufforderung der Ausländerbehörde 
die Teilnahme von Ausländern an Integrationskursen angeregt hat. Acht Auslän-
derbehörden teilen mit, dass die ARGE bislang noch keine Teilnahme angeregt 
hat. Nur drei Ausländerbehörden bezeichnen die Zusammenarbeit mit der ARGE 
ausdrücklich als gut. Die ARGE sollten bundesseitig (ungeachtet landesseitiger 
Empfehlungen) dazu angehalten werden, in stärkerem Maße als bisher von der 
Möglichkeit, die Teilnahme von Ausländern am Integrationskurs anzuregen, Ge-
brauch zu machen.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem BAMF wird als gut bezeichnet. Die Ausländerbehör-
den beraten die Ausländer hinsichtlich der Möglichkeit einer Teilnahme im Rah-
men verfügbarer Kursplätze; zwei Ausländerbehörden senden die entsprechenden 
Unterlagen für die Ausländer an das BAMF. Eine Ausländerbehörde ist der An-
sicht, dass die Kursplätze für Bestandsausländer zu gering bemessen sind. 

 
d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs 

bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht? Wenn ja, in welcher Weise? 
Zehn Ausländerbehörden haben von dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch 
gemacht. Sieben Ausländerbehörden haben mehrfach die Feststellung zur Teil-
nahmeverpflichtung getroffen. Dies betraf häufig Eltern minderjähriger Kinder, da 
sich fehlende Deutschkenntnisse der Eltern auch auf die Integration der Kinder 
nachteilig auswirken würden.  
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5. Sicherheit 
a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-

anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen? Sind Abschiebungsanordnungen nach           
§ 58a AufenthG in Vorbereitung? 
Für die engen Tatbestandsvoraussetzungen des § 58a AufenthG gab es im Jahr 
2005 keine Anwendungsfälle. Gegenwärtig wird in einem Fall der Erlass einer Ab-
schiebungsanordnung nach § 58a AufenthG in Betracht kommt.  
 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder „geistigen 
Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  
Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  
Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 
Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 
Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 
Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 
(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 
Keine Ausländerbehörde des Landes hat bisher Ausweisungen nach §§ 54 Nrn. 5 
bis 7, 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG verfügt.  
 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund aus 
anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

            Nein. 
Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 
 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 AufenthG ver-
sagt?  
In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 
(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 
§ 5 Abs. 4 Satz 1 AufenthG wurde bisher nicht angewandt. In zwei Fällen wird eine 
Versagung gegenwärtig geprüft.  
 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG verhängt? 
Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Praktikabilität und Nut-
zen bewertet. 
Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG wurden nicht verhängt. Die Prakti-
kabilität dieser Maßnahmen wird jedoch in Frage gestellt; insbesondere die Be-
schränkungen nach § 54 Abs. 4 AufenthG seien nicht oder nur schwer kontrollier-
bar. 

 
f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis d) Auf-

enthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  
Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 
Es sind bisher keine entsprechenden Fälle bekannt. Die Ausländerbehörden sind 
auf die Information des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, des Landeskri-
minalamtes Mecklenburg-Vorpommern, der Staatsanwaltschaft und/ oder des Ver-
fassungsschutzes angewiesen.  

 
g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identitäts-

täuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 89a AufenthG)?  
Insgesamt gibt es hierzu nur wenige Erfahrungswerte in den Ausländerbehörden.  
Einzelne Behörden teilen mit, dass im Rahmen von Visaverfahren in Abstimmung 
mit verschiedenen Botschaften Überprüfungen eingereichter Urkunden angeord-
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net wurden. Es wird auf die gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei hingewie-
sen. Durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zur Feststellung/ Sicherung der I-
dentität sowie deren Auswertung durch das BKA konnten Mehrfachidentitäten 
festgestellt werden.  
Eine Ausländerbehörde hat Funddokumente an das Bundesverwaltungsamt über-
sandt. Zur Fundpapierdatenbank liegen im übrigen kaum Erfahrungen vor.  

 
h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind an wel-

che Stellen gestellt worden? 
 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder Sicher-

heitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 
Generell stellen die Ausländerbehörden gemäß hiesigem Erlass vor der Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis sowie bei Sicherheitsbedenken bzw. konkreten 
Verdachtsfällen vor der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis ei-
ne Sicherheitsanfrage nach § 73 Abs. 2 AufenthG beim Landeskriminalamt oder 
bei der Abteilung Verfassungsschutz des Innenministeriums. Eine Behörde stellt 
die Anfragen an das BKA und den MAD. In keinem Fall wurden bisher Sicherheits-
bedenken oder Versagungsgründe festgestellt. 
Statistische Angaben konnten nur wenige Behörden zur Verfügung stellen; diese 
lagen pro Behörde bei insgesamt 10 bis 20 Sicherheitsanfragen für Niederlas-
sungs- und Aufenthaltserlaubnisse im Betrachtungszeitraum.  

 
i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

Der politische Willensbildungsprozess zur Notwendigkeit weiteren Gesetzge-
bungsbedarfs ist noch nicht abgeschlossen. 

 
6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft wer-
den.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 
            Die Ausländerbehörden berichten über geringfügige oder gar keine Änderungen in 

Bezug auf „Kettenduldungen“, weil die Ausländer die Voraussetzungen für die Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis größtenteils nicht erfüllen (fehlende Mitwirkung, 
keine Bemühungen um eigene Lebensunterhaltssicherung, Täuschung über Identi-
tät und Staatsangehörigkeit). 

 
b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  
            2391 (17 Ausländerbehörden). 
 
c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 
            673 (16 Ausländerbehörden). 
 
d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 verlän-

gert? 
            1713 (16 Ausländerbehörden). 
 
e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 
            631 (16 Ausländerbehörden). 
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positiv negativf) Zu Anträgen auf  

(17 Ausländerbehörden) 
Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für die 
Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG 566 246 257 Ungeklärte Identität; Straf-
taten; keine Sicherung des 
Lebensunterhalts; keine 
Erfüllung der Passpflicht; 
Verschulden des Ausrei-
sehindernisses; Zumut-
barkeit der Ausreise; § 10 
Abs. 3 S. 2 AufenthG; kei-
ne nennenswerte Integra-
tion; Vorliegen von Aus-
weisungsgründen 

- § 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG 125 57 56 Kein dringender humanitä-
rer Grund; keine Erfüllung 
der Passpflicht; nicht nur 
vorübergehender Aufent-
haltszweck 

- § 25 Abs. 4 S. 2 AufenthG 126 87 39 Nicht im Besitz einer AE 
- § 25 Abs. 3 AufenthG 95 94 0 Zielstaatsbezogene Aus-

reisehindernisse 
- § 23 Abs. 1 AufenthG 33 28 5  
 
 
g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  
            368 (16 Ausländerbehörden). 
 
h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prüfen, ob 

die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufgewachsene Kinder be-
friedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minderjährigen, die in Deutschland 
aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

            107 (17 Ausländerbehörden). 
 
i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 
            Die bisherigen Erfahrungen mit der Härtefallkommission M-V sind positiv. Sie wur-

de durch Landesverordnung vom 25.02. 2005 beim Innenministerium eingerichtet 
und hat am 02.05.2005 ihre Arbeit aufgenommen. Sie setzt sich aus sieben Mitglie-
dern von Kirchen, Flüchtlingsorganisationen, den Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege, Ausländerbehörden, dem Innen- und Sozialministerium zusam-
men.  Die Beratungen erfolgen monatlich. 

 
j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 
            31 Fälle (76 Personen).  
            Die Zuleitung erfolgte zu 2/3 durch Rechtsanwälte, zu ¼ durch betroffene Auslän-

der und der Rest von Kirchen und Beratungsstellen.  
            Von den Fällen, über die die Härtefallkommission später tatsächlich entschieden 

hat (7, siehe unter k)), wurden 2 von der Geschäftsstelle und 5 von den übrigen 
Kommissionsmitgliedern eingebracht.  
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k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen Personen) 
gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG/ nach an-
deren Vorschriften des AufenthG)  
aa)  der Härtefallkommission ?    
In 3 Fällen (11 Personen) stellte die Kommission ein Ersuchen nach § 23a Auf-
enthG; in 2 Fällen (5 Personen) wurden Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 4 S. 
1 AufenthG bzw. § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt. 
 
bb) der zuständigen Landesbehörde?  
3 Fälle (11 Personen). 
 
In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  
4 Fälle (13 Personen) der Härtefallkommission; Ablehnungen der Ersuchen gab es 
bisher nicht.  
Die übrigen Fällen waren entweder nicht zulässig, sind bisher noch nicht endgültig 
entschieden oder haben sich anderweitig erledigt.  
 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der Illegali-
tät (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 
Nein. Insbesondere sind Bestrebungen abzulehnen, den Aufenthalt illegal aufhälti-
ger Ausländer - auch nachträglich - zu legalisieren. Die aufenthaltsrechtlichen Re-
gelungen würden dann nahezu bedeutungslos werden. Von einer Steuerung und 
Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland könn-
te kaum noch gesprochen werden. Stattdessen würde ein Signal gesetzt werden, 
das zusätzliche Anreize zum illegalen Aufenthalt geben würde. Dies wäre volks-
wirtschaftlich, insbesondere in Hinblick auf die hohe Arbeitslosenzahl, die Wett-
bewerbsverzerrung durch illegale Arbeitsaufnahmen und die fehlenden Einnahmen 
in den sozialen Sicherungssystemen, nicht zu rechtfertigen.  

 
7.  Familiennachzug 
a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 
            61 (11 Ausländerbehörden). 
 
b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf Schein-

ehe abgelehnt? 
            32 (17 Ausländerbehörden). 
 
c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug erteilt, 

wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit Altersangabe der 
Betroffenen) 

            1. 
 
d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? Wie viele 

dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 
            In 10 Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt (17 Auslän-

derbehörden). Davon stand einer im Zusammenhang mit einer Zwangsehe. 
 
e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde und bei 

denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für die Abwesen-
heit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ -ehe? 

            Keine. 
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8.  Ausweisung / Abschiebung 
a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Personen, die 

bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 
            2304 (drei Ausländerbehörden übermittelten keine oder nur geschätzte Zahlen). 
 
b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-Förderung 

- freiwillig das Land verlassen? 
            82; zwei Ausländerbehörden teilten nur geschätzte Zahlen mit. 
 
c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer 

geschaffen? 
 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 
 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 
            Eine Ausreiseeinrichtung besteht nicht; ihre Einrichtung ist auch nicht vorgese- 
            hen. 
 
d) Wie viele Rückführungen gab es? 
            277 Abschiebungen. 
 
9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; sind 
insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer zufriedenstellend? 
Die Zusammenarbeit mit dem BAMF, Außenstelle Horst, verläuft sehr gut; im übri-
gen ist sie als gut zu bezeichnen. Zur Bearbeitungsdauer gibt es (mit Ausnahme 
bzgl. eines Palästinensers) keine Klagen.  
 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 7 
AufenthG?  
Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 
Vgl. hierzu auch die Antwort zu Frage 1 d): Streichung des § 60 Abs. 7 Satz 2 und  
§ 60a Abs. 1 AufenthG. Die Systematik des AufenthG und des AsylVfG geht bei der 
Beurteilung zielstaatsbezogener Abschiebungshindernisse - zu Recht - von der 
Zuständigkeit des Bundes aus. Die Regelungen des § 60a Abs. 1 und § 60 Abs. 7 
Satz 2 AufenthG stehen hierzu im Widerspruch. Ihre Aufhebung würde zu einer 
gebotenen einheitlichen Rechtsanwendung in allen Bundesländern führen. Auch 
wenn Entscheidungen nach § 60a Abs. 1 AufenthG nicht mehr möglich sein soll-
ten, wäre sichergestellt, dass keine Schutzlücke entsteht, da die individuelle Prü-
fung durch das Bundesamt unberührt bliebe.  

 
10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 
a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des BMI? 
            Ja. 

 
b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 
            Es wurden im wesentlichen folgende Erlasse herausgegeben:   
 

– Freizügigkeitsgesetz/ EU (FreizügG/ EU) vom 06.12.2004 
                   hier: Hinweise zum Inkrafttreten ab 01.01.2005 
 

– Erwerbstätigkeit von Ausländern vom 10.12.2004 
hier: Hinweise zu den Neuregelungen ab 01.01.2005 
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– Unerlaubt eingereiste Personen, die keinen Asylantrag stellen (§ 15a                  

AufenthG) vom 17.12.2004 
 

– Anordnung zur Aufnahme jüdischer Emigranten aus der ehemaligen Sowjet-
union - mit Ausnahme der baltischen Staaten - nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufent-
haltsgesetz (AufenthG) vom 04.01.2005 
hier: Umlaufbeschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und  
        -senatoren der Länder (IMK) vom 29.12.2004 
 

– Beschäftigung von Ausländern, die im Besitz einer Duldung nach § 60a           
AufenthG sind vom 18.04.2005 
hier: Erläuterungen zu § 11 Beschäftigungverfahrensverordnung (BeschVerfV) 

 
– Änderungen des Asylverfahrensgesetzes durch das Zuwanderungsgesetz vom 

22.04.2005 
 
– Sicherheitsrelevante Beteiligungserfordernisse im Visumsverfahren und bei 

der Erteilung von Aufenthaltstiteln vom 03.05.2005 
hier: Grundsätze und aktuelle Verwaltungsvorschrift des BMI zu § 73 AufenthG 
 

– Wiedererlangung der bisherigen Staatsangehörigkeit durch in den deutschen 
Staatsverband eingebürgerte Personen und Verlust der deutschen Staatsan-
gehörigkeit vom 24.06.2005 
hier: Aufenthalts- und einbürgerungsrechtliche Behandlung 
 

– Erteilung, Änderung und Streichung wohnsitzbeschränkender Auflagen bei 
länderübergreifenden Wohnortwechseln vom 27.06.2005 
hier: Bundeseinheitliche Verfahrensweise 
 

– Bescheinigungsverfahren nach § 15 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) vom 
15.07.2005 
hier: Durchführungshinweise 
 

– Zustimmungsverfahren nach § 28 Abs. 2 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
vom 15.07.2005 
hier: Durchführungshinweise 
 

– Sicherheitsrelevante Beteiligungserfordernisse im Visumsverfahren und bei 
der Erteilung von Aufenthaltstiteln vom 20.07.2005 
hier: Aktuelle Verwaltungsvorschrift des BMI zu § 73 AufenthG 
 

– Aufenthaltsgewährung aus humanitären Gründen vom 27.07.2005 
hier: Auslegungshinweise 
 

– Afghanistan vom 01.08.2005 
hier: 1. Bleiberecht nach § 23 Abs. 1 AufenthG   
        2. Grundsätze der Rückführung 
 

– Überprüfung des Personenverkehrs von Ausländern aufgrund des Inkrafttre-
tens der Verordnung (EG) Nr. 2133/ 2004 vom 03.08.2005 
hier: Verwendung von Kontrollstempeln und -einträgen 
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– Umsetzung der Richtlinie 2003/ 86/ EG des Rates betreffend das Recht auf     
Familienzusammenführung vom 29.09.2005 
hier: Vorläufige Umsetzung ab dem 03.10.2005 
 

– Räumliche Beschränkung der Duldung vom 15.11.2005 
hier: - § 61 Abs. 1 Satz 2 AufenthG 
        - § 7 Abs. 3 Zuwanderungszuständigkeitsverordnung M-V 
 

– Titelumstellungen; Anrechnung von Voraufenthaltszeiten vom 16.11.2005 
hier: - Aufenthaltserlaubnisse nach § 35 Abs. 2 AuslG  
        - Anwendung des § 26 Abs. 4 iVm § 102 Abs. 2 AufenthG 
 

– Arbeitshinweise zur Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 
13.12.2005 

 
– Rückführung irakischer Staatsangehöriger vom 15.12.2005 

                   hier: Tatsächliche Unmöglichkeit der zwangsweisen Rückführung 
 

– Umsetzung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rechtsstellung 
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen vom 24.01.2006 
hier: Vorläufige Umsetzung ab dem 23.01.2006 
 

– Anordnung nach § 60a Abs. 1 AufenthG vom 30.01.2006 
hier: Abschiebungen von Personen, die zuvor in den von dem Erdbeben  
        in Pakistan betroffenen Gebieten gelebt haben (befristet bis 30.04.06) 
 

– Ethnische Minderheiten aus dem Kosovo vom 09.03.2006 
hier: Rückführung und ausländerrechtliche Behandlung 

 
 

12. Migrationserstberatung 
a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den Trägern 

der Migrationserstberatung? 
Die Zusammenarbeit wird überwiegend als positiv eingeschätzt; drei Ausländerbe-
hörden teilten jedoch mit, dass eine Zusammenarbeit nicht besteht bzw. mangel-
haft ist. Im Zuständigkeitsbereich zweier Ausländerbehörden besteht ein Netzwerk 
bzw. befindet sich ein solches im Aufbau, in dem der Ausländerbeauftragte, die 
Migrationserstberatung und die Ausländerbehörde mitarbeiten. Die Ausländerbe-
hörden weisen die Ausländer auf die Möglichkeit hin, sich an den Träger der Migra-
tionserstberatung zu wenden. 

 
b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. - 31.12.2005 an die Beratungsstel-

len der MEB verwiesen? 
Eine statistische Erfassung fand im Berichtszeitraum nicht statt.   
 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße mit 
Sanktionen zu belegen? 
Nur drei Ausländerbehörden halten Sanktionen für erforderlich. Sechs Ausländer-
behörden sprachen sich ausdrücklich gegen Sanktionen aus, weil fraglich sei, ob 
Sanktionen Wirkung zeigen würden.  
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II. Freizügigkeitsgesetz/ EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren für 

Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt der Gang 
zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 
Das Innenministerium hat den Ausländerbehörden mit Erlass vom 06.12. 2004 und 
den Meldebehörden mit Erlass vom 10.12.2004 zur Ausgestaltung der Ermessens-
norm in § 5 Abs. 3 FreizügG/ EU die folgende Verfahrensweise vorgeschlagen: Der 
EU-Bürger meldet sich bei der örtlichen Meldebehörde durch persönliche Vorspra-
che und unter Vorlage seines Passes/ Ausweises an; diese nimmt seine allgemei-
nen Meldedaten auf, stellt die Passnummer fest und fertigt ggf. eine Passkopie. Die 
Unterlagen werden der Ausländerbehörde übermittelt, die dann die Voraussetzun-
gen für die Ausstellung einer Freizügigkeitsbescheinigung-EU prüft, diese ggf. 
ausstellt und versendet.  
Etwa die Hälfte der Ausländerbehörden setzt dieses Verfahren um, so dass nur in 
Einzelfällen bei entsprechendem Klärungsbedarf eine gesonderte (persönliche) 
Vorsprache bei der Ausländerbehörde erforderlich wird. In einer Ausländerbehör-
de erfolgt eine solche Klärung überwiegend auf telefonischem oder schriftlichem 
Wege.  
Bei der anderen Hälfte entfällt der Gang zur Ausländerbehörde generell nicht. Dies 
resultiert oft daraus, dass die Meldebehörden ihrer Beteiligung (Erfassung und 
Weiterleitung von Daten) nicht oder nur unzureichend nachkommen und/ oder die 
Ausländerbehörden ihre Entscheidungen grundsätzlich von der dortigen Vorlage 
und Prüfung der Originaldokumente abhängig machen. Auch kommt es vor, dass 
EU-Bürger direkt bei der Ausländerbehörde vorstellig werden, damit ihnen die Be-
scheinigung unverzüglich ausgehändigt werden kann. In vielen Fällen liegen Ein-
wohnermeldeamt und Ausländerbehörde räumlich sehr eng beieinander und sind 
z. T. in einer Verwaltungsabteilung angesiedelt, so dass für den Unionsbürger kei-
ne erheblichen Umwege oder zeitlichen Verluste entstehen. 

 
b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

Diese Frage wird von den einzelnen Ausländerbehörden des Landes unterschied-
lich beurteilt.  
Während einige Ausländerbehörden dies ausdrücklich verneinen, wird überwie-
gend die Auffassung vertreten, es seien - trotz der nach wie vor bestehenden Prüf-
kriterien (Echtheit der Identitätspapiere, Sicherung des Lebensunterhaltes, Erfor-
dernis einer Arbeitserlaubnis) - grundsätzlich Verfahrenserleichterungen eingetre-
ten, die in unproblematischen Fällen zu einer Verkürzung des Arbeitsaufwands 
führen. Probleme bereitet in der Praxis oftmals eine mangelhafte bzw. unvollstän-
dige Datenerfassung durch die Meldebehörden, die dann zeitaufwändige Nachfra-
gen der Ausländerbehörde erfordert.  
Eine Ausländerbehörde weist darauf hin, dass die unterschiedlichen Zugangsbe-
rechtigungen der EU-Bürger zum Arbeitsmarkt (freier Zugang, Zugang nur mit Ar-
beitserlaubnis bzw. Arbeitsberechtigung, Selbständige und Dienstleister) das 
Prüfverfahren erschweren. Eine andere Ausländerbehörde schildert Probleme im 
Zusammenhang mit der Anmeldung von Prostituierten aus den neuen EU-Staaten. 
Hier fehle es oft am Nachweis eines gesicherten Lebensunterhaltes. Aufenthalts-
beendende Maßnahmen seien jedoch schwer durchsetzbar, da die Fahndungsaus-
schreibung oft ins Leere gehe. 
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c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis gehandhabt? 
Alle Ausländerbehörden führen weiterhin Ausländerakten in dem bisher üblichen 
Umfang. Bei Umzügen in andere Zuständigkeitsbereiche erfolgt eine entsprechen-
de Aktenversendung, die auch im Ausländerzentralregister nachgewiesen wird. 
 
Eine Ausländerbehörde betont, dass eine einheitliche Regelung für die Verfah-
rensweise mit Ausländerakten von EU-Bürgern zweckmäßig wäre und schlägt fol-
gendes vor: 
– Bei den Staatsangehörigen aus den alten EU-Staaten könnte eine „abgespeck-

te“ Ausländerakte geführt werden, in der nur eine Pass- bzw. Ausweiskopie, 
die Freizügigkeitsbescheinigung-EU sowie ggf. noch relevante Gerichtsent-
scheidungen enthalten sind. 

– Bei den Staatsangehörigen aus den Beitrittsstaaten 2004 könnte die vollstän-
dige Ausländerakte für einen Zeitraum bis zu 10 Jahren ab dem Beitritt weiter-
geführt werden, da nur so auf bestimmte Unterlagen, auch im Zusammenhang 
mit Einbürgerungen, zurückgegriffen werden kann. 

 
d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die Ausreise-

pflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung entsteht, in der Praxis 
als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 
In den meisten Ausländerbehörden liegen hierzu keine Erfahrungen vor. Eine Aus-
länderbehörde schildert zwei Fälle (Straftäter), in denen der Verlust des Freizügig-
keitsrechts festgestellt wurde. Da kein Widerspruch eingelegt wurde, ein Auslän-
der nachweislich ausgereist ist und der andere nicht zur Anmeldung erschien, ist 
bisher keine Abschiebung erfolgt.  
Es wird einhellig die Auffassung vertreten, dass die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 
FreizügG/ EU Abschiebungen von EU-Bürgern erheblich erschwert, da davon aus-
zugehen sei, dass sich ein Verwaltungsstreitverfahren über Jahre hinzieht, enorme 
Kosten verursachen würde und der Erfolg letztlich fraglich wäre. Insbesondere be-
stehen Zweifel, dass eine Durchsetzung der Ausreisepflicht eines Unionsbürgers 
durch Abschiebung in der Realität tatsächlich durchführbar ist. § 7 Abs. 1 Satz 1 
FreizügG/ EU könne sich vor allem im Zusammenhang mit der anstehenden Fuß-
ball-WM iVm dem ausländerrechtlichen Begleitkonzept als Hürde bei der Präventi-
on von (schweren) Straftaten erweisen. 

 
e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung von Identi-

tätspapieren? 
In den meisten Meldebehörden bestehen Unsicherheiten, was die Akzeptanz und 
rechtliche Einordnung ausländischer Identitätspapiere betrifft. Die Mitarbeiter sind 
angesichts der Vielfalt der Ausweispapiere nicht ausreichend geschult, um Fäl-
schungsmerkmale sicher feststellen zu können. In zwei Behörden wurden interne 
Schulungen durch Mitarbeiter der Ausländerbehörde bzw. durch ehemalige Beam-
te der Bundespolizei durchgeführt. Da ein Großteil der Meldebehörden lediglich 
mit einem Mitarbeiter besetzt ist, besteht aus dienstlichen Gründen in der Regel 
nicht die Möglichkeit, diese für eine Fortbildung freizustellen. In den meisten Be-
hörden findet daher bei Problemfällen eine kurzfristige Konsultation zwischen den 
Mitarbeitern des Ausländer- und des Meldebereichs statt. Im Übrigen kann durch 
das unter II. a) beschriebene Verfahren, dass die Mitarbeiter der Meldestelle eine 
Kopie des Identitätsdokuments an die Ausländerbehörde übermitteln, von dieser 
weitestgehend die Benutzung offensichtlich falscher EU-Dokumente ausgeschlos-
sen werden. 
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Um die bestehenden Defizite beim Erkennen gefälschte Dokumente in den Melde-
behörden abzubauen, wird der Vorschlag der Bundespolizei, elektronische Medien 
zur Schulung zur Verfügung zu stellen und die Informationsplattform TESTA zu 
nutzen, ausdrücklich begrüßt. Durch eine derartige Online-Fortbildung könnten die 
Mitarbeiter auf dem neusten Kenntnisstand gehalten und gleichzeitig zusätzliche 
Kosten vermieden werden. 
Die Nutzung der Plattform wird im Zuge der Umstellung des Meldewesens auf e-
lektronischen Vorgänge möglich sein, da vorgesehen ist, die Meldebehörden spä-
testens bis zum 01.01.2007 an das landeseigene Verwaltungsnetz anzuschließen, 
über das ein Zugang zu TESTA besteht. 

 
 
III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit - Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 
a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern unter 16 

Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem Bundesamt gem. § 
14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  
Von den Ausländerbehörden wurden ledige Kinder von Asylbewerbern unter 16 
Jahren, die vor dem 01. Januar 2005 geboren oder nachgereist sind, dem Bundes-
amt gemäß § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt. 
 

b) Wenn nein, warum nicht? Entfällt. 
 
c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 
            81 Fälle.  
 
d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

Es wird noch mit ca. 8 Anzeigen gerechnet. 
 
 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 
a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Ausübung einer 

Beschäftigung erlaubt?  
            72 (15 Ausländerbehörden). 
 
b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 
            17 (13 Ausländerbehörden). 
 
3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 
a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 AsylVfG ge-

macht?  
2005 wurden 21 Asylberechtigte und 7 Inhaber des Kleinen Asyls eingebürgert. 
Nach o. g. Rechtsgrundlage entfällt für Einbürgerungsverfahren die Verbindlichkeit 
der Entscheidung über den Asylantrag bis zur Bestandkraft des Widerrufs oder der 
Rücknahme. Soweit ein Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren bereits eingeleitet 
wurde, ist die weitere Verfahrensweise im Einbürgerungsverfahren unproblema-
tisch, da die Entscheidung über den Einbürgerungsantrag ausgesetzt werden 
kann. Da im Jahr 2005 in den meisten Fällen irakische Staatsangehörige von einem 
eingeleiteten Widerrufsverfahren betroffen waren, konnte deren Einbürgerung 
trotzdem vollzogen werden, weil die irakische Staatsangehörigkeit bei Erwerb ei-
ner anderen Staatsangehörigkeit automatisch verloren gegangen ist und daher 
keine Mehrstaatigkeit hingenommen wurde. 
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b) Welche Probleme sind aufgetreten? 
            Probleme ergaben sich für die Einbürgerungsbehörden in den Fällen, in denen der 

Zeitraum für eine Überprüfung durch das BAMF von Amts wegen noch nicht abge-
laufen war, die Einbürgerungsvoraussetzungen jedoch bereits erfüllt wurden bzw. 
eine Überprüfung von Amts wegen gar nicht mehr in Betracht kam. Die Einbürge-
rungsbehörde kann in diesen Fällen zwar auch die Prüfung, ob ein Widerrufs- oder 
Rücknahmeverfahren einzuleiten ist, anregen; für die Aussetzung des Einbürge-
rungsverfahrens gibt es jedoch keine Rechtsgrundlage. 

 
 
IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich vorgeschrie-

benen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor Einbürgerungen?  
Sofern Angaben vorliegen:  
Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung angefragt? 
In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  
In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürgerungsausschluss 
beigetragen?  
Die Regelung des § 37 Abs. 2 StAG hat sich bewährt. Den Einbürgerungsvorgän-
gen und Ausländerakten sind in der Regel keine Hinweise auf verfassungsfeindli-
che Bestrebungen des Einbürgerungsbewerbers zu entnehmen. In den entschie-
denen Fällen gab es auch durch Auskünfte anderer Sicherheitsbehörden (LKA, Po-
lizeidienststellen) keine Anhaltspunkte für derartige Bestrebungen. Nur durch die 
Regelanfrage an die Verfassungsschutzabteilung konnten Erkenntnisse gewonnen 
werden, die zur Versagung der Einbürgerung führten bzw. noch führen können.  
In Mecklenburg-Vorpommern sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig 
für alle Einbürgerungsverfahren. Diese Behörden nehmen in allen Verfahren von 
Einbürgerungsbewerbern, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, eine Anfrage an 
die Verfassungsschutzabteilung vor. Soweit der Verfassungsschutz Bedenken ge-
gen die Einbürgerung hat, teilt er die ihr vorliegenden Erkenntnisse der zuständi-
gen Einbürgerungsbehörde mit. Das Innenministerium erhält als zuständige Fach-
aufsichtsbehörde die Mitteilung nachrichtlich. Im Weiteren wird entsprechend Er-
lass 3/04 verfahren, der als Anlage beigefügt ist. Diese Fälle sind in der Regel mit 
einem langwierigen Verfahren verbunden, da die Bereitschaft der Einbürgerungs-
bewerber zur Rücknahme ihrer Anträge trotz der Erkenntnisse der Verfassungs-
schutzabteilung sehr gering ist und sich in der überwiegenden Zahl der Fälle Ge-
richtsverfahren anschließen.  
Neben der Verfassungsschutzabteilung werden vor einer Einbürgerung Anfragen 
an das Bundeszentralregister hinsichtlich eventuell erfolgter Strafverurteilungen 
sowie an das Landeskriminalamt und Polizeidienststellen hinsichtlich anhängiger 
Ermittlungsverfahren gerichtet. Darüber hinaus wird die zuständige Ausländerbe-
hörde hinsichtlich des Vorliegens von Ausweisungsgründen beteiligt.  
Im Jahr 2005 sind durch die Einbürgerungsbehörden 625 Anfragen an die Verfas-
sungsschutzabteilung gerichtet worden. In 8 Fällen hat die Verfassungsschutzab-
teilung Bedenken gegen die Einbürgerung erhoben. Diese Verfahren sind noch 
nicht abgeschlossen.  
 
 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den Sicher-
heitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthaltstiteln und Einlei-
tung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prüfung von Einbürgerungs-
sauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 
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Die Auswirkungen des Informationsaustausches zwischen den Sicherheitsbehör-
den und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthaltstiteln und Einlei-
tung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld der Prüfung von Einbürge-
rungsausschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG sind derzeit noch nicht absehbar. 
Ob die Anfragen der Ausländerbehörden an die Verfassungsschutzabteilung dazu 
führen, dass bereits einbürgerungshinderliche Ausweisungsgründe im Sinne des  
§ 11 Nr. 3 StAG bestehen, bleibt abzuwarten. Zu berücksichtigen ist auch, dass bei 
der Prüfung, ob Einbürgerungshindernisse nach § 11 Nr. 2 StAG vorliegen, andere 
Maßstäbe anzulegen sind, als bei der Prüfung, ob ein Ausweisungsgrund besteht. 
Während nach § 11 Nr. 2 StAG bereits tatsächliche Anhaltspunkte, die die Annah-
me rechtfertigen, dass die inkriminierten Ziele verfolgt werden, ausreichen, um die 
Einbürgerung zu versagen, müssen für die Versagung des Aufenthaltstitels bzw. 
das Vorliegen von Ausweisungsgründen Tatsachen vorliegen, die auf verfas-
sungsfeindliche oder extremistische Bestrebungen des Antragstellers hinweisen. 
Eine Differenzierung wird hier insbesondere in den Fällen schwierig, in denen die 
Erkenntnisse der Verfassungsschutzabteilung dem Geheimnisschutz unterliegen 
und nicht offen gerichtsverwertbar sind.  
 

 
V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsver-

fahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit der Vertriebenen-
behörden in den Ländern? 
Es besteht die einhellige Meinung, dass sich der Arbeitsaufwand für die Vertriebe-
nenbehörden deutlich verringert hat. Die Prüfung nach § 15 BVFG war sehr um-
fangreich und zeitaufwändig. Als bedauerlich empfinden es zwei Behörden, dass 
sich dadurch der bisherige gute Kontakt zum Spätaussiedler minimiert hat. Zwei 
Behörden beklagen die lange Bearbeitungsdauer von bis zu vier Monaten durch 
das BVA, die sich jedoch nach Aussage einer der beiden Behörden zwischenzeit-
lich verkürzt habe.   
Ein gewisser Mehraufwand ergibt sich dadurch, dass die Akten bei Bedarf vom 
BVA Friedland angefordert werden müssen, wo sie aufgrund der neuen Zuständig-
keitsregelung verbleiben. Als die Vertriebenenbehörden noch zuständig waren, 
wurden die Akten in jedem Fall gleichzeitig mit der Verteilung der Spätaussiedler 
auf den Landkreis dorthin abgegeben.   

 
b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für ihre Ein-

beziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grundkenntnisse der deut-
schen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der Betroffenen? 
Bislang sind die meisten Spätaussiedler und Angehörigen noch mit Aufnahme- 
bzw. Einbeziehungsbescheiden nach altem Recht eingereist, so dass Grundkennt-
nisse der deutschen Sprache von den Ehegatten und Abkömmlingen vor der Ein-
reise noch nicht nachgewiesen werden mussten. Die Behörden erwarten, dass 
sich bei Einreise bereits vorhandene Deutschgrundkenntnisse förderlich auf die 
Integration der Betroffenen auswirken werden, die Teilnahme am Sprachkurs je-
doch trotzdem erforderlich sein wird.  
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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9     Berlin, 30. Januar 2006 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zu-
wanderungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer 
Form direkt in den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders farbig hervor-
gehoben eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: Niedersachsen 
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis 
in ihrem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Län-
dern? (bitte erläutern) 

§ 16 Abs. 2: Ein Wechsel des Aufenthaltszwecks liegt nicht vor, wenn wei-
terhin einer der Zwecke des Absatzes 1 verfolgt wird. Anders als nach al-
tem Recht und nach 16.2.4 und 16.2.5 der Anwendungshinweise des BMI 
führt ein Fachrichtungswechsel nach Auffassung Niedersachsens nicht zu 
einer Ausreiseverpflichtung vor Erteilung/Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis. 

§ 25 Abs. 4 gilt nach niedersächsischer Auffassung auch für vollziehbar 
ausreisepflichtige Ausländer, weil sie keine dahingehende Einschränkung 
enthält und auch in Absatz 5 keine dem § 55 Abs. 4 AuslG entsprechende 
Einschränkung („nur“) aufgenommen worden ist. Im Vermittlungsverfahren 
ist auf die beantragte Einfügung der Wörter „der noch nicht vollziehbar 
ausreisepflichtig ist“ in § 25 Abs. 4 Satz  1 verzichtet worden. Auch bezie-
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hen sich sowohl § 25 Abs. 5 als auch § 23 a, die beide das Aufenthalts-
recht vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer regeln, nicht wie § 25 Abs. 4 
Satz 1 auf einen lediglich vorübergehenden Aufenthalt. 

§ 25 Abs. 5: Hinsichtlich der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 25 
Abs.5, Satz 1 AufenthG muss die objektive Unmöglichkeit der Ausreise 
vorliegen. Auf die subjektive Zumutbarkeit kommt es dabei grundsätzlich 
nicht an. 

§ 55 Abs. 2 Nr. 6: Der Ausweisungsgrund liegt – anders als nach § 46 Nr. 
6 AuslG und anders als nach Nr. 55.2.6.1 der Anwendungshinweise des 
BMI – nur dann vor, wenn Sozialhilfe tatsächlich in Anspruch genommen 
wird.  

 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach die-
ser Umstellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden 
durch die Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert 
oder ist sie gleich geblieben? 

Die Arbeit der Ausländerbehörden hat sich nach der Umstellungsphase im 
Ergebnis  in rechtlicher Hinsicht nicht vereinfacht, sondern ist erschwert 
worden. Vor allem die neuen Aufgaben Integration und Arbeitserlaubnis-
recht haben dazu geführt, dass die Ausländerbehörden ein noch größeres 
rechtliches Spektrum abdecken müssen. 

In allen Fällen, in denen die Agentur für Arbeit beteiligt werden muss, er-
gibt sich ein sowohl zeitaufwändiges als auch untransparentes Verfahren. 
Auch die Arbeitsagentur empfindet dieses Verfahren als zu schwerfällig, 
vor allem bei notwendig werdenden Nachfragen an die Antragsteller. Oft ist 
es weder Arbeitgebern noch Arbeitnehmern verständlich, dass die Auslän-
derbehörde zwar ihr Ansprechpartner und Entscheidungsträger ist, die 
fachliche Beurteilung jedoch an anderer Stelle erfolgt. 

 

Die diversen Sicherheitsanfragen, die Beteiligung der Arbeitsagenturen 
und die damit verbundene Arbeitsmarktprüfung und die umfangreichen 
Neuregelungen zur Ausstellung von Ausweispapieren, für das Benutzen 
von Trägervordrucken bei Fiktionsbescheinigungen  sowie zum Scannen 
von Lichtbildern tragen zu einem erhöhten Zeitaufwand bei der Vorberei-
tung eines Aufenthaltstitels bei, was in der praktischen Umsetzung wieder-
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um zu einer erheblichen zeitlichen Ausweitung im Publikumsverkehr mit 
den Ausländerinnen und Ausländern führt. 

Ein erheblicher Mehraufwand an Arbeitszeit ist auch durch die Neurege-
lung bei Weiterleitung von Asylbewerbern (Belehrung nach § 20 AsylVfG) 
sowie der  unerlaubt eingereisten Ausländer nach § 15 a AufenthG ent-
standen. 

 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

Da die Ausübung einer Erwerbstätigkeit (z.B. in den Fällen des § 23 Abs. 2 
§ 25 Abs. 1 und  2,  § 28 Abs. 5) oder eingeschränkte Beschäftigung kraft 
Gesetzes (z.B. § 16 Abs. 3) erlaubt ist wird die Fallbearbeitung für die Aus-
länderbehörde vereinfacht, da eine Beteiligung oder Einschaltung der Ar-
beitsagenturen nicht erforderlich ist.  

Die Möglichkeit, Studenten nach Abschluss ihres Studiums den weiteren 
Aufenthalt zum Zwecke einer dem Studium entsprechenden Beschäftigung 
zu ermöglichen, wird unter Beachtung der regionalen wirtschaftlichen und 
kommunalen Interessen als positiv bewertet. 

Die Einführung von Integrationskursen. 

Die Einführung der Fundpapierdatenbank. 

Die Neuregelung des § 20 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG.  

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

Die Reduzierung der unterschiedlichen befristeten Aufenthaltsgenehmi-
gungen (Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsbewilligung und Aufenthaltsbe-
fugnis) auf einen Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis) hat sich entgegen 
der öffentlichen Ankündigung nicht als eine wirklich effektive Maßnahme 
erwiesen. Die Tatsache, dass die Aufenthaltserlaubnis jetzt rd. 40 ver-
schiedene Rechtsgrundlagen erkennen lassen muss, hat weder zu einer 
Rechtsvereinfachung, noch zu einer Arbeitserleichterung in den Auslän-
derbehörden oder zu einer höheren Transparenz bei dem Bürger bzw. bei 
anderen beteiligten Behörden (z.B. Sozialhilfeträger oder Polizei) geführt. 

Nach dem Wortlaut des § 29 Abs. 5 AufenthG wird der nachziehende Ehe-
partner vielfach besser gestellt als der Ausländer. Dies ist kaum zu vermit-
teln. 

§ 30 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG: Wenn bei gemischtnationalen Ehen ein Ehe-
partner als Flüchtling anerkannt wurde, ist die Herstellung der ehelichen 
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Lebensgemeinschaft in der Regel auch im Heimatland des anderen Ehe-
partners möglich und muss nicht notwendigerweise in Deutschland passie-
ren. Für diese Fälle wäre die Ausgestaltung des § 30 Abs. 1 Nr. 2 Auf-
enthG als Ermessensnorm sachgerecht (so § 31 AuslG). 

 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG: Nach dieser Norm besteht ein Rechtsan-
spruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, selbst wenn der in Deutsch-
land lebende Elternteil nicht Inhaber des Sorgerechts ist sondern der im 
Herkunftsland verbleibende Elternteil. Dieses ist nicht nachvollziehbar. 

 

§ 32 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG: Wenn die Einreise unmittelbar vor Vollendung 
des 18. Lebensjahrs beantragt wird, ist nach dieser Vorschrift ein Visum zu 
erteilen. Als Rechtsgrundlage für die anschließende Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis kommt § 32 jedoch schon nicht mehr in Betracht, da das 
nachziehende Kind dann volljährig ist. § 34 Abs. 3 AufenthG scheidet als 
Rechtsgrundlage aber ebenfalls aus, da dort nur die Verlängerung einer 
Aufenthaltserlaubnis nicht aber deren Ersterteilung geregelt ist. Hätte der 
Gesetzgeber etwas anderes gewollt, hätte er in § 34 statt des Begriffs der 
Aufenthaltserlaubnis den des Aufenthaltstitels wählen können.  Der Auf-
enthalt des soeben eingereisten Kindes wäre demnach unmittelbar nach 
Ablauf des Visums wieder zu beenden. 

 

§ 32 Abs. 2 AufenthG: Entgegen dem bisherigen Recht (§ 20 Abs. 4 Auf-
enthG) erhalten Kinder, die den Tatbestand erfüllen, künftig einen Rechts-
anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis. Insbesondere in Fällen 
des Nachzugs zu nur einem Elternteil hat sich die frühere Ermessensnorm 
bewährt. 

 

§ 32 Abs. 3 AufenthG: Der Nachzug zu einem Elternteil war bisher als Er-
messensvorschrift geregelt. Im Rahmen des Ermessens spielte das Kin-
deswohl eine entscheidende Rolle. Wenn das Sorgerecht erst kurz vor 
Vollendung des 16. Lebensjahres auf den in Deutschland lebenden Eltern-
teil übertragen wurde, wurden Einreiseanträge regelmäßig abgelehnt, da 
es dem Kindeswohl zumeist mehr entsprach, auch weiterhin in der ge-
wohnten Umgebung bei dem Elternteil aufzuwachsen, der sich bisher um 
das Kind gekümmert hat. Da § 32 Abs. 3 AufenthG jetzt jedem sorgebe-
rechtigten Elternteil das Recht einräumt, sein Kind nach Deutschland zu 
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holen, spielt das Kindeswohl leider nicht mehr die entscheidende Rolle. 
Ausländische Sorgerechtsentscheidungen berücksichtigen das Kindeswohl 
oft nicht in dem Maße wie es wünschenswert wäre, sondern stellen eher 
die – wirtschaftlich motivierte - Entscheidung der Eltern in den Vorder-
grund. 

 

Mit § 31 Abs. 3 AufenthV wird bei Ausländern und Rechtsanwälten der 
Eindruck erweckt, die Ausländerbehörde habe es in einer Vielzahl von Fäl-
len in der Hand das Visumverfahren durch Erteilung einer Vorabzustim-
mung erheblich zu beschleunigen. Ob die Voraussetzungen des § 31 Abs. 
3 AufenthV überhaupt vorliegen, ist oft aber erst erkennbar, wenn uns der 
Visumantrag vorliegt (Bsp. Deutsch verheirateter Ausländer: ob hier mögli-
cherweise ein Scheinehe geschlossen wurde, kann eigentlich immer erst 
dann beurteilt werden, wenn die Visumunterlagen vorliegen). Die frühere 
Praxis, in eiligen und eindeutig geklärten Fällen eine  Vorabzustimmung zu 
erteilen, ohne dass diese selbst in einer Rechtsvorschrift geregelt wird, war 
besser.  

 

§ 2 BeschV: Es gibt in der BeschV keine Rechtsgrundlage mehr für die Er-
teilung zum Zwecke der Ableistung eines „normalen“ Praktikums oder Trai-
neeprogramms. Hier ist dringend eine Änderung der BeschV durch Einfü-
gung einer Rechtsgrundlage, die die Beschäftigung im Rahmen eines 
Praktikums bzw. Traineeprogramms erlaubt, erforderlich. 

  

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten? 
Ja  

 Falls ja, welche? 
Einfügung einer Rechtsgrundlage in das AufenthG für die Ingewahrsam-
nahme durch die Polizei zum Zweck der Vorführung und Abschiebung. 
Auch für das Betreten und Durchsuchen von Räumen sollte im AufenthG 
eine Rechtsgrundlage für die Ausländerbehörden geschaffen werden.  

 

Einführung der Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel bei Verweigerung des In-
tegrationskurses ablehnen zu können. Im Hinblick auf die geplante Geset-
zesänderung, die sogar beim Familiennachzug zu deutschen Staatsange-
hörigen vom nachziehenden Ehegatten deutsche Sprachkenntnisse ver-
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langen, muss es möglich sein, nachziehenden Ehegatten zu Ausländern, 
die integrationsunwillig sind, die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zu 
versagen. 

 

In § 53 Ziff. 3 AufenthG und § 54 Ziff. 2 AufenthG sollte als weiterer Tatbe-
stand der Menschenhandel (§ 181 Abs. 1 Nr. 1 und 3 StGB) aufgenommen 
werden. Häufig werden Schleuser nämlich nach diesen Vorschriften des 
StGB verurteilt.  

 

Aufnahme von Daten von Positivstaatern in die Fundpapierdatenbank. 

 

Änderung der §§ 37 und 25 Abs. 5 AufenthG, die es langjährig geduldeten 
gut integrierten jungen Ausländerinnen und Ausländern erlauben wieder in 
die Bundesrepublik zurückzukehren, bzw.  sie von der Ausreispflicht zu be-
freien. 

 

Einführung der Sicherheitsanfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG für dritt-
staatsangehörige Ehegatten von EU-Angehörigen. 

 

Nach § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG macht sich strafbar, wer unrichtige oder 
unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder einen ande-
ren einen Aufenthaltstitel zu beschaffen oder einen so beschafften Aufent-
haltstitel wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. Der e-
hemalige § 92 Abs. 2 Nr. 2 AuslG sah eine Strafbarkeit hingegen auch für 
unrichtige bzw. unvollständige Angaben im Zusammenhang mit einer Dul-
dungserteilung vor. Warum dieser Straftatbestand nicht in das Aufenthalts-
gesetz übernommen wurde, ist nicht erkennbar. § 95 Abs. 2 AufenthG ist 
entsprechend zu ergänzen. 

 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein verspätet gestellter Erstantrag 
nach § 81 Abs. 3 AufenthG zumindest die „Duldungsfiktion“ auslöst, wäh-
rend ein verspäteter Verlängerungsantrag überhaupt keine Fiktionswirkung 
auslösen soll. Auf eine zwingend gebotene Änderung des § 81 Abs. 4 Auf-
enthG habe ich bereits mit meinem Schreiben vom 08.01.2005 – Az.: 45.2-
12230/1- hingewiesen.  
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g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufent-
haltstitels verspätet gestellt? 
 

Im Durchschnitt werden, bezogen auf die Gesamtzahl der zu bearbeiten-
den Fälle in weniger als 10 v. H. der Fälle Anträge verspätet gestellt. 

 

Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

 

Durch organisatorische Maßnahmen in den Ausländerbehörden, z.B. wer-
den Ausländerinnen und Ausländer  6 Wochen vor Ablauf Ihres Aufent-
haltstitels angeschrieben und ihnen wird ein Terminvorschlag, der vor Ab-
lauf des Aufenthaltstitels liegt, unterbreitet. Damit werden verspätete An-
tragstellungen grundsätzlich vermieden und treten fast ausschließlich 
durch Eintreten einer auflösenden Bedingung ein. In diesen seltenen Fäl-
len wird dann nach Ziff. 81.3.2 bzw. Ziff. 81.4.2.1 der Vorl. Nds. VV – Auf-
enthG – verfahren.  

  

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differen-
zierte, bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwande-
rung. Inwieweit ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

Eine gezielte Steuerung der Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften in 
sog. Mangelberufe des Arbeitsmarktes ist nicht feststellbar. Die ungesteu-
erte Zuwanderung durch Flüchtlingsmigration wird durch das Zuwande-
rungsgesetz nicht unterbunden.  

In den Fällen, in denen geduldeten Ausländern, deren Abschiebung aus 
von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich ist  oder Gestat-
tungsinhabern (§ 61 Abs. 2 AsylVfG) eine Beschäftigung erlaubt werden 
soll, wird vorgeschlagen im Rahmen der Vorrangprüfung  diesen Perso-
nenkreis Ausländern mit Aufenthaltserlaubnis gleichzusetzen. 

 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Ar-
beitsagenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 
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Das One-stop-Government kann in allen Fällen, die die Beteiligung der Ar-
beitsagentur voraussetzen, nicht verwirklicht werden.  

Eine zeitnahe Bearbeitung bei den Arbeitsagenturen ist häufig nicht ge-
währleistet. Lange Bearbeitungsdauer bei den Arbeitsagenturen führen zu 
häufigen Nachfragen bei den Ausländerbehörden, was dort wiederum ei-
nen erhöhten Arbeitsaufwand auslöst (mehr Publikumsverkehr, Nachfra-
gen bei der Arbeitsagentur etc.). Tatsächlich haben sich durch die ver-
mehrten Nachfragen und die Mittlerfunktion, die die Ausländerbehörde 
zwischen Ausländer und Arbeitsagentur ausübt, die Häufigkeit der „Kun-
denkontakte“ in den Ausländerbehörden deutlich erhöht, so dass die Ent-
lastung, die im Bereich der Arbeitsagenturen durch einen  verringerten 
Publikumsverkehr eingetreten ist, im vollen Umfang zu Lasten der Auslän-
derbehörden geht.  

Einige Ausländerbehörden konnten punktuell Entlastungen schaffen, da-
durch dass sie mit den zuständigen Arbeitsagenturen eine praxis- und 
kundenorientierte Pauschalzustimmung vereinbart haben, die in ihrem In-
halt über die §§ 8, 9 BeschVerfV hinausgeht und auch den § 6 BeschVerfV 
einschließt. Diese Regelung hat sich für alle Beteiligten bewährt.  

Die Begründungen, die von den Arbeitsagenturen  den Ausländerbehörden 
zur Ablehnung einer beantragten Beschäftigung übermittelt werden, sind 
häufig nur unzureichend. Die Ausländerbehörde, die selbst keinen Einfluss 
auf die Entscheidung hat, muss aber den hohen Beratungs- und Informati-
onsbedarf des Antragstellers bedienen, ohne über das erforderliche Hin-
tergrundwissen zu verfügen. Dieses wiederum führt zu weiteren Nachfra-
gen bei der Arbeitsagentur und damit zu einem erhöhten Arbeitsaufwand in 
den Ausländerbehörden.  

Arbeitsplatzwechsel oder Änderung der wöchentlichen  Arbeitszeit müssen 
im Aufenthaltstitel bzw. in der Duldung dokumentiert werden und führt zu 
unübersichtlichen Änderungen und häufigen Erneuerung des Aufenthaltsti-
tels bzw. der Duldung. Eine gesonderte Arbeitserlaubnis würde zu mehr 
Klarheit und Übersichtlichkeit führen.  

 

 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizier-
ten sind nachgezogen?  

Statistische Angaben liegen  hierzu nicht vor.  
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d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Ar-
beitsstelle aufgegeben werden musste?  

Keine Erkenntnisse 

 

Wenn ja, wie oft? 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Er-
laubnis zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Statistische Angaben liegen hierzu nicht vor.  

 

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) 
gab es 2005?  

Für das Jahr 2005 liegen bisher nur Zahlen für das Wintersemester 
2004/2005 vor; danach gab es in Niedersachsen im WS 2004/2005 779  
ausländische Absolventen, 

 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
des Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

Eine Beantwortung ist nicht möglich, da auf Grund fehlender Auswer-
tungsmöglichkeiten des AZR’s für 2005 nicht die Zahl der erteilten Aufent-
haltserlaubnisse auf der Grundlage des § 16 AufenthG ermittelt werden 
kann.  

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsge-
mäßer Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte 
erläutern. 

Es gibt bisher keine fundierten Erkenntnisse darüber, dass der Verpflich-
tung zur Teilnahme an einem Integrationskurs nicht nachgekommen, bzw. 
ein Kurs ohne Angabe von Gründen abgebrochen wurde. Die ohnehin ex-
trem eingeschränkten und vor allem nur schwer umzusetzenden Sankti-
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onsmöglichkeiten haben in der Praxis allenfalls bei der Arge Anwendung 
gefunden. Dies liegt zum einen an den Übergangsvorschriften (§ 104 Abs. 
2 AufenthG), im Wesentlichen aber daran, dass der § 8 Abs. 3 AufenthG 
allenfalls bei Ermessensentscheidungen Anwendung finden kann und zwar 
auch nur dann, wenn zusätzliche Kriterien (Straftaten etc.) bestehen, die 
eine Versagung im Rahmen des Ermessens rechtfertigen.  

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflich-
teten Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nach-
kommen? 

Überprüfungen finden bei verpflichteten Ausländern regelmäßig nach den 
Mitteilungen des Sprachkursträgers statt (§ 8 Abs. 3 IntV). In diesen Fällen 
wird zumindest bei nach § 44 a Abs. 1 Ziffer 2 Buchst. a verpflichteten 
Ausländern bei nicht ordnungsgemäßer Teilnahme die Mitteilungspflicht 
der Ausländerbehörde an die Arge ausgelöst. Bei berechtigten Ausländern 
findet eine Überprüfung hingegen erst zum Zeitpunkt der Verlängerung des 
Aufenthaltstitels statt. Teilweise erfolgen Überprüfungen nach 6 Monaten. 

 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den Job-
Agenturen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 
Ziffer 2 AufenthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) 
im Hinblick auf Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II 
sind? 

Die Stadt sowie die Region Hannover befinden sich unter Beteiligung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im regen Informationsaus-
tausch mit der Arge. Gemeinsam wurde sowohl in organisatorischer als 
auch inhaltlicher Hinsicht ein Verfahren beschlossen, dass den ersten Pra-
xistest bestanden hat. Aufgrund der personellen und organisatorischen 
Probleme der Arge konnte das Konzept allerdings erst Ende 2005 umge-
setzt werden. 

Auch in den Bezirken anderer Ausländerbehörden wurden ähnliche Erfah-
rungen gemacht. 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am 
Integrationskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne 
von § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

Wenn ja, in welcher Weise? 

Von den  Ausländerbehörden ist eine solche Verpflichtung überhaupt noch 
nicht ausgesprochen worden, die Vorschrift läuft in der Praxis ins Leere, 
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woran auch das in § 4 Abs. 4 IntV genannte Beispiel nichts ändern kann. 
Es ist den Ausländerbehörden insbesondere bei den so genannten Be-
standsausländern nicht möglich, zu beurteilen, ob die Integration eines 
Kindes aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse der Eltern erschwert 
wird. In der Stadt Hannover wurde der Fachbereich Soziales und der 
Fachbereich Jugend und Familie für die Möglichkeiten der Integrations-
kursverordnung sensibilisiert. Ohne konkrete Mitteilung von Schulen, Sozi-
alarbeitern oder Mitarbeitern des Jugendamtes ist die besondere Integrati-
onsbedürftigkeit eines Elternteils unmöglich feststellbar. Eine Konkretisie-
rung dieser Norm wird teilweise von den Ausländerbehörden für erforder-
lich gehalten 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschie-
bungsanordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

In Niedersachsen hat sich unter Federführung des für das Ausländerrecht 
zuständigen Referats am 15.06.2005 die „Arbeitsgruppe Einzelfälle“ konsti-
tuiert. In dieser Arbeitsgruppe sind das Landeskriminalamt Niedersachsen, 
das Niedersächsische Landesamt für Verfassungsschutz und das gemein-
same Informations- und Analysezentrum der Polizei und des Verfassungs-
schutzes in Niedersachsen (GIAZ) durch jeweils einen Mitarbeiter vertre-
ten. In der AGE werden ausländerrechtliche Fälle besprochen, bei denen 
zur Terrorismusbekämpfung ausländerrechtliche Maßnahmen, unter ande-
rem auch Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Betracht 
kommen. Bisher ist keine Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG 
in Vorbereitung. 

 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
oder „geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 
AufenthG)?  

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Zwei 

 

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 
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Beide sind bestandskräftig geworden. 

 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

In beiden Fällen sind freiwillige Ausreisen erfolgt. 

 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

In einem Fall erging die Ausweisung kurz nach der Ausreise, im anderen 
Fall war der Aufenthaltsort des Ausländers zum Zeitpunkt der Auswei-
sungsentscheidung unbekannt. 

 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

Es sind keine weiteren Ausweisungen in einem konkreten Vorbereitungs-
stadium. 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hin-
tergrund aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG er-
folgt?  

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

Ein türkischer Staatsangehöriger, der wiederholt straffällig geworden und 
zuletzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt 
worden war, wurde nach § 47 Abs. 2 Nr. 2 des Ausländergesetzes ausge-
wiesen. In diesem Fall gab es Hinweise, dass der Betreffende in der Ver-
gangenheit Jugendbetreuer des Kalifatstaats gewesen ist. Diese Hinweise 
haben sich jedoch nicht so verdichtet, dass sie im Ausweisungsverfahren 
Verwendung finden konnten. Der Betreffende wurde abgeschoben. 

 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt?  

Statistische Angaben dazu liegen nicht vor. 

 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

Es liegen keine Zahlenangaben vor. 
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e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 Auf-
enthG verhängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt 
und nach Praktikabilität und Nutzen bewertet. 

Die Vorschrift wurde in Niedersachsen noch nicht angewendet. 

 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. 
a) bis d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 Auf-
enthG) vor?  

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

Aus niedersächsischer Sicht können keine Erfahrungen beigesteuert wer-
den. Möglicherweise hat das BAMF dazu mehr Erkenntnisse. 

 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, 
Identitätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 
49a, 49b, 89a AufenthG)?  

Bislang konnten keine praktischen Erfahrungen gesammelt werden. 

 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG 
sind an welche Stellen gestellt worden? 

In jedem gesetzlich vorgesehenem Fall. Nicht bei allen Ausländerbehörden 
werden die Anfragen statistisch erfasst. Soweit einzelne Ausländerbehör-
den die Anfragen gezählt haben,  ist davon auszugehen, dass in Nieder-
sachsen im Durchschnitt 50 Anfragen je Ausländerbehörde (55) im Jahr 
2005 gestellt wurden.  

 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe 
oder Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festge-
stellt? 

In mindestens zwei Fällen hat das Landesamt für Verfassungsschutz Ver-
sagungsgründe mitgeteilt. 

 

i) Besteht aus Ihrer Sicht hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 
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In § 54 Nr. 6 sollte das Wort „internationalen“ gestrichen werden.  

 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen ab-
geschafft werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

Ja. Die Voraussetzungen einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 AufenthG 
liegen häufig nicht vor, etwa, weil die Identität verschleiert wird und eine 
freiwillige Ausreise weiterhin nicht erfolgt. 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

23.606 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 

Ist nicht ermittelbar. 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 
2005 verlängert? 

Keine Erkenntnisse 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

Keine Erkenntnisse 

positiv negativ f) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Grün-
de für die Ableh-
nung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG     
- § 25 Abs. 4 S. 1 Auf-

enthG 
    

- § 25 Abs. 4 S. 2 Auf-
enthG 

    

- § 25 Abs. 3 AufenthG     
- § 23 Abs. 1 AufenthG     

Die angeforderten Zahlen können nicht geliefert werden, da die Auslän-
derbehörden keine dementsprechenden Statistiken führen und das AZR 
keine Eintragungen dazu enthält. Der durch die Tabelle erweckte Eindruck, 
dass bei Ablehnung der Aufenthaltserlaubnis automatisch eine Duldung zu 
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erteilen wäre, entspricht außerdem nicht den tatsächlichen Gegebenhei-
ten. 

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  

Hierzu liegen keine Erhebungen vor. 

 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch 
zu prüfen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland 
aufgewachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde gedulde-
ten Minderjährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufent-
haltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

Nach niedersächsischer Auffassung kann die Frage, ob langjährig gedul-
deten Kindern eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen erteilt 
werden kann, nicht unabhängig vom ausländerrechtlichen Status der El-
tern betrachtet werden. Sofern der Familie daher die Ausreise aus tatsäch-
lichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist, wird unter den Vorausset-
zungen des § 25  Abs. 5 die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auch für 
die Kinder geprüft. Niedersachsen hat zur Lösung der Fälle, in denen ge-
duldete Minderjährige in Deutschland aufgewachsen sind, eine Änderung 
und Ergänzung der §§ 25 und 37 AufenthG vorgeschlagen. Danach sollen 
in Anlehnung an das Wiederkehrrechts integrierte Jugendliche, auch wenn 
sie zuvor eine Duldung hatten, in Deutschland ein Aufenthaltsrecht oder 
ein Wiederkehrrecht nach Deutschland erhalten können. Diese Möglichkeit 
erstreckt sich nur auf die Jugendlichen und bezieht die Eltern nicht mit ein.  

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

In Niedersachsen wurden bislang Härtefallprüfungen nach § 25 Abs. 4 S. 2 
durch den Petitionsausschuss durchgeführt. Eine Verordnung zur Einrich-
tung einer Härtefallkommission ist derzeit in Vorbereitung. 

 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffe-
nen Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis 
nach § 23a AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  
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In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Be-
reich der Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

Da die Frage im Zusammenhang mit Aufenthaltsrechten aus humanitären 
Gründen gestellt wird, soll es wohl weniger um die arbeitsmarktpolitischen 
Gesichtspunkte, die eine Arbeitsmigration von Ausländern nur in sehr ein-
geschränktem Umfang zulassen oder die Bekämpfung von Schleusung 
und Menschenhandel gehen, sondern um die persönliche Situation einzel-
ner illegal hier lebender Menschen. Eine Lösung dieser humanitären Situa-
tion ist nur möglich, wenn sich diese Personen den Behörden stellen und 
ihre Situation darlegen. Da diese hierzu von sich aus jedoch nur im äu-
ßersten Falle bereit sein werden, wird keine Möglichkeit gesehen, durch 
gesetzliche Änderungen zu einer Problemlösung zu kommen. 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

Die Fälle werden von den Ausländerbehörden statistisch nicht erfasst. In 
einzelnen Ausländerbehörden sind bis zu 50 Fälle gezählt worden in de-
nen konkrete Anhaltspunkte für den Verdacht einer Scheinehe festgestellt 
wurden. Schätzungen in anderen Ausländerbehörden bestätigen diese 
Größenordnung. Die dabei auftauchenden Probleme sind dabei weniger 
rechtlicher Natur (obwohl Fragen der Beweislast und des eigenständigen 
Aufenthaltsrechts nach verhältnismäßig kurzer Zeit die Arbeit der Auslän-
derbehörden natürlich nicht erleichtern), als vielmehr praktischer Art. Bei 
Personen, die sich bereits in Deutschland aufhalten, ist es kaum möglich 
eine Scheinehe nachzuweisen. Es gibt zwar häufig genug deutliche Indi-
zien. Um mit einem ablehnenden Bescheid vor Gericht zu bestehen, sind 
jedoch Beweise nötig. Leichter dürfte es hingegen sein bereits im Visums-
verfahren Scheinehen zu erkennen und zu verhindern. Dort reichen schon 
begründete Zweifel am tatsächlichen Einreisezweck aus und auch die 
Rechtsprechung des VG Berlin bestätigt die restriktive Haltung der Aus-
länderbehörden in diesen Fällen. 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Ver-
dachts auf Scheinehe abgelehnt? 

Siehe Antwort zu  a) 
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c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegatten-
nachzug erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn mög-
lich jeweils mit Altersangabe der Betroffenen) 

Keine zahlenmäßige Erfassung in den Ausländerbehörden. 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG er-
teilt? Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

Keine zahlenmäßige Erfassung in den Ausländerbehörden. 

 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt 
wurde und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, 
der Grund für die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverhei-
ratung/ehe? 

Keine zahlenmäßige Erfassung in den Ausländerbehörden 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der 
Personen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreise-
pflichtig waren)? 

In Niedersachsen hielten sich zum 31.12.2005 23.606 ausreisepflichtige 
Personen auf. Wie viel davon bereits zum 01.01.2005 ausreispflichtig wa-
ren, lässt sich nicht ermitteln.  

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne 
REAG/GARP-Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

Zahlenmäßige Angaben hierzu sind nicht möglich. 

 

 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreise-
pflichtige Ausländer geschaffen? 

Ja 

 

Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

Die bereits seit ca. 7 Jahren in Niedersachsen bestehenden zwei Ausrei-
seeinrichtungen haben sich bewährt. 
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 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

Im Jahr 2005 wurden aus Niedersachsen insgesamt 1.336 ausreispflichti-
ge Personen abgeschoben. 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbei-
tungsdauer zufriedenstellend? 

s. Punkt b) 

 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. 
§ 60 Abs. 7 AufenthG?  

Die Zusammenarbeit ist grundsätzlich als gut zu bezeichnen, wobei die 
durchschnittliche Bearbeitungszeit von 6 Monaten  des Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge in Nürnberg. Außenstelle Würzburg als zu lang emp-
funden wird. Allerdings wurde von dort bereits signalisiert, dass besonders 
eilbedürftige Fälle (z.B. bei Sicherungshaft) vorrangig bearbeitet werden 
können. 

Positiv wird bewertet, dass die Anfragen der Ausländerbehörden zentral 
bearbeitet werden und dadurch eine bundeseinheitliche Handhabung ge-
währleistet ist. 

Ein nach wie vor ungelöstes Problem ist der mangelnde Informationsfluss 
zwischen BAMF und Ausländerbehörde. In Fällen, in denen z. B. ein seit 
vielen Jahren geduldeter Ausländer aus dem Kosovo jetzt erstmals einen 
Asylantrag stellt, wird nach wie vor nicht die Ausländerakte angefordert, 
aus der sich in vielen Fällen wichtige Informationen über die bisherige His-
torie ergeben. 
Ganz besonders deutlich wird der Mangel bei Asyl-Klageverfahren, an de-
nen die ABH nicht beteiligt ist, in denen es aber um Abschiebungshinder-
nisse geht. Verwaltungsgerichte haben in mehreren Fällen das BAMF zur 
Feststellung eines Abschiebungshindernisses wegen fehlender Mittel für 
medikamentöse oder ambulante Behandlung im Heimatland verpflichtet. 
Die ABH’s hatten aber bereits mehrfach dem BAMF signalisiert, dass die 
Kosten für derartige Behandlungen auch im Ausland grds. übernommen 
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werden. Da die ABH jedoch mangels Nachfrage durch BAMF keine Kennt-
nis vom Inhalt des Klageverfahrens bekommt, wird dieses Angebot in die 
gerichtliche Entscheidung nicht einbezogen. Ein späteres Wiederaufgreifen 
ist nicht bzw. nur sehr schwer möglich. 
 

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

Siehe Antwort zu Frage b) 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinwei-
sen des BMI? 

Nein 

 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

Grundlage unserer Arbeit sind die praxisorientierten Vorläufigen Verwal-
tungsvorschriften des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und 
Sport. Sie sind im Internet eingestellt unter www.mi.niedersachsen.de -> 
Ausländische Mitbürger und Zuwanderung -> Zuwanderung, Asyl- und 
Aufenthaltsrecht, Rückführung  

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und 
den Trägern der Migrationserstberatung (MEB)? 

Das Land  Niedersachsen wirbt für die Zusammenarbeit der Ausländerbe-
hörden und der MEB mit der Kooperativen Migrationsarbeit Niedersach-
sen. Erste Erfahrungen der Kooperation sind durchaus als positiv zu be-
werten.  

Die Zusammenarbeit der Integrationskursträger mit der MEB ist allerdings 
verbesserungsbedürftig 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen? 
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Die Ausländerbehörden sind nicht verpflichtet, Neuzuwanderer an die Be-
ratungsstellen der MEB zu verweisen. Konkrete Zahlen sind daher hierzu 
nicht vorhanden 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung 
Verstöße mit Sanktionen zu belegen? 

Nein 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" 

Verfahren für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der 
Meldestellen, entfällt der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

In Niedersachsen wurden die Ausländerbehörden mit Erlass vom 27.12 
2004 auf die Rechtsänderung hingewiesen und Möglichkeiten der Ausge-
staltung des Beteiligungsverfahren dargestellt. Da das Niedersächsische 
Meldegesetz eine Anmeldung innerhalb einer Woche nach Beziehen einer 
Wohnung vorsieht, muss dem Unionsbürger die Option bleiben, seine Mel-
dung bei der Ausländerbehörde separat vorzunehmen. Es wurde den Aus-
länderbehörden nahe gelegt, das nähere Verfahren mit den jeweiligen 
Meldebehörden festzulegen, insbesondere die gegenseitige Information 
abzusprechen. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass die von 
Amts wegen auszustellende Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht oder 
die Aufenthaltserlaubnis-EU den Betroffenen nicht zugesandt werden  
muss. Diesbezüglich wurde es der Bewertung der Ausländerbehörde über-
lassen, ob sie die  Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Auf-
enthaltsrecht bzw. die Aufenthaltserlaubnis-EU per Post versendet oder ob 
sie eine persönliche Vorsprache der Betroffenen für erforderlich hält. 

In der Praxis entfällt der Gang zur Ausländerbehörde in ca. der Hälfte der 
Fälle nicht, da es viele Kunden bevorzugen, die gewünschte Bescheini-
gung unverzüglich vor Ort mitzunehmen. 

Um wegen der weit reichenden Folgen des Daueraufenthaltsrechts Miss-
brauchsfälle auszuschließen, wurde den Ausländerbehörden auch im Hin-
blick darauf, dass ungeklärt ist, welche Nachweise für das Vorliegen eines 
fünfjährigen ununterbrochenen rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet 
verlangt werden können, empfohlen, zumindest rechtzeitig vor Ablauf von 
fünf Jahren seit einer Anmeldung zu prüfen, ob die Betroffenen unter der 
jeweiligen Meldeadresse noch erreichbar sind, gegebenenfalls eine Ab-
meldung nach „unbekannt“ vorzunehmen und festzustellen, dass das Frei-
zügigkeitsrecht nach § 5 Abs. 5 AufenthG erloschen ist.  
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b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

Übereinstimmend wird von den Ausländerbehörden das Verfahren nicht 
als eine Vereinfachung bewertet. Insbesondere gibt es immer wieder 
Komplikationen in der aufenthaltsrechtlichen Behandlung der EU-Bürger 
aus den Beitrittsstaaten, sowie beim Zusammenspiel zwischen Aufent-
halts- und Freizügigkeitsgesetz. Der Wegfall der Aufenthaltserlaubnispflicht 
führt bei vielen Arbeitgebern zu starken Verunsicherungen. Eine wirkliche 
Vereinfachung und ein konsequenter Schritt wäre der Wegfall der Freizü-
gigkeitsbescheinigungen. 

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis 
gehandhabt? 

Nach wie vor werden Ausländerakten für EU-Bürger angelegt und geführt. 

d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach 
die Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentschei-
dung entsteht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich er-
schwert? 

Bisher gib es  keine Erfahrungen bei den Ausländerbehörden, da keine 
bzw. nur wenige Abschiebungen von EU-Bürgern im vergangen Jahr voll-
zogen wurden. Zeitverzögerungen sind aber auf Grund der langen  Verwal-
tungsgerichtsverfahren vorhersehbar.  

 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prü-
fung von Identitätspapieren? 

Mit Erlass vom 5.8.2005 wurden die Ausländerbehörden darauf hingewie-
sen, dass BMI davon ausgehe, dass hinsichtlich der Bekämpfung der Ur-
kundenkriminalität die Mitarbeiter vor Ort, die die Überprüfung durchführen, 
mittelfristig geschult und sensibilisiert würden. Rückmeldungen einzelner 
Ausländerbehörden haben deutlich gemacht, dass es lebensfremd sei, da-
von auszugehen, dass Hunderte Mitarbeiter der Meldebehörden dahinge-
hend geschult werden können, Dokumentenfälschungen sicher zu erken-
nen.  

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 
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a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbe-
werbern unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist 
sind, dem Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

Ja, die Ausländerbehörden wurden mit Erlass vom 07.02.2005 auf die Ein-
zelheiten hingewiesen.  

b) Wenn nein, warum nicht?  

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

Statistische Angaben liegen nicht vor 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

Statistische Angaben liegen nicht vor 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt?  

Statistisch nicht erfasst. 

 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläu-
tern) 

Statistisch nicht erfasst. 

 

 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVfG gemacht?  

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

zu a) und b): 

Die Einbürgerungsbehörden berichten, dass keine Probleme aufgetreten 
seien. Nicht in allen befragten Einbürgerungsbehörden sind entsprechende 
Fallgestaltungen aufgetreten.  
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Praktisch relevant war die Frage der Mehrstaatigkeit. Soweit Fälle insoweit 
zu entscheiden waren, waren die Einbürgerungsbewerber damit einver-
standen, das Einbürgerungsverfahren unter Vermeidung von Mehrstaatig-
keit fortzuführen.  

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen?  

Die Regelanfrage hat sich bewährt. Sie ist in Niedersachsen seit 2003 nun 
auch für die Anfrage bei den Polizeibehörden vorgeschrieben. Die Anfra-
gen bei der Verfassungsschutzbehörde haben dazu geführt, dass gegen-
über dem früheren Verfahren mehr Erkenntnisse gewonnen und den Ent-
scheidungen zugrunde gelegt werden konnten. 

 

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürge-
rung angefragt? 

Es werden bei strafmündigen Einbürgerungsbewerbern die örtlich zustän-
digen Polizeibehörden beteiligt. Dies hat sich ebenfalls bewährt. 

 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

Besondere Statistiken werden von den Einbürgerungsbehörden nicht ge-
führt. Die mir aus der Erinnerung der Bearbeitungsebene genannten Zah-
len sind deshalb nicht repräsentativ. Eine Einbürgerungsbehörde schätzt 
den Umfang der übermittelten Informationen auf 40% der Einbürgerungs-
fälle. 

 

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 

Besondere Statistiken werden von den Einbürgerungsbehörden nicht ge-
führt. Die Zahl der Fälle ist tendenziell bezogen auf rd. 11.000 Einbürge-
rungen in Niedersachsen pro Jahr eher marginal.  
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Das Nds. Landesamt für Verfassungsschutz hat jedoch für seinen Zustän-
digkeitsbereich die als Anlage 1 beigefügte Zusammenstellung für die Zeit 
ab 2003 geführt. Auch diese Zahlen belegen die quantitativ geringe Bedeu-
tung. Qualitativ muss jedoch betont werden, dass ohne diese Anfragen der 
Nachweis der die Einbürgerung hindernden Tatsachen nicht gelungen wä-
re. Das Verfahren ist im Ergebnis trotz des Aufwands positiv zu bewerten. 

 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwi-
schen den Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung 
von Aufenthaltstiteln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 
im Vorfeld auf die Prüfung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 
2 und 3 StAG? 

Die Einbürgerungsbehörden haben bisher Auswirkungen der in der Frage-
stellung bezeichneten Art nicht feststellen können. Dies dürfte nach ihrer 
Auffassung darin begründet sein, dass Einbürgerungen überwiegend von 
solchen Ausländern beantragt werden, die schon länger im Besitz einer 
Niederlassungserlaubnis (bzw. deren rechtlichen Vorläufern) sind. 

 

 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Be-

scheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt 
auf die Arbeit der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

 

Die Verlagerung der Zuständigkeit ist vor dem Hintergrund weiter rückläu-
figer Fallzahlen positiv zu bewerten. Damit ist eine wirtschaftliche Antrags-
bearbeitung sichergestellt. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass in den 
Kommunen - insbesondere nach einem Mitarbeiterwechsel - nicht mehr 
das notwenige Fachwissen vorgehalten werden kann bzw. die Bearbeitung 
der Anträge einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. Die 
Aufgabe „Zahlung der pauschalen  Eingliederungshilfe“ hat das Land Nie-
dersachsen im GDL Friedland konzentriert. Bei den Kommunen ist letztlich 
nur noch die Bearbeitung von Altfällen verblieben. 

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Ab-
kömmlinge für ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spät-



 

 

203

203

aussiedlers Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, 
auf die Integration der Betroffenen? 

Erst seit Mitte 2005 treffen Spätaussiedler mit Aufnahmebescheiden nach 
neuem Recht in Deutschland ein. Deren Zahl hat gegen Ende 2005 bis 
heute stetig zugenommen. Eine auf empirische Erhebungen gestützte 
Aussage zu den Wirkungen auf die Integration der mit einreisenden Fami-
lienmitglieder kann daher noch nicht getroffen werden. Es ist aber zu er-
warten, dass mit den Grundkenntnissen der deutschen Sprache die Teil-
nahme an den weiterführenden Sprachkursen im Rahmen des Integrati-
onskurses erleichtert wird. Auch die häufig notwendige ergänzende berufli-
che Qualifizierung setzt deutsche Sprachkenntnisse voraus. Insoweit gilt 
nach wie vor, dass die Kenntnis der deutschen Sprache der Schlüssel für 
eine erfolgreiche Integration ist. 

Z.z. werden allerdings Vorschläge diskutiert, die eine gemeinsame Einrei-
se der Spätaussiedler mit ihren Familienangehörigen auch dann vorsehen, 
wenn diese nicht die gesetzlich geforderten Sprachkenntnisse nachweisen 
können. Das Land Niedersachsen vertritt die Auffassung, dass diesen Vor-
schlägen nicht gefolgt werden sollte, weil andernfalls die o.a. Regelung 
faktisch aufgehoben würde. Der Anreiz, bereits im Herkunftsland die deut-
sche Sprache zu erlernen, würde entfallen. 
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Anlage:  

Antworten von NRW auf die Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 

(AZ des BMI: PGZU-128 400/9) 

 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollten die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005 
einbezogen werden.  

 

 

 Bundesland: NRW 

 

I. Aufenthaltsgesetz 

1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ihrem 
Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte erläutern) 

• § 2 Abs. 3 i.V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG - verschiedene Berechnungsmodelle zur 
Sicherung des Lebensunterhalts (in NRW Aufschlag von 10% auf die Regelsätze 
nach SGB XII – wird derzeit hier überprüft -; Methoden der anderen Länder sind nicht 
bekannt) 

• § 12 AufenthG – unterschiedliche Regelungen in den Ländern zu den Wohnsitzaufla-
gen  

• § 12 AufenthG - die Nebenbestimmungen/Auflagen auf Duldungen wie auch auf den 
Aufenthaltstiteln werden unterschiedlich formuliert (u.a. hinsichtlich der räumlichen 
Beschränkung, zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit / Beschäftigung). 

• § 25 Abs. 4 AufenthG  wird in manchen Ländern– wie z. B. in Rheinland-Pfalz -  an-
ders als in NRW gehandhabt. NRW folgt insoweit den vorl. Anwendungshinweisen 
des BMI; d. h., keine Anwendung der Norm auf vollziehbar ausreisepflichtige Auslän-
der.  

• § 25 Abs. 5 AufenthG wird z. B. u. a. in Rheinland-Pfalz anders als in NRW ange-
wandt. In NRW darf eine Aufenthaltserlaubnis entsprechend den vorläufigen Anwen-
dungshinweisen nur erteilt werden, wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausrei-
se gehindert ist. Ohne Vorliegen dieser Voraussetzungen können auch ein langjähri-
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ger Aufenthalt und eine faktische Integration die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nicht begründen.  

• § 58 AufenthG - In einigen Ländern sind die Polizeibehörden für Abschiebungen zu-
ständig; in NRW liegt die Zuständigkeit bei den Ausländerbehörden. 

• § 84 AufenthG – Einige Länder haben das Widerspruchsverfahren abgeschafft; in 
NRW sind die Überlegungen dazu noch nicht abgeschlossen. 

• § 102 Abs. 2 AufenthG - Die Anwendung der Vorschrift (Anrechnung von Befugnis- 
und Duldungszeiten) wird sehr unterschiedlich gehandhabt (siehe auch Hinweise zu 
Frage 1 f ). 

 

 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der Umstel-
lungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Umstellung 
Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neuregelun-
gen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich geblieben? 

Erleichterungen sind vereinzelt zu verzeichnen durch: 

• Verteilung nach § 15 a AufenthG 

• Mitwirkungspflichten und Eingriffsermächtigungen der §§ 48 und 82 Abs. 4 AufenthG   

 

Von allen Ausländerbehörden wird eine Zunahme der Arbeitsbelastung berichtet. Insge-
samt wird die Abwicklung der ausländerrechtlichen Aufgaben als sehr viel umfangreicher 
und schwieriger eingeschätzt. Das Aufgabengebiet ist noch komplexer geworden. Die 
Ausländerbehörden sind von Entscheidungen anderer Stellen abhängig (z.B. BAMF nach 
§ 25 Abs. 3 AufenthG, Arbeitsagentur im Arbeitserlaubnisrecht, BAMF bei Integrations-
kursen), müssen aber die dort getroffenen Entscheidungen vertreten und umsetzen.  

 

Die Handhabung des AufenthG wurde erschwert durch: 

• Zunahme von Ermessensregelungen und Ausnahmen  

• Die Vielzahl jetzt anwendbarer Rechtsgrundlagen trotz Beschränkung auf 2 Aufent-
haltstitel, vgl. § 59 Abs. 3 AufenthV (die konkrete rechtliche Zuordnung der jeweiligen 
Aufenthaltstitel erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der gesamten Mate-
rie),  
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• Übertragung neuer Aufgaben (Verpflichtungen zum Besuch von Integrationskursen, 
Entscheidung über Beschäftigungserlaubnis mit Prozessrisiko, Regelanfrage § 5 
Abs. 4 AufenthG), 

• Neue Zuständigkeit der Ausländerbehörden zur Erteilung/Ablehnung von Arbeitser-
laubnissen (one-stop-government), 

• Geänderte Sicherheitsvorschriften für die neuen Mustervordrucke und die komplexe-
re technische Abwicklung des Druckvorgangs, 

• Versagung der Erwerbstätigkeit von geduldeten Personen gem. § 11 BeschVerfV, 

• Erhöhten Kosten- und Zeitaufwand beim seit dem 01.01.2006 vorgeschriebenen Ein-
druck von Fotos und Unterschriften in Dokumente, 

• Einführung der neuen Etiketten und Trägervordrucke und dem damit verbundenen 
zeitlichen Mehraufwand, 

• Vermehrtes Auftreten des folgenden Problems: Bei EU-Staatsangehörigen, die keine 
Freizügigkeit genießen, jedoch aufgrund des AufenthG einen Anspruch auf Erteilung 
einer AE haben, ist es technisch schwierig, eine AE zu erteilen. Sie kommen zwar 
der Passpflicht durch den Besitz eines Personalausweises nach, jedoch kann das E-
tikett für die AE dort nicht eingeklebt werden. Die Ausstellung einer Aufenthaltser-
laubnis auf einem Trägervordruck kommt nicht in Betracht, da es sich hierbei um ei-
nen Ausweisersatz handelt, der jedoch nicht ausgestellt werden darf, da die Pass-
pflicht erfüllt wird und ein Reisepass erlangt werden kann. 

• Notwendigkeit einer Neuausstellung der Freizügigkeitsbescheinigung im Falle eines 
Umzugs aufgrund deren Abhängigkeit von der jeweiligen Meldeadresse, 

• Neueinführung einer eigenen Freizügigkeitsbescheinigung für Kinder vor Vollendung 
des 16. Lebensjahres,  

• Erheblicher Mehraufwand durch verstärkten Informationsaustausch zwischen Leis-
tungsbehörden (insb. vermehrte Nachfragen anderer Behörden; ARGE, Sozialamt, 
Agentur für Arbeit), da die Rechtsgrundlage, insbesondere die Frage der Erwerbstä-
tigkeit bzw. des Zugangs zum Arbeitsmarkt, für die Leistungsgewährung maßgeblich 
ist. Auch die bei den Ausländerbehörden eingehenden Anfragen der Sozialämter zu 
§ 2 AsylbLG erhöhen den Aufwand. Dies gilt um so mehr als der dort verwendete 
Begriff der Rechtsmissbräuchlichkeit als unbestimmter Rechtsbegriff Auslegungs-
probleme bereitet.  
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• Zunehmende Komplexität der Aufgaben der Ausländerbehörden durch neue Aufga-
ben mit integrationspolitischen Aspekten (z.B. Förderprogramm KOMM IN-NRW). 

 

c)  War im Fragenkatalog an die Länder nicht enthalten. 

 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

 Besonders positiv werden eingeschätzt: 

• Einführung eines gesetzlich festgelegten Mindestangebotes an Integrationsförderung 
in Form von Integrationskursen (Sprachkurs und Orientierungskurs) durch den Bund 
für alle neu Zugewanderten (Ausländer und Spätausgesiedelte) und – im Rahmen 
verfügbarer Kontingente – auch für bereits seit längerer Zeit hier lebende Zugewan-
derte. Das Angebot von Sprachkursen greift die Forderung nach Erwerb von Sprach-
kenntnissen als Schlüsselqualifikation für die Integration auf. 

• Regelungen in Bezug auf die Erteilung von Aufenthaltstiteln nach § 25 Abs. 3  i. V. m. 
§ 5 Abs. 3 Satz 1 AufenthG . 

• Einführung des One-stop-governments, d.h. nur eine Anlaufstelle bei Beschäfti-
gungsabsicht (trotz Problemen und neuem Aufwand). 

• Differenzierung nach Aufenthaltszwecken (trotz Schwierigkeiten bei Zuordnung). 

• die Abschaffung von Aufenthaltstiteln für Unionsbürger, 

• Aufnahme der Erteilungsgrundlage in den Aufenthaltstitel. 

• Regelung des § 5 Abs. 2 S. 2 AufenthG. 

• Bearbeitung der Asylverfahren im „Familienverband“ (§ 14a AsylVfG). 

• Wegfall einer erneuten Ausreisefrist bei Asylfolgeanträgen. 

• Angleichung Asyl und „kleines Asyl“ (Erteilung der Niederlassungserlaubnis erst nach 
drei Jahren, danach grundsätzlich kein Widerruf der Anerkennung mehr). 

• Neue gesetzliche Regelungen für Studenten, insbesondere das einjährige Bleibe-
recht für Studenten nach abgeschlossener Ausbildung. 

• Akzeptanz von Integrationskursen bei den Ausländern. 

• Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer (§15a AufenthG). 

• Vorherige Beteiligung BAMF bei der Entscheidung über das Vorliegen eines ziel-
staatsbezogenen Abschiebungshindernisses (§ 72 Abs. 2 AufenthG). 
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• Verringerung der Anzahl der Aufenthaltstitel (§ 4 AufenthG). 

• Nachrangigkeit der Lebensunterhaltssicherung bei § 25 Abs. 3 und 5 AufenthG. 

• Unbefristete Freizügigkeitsbescheinigung nach 5 Jahren Aufenthalt ohne Prüfung der 
Lebensunterhaltssicherung. (§ 2 Abs. 5 FreizügG) 

• Zusammenfassung der Regelungen über die humanitären Aufenthaltsrechte in einem 
separaten Abschnitt des Gesetzes. 

• Erstmalige gesetzliche Regelung der selbständigen Erwerbstätigkeit im AufenthG. 

• Wegfall der dreimonatigen gesetzlichen Duldung für Fälle nach § 41 Abs. 1 AsylVfG.  

• Ausweitung des Einreiseverbotes nach § 11 auf Fälle der Zurückschiebung. 

 

 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

Von den Ausländerbehörden werden Probleme mit den folgenden Vorschriften berichtet:  

 

• Einheitliche Regelung für den Familiennachzug hinsichtlich der Rechtsfolge. Zwar 
sind beim Familiennachzug unterschiedliche Voraussetzungen vorgesehen, jedoch 
wird in der Rechtsfolge nicht mehr unterschieden, ob es sich um einen Familiennach-
zug zu einem Erwerbstätigen, einem Studenten oder einem Ausländer mit AE aus 
humanitären Gründen handelt.  

• § 21 AufenthG - Änderung im Hinblick darauf, dass den Ausländern, welche noch 
über keine Niederlassungserlaubnis verfügen, die Ausübung einer selbständigen Tä-
tigkeit erleichtert ermöglicht werden sollte. Unter Berücksichtigung regional bedingter 
Wirtschaftsförderung sollte – in begründeten Einzelfällen von besonderem öffentl. In-
teresse – von der Voraussetzung der Schaffung von mind. 10 Arbeitsplätzen und der 
Investition von 1 Mio. € abgewichen werden können. Ziffer 21.1.2 der vAH geht zwar 
von einer Regelannahme aus, hiervon soll nach Auffassung des BMI jedoch nicht 
abgewichen werden.   

• Ausgestaltung § 32 Abs. 3 AufenthG (der neu eingeführte Rechtsanspruch hat nach 
Erkenntnissen aus der Praxis zu einem vermehrten Zuzug von vor allem älteren Kin-
dern geführt, die anschließend erhebliche Integrationsprobleme haben) Möglichkeit, 
dem Elternteil eines minderjährigen Deutschen bereits nach 3 Jahren eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen (zusätzlicher Anreiz für „Scheinvaterschaften“). 
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• In vielen Fällen ist absehbar, dass eine erfolgreiche Integration unmöglich ist. Zudem 
verselbständigen sich die Aufenthaltsrechte der Kinder nach § 34 Abs. 2 AufenthG 
bereits unmittelbar nach der Einreise, was bei konsequenter Rechtsanwendung we-
gen fehlender Erfüllung der Regelerteilungsvoraussetzungen (insbesondere fehlende 
Sicherung des Lebensunterhalts) bei der Verlängerungsentscheidung zur Antragsab-
lehnung führen wird. 

• Rechtsanspruch beim Kindernachzug zum allein sorgeberechtigten Elternteil (er er-
öffnet Missbrauchsmöglichkeiten durch aktuelle Übertragung des alleinigen Sorge-
rechts auf den im Bundesgebiet lebenden Elternteil; keine Prüfungsmöglichkeit hin-
sichtlich des Kindeswohls bzw. der Eingliederung in die hiesigen Lebensverhältnisse 
usw.),  

• Wegfall des Prüfungsspielraums bei den für Unionsbürger getroffenen Regelungen 
(er ermöglicht einen grenzenlosen Zuzug, häufig in die Sozialsysteme). 

• Erweiterung des § 51 Abs. 2 AufenthG vom Personenkreis der Rentner auf alle Aus-
länder, deren Lebensunterhalt gesichert ist und die sich seit mindestens 15 Jahren 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben (so z.B. auch der 18jährige Schüler, 
der im Bundesgebiet geboren ist und nun ins Ausland umziehen möchte). 

• Wegfall der Möglichkeit, die Abschiebung ohne Ausreisefrist anzudrohen (alt: § 50 
Abs. 5 AuslG). Dies erweist sich insbesondere im Hinblick auf die Rechtsprechung 
des VG Düsseldorf, nach der selbst bei Inhaftierten eine Ausreisefrist einzuräumen 
ist, als hinderlich. 

• Nur sehr eingeschränkte Sanktionsmöglichkeiten nach § 44a Abs. 3 S. 1 AufenthG, 
in den Fällen, in denen ein Rechtsanspruch auf Erteilung/Verlängerung der AE be-
steht. 

• Nach § 81 Abs. 4 AufenthG fehlende Fiktionswirkung der verspäteten Antragstellung 
ist ein Ärgernis, insbesondere wenn nicht sofort über den Verlängerungsantrag ent-
schieden werden kann. 

• Erteilung von Niederlassungserlaubnissen nach § 9 Abs. 2 Sätze 3 ff. auch ohne ge-
sicherten Lebensunterhalt und ohne ausreichende Deutschkenntnisse. 

• § 10 Abs. 3 AufenthG läuft der Intention, die Kettenduldung soweit als möglich abzu-
schaffen, zuwider. 

• Möglichkeit für Scheinanmeldungen zwecks Gewerbeausübung bei Staatsangehöri-
gen der neuen Beitrittsstaaten (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 FreizügG/EU)  
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• Keine tatsächliche Reduzierung der „unzähligen Aufenthaltsgenehmigungen“ auf nur 
drei Aufenthaltstitel, da de facto - wie bereits oben unter 1b dargestellt - Aufenthaltsti-
tel nach 44 verschiedenen Rechtsgrundlagen (Ziffer 7.1.1.1 Vorläufige Anwendungs-
hinweise des BMI) erteilt werden. 

• Regelung zur zwingend vorgeschriebenen Anfrage bei den Sicherheitsbehörden im 
Rahmen der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis durch Ziffer 73.2.2 der vorläufi-
gen Anwendungshinweise. Diese gehen über den gesetzlichen Regelungstext hinaus 
(...zur Prüfung von Sicherheitsbedenken geboten ist). 

• Nur Benennung der „Inanspruchnahme“ von Sozialhilfe als Ausweisungsgrund an-
stelle von Sozialhilfebedürftigkeit. Dies führt in der täglichen Arbeit zur Rechtsunsi-
cherheit, z.B. bei einem Ausländer, der eine Niederlassungserlaubnis erhalten kann, 
da sein Lebensunterhalt gesichert ist, jedoch Anspruch auf Leistungen nach SGB II 
oder SGB XII für seine Familie hat, die er zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht in 
Anspruch nimmt.  

• Absehen von nahezu allen Regelerteilungsvoraussetzungen bei der Erteilung einer 
AE nach § 25 Abs. 3 AufenthG, insbesondere hinsichtlich der Passpflicht. Diese Re-
gelung korrespondiert nicht mit den Regelungen zum Ausweisersatz und ist auch in-
haltlich, insbesondere bei Entscheidungen auf Grund von § 60 Abs. 7 AufenthG nicht 
sinnvoll, da die Passerlangung in diesen Fällen grundsätzlich problemlos möglich und 
zumutbar erscheint und durch den möglichen Verzicht darauf die letzte Chance der 
Identitätssicherung vertan wird.  

• Vermischung der Abschnitte 5 und 6 des AufenthG:  (Erhält ein Ehegatte nach Fest-
stellung eines Abschiebungshindernisses eine AE n. § 25 Abs. 3 AufenthG = Ab-
schnitt 5, kann der andere Ehegatte bei Erfüllen der Allgemeinen Erteilungsvoraus-
setzungen eine AE nach § 29 Abs. 3 = Abschnitt 6 erhalten. Daraus resultieren Un-
terschiede bzgl. der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis; für den einen Ehegat-
ten ist § 26 Abs. 4 AufenthG und für den anderen § 9 AufenthG maßgeblich.).  

• Härtefallregelung wird teilweise kritisch gesehen (§ 23a AufenthG). 

• Längere Bearbeitungszeiten bei der Erteilung von Aufenthaltstitel und Ausweisdoku-
ment – erhöhter Beratungsbedarf bei Ausländern und Arbeitgebern. 

• Erheblicher Mehraufwand bei der Ausstellung von Trägervordrucken und Klebeetiket-
ten. 

• Wegfall der Ermessensentscheidung des § 55 Abs. 3 AuslG (alt) – Duldung aus drin-
genden humanitären Gründen oder Anwesenheit aus erheblichem öffentlichem Inte-
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resse wird teilweise als besonders  negativ eingeschätzt. Dies gilt insbesondere für 
nunmehr ungeregelte Verzögerungen im Aufenthaltsbeendigungsverfahren durch 
Härtefall- und Petitionsverfahren, bei denen eine AE nach § 25 AufenthG nicht in Be-
tracht kommt.  

• Aus Sicht verschiedener Ausländerbehörden sind die „Druckmittel“ gegenüber unwil-
ligen Ausländern, die Mitwirkung bei der Passbeschaffung zu erzwingen, nicht aus-
reichend. Das VwVfG - Zwangsgeld / Ersatzzwangshaft - erweist sich als zu schwer-
fällig. 

 

 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 

• § 16 Abs. 3 AufenthG - Studenten ist die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nach § 16 
Abs. 3 AufenthG gestattet. Nach den vorläufigen Anwendungshinweisen (Nr. 16.1.3.3 
und 16.3.10) stehen die Beschäftigungsmöglichkeiten nach § 16 Abs. 3 AufenthG nur 
Studenten während des Studiums zu. Eine Beschäftigung während eines vorberei-
tenden Sprachkurses außerhalb der Ferien ist daher durch Auflage auszuschließen. 
Eine eindeutige Regelung im Gesetzestext ist daher erforderlich.   

• Zum 5. Abschnitt des AufenthG - Aufgrund der immer stärker werdenden Diskussion 
in der Öffentlichkeit zu einer Bleiberechtsregelung für die hier geborenen Kinder lang-
jährig Geduldeter, wären klare und einheitliche Vorgaben unter Berücksichtigung der 
Urteile des EuGH und der Regelungen der Europäischen Menschenrechtskonvention 
notwendig. Die humanitären Probleme der in Deutschland aufgewachsenen Kinder 
sind in keiner Weise gelöst. Trotz Geburt in Deutschland und der langen Aufenthalts-
dauer gibt es keine Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel zu erteilen. Kinder, die sich als 
Deutsche fühlen, werden irgendwann in das Herkunftsland der Eltern, also in eine für 
sie fremde Welt abgeschoben. Das gilt vor allem für viele Fälle aus dem Kosovo, in 
denen eine erhebliche Integrationsleistung erbracht wurde.  

• Die Legaldefinition des § 2 Abs. 3 AufenthG bzgl. der Sicherung des Lebensunterhal-
tes sollte unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufenthaltsrechte klarer und 
konkreter gefasst werden. 

• Der Bezug von Sozialhilfe, ALG II bzw. von Leistungen nach dem AsylbLG sollte für 
Ausländer erschwert werden. Viele Kontrollen von Asylbewerberheimen haben ge-
zeigt, dass sich die dort gemeldeten Personen tatsächlich gar nicht dort aufhalten. Es 
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halten sich im Kreis Unna z. B. mehrere hundert Personen jahrelang auf Kosten des 
Steuerzahlers (Kommunen) auf, ohne dass weiterhin eine teilweise Kostenerstattung 
nach dem FlüAG erfolgt. Damit besteht ja auch kein Anreiz für die Ausreise, selbst 
wenn Mittel nach dem REAG/GARP-Programm in Aussicht gestellt werden.  

• § 10 Abs. 3 Satz 2 AufenthG – Im Rahmen des  § 10 Abs. 3 S. 2 AufenthG  sollte 
§ 30 Abs. 3 AsylVfG die Möglichkeit der Erteilung eines Aufenthaltstitels dann nicht 
sperren, wenn die Ablehnung (des Asylantrags) allein darauf beruht, dass das Vor-
bringen in wesentlichen Punkten nicht substantiiert oder in sich widersprüchlich war. 

• Nach Auffassung der Härtefallkommission NRW (HFK) sollte die Regelung des § 10 
Abs. 3 Satz 2 AufenthG im Zusammenhang mit der Regelung des § 25 Abs. 3 Auf-
enthG gar keine Anwendung finden, weil ein nicht gesicherter Aufenthaltsstatus trotz 
Vorliegens festgestellter Abschiebungshindernisse nicht nachvollziehbar sei. Darüber 
hinaus würde ein hieraus resultierender langfristiger Aufenthalt im Status der Dul-
dung negative Auswirkungen auf wirtschaftliche und soziale Integrationsmöglichkei-
ten nach sich ziehen. 

• § 10 Abs. 3 Satz 3 AufenthG – Klarstellung des Begriffs „Anspruch“ :  

Umfasst dieser Begriff auch die Ermessensreduzierung auf Null? Oder bezieht er sich 
nur auf gesetzliche Ansprüche? Klarstellung ist im Sinne der Rechtssicherheit insbe-
sondere im Hinblick auf verwaltungsgerichtliche Verfahren geboten.  

• Gewährung von erforderlichen Fahrtkosten durch die die Leistung bewilligenden Stel-
len bei Verpflichtungen zum Integrationskurs nach § 44 a Abs. 1 Nr. 2a AufenthG.  

• Zu Kap. 3 AufenthV – Anpassung der Gebühren (Kapitel 3 AufenthV). Befreiungstat-
bestände sind abzubauen (auch für EU-Bürger und Familienangehöriger Deutscher). 

• § 29 Abs. 5 AufenthG - Klarstellung der Zielrichtung des § 29 Abs. 5 AufenthG  

• § 55 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG -  Erweiterung um „Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch“ sowie Anpassung des Begriffs „Sozialhilfe“ an das geltende 
Recht.  

• § 44a Abs. 3 AufenthG - Versagung der Erteilung des Aufenthaltstitels - auch bei 
Rechtsanspruch - im Falle einer selbstverschuldeten Verletzung der Teilnahmepflicht 
an Integrationskursen bzw. erfolglosem Abschluss (warum sollte nicht auch bei ei-
nem Rechtsanspruch nicht die Verlängerung der AE versagt werden können?) 

• § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG - Ergänzung der Strafvorschrift im § 95 Abs. 2 Nr. 2 Auf-
enthG um den Begriff „Duldung“. Im § 92 Abs. 2 Nr. 2 AuslG 1990 war die Duldung 
noch enthalten. 
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• Zu Abschnitt 2 des AufenthG - Schaffung einer Rechtsgrundlage für einen „Abschie-
bungsgewahrsam“.  

• § 62 AufenthG - Festnahmebefugnis der ABH i.R.d. § 62 AufenthG zur Vorführung 
beim Haftrichter.  

• Zu Abschnitt 3 AufenthV - Reduzierung der gebührenfreien Tatbestände (insb. bei 
Ehegatten Deutscher), um einen höheren Kostendeckungsgrad bei den ABH`s zu er-
reichen. 

• § 25 Abs. 3 AufenthG – In § 25 Abs. 3 AufenthG sollte klar geregelt werden, dass die 
Identität geklärt sein muss und die Passpflicht gilt.  

• § 25 Abs. 4 AufenthG – gesetzliche Klarstellung zu § 25 Abs. 4 AufenthG, ob die 
Vorschrift ausschließlich für nicht vollziehbar Ausreisepflichtige gilt. (siehe Nr. 
25.4.1.1 vorläufige Anwendungshinweise). 

• zu §§ 1a, 2 AsylbLG - Druck auf vollziehbar Ausreisepflichtige, die das Abschie-
bungshindernis zu vertreten haben, müsste durch weitere Kürzung der Leistungen 
nach dem AsylbLG deutlich erhöht werden. 

• In § 9 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG - Die Anzahl der unerheblichen Tagessätze (bislang 
180) sollte gesenkt werden. Oftmals ist festzustellen, dass nach Erteilung der Nieder-
lassungserlaubnis die Anzahl der verübten Straftaten zunimmt.  

• §§ 9 , 26 Abs. 4 AufenthG - Schaffung gleicher Fristen in § 26 Abs. 4 AufenthG und 
§ 9 AufenthG für Stammberechtigte und Nachzugsberechtigte.  

• § 11 i.V. m. § 71 AufenthG -  Regelungen über Zuständigkeiten für Ausländer, die 
sich im Ausland befinden und für die aufgrund vorheriger Ausweisung oder Abschie-
bung eine „Einreisesperre“ nach § 11 AufenthG besteht und die nunmehr ein Visum 
oder auch eine Befristung beantragen, sollten in die vorläufigen Anwendungshinwei-
sen o. ä. aufgenommen werden. 

• zu § 26 Abs. 1AufenthG -  Bei der Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlingen 
(IRO) und Reiseausweisen für Ausländer sollte die Möglichkeit einer Verlängerung 
geschaffen werden. Ein IRO darf gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention nur für 2 
Jahre ausgestellt werden. Die neuen Vordrucke sehen keine Möglichkeit der Verlän-
gerung vor, so dass jeweils neue Dokumente ausgestellt werden müssen. Ein Reise-
ausweis darf nur bei rechtmäßigem Aufenthalt ausgestellt werden; sofern die AE nur 
kurzfristig gültig ist, kann der Reiseausweis ebenfalls nur mit kurzer Gültigkeit ausge-
stellt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der Regelung des § 25 Abs. 3 (3-
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Jahresfrist) sollten die Zeitintervalle entweder angeglichen werden oder eine Mög-
lichkeit zur Verlängerung der IRO’s geschaffen werden 

• § 33 Satz 1 AufenthG -  Der Tatbestand sollte um „oder der personensorgeberechtig-
te Vater“ ergänzt werden. Die bestehende Regelung ist mit Artikel 3 Abs. 3 Satz 1 
GG nicht vereinbar (siehe Beschluss 2 BvR 524/01 vom 25.10.2005). 

• §§ 59, 60 a AufenthG - Bei Abschiebungen aus der Haft heraus sollte die Fristset-
zung gemäß § 59 AufenthG entfallen. Auch wurde berichtet, dass erhebliche Proble-
me bei geplanten Rückführungen von suizidgefährdeten Personen auftreten. Da 
§ 60a Abs. 5 AufenthG bei Personen, die länger als ein Jahr geduldet wurden vor-
schreibt, dass eine Abschiebung einen Monat vorher anzukündigen ist, besteht in 
den Fällen von Suizidgefährdung ein erhebliches Problem, da die Fachärzte oftmals 
eine Suizidhandlung schon bei Ankündigung der Abschiebung für wahrscheinlich hal-
ten. Daher sollte die Vorschrift derart ergänzt werden, dass von einer Ankündigung in 
begründeten Einzelfällen abgesehen werden kann.  

• § 83 Abs. 2 AufenthG - Als Absatz 3 sollte aufgenommen werden: „Gegen die Versa-
gung einer Duldung findet kein Widerspruch statt.“ Die Regelung entspricht § 71 Abs. 
3 AuslG und hat sich durchweg bewährt. Die Beibehaltung der aufschiebenden Wir-
kung des Widerspruchs gegen die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung einer Dul-
dung entfaltet in der Praxis keine positive Wirkung für die Betroffenen, da regelmäßig 
die sofortige Vollziehung der Verfügung angeordnet wird. Die Betroffenen können 
sich daher nur im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Maßnahme 
der Behörde wehren. Diese Möglichkeit steht ihnen auch dann offen, wenn der Wi-
derspruch kraft Gesetz nicht stattfindet. Die jetzige Regelung verursacht lediglich ei-
nen erhöhten Verwaltungsaufwand ohne für die Betroffenen einen rechtlichen Vorteil 
zu gewähren. 

• Ermöglichung von Wohnungsbetretungen ohne richterlichen Beschluss im Zuge von 
Abschiebungen.  

• Schaffung eines Anfechtungsrechts für Behörden bei Vaterschaftsanerkennungen im 
§ 1591–1600e BGB zwecks Eindämmung des Rechtsmissbrauchs. 

• § 25 AufenthG - Schaffung eines großzügigeren Bleiberechtes für Opfer von Men-
schenhandel. Solche Regelungen sollen sich z.B. in Italien und Spanien bewährt ha-
ben. Dieser Vorschlag zu § 25 Abs. 4a – neu – wurde aus dem Sozialbereich vorge-
tragen. 
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• Zu § 37 AufenthG - Zum umfassenden Schutz von Opfern von Zwangsheirat sollte in 
§ 37 das Recht auf Wiederkehr von Ausländern erweitert werden, die als Minderjäh-
rige ihren regelmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatten.  

• Zu § 72 Abs. 2 i. V. m. § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG -  Alleinige Entscheidungszustän-
digkeit des BAMF auch für die Fälle, in denen zuvor kein Asylverfahren durchgeführt 
wurde.  

• § 102 Abs 2 i.V.m. § 26 Abs. 4 AufenthG – Klarstellung zur Anrechenbarkeit von Be-
fugnis- und Duldungszeiten  

Nach der Gesetzesbegründung zu § 102 AufenthG sollen für Personen, die nach In-
krafttreten der neuen Regelungen (erstmals) die Voraussetzungen nach Abschnitt 5 
AufenthG erfüllen, die Rechtsnachteile des alten Rechts behoben werden. Begünstigt 
werden sollen die Personen, die bereits in der Vergangenheit nicht freiwillig ausrei-
sen konnten und insoweit lediglich eine Duldung erhielten. Für sie und nur für sie sol-
len die Nachteile des alten Rechts gegenüber dem neuen Recht beseitigt werden.  

Dafür spricht auch die Gesetzesbegründung zu § 26 Abs. 4 AufenthG selbst, wonach 
Abs. 4 dem § 35 Abs. 1 AuslG entspricht. Auch § 35 AuslG i. V. m. § 30 Abs. 3 und 4 
AuslG setzte voraus, dass der Ausländer unverschuldet an der freiwilligen Ausreise 
gehindert war. 

Eine Besserstellung derjenigen, die aufgrund ihres eigenen Verhaltens weder nach 
altem noch nach neuem Recht einen Aufenthaltstitel bekommen konnten bzw. kön-
nen, war dagegen nicht beabsichtigt.  

 

 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels 
verspätet gestellt? 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

Alle Ausländerbehörden kennen die verspätete Antragstellung. Die überwiegende Mehr-
heit der nordrhein-westfälischen Ausländerbehörden hat jedoch kein Datenmaterial vor-
rätig. In zwei von fünf Regierungsbezirken variiert die Häufigkeit verspätet gestellter An-
träge zwischen 10 und 20 % bzw. zwischen 15 und 80 %. 

Daraus wird deutlich, dass es sich um Schätzwerte handelt. Zu differenzieren ist auch 
nach dem Zeitraum der Verspätung, also einige Tage bis hin zu mehreren Wochen. Eini-
ge Ausländerbehörden verfügen über eine lückenlose Wiedervorlage und laden die Aus-
länder vor Ablauf der Frist vor. 
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Die Verfahrensweisen der Ausländerbehörden sind grundsätzlich nach dem Zeitraum der 
Verspätung gestuft (Ziffer 81.4.2.1 und 81.4.2.3 Vorläufige Anwendungshinweise des 
BMI). Ein einheitlicher Maßstab für die Abstufung ist nicht erkennbar. 

Kurzfristige Überschreitungen führen im Regelfall zur Wiedereinsetzung und Ausstellung 
einer Fiktionsbescheinigung.  

Längere Überschreitungen führen zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens 
(§ 98 AufenthG) bzw. strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens (§ 95 AufenthG). Bei Baga-
telldelikten erfolgt die Festsetzung eines Verwarnungsgeldes nach dem OWiG. In diesen 
Fällen wird eine Bescheinigung ausgestellt, dass der Betroffene einen verspäteten An-
trag auf Erteilung / Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis gestellt hat, grundsätzlich 
ohne die Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit (Ausnahme: ARB 1/80). Der Antrag wird jedoch 
vorrangig bearbeitet. 

Die Aufenthaltserlaubnis wird grundsätzlich nicht verlängert, sondern neu erteilt, ein-
schließlich der höheren Gebühren. 

Bei bestehendem AE-Anspruch, z.B. für Ehegatten, wird für die Dauer der Bearbeitung 
eine Duldung aus rechtlichen Gründen erteilt. 

Längerfristige Unterbrechungszeiten werden entsprechend § 85 AufenthG behandelt. 
Dabei wird zwischen Ausländern zu unterscheiden sein, die sich bereits langjährig hier 
aufhalten und solchen, die illegal einreisen bzw. mit erheblicher Verspätung zur Erwir-
kung eines weiteren Aufenthaltsrechts einen Antrag missbräuchlich stellen. 

 Ob ein gleichmäßiger Vollzug der vorläufigen Anwendungshinweise des BMI erfolgt, 
kann nicht erkannt werden. 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, be-
darfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit 
ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

• Die unbefristete Öffnung des Arbeitsmarktes für Hochqualifizierte aus dem Ausland 
und für ehemalige Green Card Inhaber (vgl. § 46 Abs. 2 BeschV) wird grundsätzlich 
positiv gesehen.  
 
Allerdings sind seit Inkrafttreten des AufenthG keine erkennbaren Änderungen aufge-
treten, weil eine Arbeitsmigration nur in sehr geringem Umfang stattgefunden hat. 
Außer einer bloßen formalen Verfahrensänderung haben die Ausländerbehörden 
insgesamt weder einen positiven, noch einen negativen Steuerungs- und Begren-
zungseffekt in Bezug auf Zuwanderung festgestellt. 
 
Nach der Feststellungen der nordrhein-westfälischen Ausländerbehörden ist aber 
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auch festzuhalten, dass die Mehrzahl der Zuzüge im Rahmen der Familienzusam-
menführung stattfindet und damit eine Vielzahl beruflich gering Qualifizierter zuzieht. 
Eine Steuerungsmöglichkeit besteht insoweit nicht. 
 
„Arbeitserlaubnisse“ werden in großem Maße nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BeschVerfV an 
ungelernte Kräfte erteilt, die ohne ausreichende Deutschkenntnisse eine Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Gründen erhalten.  
 
Selbständige, die mindestens 1 Million Euro investieren und 10 Arbeitsplätze schaf-
fen, sind bisher noch nicht vorstellig geworden.  
 

• Im Rahmen der Tätigkeit der HFK spielt die Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis 
zum Zwecke der Aufnahme einer Arbeit keine große Rolle. 

 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

 

• Sofern sich der Begriff des „One-Stop-Government“ auf die Bearbeitung durch eine Be-
hörde bezieht, ist dies umgesetzt worden. Als erheblichen Nachteil empfinden die Aus-
länderbehörden allerdings den durch die Aufgabenverlagerung entstandenen Arbeits-
mehraufwand (Rechtsschutzverfahren) und die ggf. bei ihnen entstehenden Kosten. Die-
se Folgen waren zu erwarten. 
 
Das „One-stop-Goverment“ ist im Hinblick auf die neuen EU-Staaten nicht durchgehend 
verwirklicht, da in diesen Fällen die Agenturen für Arbeit die Arbeitserlaubnisse erteilen. 
Das führt bei den Ausländern zu Irritationen. 
 
Es wäre wünschenswert, wenn die Zusammenarbeit durch die Einrichtung eines bun-
deseinheitlichen elektronischen Datenverkehrs verbessert würde, da die derzeit noch 
langen Bearbeitungszeiten auf die Beteiligung unterschiedlicher Dienststellen (ARGE, 
Arbeitsvermittler, Zentralstellen usw.) zurückzuführen sind. Da die Zusammenarbeit mit 
den Arbeitsagenturen regional unterschiedlich ist, wurde insbesondere der Wunsch nach 
Informationsveranstaltungen oder Schulungen der Arbeitsagenturen geäußert, um bun-
deseinheitliche Verfahrensweisen sicherzustellen.  

• Die HFK weist darauf hin, dass dort viele Fälle beraten werden, in denen der Familien-
vorstand seine Arbeit im Jahr 2005 aufgrund der Anwendung des § 11 BeschVerfV verlo-
ren hat. Hierdurch werden Integrationsmöglichkeiten der Betroffenen verschlechtert und 
die Belastungen für öffentliche Kassen erhöht. 
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c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

 Da keine Statistik geführt wurde, kann hier keine genaue Anzahl der Nachzugsfälle ge-
nannt werden. Diese dürfte aber nach Aussage der Bezirksregierungen im unteren zwei-
stelligen Bereich liegen.  

 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

Wenn ja, wie oft? 

Auch hier kann mangels Statistik lediglich die den Bezirksregierungen genannte unge-
fähre Anzahl weitergegeben werden. Diese beläuft sich auf 84. 

 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis zur 
Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

 Die hierzu den Bezirksregierungen genannte ungefähre Anzahl beläuft sich allein bei 
zwei von fünf Bezirksregierungen auf 5.224. 

 

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

Da keine Statistik geführt wurde, kann insgesamt nur geschätzt werden, dass ca. 70-80 % 
der beantragten Erlaubnisse erteilt wurden.  

In den bereits zuvor genannten zwei Regierungsbezirken wurden jedenfalls von 5.224 An-
trägen 4.936 positiv beschieden, 288 abgelehnt. 

 

 

3. Studenten  

a)  Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

Nach Auskunft des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW (LDS) gab es 
im Jahr 2004   4.407 ausländische Absolventen (2.200 Bildungsinländer und 2.207 Bil-
dungsausländer). Zahlen für das Jahr 2005 liegen noch nicht vor. 

 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  
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 Auch hier sind keine genauen Zahlenangaben möglich. Die meisten Ausländerbehörden 
haben jedoch keine gravierende Veränderung festgestellt.  

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 

 Von der Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, machen die Ausländerbehörden in un-
terschiedlichem Maße Gebrauch. So reicht die Bandbreite von der mündlichen Belehrung 
über mögliche Folgen bis zum Erlass einer Ordnungsverfügung. Einige Ausländerbehör-
den haben eine Kürzung der SGB II-Leistungen durch den Sozialleistungsträger veran-
lasst, in anderen Fällen hat die ARGE bei verpflichteten Ausländern das ALG II gekürzt. 

Da eine Verpflichtung zu einem Integrationskurs immer auch im öffentlichen Interesse er-
folgt, wird angeregt, die Möglichkeiten einer Sanktionierung zu erweitern. Insbesondere 
sehen die Ausländerbehörden nur unzureichende Möglichkeiten der Sanktionierung in 
den Fällen, in denen ein Rechtsanspruch auf Erteilung/Verlängerung der AE besteht.  

Wegen fehlenden Nachweises des erfolgreichen Abschlusses des Integrationskurses 
wurde bisher noch kein Antrag auf Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach § 9 
Abs. 2 AufenthG abgelehnt, da in aller Regel der Versagungsgrund darin liegt, dass die 
erforderliche Aufenthaltsdauer noch nicht erfüllt wird. 

Zur Verbesserung der derzeit noch nicht in zufriedenstellendem Maß erfolgenden Mittei-
lungen gemäß § 8 Abs. 4 IntV durch die Kursträger hat das BAMF mir mit Schreiben vom 
10.03.2006 zugesagt, diese nochmals auf ihre Mitteilungspflicht hinzuweisen.    

Insgesamt wird von den Ausländerbehörden berichtet, dass der Personenkreis, der einen 
Integrationskurs nicht besuchen will, obwohl er dazu verpflichtet worden ist, sich auch 
von den bestehenden Möglichkeiten, nicht in die Aufenthaltsverfestigung zu gelangen, 
unbeeindruckt zeigt. 

 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 

 Es wird zum Teil bedauert, dass die Prüffrequenz nicht festgelegt wurde.  

So finden derzeit laufende Überprüfungen je nach Fallkonstellation in Abständen von 3 
bis 12 Monaten (also jährlich, halbjährlich, vierteljährlich mit wechselnden Intervallen), 
bzw. regelmäßig pro Kursabschnitt statt.  

Auf jeden Fall erfolgt die Prüfung bei der Bearbeitung des Verlängerungsantrags der 
Aufenthaltserlaubnis. Ob im Anschluss daran jeweils weitere laufende Prüfungen stattfin-
den, blieb offen.  
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 Bei einigen Ausländerbehörden findet die Überprüfung nur im Rahmen eines Verlänge-
rungsantrages für die AE sowie bei der erstmaligen Erteilung einer AE nach § 44 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 AufenthG statt.  

Abschlussbescheinigungen wurden bisher noch in keinem Fall vorgelegt.  

 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-
turen/ARGES) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 Auf-
enthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf Aus-
länder, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind?  

  

Aus Sicht der Ausländerbehörden: 

Hier spiegeln die mir zugegangenen Berichte die regional unterschiedliche Zusammen-
arbeit wieder. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, dass in der ersten Jahreshälfte 
zum Teil große Anlaufschwierigkeiten bestanden, die teilweise durch gemeinsame Be-
sprechungen und Aufbau eines Datenaustauschs abgebaut wurden. So konnte auch die 
Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen gesteigert werden.  

 Einige Behörden berichten von einem funktionierenden Verfahren, in dessen Rahmen 
die Arge der Ausländerbehörde regelmäßig Anregungen übermittelt. Andere Behörden 
teilen mit, dass die Arge nur in sehr geringem Umfang oder gar keinen Gebrauch von 
dieser Möglichkeit macht. Bezogen auf ausländische Arbeitslose werden seitens der Ar-
ge nur wenige Personen zur Teilnahme an einem Integrationskurs angeregt. 

Im einzelnen wurden folgende Kritikpunkte bzw. Verbesserungswünsche an mich heran-
getragen:  

• Verpflichtungen nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 laufen erst an – Ansprechpartner 
in der ARGE sind oft nicht bekannt oder wechseln häufig.  

• Viele Ausländer müssen erst alphabetisiert werden. Das ist innerhalb der 630 Std. 
nicht möglich. Diese Personen werden von den Kursträgern kaum noch aufgenom-
men.  

• Problematisch ist die „freie Angebotswahl“ bei Teilzeitkursen mit sechs Wochen-
stunden, da sich diese Integrationskurse über Jahre erstrecken. Ausländer, die Be-
zieher von Leistungen nach dem SGB II sind, erlernen dann die deutsche Sprache 
erst nach langer Zeit, so dass eine kurzfristige Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt 
nicht möglich ist.  

• Eine Teilnahmeverpflichtung nach § 44 a Abs. 1 Nr. 2a AufenthG kann nur begrün-
det werden, wenn nach § 4 Abs. 3 Integrationskursverordnung ein Kursplatz verfüg-
bar und für den Ausländer zumutbar erreichbar ist. Sofern diese Voraussetzungen 
vorliegen, kann der Ausländer zwischen den Angeboten der Integrationskursträgern 
frei wählen. Eine Zuweisung zu einem Kurs seitens der ABH erfolgt nicht. Die Praxis 
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zeigt, dass es für die Ausländer oft schwierig ist, innerhalb des verfügbaren Ange-
bots ohne gezielte Beratung zu wählen. 

Aus diesem Grunde hat eine ARGE - nach einer hier vorliegenden Information - seit 
Januar 2006 eine Sprachberaterin eingestellt .   

• Nach Auffassung einer Bezirksregierung sollte die Zulassung nach § 44 Abs. 4 Auf-
enthG vom BAMF auf die Ausländerbehörde übertragen werden, da es immer häufi-
ger zu doppelter Bearbeitung kommt, weil die Ausländerbehörden keine Rückmel-
dung bei zugelassenen Ausländern erhalten und die Personen von hier aus ver-
pflichtet werden. Die Ausländer können mit der vom BAMF ausgehändigten vollstän-
digen Kursträger-Liste nichts anfangen.  

• Die Fahrtkosten, die Kosten für Lehrmittel und die Kinderbetreuung stellen ein er-
hebliches Problem dar. Diese Kosten sollten im Einzelfall von der Arge im Rahmen 
der Leistungen übernommen werden. Das bisherige Verfahren ist viel zu bürokra-
tisch und für die Sprachkursteilnehmer und Kursträger unzumutbar.  

• Zahlreiche Verpflichtete aus dem hiesigen Bereich haben bereits vor Monaten ent-
sprechende Anträge gestellt und keine Bewilligung vom BAMF erhalten. Diese Lücke 
wird momentan von der ARGE Märkischer Kreis durch Vorschüsse auf das ALG II 
überbrückt; die schleppende Bearbeitung durch das BAMF führt jedoch mehr und 
mehr zu Schwierigkeiten und zum Unmut der verpflichteten Ausländer, die bereit 
sind, den Integrationskurs zu besuchen, aber bislang keinen Zuschuss vom BAMF 
erhalten haben.  

• Keine Besonderheiten, bzw. Anregung Fahrtkostenzuschüsse im ländlichen Bereich 
zu gewähren. Mit den Jobagenturen wurde  vereinbart, Ausländer über § 44 Abs. 4 
AufenthG in Integrationskursen unterzubringen. 

• Eine Arge regt neben der bestehenden Berechtigung nach der IntV auch die Ver-
pflichtung von EU-Bürgern zur Teilnahme an Integrationskursen an. Sofern die Zu-
ständigkeit für Entscheidungen nach § 44 Abs. 4 AufenthG auf die Ausländerbehör-
den übertragen würde, könnte auch hier viel schneller gehandelt werden.  

• Mit den JobAgenturen wurde vereinbart, dass sie die Leistungsbezieher, für die eine 
Verpflichtung in Betracht kommt, namentlich der Ausländerbehörde bekannt geben 
und deren Teilnahme anregen. Eine etwaige Verpflichtung wird dann seitens der 
Ausländerbehörde geprüft bzw. vorgenommen. 

 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

 

Nur in einem von fünf Regierungsbezirken haben die Ausländerbehörden die Verpflich-
tung zur Teilnahme an Integrationskursen bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit 
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in größerem Umfang ausgesprochen. In den übrigen Regierungsbezirken wurde von die-
ser Möglichkeit nur selten Gebrauch gemacht, z.B. bei Müttern mit kleineren Kindern (da 
in diesen Fällen die Integration der Kinder durch die fehlenden Sprachkenntnisse der El-
tern beeinträchtigt wird). 

 

Wenn ja, in welcher Weise? 

 

In der Regel erfolgt die Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen nach Durch-
führung des Anhörungsverfahrens durch Verwaltungsakt. Teilweise werden auch Berech-
tigungsscheine zur Teilnahme ausgegeben bzw. Bescheinigungen mit Verpflichtungs-
vermerk ausgeteilt. Bei Nichtbefolgung würde ein Verpflichtungsbescheid erteilt. 

Im einzelnen wurden folgende Kritikpunkte bzw. Verbesserungswünsche an mich heran-
getragen:  

• Der Personenkreis, der als besonders integrationsbedürftig anzusehen ist, müsste 
festgelegt werden.  

• Konsequenzen sind auch hier nur im Rahmen von § 44 a Abs. 3 AufenthG bei nicht 
ordnungsgemäßer Teilnahme möglich.  

• Eine Kooperation der Integrationskursträger erfolgt zur Zeit noch nicht in der ge-
wünschten Art und Weise. Nicht selten besteht ein Konkurrenzverhältnis, welches 
sich aus wirtschaftlichen Gründen ergibt.  

• Es hat sich gezeigt, dass die 630 Unterrichtsstunden des Integrationskurses häufig 
nicht ausreichen, um den gesetzlich vorgeschriebenen Abschluss zu erreichen. Das 
unterschiedliche Lerntempo der Kursteilnehmer dürfte dafür ausschlaggebend sein.  

 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

 

Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des § 58a AufenthG werden als zu hoch 
bewertet. Sie konnten noch in keinem Fall mit der erforderlichen Sicherheit bejaht wer-
den. § 58a setzt voraus, dass die von einem Ausländer ausgehende Gefahr bereits un-
mittelbar bevorsteht (auf Tatsachen gestützte Prognose) und mit aller Wahrscheinlichkeit 
in Kürze verwirklicht wird. In Fällen, in denen dies bejaht werden kann, greifen für erste 
Maßnahmen bereits die Regelungen des Polizei- und Ordnungsrechts. Aufenthaltsrecht-
liche Konsequenzen können bereits mit Hilfe des Ausweisungsrechts gezogen werden 
(vgl. § 54 Nr. 5 und 5a AufenthG).  
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Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

Nein, aus den o.g. Gründen. 

 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

Ja. 

 

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Vier 

 

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 

Zwei 

 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

Drei Ausländer sind untergetaucht, einer ist freiwillig ausgereist.  

 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

Hierzu liegen keine Angaben vor. 

 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

Fünf, in allen Fällen entweder auf der Grundlage des § 54 Nr. 5 oder/und 5 a AufenthG. 

 

 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

 

Ein Ausländer wurde nach § 53 Abs. 1 AufenthG auf Grund einer Verurteilung wegen 
Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung in Tateinheit mit zwei Fällen des 
versuchten Totschlags jeweils tateinheitlich mit gefährlicher Körperverletzung, die zu ei-
ner Freiheitsstrafe in Höhe von 10 Jahren führte, ausgewiesen. 
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Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

Siehe oben 

 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 AufenthG 
versagt?  

Hierzu meldeten die nordrhein-westfälischen Ausländerbehörden Fehlanzeige.  

 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

In 5 Fällen wird derzeit noch nach § 54 Nr. 5 und 5a AufenthG geprüft. 

 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG ver-
hängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Praktika-
bilität und Nutzen bewertet. 

Hierzu meldeten die nordrhein-westfälischen Ausländerbehörden Fehlanzeige.  

 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis d) 
AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  

Hierzu liegen bislang keine Erfahrungen vor. 

 

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

Hierzu liegen bislang keine Erfahrungen vor. 

 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identitäts-
täuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 89a Auf-
enthG)?  

 

Bei der überwiegenden Mehrheit der nordrhein-westfälischen Ausländerbehörden liegen 

diesbezüglich noch keine Erfahrungen vor.  Nur eine Ausländerbehörde berichtete über 

gute Erfahrungen mit § 29 AZRG-Visadatei (drei Fällen). 

Hinsichtlich § 49 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG wurde berichtet, dass die deutschen Auslands-

vertretungen bislang nur selten Gebrauch von der Möglichkeit der Feststellung und Si-

cherung der Identität im Rahmen des Visumverfahrens machen. Von einigen Ausländer-
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behörden wird die Wirkung dieses Instruments auch für begrenzt gehalten, da die Einrei-

se in der Regel mit einem Visum für einen Besuchsaufenthalt erfolgen wird, oftmals aus-

gestellt von anderen Schengen-Staaten.  

 

Hinsichtlich der Fundpapierdatenbank liegen noch keine ausreichenden Erkenntnisse 

vor. 

In diesem Zusammenhang wird auch vorgetragen, dass  es für zweckmäßig gehalten 
wird, die sicherheitsrelevanten Anforderungen an Dokumente aller Art anzuheben. Die 
Dienstausweise von Behördenvertretern stehen immer noch auf sicherheitstechnisch 
sehr niedrigem Niveau, so dass z.B. die von Sicherheitsbehörden benutzten Dienstaus-
weise mit einfachen Mitteln hergestellt werden können und von so mancher Behörde 
nicht als unecht erkannt werden würden. 

 

 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind an 
welche Stellen gestellt worden? 

 

Im Jahr 2005 wurden insgesamt 16.769 Anfragen an den Verfassungsschutz NRW ge-
richtet. Erkenntnisse über die Anzahl der Anfragen an die polizeilichen Staatsschutzstel-
len liegen nicht vor.  

 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 

 

Angaben liegen nur von wenigen Ausländerbehörden vor. Ein aussagekräftiger Gesamt-
wert ist daher nicht zu ermitteln. 

 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

  

Weiterer Gesetzgebungsbedarf wird zu folgenden Punkten gesehen: 

• Veränderung der Tatbestandsvoraussetzungen für eine Abschiebungsanordnung 
nach § 58a AufenthG. 

• Festlegung der Notwendigkeit einer Abnahme von Fingerabdrücken schengen-
weit bei Visabeantragung bei allen Problemländern (Schengenvisadatei)  
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• Einrichtung einer Einladerdatei   

• Sanktionierung bewusster Identitätsverschleierung 

• Verbesserung des Informationsaustauschs verwertbarer Daten (die bisherigen 
erhaltenen Informationen sind regelmäßig nicht gerichtsverwertbar).  

 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

  

 Die Regelung des § 25 Abs. 3 AufenthG wird positiv bewertet. Allerdings werden insoweit 
weitere Änderungen des § 10 Abs. 3 AufenthG für erforderlich gehalten.  

  

Alle Bezirksregierungen teilten übereinstimmend mit, dass sich die Praxis wiederholter 
Duldungen im übrigen fortgesetzt hat, da Fälle eines tatsächlich „unverschuldeten Aus-
reisehindernisses“ kaum zu verzeichnen sind.   

Es wird allerdings als schwierig angesehen, Alternativen zur Praxis wiederholter Duldun-
gen zu entwickeln. So würde es z.B. auch nicht als richtig angesehen, wenn die dauer-
hafte Nichtbeachtung einer gesetzlichen Ausreiseverpflichtung oder die schuldhafte Ver-
hinderung einer Abschiebung – regelmäßig – die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach sich zöge. 

Aus Sicht der HFK NRW wurde das Ziel der Abschaffung sog. Kettenduldungen in der 
Praxis des Aufenthaltsgesetzes bisher nicht erreicht. Aus Sicht der HFK NRW haben sich 
durch die Vorschriften des § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG bisher keine spürbaren positiven 
Veränderungen ergeben. Die zum Teil konträre Rechtsprechung zur Anwendung des 
§ 25 Abs. 5 AufenthG mache deutlich, dass der gesetzgeberische Wille bei einer  Über-
arbeitung des Gesetzes klarer zum Ausdruck kommen müsse.  

 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

61.403  (Stand: AZR vom 15.12.2005) 

 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 

Hierzu sind Daten nur teilweise erhoben worden. 
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d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 ver-
längert? 

Hierzu sind Daten nur teilweise erhoben worden. 

 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 

 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für 
die Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG 
(Nebenstehende Anträ-
ge basieren auf Mel-
dungen von 4 der 5 Be-
zirksregierungen)* 

2578 1245 1121 Selbst zu vertretende 
Abschiebungshindernis-
se (freiwillige Ausreise 
möglich; Identitätsver-
schleierung, mangeln-
der Lebensunterhalt 
Straftaten) 

- § 25 Abs. 4 S. 1 Auf-
enthG (Nebenstehende 
Anträge basieren auf Mel-
dungen von 3 der 5 Be-
zirksregierungen)* 

 

557 540 22   
Vollziehbare Ausreise-
pflicht, Daueraufenthalt 
beabsichtigt. 
 

- § 25 Abs. 4 S. 2 Auf-
enthG (Nebenstehende 
Anträge basieren auf 
Meldungen von 2 der 5 
Bezirksregierungen)* 

 

253 280 30 o.A. 

- § 25 Abs. 3 AufenthG 
(Nebenstehende Anträge 
basieren auf Meldungen 
von 3 der 5 Bezirksregie-
rungen)* 

744 731 24  
Kein Abschiebungsver-
bot nach § 60 Abs. 7 
AufenthG , § 11 Abs. 1 
AufenthG 

- § 23 Abs. 1 AufenthG 
(Nebenstehende Anträge 

976 897 1 o.A.  

                                                      
*  Bei den nebenstehenden Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die ABH's in unterschiedlichem Maß 

Daten erhoben und übermittelt haben. Die Zahlen sind damit weder vollständig noch in jedem Fall 
deckungsgleich. 
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basieren auf Meldungen 
von 3 der 5 Bezirksregie-
rungen * 

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige? 
Hierzu sind Daten nur teilweise erhoben worden. 

 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prüfen, 
ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufgewachsene 
Kinder befriedigend gelöst sind. Inwieweit wurde geduldeten Minderjährigen, die in 
Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufent-
haltsgesetz erteilt ? 

 

Belastbare Zahlen liegen nicht vor, da bei der Erhebung nicht nach Lebensalter unter-
schieden wurde. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass von den derzeit geduldeten 
61.403 Personen ein beträchtlicher Anteil minderjährig ist. Deren Situation ist bisher nicht 
befriedigend geregelt. 
 
Geduldeten Minderjährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, kann bisher nur 
dann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn auch die Eltern eine solche erhalten. 
Ein Verschulden der Eltern wird auch den Kindern zugerechnet. Es ist in vielen Fällen 
nur schwer vermittelbar, Kinder, die seit über 10 Jahren in Deutschland leben und die 
sich sozial und schulisch gut integriert haben, in ihre Heimatländer zurückzuschicken, an 
die sie teilweise keine Erinnerung mehr haben oder die sie nie kennen gelernt haben. 
Zur Lösung dieser humanitären Problematik bedarf es daher noch konkreter Regelun-
gen. 

 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen?  
 

Die Härtefallkommission in Nordrhein-Westfalen hat ihre Arbeit im Jahre 2005 unter deut-

lich veränderten Rahmenbedingungen fortgesetzt. Durch Verordnung des Landes NRW 

vom 14.12.2004 (HFKVO) wurde eine Härtefallkommission i.S.d. § 23 a Aufenthaltsge-

setz eingerichtet. Neben Regelungen zum Beratungs- und Beschlussverfahren ist in § 7 

Abs. 1 HFKVO die Delegation der abschließenden Entscheidung über evtl. Ersuchen der 

HFK auf die zuständigen Ausländerbehörden enthalten. Diese Regelungen sollen durch 

eine Evaluierung überprüft werden.  
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Im Laufe des Jahres 2005 hat die Belastung der Mitglieder der Härtefallkommission deut-

lich zugenommen. Im Jahre 2005 wurden 1064 Fälle an die Härtefallkommission heran-

getragen. Hiervon hat die Kommission 668 Fälle beraten und hat zu diesen Fällen ein 

abschließendes Votum abgegeben. In 92 Fällen hat sie ein Ersuchen gemäß § 23 a Auf-

enthG an die zuständige Ausländerbehörde gerichtet.  

 

In 74 Fällen sind die Ausländerbehörden dem Ersuchen der Härtefallkommission durch 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gefolgt. In 14 Fällen haben die Ausländerbehörden 

berichtet, dass sie dem Ersuchen nicht folgen werden. In Nordrhein-Westfalen wurden 

für ca. 300 Personen Aufenthaltserlaubnisse auf der Grundlage des § 23a AufenthG er-

teilt wurden. In 4 Fällen steht die abschließende Entscheidung der Ausländerbehörde 

noch nicht fest. 

 

Die Härtefallkommission sähe es für ihre Arbeit als hilfreich an, wenn der gesetzgeberi-

sche Auftrag des § 23a AufenthG deutlicher umrissen wäre. Aufgrund des Ganges des 

Gesetzgebungsverfahrens erschließt sich der Wille des Gesetzgebers nicht abschlie-

ßend aus der Begründung zum AufenthG.  

 

Aus der Sicht der Härtefallkommission wäre es auch praktikabel, die Entscheidung über 

die Aufenthaltsgewährung in Härtefällen in den Katalog der Vorschriften zur Gewährung 

von Aufenthaltsrechten aus humanitären Gründen aufzunehmen und so in die Zustän-

digkeit der Ausländerbehörde zu übertragen. Den Härtefallkommissionen käme dann, 

wie in der Vergangenheit, empfehlende Kompetenz zu. Ob es hierdurch zu einem  An-

stieg gerichtlicher Überprüfungen dieser Entscheidungen kommen würde, bliebe abzu-

warten. In diesem Zusammenhang sei zu bedenken, dass im ersten Jahr der An-

wendung des AufenthG die Rechtsstreitverfahren zur Anwendung des § 25 Abs.5 

AufenthG so deutlich zugenommen haben, dass eine rechtstechnische Verknüp-

fung der gesetzgeberischen Anliegen aus den §§ 23a und 25 Abs. 5 in einer jus-

tiziablen Norm die Zahl der Verwaltungsstreitverfahren wohl nicht spürbar erhö-

hen würde. Eine entsprechend normierte Härtefallklausel böte die Chance, dass 

sich aus dem Dialog von Verwaltung und Nicht Staatlichen Organisationen sowie 

zu erwartender Rechtsprechung praktikable und akzeptierte Kriterien zur Aufent-

haltsgewährung aus humanitären Gründen entwickeln. Hierzu müsste der ge-

setzgeberische Wille deutlich klarer als bisher zum Ausdruck kommen. Unter Be-
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rücksichtigung der sich aktuell abzeichnenden Rechtsprechung zur Art. 8 EMRK 

würde man sich dieser Aufgabe über kurz oder lang aber ohnehin nicht entziehen 

können. 
 

 Die Bewertungen der Ausländerbehörden sind nicht einheitlich.  

Überwiegend sind die zunächst bestehenden Befürchtungen nicht eingetreten. Die Här-

tefallkommission hat nach Erfahrung der Ausländerbehörden mit dem erforderlichen Fin-

gerspitzengefühl gehandelt. Manche Härtefälle konnten bisher nur durch positive Ersu-

chen der Härtefallkommission gelöst werden. Insofern wird die Tätigkeit weitestgehend 

als positiv gewertet. Wahrscheinlich aufgrund der gehäuften Eingaben konnte zuletzt ei-

ne sehr lange Vorlaufzeit beobachtet werden.  

 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

Im Jahr 2005 wurden der Härtefallkommission 1064 Fälle zur Entscheidung zugeleitet.  

Diese wurden durch Anwälte, die Ausländer selbst, das Diakonische Werk, kirchliche o-

der politische Organisationen, Bevollmächtigte und sonstige Dritte herangetragen.  

 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen Per-
sonen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a Auf-
enthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

 

aa)  der Härtefallkommission ? 

In 92 Fällen durch Ersuchen, in 29 Fällen durch Empfehlungen an die Ausländerbehör-
den.  

 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  

In NRW 74 (von den Ersuchen und Empfehlungen der Härtefallkommission) durch die 
örtliche Ausländerbehörde. 

 

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

14 Empfehlungen wurden abgelehnt, 4 Entscheidungen sind derzeit offen. 
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l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

  

Eine Vielzahl der Ausländerbehörden hält Änderungen für erforderlich. Insbesondere 
wird eine Ausweitung der Möglichkeiten für die tatsächliche Durchsetzung und Durch-
setzbarkeit der Ausreisepflicht für notwendig gehalten. 

 Zur Zeit fehlt es an einer rechtlichen Handhabe, Personen, die ihre Herkunft verschwei-
gen und die Beschaffung von Identitätsnachweisen/Pässen ver-/behindern zu sanktionie-
ren. Eine Verschärfung der Straftatbestände wäre daher angezeigt. 

Die Meldepflicht aller öffentlichen Stellen nach § 87 AufenthG und die Strafbarkeit ge-
mäß § 96 Abs. 1 AufenthG wird aus dem Sozial- und Schulbereich problematisiert. (vgl. 
auch die Vorschläge der Süßmuth-Kommission vom Juli 2001) 

 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 

Verlässliche statistische Werte für NRW liegen nicht vor.  

Die Bezirksregierungen berichten, dass bei mindestens 30% aller Fälle von vornherein 
der Verdacht auf Vorliegen einer Scheinehe bestehe und dies mit zunehmender Ten-
denz. 

 Beobachtet wurde: 

• Immer mehr deutsche Staatsangehörige scheinen die Ehe zur Erlangung eines Auf-

enthaltsrechts für befreundete oder verwandte Ausländer zu nutzen. Hierbei liegen 

keine Erkenntnisse vor, ob es sich um erst seit kurzem eingebürgerte Personen han-

delt. Es scheint jedoch eine Tendenz zu geben, dass Migranten weiteren Menschen 

aus ihrem Herkunftsland eine Zuwanderung über Kapitel 2 Abschnitt 6 ermöglichen 

(auch über „Scheinlebenspartnerschaften“, „Scheinvaterschaften“ und „Adoptionen“). 

Nicht selten wird nach Erhalt eines verfestigten eigenständigen Aufenthaltsrechts der 

eigentliche Lebenspartner aus dem Ausland nachgeholt, der nach (erneuter) Ehe-

schließung einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis hat. 

• Eine Verschärfung dieser Problematik ist seit der Senkung der sog. Ehebestandszeit 

auf 2 Jahre zu beobachten. 
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b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

Verlässliche Daten liegen nicht vor. 

Ein gerichtsfester Nachweis ist selten zu führen. 

 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit Al-
tersangabe der Betroffenen) 

Verlässliche Daten liegen nicht vor.  

In den wenigen festgehaltenen Fällen waren die Ehegatten 16 und 17 Jahre alt. 

 

 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? Wie 
viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

Verlässliche Daten liegen nicht vor. Es gibt kaum gesicherte Erkenntnisse über 
Zwangsehen, da die Betroffenen aus Angst vor Repressalien der Familie schweigen.  

 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde und 
bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für die 
Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

Verlässliche Daten liegen nicht vor.  

In einem Bezirk konnte in 8 von 70 Fällen vermutet werden, dass die Ausreise im Zu-
sammenhang mit einer Zwangsehe stand. 

 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

Am 15.12.2005 hielten sich in Nordrhein-Westfalen 61.403 ausreisepflichtige Personen 

auf. Wie viele davon bereits zum 1.1.2005 ausreisepflichtig waren, lässt sich nicht ermit-

teln. 
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b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

Verlässliche Daten liegen nicht vor.  

 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

Bislang gibt es in NRW keine Ausreiseeinrichtungen. Die Mehrheit der Ausländerbehör-

den befürwortet allerdings ihre Einrichtung, um den Druck auf vollziehbar Ausreisepflich-

tige zu erhöhen. 

 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 -- 

  

Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

Nein  

 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 Im Jahr 2005 wurden 4.069 Personen auf dem Luftweg abgeschoben.  

 Über die Zahl der Landabschiebungen liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor; sie 
dürfte aber kaum über 500 liegen.   

 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer zu-
friedenstellend? 

 Die Zusammenarbeit der Ausländerbehörden mit dem BAMF ist nach Aussage aller Be-

zirksregierungen zufriedenstellend bis sehr gut; die Bearbeitungsdauer und auch die 

Qualität der Stellungnahmen werden allerdings sehr unterschiedlich bewertet. In diesem 

Zusammenhang bleiben Gerichtsentscheidungen noch abzuwarten. 

Die Bearbeitungsdauer der Widerrufsverfahren z. B. Irak. und die Klageverfahren beim 

Verwaltungsgericht erscheinen als zu lang. Außerdem werden Rechtskraftmitteilungen 

nicht immer sofort an die ABH gegeben.  
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Auch die telefonische Erreichbarkeit für evtl. Nachfragen soll unzureichend sein. 

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn es baldmöglichst einen elektronischen 

Datenaustausch bezüglich der Meldungen zu den Integrationskursen gäbe. 

  

 Im Rahmen der Zusammenarbeit des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen & 

Integration NRW (MGFFI)  und der Bundesebene mit der ArgeFlü sowie darüber hinaus 

ist eine gute Kooperation entwickelt worden. Im Rahmen gegenseitiger Besuche bis hin 

zu den Hausspitzen hat man sich über integrationspolitische Ziele und Ansätze informiert 

und eine konkrete Zusammenarbeit vereinbart. Auch zu den Referaten im Bundesamt, 

die in der wissenschaftlichen Begleitforschung aktiv sind, wurden gute Arbeitsbeziehun-

gen aufgebaut. Das Bundesamt ist durch einen Regionalkoordinator als ständiges Mit-

glied der im MGFFI eingerichteten AG Integrationskurse – nun „Arbeitskreis Erstintegra-

tion“ – vertreten. 

 

Auch die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt und der Landesstelle Unna-

Massen verläuft aus Sicht der Landesstelle kollegial und reibungslos. In enger Koopera-

tion mit den zuständigen Regionalkoordinatoren des Bundesamtes und den Sprachkurs-

trägern werden in Unna-Massen Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz 

durchgeführt, an denen in Absprache mit dem Bundesamt vor allem auch Personen teil-

nehmen, die in Kommunen und Kreise weitergeleitet werden, in denen nur eine einge-

schränkte Versorgungslage mit Integrationskursen vorzufinden ist. Die Landesstelle ak-

quiriert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und koordiniert das Geschehen mit den Re-

gionalkoordinatoren und den Sprachkursträgern. Diese Kooperation läuft bisher sehr gut. 

Der vorherrschende Eindruck ist, dass es dem Bundesamt gut gelungen ist, sich sowohl 

organisatorisch als auch inhaltlich auf die neuen Aufgaben, die ihm durch das Zuwande-

rungsgesetz zugekommen sind, einzustellen. 

 

Aufgrund der Bindungen aus dem Asylverfahrensgesetz hat die Härtefallkommission kei-

nen Einfluss auf die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.  

 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  
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Die Ausführungen der Ausländerämter zu diesem Punkt sind sehr unterschiedlich. So be-

richten drei von fünf Bezirksregierungen von überwiegend positiven Erfahrungen. Zwei 

Bezirksregierungen teilten mit, dass sich die Zusammenarbeit gelegentlich schwierig 

gestaltet, weil das Bundesamt nicht leistbare Ermittlungen erwartet oder die Ausländer-

behörde auffordert, eigenständige Gutachten (z.B. beim Institut für Afrikakunde) einzu-

fordern. Teilweise wird die Bearbeitungszeit und die Qualität der Stellungnahmen be-

mängelt.  

Es wird grundsätzlich für sinnvoll erachtet, sich der Sachkunde des BAMF zu bedienen. 

 

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 Die Ausländerbehörden sehen folgende Optimierungsmöglichkeiten: 

• Verkürzung der Verfahrensdauer und zügige Weiterleitung von Rechtskraftmitteilun-
gen 

• Kontinuität der Regionalkoordinatoren und des Zuständigkeitszuschnitts 

• Begründung der Entscheidungszuständigkeit des BAMF für die Feststellung ziel-
staatsbezogener Abschiebungshindernisse und –verbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 
AufenthG auch für die Fälle, in denen zuvor kein Asylverfahren durchgeführt wurde.  

• Änderung der Praxis des  Bundesamtes, eine Überprüfung gemäß § 26 Abs. 3 Auf-
enthG i.V.m. § 73 Abs. 2a AsylverfG grundsätzlich erst nach drei Jahren durchzufüh-
ren. 

• Absehen von der Forderung des Bundesamtes, dass die ABH vor Prüfung, ob ein 
Widerrufsverfahren eingeleitet wird, erklären muss, ob eine Aufenthaltsbeendigung 
vorgesehen ist. 

• Erstellen eines Anforderungskatalogs bezüglich der Unterlagen, die nach Auffassung 
des BAMF für die Stellungnahme unabdingbar sind. 

• Erstellung zeitnaher Gutachten durch das BAMF (wegen der dort vorhandenen 
Fachkompetenz). 

 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

Ja, allerdings klären die Anwendungshinweise in vielen Bereichen leider nicht die eigent-
lichen Fragen (z.B. nur Wiederholung des Gesetzeswortlauts).  
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b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

Das Land NRW erstellte keine über die in den vAH hinausgehenden Anwendungshilfen. 
Einzelfragen wurden per Erlass geregelt oder im Rahmen der hier eingerichteten AG 
Zuwanderung geklärt. 

 

11. - Keine an die Länder gerichtete Frage - 

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und 
den Trägern der Migrationserstberatung? 

 

 

 

- Aus Sicht der Ausländerbehörden: 

Die praktizierten Verfahrensweisen sind regional sehr unterschiedlich bzw. abhängig von 

der jeweiligen Organisationsform. 

Während bei einigen Behörden ein guter Kontakt besteht, der durch regelmäßigen Infor-

mationsaustausch, Dienstbesprechungen, abgestimmte Internetauftritte oder Info-

Aushänge etc. geprägt ist, berichten andere ABH`en von Problemen bzw. fehlender 

Kommunikation. 

 

Im Detail sind noch folgende Probleme (auch bei den Ausländerbehörden) zu bewälti-
gen: 

• die Kontakte auf der Arbeitsebene müssen ausgebaut werden 

• die Schnittstelle zu den Sprachkursträgern muss neu definiert werden  

• die Datenübermittlung muss ermöglicht bzw. vereinfacht werden, eine enge Anbin-
dung des BAMF ist notwendig 

• die Migrationserstberatungsstellen hätten gerne die Anschriften der Neuzuwanderer. 
Hier werden noch datenschutzrechtliche Probleme gesehen. 

 

- Aus Sicht der Migrationserstberatungsstellen (MEB): 
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 Die MEB pflegen intensiv den Kontakt zu den Ausländerbehörden, wobei die Form der 
Einbindung und der Kooperation von einem zum anderen Standort sehr unterschiedlich 
ist. An vielen Standorten haben sich in den letzten Jahren verlässliche Kooperationsfor-
men etabliert, innerhalb derer eine ständige Reflexion mit dem Ziel stattfindet, die Ar-
beitsvorgehensweisen zu optimieren. Vereinzelt wurde die Kooperationsbereitschaft der 
Ausländerbehörden allerdings als verbesserungswürdig bezeichnet, weil bei einigen kei-
ne Migrationserstberatungen stattfinden. 

Die Datenweitergabe über Zuzüge von Neuzuwanderern läuft sehr unterschiedlich. In 
den wenigsten Fällen werden die MEB hierüber informiert. Allerdings sind alle Auslän-
derbehörden bereit, Flyer der MEB an Neuzuwanderer zu verteilen bzw. auszulegen. 
Hier wäre es für eine schnelle Kontaktaufnahme der MEB zu Neuzuwanderern hilfreich, 
wenn grundsätzlich ein Verfahren gefunden würde, das es - unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen - ermöglicht, Daten der Zuwanderer unmittelbar den 
MEB zur Verfügung zu stellen. 

Als hilfreich haben sich gemeinsame Informationsveranstaltungen erwiesen, bei denen 
die Ausländerbehörden alle Neuzuwanderer unter Einbeziehung der MEB einladen; hier-
durch wird eine erste Kontaktaufnahme sichergestellt. 

 
- Aus Sicht der Verbandsgruppe Arbeiterwohlfahrt: 
 
Die Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden wird unterschiedlich bewertet, was sich 
an den nachstehend aufgeführten Beispielen verdeutlicht: 

 
• In einigen Fällen werden den vor Ort in der MEB tätigen Verbänden durch die 

Ausländerbehörde Büroräume zur Verfügung gestellt, so dass die Zuwanderer 
auf kürzestem Wege Zugang zur Migrationserstberatung haben. 

• Örtlich stattfindende Integrationskonferenzen finden oftmals unter Beteiligung der 
Ausländerbehörde statt. 

• Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen die Kooperation als eher "schleppend" 
empfunden wird. Die Teilnahme an den örtlichen Integrationskonferenzen konnte 
bisher nicht erreicht werden. Die von den Trägern der MEB gemeinsam heraus-
gegebenen Flyer werden in der Ausländerbehörde ausgelegt bzw. auch von dort 
aus verteilt. 

• In einem weiteren Fall liegen die Flyer aus. Eine weitergehende strukturierte Zu-
sammenarbeit findet derzeit jedoch noch nicht statt. Die Kommune wird eine Cle-
aringstelle (Trägerschaft liegt im 2-Jahres-Rhythmus bei einem Wohlfahrtsver-
band) finanzieren. Aufgabe dieser Clearingstelle wird sein, die Bedarfe der Zu-
wanderer und die entsprechenden örtlichen Angebote "zusammenzubringen" 
(Scharnier zwischen Ausländerbehörde, Zuwanderern und örtlichen Angeboten). 

• Darüber hinaus wurde an einem Standort ein neues Ressort "Zuwanderer und In-
tegration" geschaffen. Hier findet ein erster Klärungsprozess statt sowie die Wei-
terleitung an die MEB der Verbände. Die MEB nehmen erst dann Kontakt zur 
Ausländerbehörde auf, wenn seitens der Zuwanderer Bedarf dazu besteht. 
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• Die Weitergabe von Zuzugszahlen durch die Ausländerbehörde an die MEB ist 
als "gut" bis "gar nicht" einzustufen. 

 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die Bera-
tungsstellen der MEB verwiesen? 

Es liegen keine Erhebungen vor.    

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in dem vg. Zeitraum mind. 3000 Per-
sonen an die Beratungsstellen verwiesen wurden.  

 

 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen?  

 

-Aus Sicht der Ausländerbehörden: 

Eine sinnvolle Beratung kann nur durch Freiwilligkeit und entsprechende Überzeugungs-
kraft der Erstberatungseinrichtungen erfolgen. Es handelt sich nicht nur um eine Bera-
tungstätigkeit zum Ausfüllen von Vordrucken, sondern um Lebensberatungen, Lotsen-
funktion in die Aufnahmegesellschaft hinein. Hier ist vielmehr eine Überzeugungsarbeit 
durch weitere Gespräche sinnvoll. 

Um eine Sanktionierung zu ermöglichen, müsste die Migrationserstberatung verpflich-
tend sein. Solange diese als Angebot gestaltet ist, dürfte bei einem Verzicht auf die Bera-
tung eine Sanktionierung nicht in Frage kommen.  Allerdings erscheint auch im Fall vor-
handener Sanktionsmöglichkeiten fraglich, ob der zu erwartende Erfolg den Aufwand 
rechtfertigt. 

 

- Aus Sicht des MGFFI:   

 

Stellungnahmen der Träger der Migrationserstberatung verdeutlichten, dass die Bera-
tung nach dem Freiwilligkeitsprinzip erfolgten sollte und Sanktionen nicht befürwortet 
werden.  

Es wäre allerdings hilfreich, wenn alle Beteiligten (z.B. Integrationskursträger, Auslän-
derbehörden, Argen) den Neuzuwanderern deutlich machen würden, dass eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Migrationserstberatung einen unverzichtbaren Bestandteil der ge-
samten Integrationsbemühungen darstellt. Verpflichtende Elemente zwischen der Migra-
tionserstberatung und den Neuzuwanderern können die Arbeit und das Erreichen der in 
diesem Bereich festgelegten Ziele erleichtern. Positive Anreize wie z. Bsp. die Reduzie-
rung des Teilnehmerbeitrages für den Sprachkursbereich oder den Besuch einer ande-
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ren Maßnahme könnten eine Form sein, um Klienten für eine verlässliche Kooperation 
bei der Migrationserstberatung zu gewinnen. 

Ein relativ hohes Maß an Verbindlichkeit über Absprachen zwischen MEB und Neuzu-
wanderer wird bereits durch die Anwendung des Case Managements hergestellt. 

 

 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 

a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 
für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

 

 Bei dem weitaus überwiegenden Teil der Kommunen erfolgt die Anmeldungen in den 
Bürgerbüros/Meldebehörden, wo die Angaben zur Freizügigkeit gemacht werden. Es 
werden Kopien der Ausweisdokumente erstellt und die Unterlagen der Ausländerbehörde 
zugeleitet. Diese prüft und sendet die Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht den Uni-
onsbürgern zu bzw. bittet diese um Nachreichung von Unterlagen und ggf. um Vorspra-
che. Vereinzelt ist die Meldestelle für EU-Bürger weiterhin bei der ABH angesiedelt. 

 Die Praxis hat gezeigt, dass in vielen Fällen weiterhin eine Vorsprache bei der Auslän-
derbehörde erforderlich ist, weil bei der Anmeldung gegenüber der Meldebehörde keine 
ausreichenden Angaben zur Freizügigkeit gemacht wurden bzw. die Sachbearbei-
ter/Innen der Meldebehörden meist keine verlässlichen Auskünfte zum Freizügigkeitsge-
setz erteilen können. 

 

 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 Die Ausländerbehörden bewerten das neue Verfahren sehr unterschiedlich.  

So wird einerseits eine Vereinfachung des Verfahrens durch die Regelung des § 2 Abs. 5 
FreizügG/EU gesehen, da nach einem 5-jährigen rechtmäßigen Aufenthalt das Recht auf 
Einreise und Aufenthalt ohne Vorliegen von Freizügigkeitsvoraussetzungen weiter be-
steht und dadurch in vielen Fällen ein erheblicher Prüfungsaufwand entfällt. 

Andererseits wird beklagt, dass die neue Freiheit insbesondere durch Angehörige der 
neu beigetretenen osteuropäischen Staaten vermehrt missbraucht wird (Dokumenten-
missbrauch, Scheinselbständigkeit). Teilweise wird befürchtet, dass sich die Miss-
brauchssituation mit dem Beitritt von Rumänien oder Bulgarien noch verschärfen könnte.  

Andere geben zu bedenken, dass auch Personen mit terroristischem Hintergrund mittels 
gefälschter EU-Ausweise erleichtert einreisen können. 
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 Auch hat sich das ausländerrechtliche Verfahren nicht vereinfacht, weil der Prüfaufwand  
weiterhin besteht und zusätzlich in vielen Fällen Unterlagen nachgefordert werden müs-
sen.  

Die in Rede stehenden Bescheinigungen sehen Angaben zur Wohnung (Wohnort, Stra-
ße) des Ausländers vor. Konsequent umgesetzt bedeutet das, dass bei jedem Umzug je-
der einzelnen Person von Amts wegen eine neue Bescheinigung auszustellen ist.  

Die Bescheinigungen sollten zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands so gestal-
tet werden, dass Einträge wie Wohnort, Straße etc. entfallen.  

Darüber hinaus kann ein Großteil der Freizügigkeitsbescheinigungen postalisch nicht zu-
gestellt werden, da durch die Änderung des Meldegesetzes keine Unterschrift des Ver-
mieters mehr erforderlich ist und häufig Scheinadressen angegeben werden.  

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass viele Unionsbürger mit der Form der Freizü-
gigkeitsbescheinigung sehr unzufrieden sind, da sie grundsätzlich ein weiteres Identi-
tätspapier (Pass oder Personalausweis) mitführen müssen. Mit dem EU-Ausweis war der 
Nachweis des rechtmäßigen Aufenthaltes einfacher. 

 

Das Verfahren ist für Ausländer unbefriedigend, wenn Unterlagen, die im Bürgeramt vor-
gelegt wurden, von der Ausländerbehörde nochmals angefordert werden. Fragen, die 
bisher mündlich bei der Vorsprache in der Ausländerbehörde beantwortet werden konn-
ten, müssen jetzt schriftlich geklärt werden . 

 

Ehegatten Deutscher, die nicht mehr mit diesen in ehelicher Lebensgemeinschaft leben, 
sind gegenüber den Ehegatten eines EU-Staatsangehörigen benachteiligt.  

Wer ist zum Beispiel als Unionsbürger Empfänger von Dienstleistungen (Katalog?).  

Erschwerend kommt hinzu, dass das FreizügG/EU rechtlich keine zeitliche Befristung der 
Freizügigkeitsbescheinigung kennt, die Bescheinigung normalerweise immer unbefristet 
auszustellen ist. 

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis gehand-
habt? 

  

Bereits vorhandene Akten von Unionsbürgern, die vor dem 01.01.2005 eingereist sind, 
bleiben in der Regel bestehen. Für neueingereiste EU-Bürger wird in der Regel ein weni-
ge Blätter umfassender Vorgang mit den wesentlichen Dokumenten (Passkopie, Be-
schäftigungsnachweis und Kopie der Freizügigkeitsbescheinigung) angelegt. 
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Der Verzicht auf eine Ausländerakte in Papierform hat sich nach Aussage einer Bezirks-
regierung im Probeverfahren nicht bewährt.  

  

  

d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die Aus-
reisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung entsteht, in 
der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

  

Soweit hier bereits Erfahrungen bestehen, wird die Regelung als erhebliche Erschwernis 
empfunden.  

Für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung ist nach der aktuellen Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 3. August 2004, Az.: 1 C 30/02) der Zeitpunkt der 
letzten mündlichen Verhandlung entscheidend; neue Tatsachen, die für die Feststel-
lungsentscheidung relevant sind, müssen berücksichtigt werden. Die aktuelle Gefähr-
dung eines Grundinteresses der Gesellschaft durch den Unionsbürger dürfte bei mehr-
monatiger Verfahrensdauer, in der sich die von der Ausländerbehörde prognostizierte 
Gefahr nicht realisiert hat, immer schwerer zu begründen sein.  

  

 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung von 
Identitätspapieren? 

  

 Der Kenntnisstand ist hier recht unterschiedlich.  Einige Kommunen beschäftigen ehema-
lige Ausländerbehördenmitarbeiter mit entsprechenden Vorkenntnissen bei den Melde-
stellen, andere veranlassen –teils grundsätzlich, teils nur bei Fälschungsverdacht- eine 
Prüfung durch die Ausländerbehörde oder Kriminalpolizei. Grundsätzlich wird jedoch 
Schulungsbedarf gesehen. Einige wenige – große - Behörden haben eigene Schulungen 
durchgeführt. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Meldebehörden in einer Vielzahl von Fäl-
len nicht in der Lage sind, Identitätspapiere zu prüfen und dem Missbrauch Vorschub zu 
leisten. 

Zudem wurde mitgeteilt, dass Totalfälschungen überwiegend bei EU-Pässen festgestellt 
wurden.  

  

 

III. Asylverfahrensgesetz 

1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 
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a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem Bun-
desamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

  

 Anzeigen sind weitgehend erfolgt. 

 

b) Wenn nein, warum nicht?  

 

Wurden keine Anzeigen an das BAMF gerichtet, so lag dies an der Rechtsunsicherheit 
wegen vorliegender Rechtsprechung zu der Problematik (Anwendbarkeit des § 14a       
AsylVfG auf diesen Personenkreis wird von der Rechtsprechung verneint). 

 

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 

Eine vollständige statistische Erfassung ist nicht erfolgt. Bekannt geworden sind 505 Fäl-
le. 

 

d) Wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 

Keine Prognose möglich.  

 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Ausübung 
einer Beschäftigung erlaubt?  

Keine Angaben vorhanden. 

 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

Keine Angaben vorhanden. 

Ablehnungen wurden überwiegend begründet mit 

- fehlender Zustimmung der Bundesagentur 

- § 11 BeschVerfV (weil  aus Gründen, die von den Ausländern zu vertreten sind, Ab-
schiebungen nicht vollzogen werden können) 
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3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 AsylVfG ge-
macht?   

 

 Es fehlen Mitteilungspflichten zwischen Einbürgerungsbehörde und BAMF. Ob ein Wider-
ruf oder die Rücknahme der Asylberechtigung beabsichtigt ist, wird lediglich den Auslän-
derbehörden, nicht aber den Einbürgerungsbehörden mitgeteilt. Die Einbürgerungsbe-
hörden hingegen melden aktuell jede erfolgte Einbürgerung eines Asylberechtigten an 
das BAMF. 

Bis zur Bestandskraft des Widerrufs oder der Rücknahme entfällt für Einbürgerungsver-
fahren die Verbindlichkeit der Entscheidung über den Asylantrag. Da bei jedem Einbür-
gerungsantrag die Stellungnahme der Ausländerbehörde eingeholt wird, würde die ABH, 
wenn ein Widerruf oder eine Rücknahme bekannt ist, dies der Einbürgerungsbehörde 
mitteilen.  

Zeitweise stellten Asylberechtigte, gegen die ein Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren 
eingeleitet worden ist, verstärkt Einbürgerungsanträge. Dies ist mittlerweile nicht mehr 
so. 

Beim einem Kreis sieht man Probleme parallel mit dem Widerruf der Anerkennung als 
Asylberechtigter (großes und kleines Asyl) schon die erteilte Aufenthaltserlaubnis zu wi-
derrufen, da der Ausgang des Widerrufsverfahrens gem. § 73 AsylVfG ja ungewiss ist.  
Außerdem dauern die Widerrufsverfahren bei Klageeinlegung bis zu mehreren Jahren. 
Wie sich zukünftig die automatische Überprüfung der Asylberechtigung nach 3 Jahren 
auswirkt kann jetzt noch nicht abgesehen werden. 

 
 Teilweise wurde berichtet, soweit ein Widerruf- oder Rücknahmeverfahren während ei-

nes laufenden Einbürgerungsverfahrens bekannt werde, setzen die Einbürgerungsbe-

hörden das Einbürgerungsverfahren zumindest hinsichtlich der Befreiung von der Durch-

führung eines Entlassungsverfahrens aus. Die Ausländerbehörde prüft dann, ob unab-

hängig von § 73 AsylVfG ein rechtmäßiger Inlandsaufenthalt vorliegt. Ist dies der Fall, 

wird das Einbürgerungsverfahren auf Wunsch des Antragstellers mit der Maßgabe fort-

geführt, dass die Einbürgerung unter Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit erfolgt. 
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b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

Im Rahmen der Beratung von Einbürgerungsinteressierten die als Asylberechtigte aner-
kannt sind, wird auf die erforderliche Anfrage an das BAMF und die evtl. Folgen einer 
Rücknahme der Asylanerkennung hingewiesen. Dies führt bei den Betreffenden, soweit 
diese dass Ausmaß der Folgen nachvollziehen können, zu Unverständnis. 

Es ist auch zu beobachten, dass bisher anerkannte Asylberechtigte, sobald diese über 
das laufende Widerrufsverfahren oder dem Ausgang des Verfahrens informiert sind, sich 
vermehrt über die Möglichkeit einer Einbürgerung beraten lassen, um ggfls. die Beschaf-
fung von Nationalpässen und den Kontakt mit den Heimatbehörden zu vermeiden. 

Zu beobachten ist grundsätzlich, dass die Beantwortung der hiesigen Anfragen an das 
BAMF, ob ein Widerrufsverfahren läuft oder dieses beabsichtigt ist, von dort nur sehr 
schleppend, meist erst nach Erinnerung, beantwortet werden. 

Aus einem Bezirk wurde berichtet, dass in zwei Fällen die Asylanerkennung widerrufen 
wurde. 

Bei beiden Fällen handelte es sich um serbisch-montenegrinische Staatsangehörige 
(nach eigenen Angaben Kosovo-Albaner). Diese sind nun im Besitz gültiger Nationalpäs-
se, was insbesondere bei diesem Personenkreis zeigt, dass die Ausstellung von Natio-
nalpässen grundsätzlich möglich ist. 

Als Problem wird auch die Dauer des Verfahrens angesehen, da die Einbürgerung i.d.R. 
bis zur Bestandskraft des Widerrufs oder der Rücknahme ausgesetzt wird. Problematisch 
ist die Entscheidung bei einer Anspruchseinbürgerung, welche Wartezeiten hier akzep-
tabel sind.  

Die abschließende Bearbeitung der Anträge verzögert sich zum Teil erheblich, da die 
Bewerber nicht einsehen, dass ein Entlassungsverfahren durchzuführen ist. 

Ebenfalls problematisch ist die Zuordnung auf die Außenstellen des BAMF. Hier emp-
fiehlt sich die Einrichtung einer zentralen Ansprechstelle. 

Das Bundesamt vertritt die Rechtsmeinung, dass erst die Entscheidungen, die ab 
01.01.2005 ergangen sind, von der Regelung erfasst werden. 

 

 Ein größeres Problem stellten in der Vergangenheit die Einbürgerungsbewerber aus dem 
Kosovo dar. Sie mussten ein Entlassungsverfahren betreiben, dass in der Regel nicht er-
folgreich war. Erst ein Erlass Mitte des Jahres 2005 erlaubte dann auch die Einbürgung 
ohne Entlassung. 

Teilweise führte die grundsätzliche Rückstellung, dass heißt keine Einbürgerung unter 
Hinnahme von Mehrstaatigkeit, zu größerer Unruhe bei den betroffenen Personen. 

Positiv wird von den Einbürgerungsbehörden bewertet, dass durch die Aussetzung von 
Einbürgerungen die geplanten Rückführungsmaßnahme der Ausländerbehörden nicht 
mehr konterkariert werden. 
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IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 

a)  Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 StAG gesetzlich vorgeschriebe-
nen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor Einbürgerun? 
 
Da die nunmehr gesetzlich vorgeschriebene Regelanfrage bei den Verfassungsschutz-
behörden bereits vor dem In-Kraft-Treten des ZuwG in NRW praktiziert worden ist, sind 
abweichende Erfahrungen nicht  zu verzeichnen. 

 Es wird angefragt bei der Dienststelle Bundeszentralregister (BZR), den zuständigen 
Kreispolizeibehörden in NRW und der Verfassungsschutzbehörde NRW. 
 
Über die Fallzahlen der Informationsübermittlungen des BZR und der Kreispolizeibehör-
den werden keine zentralen Statistiken geführt, so dass hierüber keine Angaben vorlie-
gen. 
 
Im Jahre 2005 betrug die Zahl der Erkenntnisermittlungen des Verfassungsschutzes 172. 
 
Im gleichen Zeitraum haben Informationen des Verfassungsschutzes in 51 Fällen zum 
Einbürgerungsausschluss und in 17 Fällen zur Rücknahme des Einbürgerungsantrags 
geführt.  
Hier liegen keine Informationen darüber vor, ob und in welchen Fällen Informationen aus 
dem BZR bzw. von den Kreispolizeibehörden zum Einbürgerungsausschluss geführt ha-
ben. 
 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prü-
fung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

 Es sind keine Auswirkungen festzustellen. 

 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 

a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheini-
gungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit der 
Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

Nachdem die Zuständigkeiten für die Ausstellung der Bescheinigungen nach § 15 BVFG 
auf das Bundesverwaltungsamt verlagert worden sind, beschränken sich die verbliebe-
nen Restzuständigkeiten der kommunalen Vertriebenenämter im Wesentlichen auf die 
Abwicklung von sog. Altfällen nach § 15 Absatz 1 und 2 BVFG, die Ausstellung von 
Zweitschriften im Sinne von § 15 Absatz 3 BVFG und die Feststellung im Sinne von 
§ 100 Absatz 2 Satz 3 BVFG. Hinzu kommen Amtshilfeersuchen des Bundesverwal-
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tungsamtes durch Aktenübersendung. Zum Teil werden die Vertriebenenstellen auch 
noch als erste Anlaufstelle bei Fragen der Erstintegration, Informationsbeschaffung, 
Wohnraumsuche und Beratung genutzt.  

Die Arbeitsweise des Bundesverwaltungsamtes wird weitgehend als zufriedenstellend 
bewertet.  

Die Vertriebenenbehörden empfinden die Zuständigkeitsverlagerung zumeist als Ar-
beitsersparnis. Tatsächlich hat sich der Verwaltungsaufwand vor Ort reduziert. Der Per-
sonalaufwand in diesem Bereich konnte deshalb verringert werden bzw. wird zukünftig 
verringert. Zum Teil wurde die Arbeit der Vertriebenenstellen bereits fast auf Null redu-
ziert und die Beschäftigten mit neuen Aufgaben betraut.  

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grundkennt-
nisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der Betrof-
fenen? 

 Zu den Integrationschancen selbst lassen sich derzeit mangels ausreichender Erkennt-
nisgrundlagen noch keine signifikanten Aussagen treffen. Zurzeit reisen noch kaum Be-
troffene mit entsprechend geforderten Sprachtests ein; die Verfahren laufen erst an. Al-
lerdings scheinen die rückläufigen Spätaussiedlerzuzugszahlen auch auf die nunmehr 
eingeführten Sprachtests im Herkunftsland bei nicht deutschen Familienmitgliedern zu-
rückzuführen zu sein. Durch die im Ergebnis möglich gewordene Trennung der Einreise 
der berechtigten Familienmitglieder von den noch nicht sprachgetesteten, aber nach-
zugsberechtigten Angehörigen könnte aber ein Nachteil dadurch entstehen, dass die be-
reits eingereisten Familienmitglieder monatelang auf ihre Angehörigen warten und die In-
tegration des Familienverbandes insgesamt verzögert und erschwert wird (gemeinsame 
Sprachentwicklung, schulische und berufliche Förderung).  

 Bei Abkömmlingen, die volljährig sind und eigene Familien haben, führen mangelnde 
Sprachkenntnisse dazu, dass diese weder im Aufnahmeverfahren, noch im Anschluss an 
das Aufnahmeverfahren nach dem AufenthG einreisen können. Der Nachzug endet in 
diesem Fall mit der Übersiedelung des Spätaussiedlers und deren Kernfamilie bestehend 
aus Ehegatten und ggf. vorhandenen unverheirateten minderjährigen Kindern.  

In diesem Zusammenhang bleibt auch zu erwähnen, dass Ehegatten ohne bestandenen 
Sprachtest zwar unter den Regelungen des AufenthG mit einreisen dürfen, aber nicht in 
das Verteilungsverfahren einbezogen werden und so auch keine Vergünstigungen nach 
§ 7 Absatz 2 BVFG oder die Bescheinigung nach § 15 Absatz 2 BVFG erhalten können 
sowie keine Möglichkeit des automatischen Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit 
nach § 3 StAG haben. 

Der Tenor der Vertriebenbehörden ist einhellig, dass vorhandene Deutschkenntnisse die 
Integration dieses Personenkreises wesentlich erleichtern. Das hat auch positive Effekte 
auf die Integrationskurse vor Ort. 



 

 

247

Ministerium des Innern und für Sport 
      Rheinland-Pfalz 
  AZ: 19 300-7/316      Mainz, 24. März 2006 
 
 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 
Dem Fragebogen ist zusätzlich die Stellungnahme der rheinland-pfälzischen 
Landesbeauftragten für Ausländerfragen beigefügt, auf die besonders 
hingewiesen wird. 
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 
a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in 

ihrem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte 
erläutern)  
Die Erteilung von Aufenthaltsrechten aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 4 
Satz 1 und Abs. 5 AufenthG dürfte sich in Folge der unterschiedlichen 
Erlasslagen in den Ländern uneinheitlich gestalten. 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser 
Umstellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die 
Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben?  

 Diese Frage wird von den Ausländerbehörden unterschiedlich beantwortet. Unter 
Berücksichtigung entlastender (Freizügigkeitsgesetz/EU) und belastender (one-
stop-qovernment, Integrationskurse, Regelanfragen bei den Sicherheitsbehörden) 
Aspekte wird überwiegend davon ausgegangen, dass sich die Arbeit der 
Ausländerbehörden erschwert hat. Dieses wird nicht in erster Linie mit einer 
schwierigeren Rechtsanwendung, sondern einem höheren Arbeitsaufwand 
begründet. Auch die rein verwaltungstechnischen Abläufe (Ausdrucken der 
Klebeetiketten usw.) werden als zeitintensiver beschrieben.  
 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 
 

 Folgende Änderungen werden von den Ausländerbehörden positiv bewertet: 
- das Freizügigkeitsgesetz/EU – Wegfall der Aufenthaltserlaubnis/EG 
- die Reduzierung der Zahl der Aufenthaltstitel 
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- die Bestimmungen über den Integrationskurs 
- § 16 Abs. 4 AufenthG 
- § 14a AsylVfG 
- die Eintragung der Rechtsgrundlage in den Aufenthaltstitel 
- die Erleichterungen im Arbeitsgenehmigungsverfahren 
- die teilweise Reduzierung der Kettenduldungen durch § 25 Abs. 5 

AufenthG  
 
 Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland: 
 - Der Ausländer hat nur noch einen Ansprechpartner 
 - Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung sind in einem Papier zu finden 
 - Die Sachverhalte, die keiner Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit 

bedürfen, sind optimal ausgewählt. 
 
e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

 

 Das Meinungsbild ist nicht einheitlich:  
- das "One-stop-government" wird zum Teil als zu bürokratisch bezeichnet 
- Wegfall der Ermessensduldung 
- fehlende Umsetzung von EU-Richtlinien 
- fehlende Altfall- oder Bleiberechtsregelung 

  
 Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland: 

Es gibt unterschiedliche rechtliche Grundlagen und Verfahren bei Drittstaatlern 
und Staatsangehörigen aus den neuen EU-Staaten. Die gesetzlichen Grundlagen 
für Staatsangehörige aus den neuen EU-Staaten sind unübersichtlich, z.B. 
müssen die Agenturen für Arbeit bei Arbeitnehmern aus den neuen EU-Staaten 
das SGB III, das AufenthG sowie vier Rechtsverordnungen (ASAV, ArGV, 
BeschVerfV – je nach Günstigkeit) beachten. Die Abstimmung zwischen 
Innenverwaltung und Arbeitsverwaltung fehlt in den Details. 
 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  
 
Die Meinungsbildung innerhalb der Landesregierung ist hierzu noch nicht 
abgeschlossen. Auf die Vorschläge in der Stellungnahme vom 03.02.2006. zum 
Entwurf eines Änderungsgesetzes zum AufenthG wird verwiesen. Im 
humanitären Bereich ist das Problem der Kettenduldungen nicht befriedigend 
gelöst. Dieses trifft auch für die aufenthaltsrechtliche Situation hier 
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aufgewachsener Kinder zu. Den Beratungen der IMK soll hier jedoch nicht 
vorgegriffen werden. Ein Änderungsbedarf wird bei den 
Ausweisungstatbeständen (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG) 
und dem Abschiebungsschutz gesehen. Zur wirkungsvollen Bekämpfung des 
gewaltbereiten Islamismus müssten die Nachweisschwellen gesenkt werden.  
Falls ja, welche?    
Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland: 
Die §§ 8 und 9 der BeschVerfV sollten – bei der nächsten Änderung der 
Verordnung – zu den zustimmmungsfreien Regelungen kommen. 
Eine bundeseinheitliche Regelung für Duldungsinhaber aus dem ehemaligen 
Jugoslawien oder andere Personengruppen, die schon länger als 10 Jahre in 
Deutschland leben, wäre wünschenswert. 

 
g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-

titels verspätet gestellt?  

 Die Ausländerbehörden gehen davon aus, dass bis zu 5 v.H. der Anträge 
verspätet gestellt werden. 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

Die Vorgehensweise der Ausländerbehörden ist unterschiedlich und hängt von 
der Dauer der Verspätung ab. Generell orientieren sich die Ausländerbehörden 
an den Vorläufigen Anwendungshinweisen und den ergänzenden Ausführungen 
des BMI.  

2. Arbeitsmigration 
a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, 
bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. 
Inwieweit ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 
 

Die Ausländerbehörden haben sich auf der Grundlage der bislang vorliegenden 
Erfahrungen überwiegend nicht in der Lage gesehen, diese Frage abschießend 
zu bewerten. Es wird allgemein nicht von einem stärkeren Zuzug von besser- und 
höherqualifizierten Personen berichtet. Die Regelung des § 16 Abs. 4 AufenthG 
wird begrüßt und erscheint auch praxisrelevant zu sein. 
Bundesagentur für Arbeit- Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland: 
In vielen Fällen wird die Zulassung zu einer Beschäftigung nur noch über die 
Arbeitsmarktprüfung gesteuert. Eine Steuerung über den Arbeitsmarkt ist vor 
allem in den Fällen schwierig, in denen der Arbeitgeber aus oft subjektiven 
Gründen den ausländischen Arbeitnehmer bevorzugt.  
Problematisch ist auch, dass bei der Arbeitsmarktprüfung ausschließlich die 
Angaben aus dem Stellenangebot zugrunde zu legen sind. Die tatsächliche 
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Qualifikation des ausländischen Arbeitnehmers soll dagegen keine 
Berücksichtigung finden.  
Es wurde erwartet, dass der Anteil der Duldungsinhaber, die auf den hiesigen 
Arbeitsmarkt streben, durch eindeutigere Regelungen im Aufenthaltsgesetz 
abnimmt. Der Anteil der Duldungsinhaber ist jedoch nicht feststellbar geringer 
geworden.  

 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 
 

 Die Zusammenarbeit der Ausländerbehörden mit den Arbeitsagenturen in 
Rheinland-Pfalz wird übereinstimmend als gut bezeichnet. Gleichwohl wird 
seitens der Ausländerbehörden vielfach der Wunsch nach einer stärkeren 
Verfahrensbeschleunigung geäußert. Es wird bezweifelt, dass sich durch das 
interne Beteilungsverfahren ein echter „Mehrwert“ oder ein 
„Beschleunigungseffekt“ für den Ausländer ergibt. 

 Beispiele:  

Kreisverwaltung Neuwied: 

 Mit der Erteilung der Arbeitserlaubnis durch die Ausländerbehörde bei 
bestehendem oder beantragtem Aufenthaltstitel konnte das Ziel des "One-stop-
Government" sicherlich erreicht werden. Im Bereich der Erwerbstätigkeit 
abglehnter Asylbewerber entsteht hingegen zum Teil erheblicher Aufwand. 
Oftmals entsprechen die im Rahmen der Antragstellung vorgelegten Unterlagen 
nicht den Ansprüchen der Arbeitsagentur. Die Ausländerbehörden leisten hier 
zusätzliche Arbeiten zwischen Arbeitsagentur und Ausländer. Insgesamt 
funktioniert die Zusammenarbeit gut. Es wurde vereinbart, in den Fällen der §§ 8 
Nr. 1 und Nr.2 oder 9 Abs. 1 Nr.2 Beschäftigungsverfahrensverordnung auf die 
Einschaltung der Agentur zu verzichten. 

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis: 

 Die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen um Ludwigshafen ist gut; die mit 
benachbarten Agenturen (Mannheim, Heidelberg) nicht. Das One-Stop-
Government wird verwirklicht. 

Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 Die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen gestaltet sich durchaus 
unterschiedlich und leider nicht immer zufrieden stellend und kundenorientiert: 
Während manche Agenturen durchaus bereit sind, Zustimmungsanfragen vorab 
bereits telefonisch und dann per Telefax oder E-Mail zu beantworten und auch auf 
diesem Wege zuvor entgegenzunehmen, bestehen andere auf der Einhaltung des 
Postweges und lehnen auch telefonische Kontaktaufnahmen ab. Hier sollte auf 
eine einheitliche Vorgehensweise der Arbeitsagenturen hingewirkt werden und 
zwar in der Form, dass Anfragen und Antworten auch per Telefax oder E-Mail 
gesendet werden dürfen und nicht nur auf dem (wesentlich zeitaufwendigeren) 
Postwege.  

Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland: 
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Die überwiegende Mehrheit der Agenturen für Arbeit berichtet von einer guten 
Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden. 
Teilweise werden aber noch Unsicherheiten der Ausländerbehörden bei der 
Zuordnung von Sachverhalten zu den einzelnen Regelungen im AufenthG sowie 
der BeschV und BeschVerfV festgestellt.  
In einigen Fällen wird das Zustimmungsverfahren von den Ausländerbehörden 
nicht als verwaltungsinternes Verfahren verstanden; die ausländischen 
Arbeitnehmer werden direkt an die Agenturen für Arbeit verwiesen.  
Eine unterschiedliche Entscheidungspraxis der Ausländerbehörden im 
Zusammenhang mit dem Freizügigkeitsgesetz-EU wird von einigen Agenturen für 
Arbeit festgestellt. Einige Ausländerbehörden prüfen die Voraussetzungen sehr 
sorgfältig, auch bei den EU-Staatsangehörigen, die sich selbständig machen 
wollen. Andere Ausländerbehörden prüfen dies aus Sicht der AA weniger – mit 
dem Ergebnis, dass viele Staatsangehörige aus den neuen EU-Staaten über den 
„Umweg Selbständigkeit o. ä.“ nach drei Monaten auf den inländischen 
Arbeitsmarkt streben.  

 
c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 

nachgezogen?  

 70  

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

 Nein. 

Wenn ja, wie oft?   

Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland: 
Dies geschieht nur in Ausnahmefällen, wenn z.B. die Arbeitsbedingungen nicht 
mit denen vergleichbarer inländischer Arbeitskräfte übereinstimmen.  
In der Regel erteilen die Agenturen für Arbeit eine Zustimmung nach § 39 
AufenthG für ein Jahr. Wenn das Arbeitsverhältnis beim gleichen Arbeitgeber 
fortgesetzt werden soll, kommt § 6 BeschVerfV zum Tragen.  
 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

 Keine Angaben möglich. 

Davon positiv entschieden, negativ entschieden?  

 Keine Angaben möglich. 

3. Studenten  
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a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

 Dem hiesigen Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur 
liegen die Daten für das Jahr 2005 erst ab Juni 2006 vor. 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

 Es liegen hierzu keine statistischen Erhebungen vor. Die Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen zum Zwecke des Studiums dürfte sich nach 
Einschätzung der Ausländerbehörden allenfalls geringfügig erhöht haben. 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 Nein. 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 Die Abstände bemessen sich individuell. 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-
turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 
AufenthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 
Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

Die Ausländerbehörden berichten übereinstimmend über eine gute 
Zusammenarbeit mit den JobAgenturen/Arges. Darüber hinaus ist 
verschiedentlich der Wunsch geäußert worden, über die Zulassungen durch das 
BAMF nach § 44 Abs. 4 AufenthG unterrichtet zu werden.  

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

 Ja. 

Wenn ja, in welcher Weise?  

Durch Bescheid.  

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  
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Die Voraussetzungen lagen entweder nicht vor oder die Strafverfolgung hatte 
Vorrang. 

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung?  

Nein. 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  
 

 Nein. 

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung?  

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung?  

Zwei Ausweisungen nach § 54 Nr. 5 und 5a AufenthG sind in konkret in 
Vorbereitung. Weitere Fälle sind in der Prüfung.  

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 
 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

 Nein. 

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt?  

 In zwei Fällen. 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft?  

Mehrere Fälle. 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 
 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 
verhängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach 
Praktikabilität und Nutzen bewertet.  

 Keine. 
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f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  
 

 Keine. 

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, 
Identitätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 
89a AufenthG)? 

Hierzu verweise ich auf die Stellungnahme der Clearingstelle für 
Passbeschaffung und Flugabschiebung Trier: 

 „Seit dem 01. Oktober 2005 wird beim Bundesverwaltungsamt die 
Fundpapierdatenbank geführt (§§ 49a, 49b, 89a AufenthG). Der Abgleich der 
Daten bzw. des Bildes eines ausweislosen Ausländers unbekannter Identität mit 
dem Inhalt der Datenbank erfolgt für die Ausländerbehörden des Landes 
Rheinland-Pfalz im Wege der Amtshilfe durch die Clearingstelle für 
Passbeschaffung und Flugabschiebung Trier. Bei bisher 254 durchgeführten 
Abfragen (Stand: 06.03.2006) konnte jedoch kein Treffer erzielt werden. Das 
Ausbleiben von Treffern in der Aufbauphase der Datenbank war jedoch zu 
erwarten und hängt u. a. mit dem noch verhältnismäßig geringen, zum Abgleich 
zur Verfügung stehenden, Datenbestand (derzeit ca. 2000 Funddokumente) 
zusammen. Hinsichtlich der Visadatei (§ 29 AZRG) sowie der Feststellung und 
Sicherung der Identität bei Visaanträgen (§ 49 Abs. 3 Nr. 5 AufenthG) teilen wir 
mit, dass die durchgeführten Abfragen in der Visadatei bisher nur in wenigen 
Fällen zu einem positivem Ergebnis geführt haben und nur vereinzelt Grundlage 
für eine erfolgreiche Passersatzbeschaffung waren. Die geringe Trefferzahl 
erklärt sich vermutlich dadurch, dass die Maßnahmen zur Identitätsfeststellung/-
sicherung bei der Beantragung eines Visums auf Staatsangehörige, die ein 
Visum für mehr als drei Monate beantragen, beschränkt sind und der betroffene 
Personenkreis wahrscheinlich aufgrund der einfacheren Erlangungsmöglichkeit 
mit einem kurzfristigen Schengenvisum einreist und dann mit falschen 
Personalien operiert; somit ist weder ein Fingerabdruckabgleich möglich, noch 
ein Treffer in der Visadatei zu erzielen. Da bisher auch nur ein nationaler 
Abgleich von Visadaten möglich ist, nutzen zudem viele die Möglichkeit, mit 
einem von einem anderen Schengenstaat ausgestellten Visum in die 
Bundesrepublik Deutschland einzureisen. Nach Auskunft des Auswärtigen Amtes 
wurde hinsichtlich des zukünftigen biometrischen Bilderabgleichs ein Pilotprojekt 
in der Deutschen Botschaft Nigeria durchgeführt. Dabei sind ca. 40% der 
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Antragsteller als Mehrfachantragsteller mit unterschiedlichen Namen über 
Fingerabdruckabgleich und 14% mittels biometrischer Gesichtserkennung 
festgestellt worden.“ 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden?  

Im Jahr 2005 wurden 9.580 Anfragen beim Verfassungsschutz und beim 
Landeskriminalamt gestellt. 578 Anfragen befinden sich noch in der Bearbeitung. 
In 63 Fällen wurden Erkenntnisse vom Verfassungsschutz mitgeteilt. Die 
Erkenntnismitteilungen des Landeskriminalamtes werden statistisch nicht erfasst. 

Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 
 

i) Besteht aus Ihrer Sicht hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

Ja. 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 
 

 Ja. Sofern die freiwillige Ausreise den Betroffenen möglich und zumutbar ist, 
scheidet die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.5 AufenthG aus. 
§ 25 Abs. 5 AufenthG kann jedoch bei einer an den Zielen des Gesetzgebers 
orientierten Rechtsanwendung zu einer Verminderung der Kettenduldungen 
beitragen. In diesem Zusammenhang wird auch den Aufsatz von Benassi in 
InfAuslR 2005,357 sowie die aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung 
hingewiesen.  

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

Zum Stichtag 31.12.2005 waren in Rheinland-Pfalz 6.052 (männlich: 3.568, 
weiblich: 2.484) Personen im Besitz einer Duldung. 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter?  

Hierzu liegen keine Angaben vor. 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

 Keine Angaben möglich. 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung?(alle Ausländerbehörden) 
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 Keine Angaben möglich. 
 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für 
die Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG  1.385   
- § 25 Abs. 4 S. 1 

AufenthG 
 545   

- § 25 Abs. 4 S. 2 
AufenthG 

 111   

- § 25 Abs. 3 AufenthG  403   
- § 23 Abs. 1 AufenthG  19   

  

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige? 

 Keine Angaben möglich. 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu 
prüfen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

 Keine Angaben möglich. 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

 Die Erfahrungen werden insgesamt als positiv bezeichnet. 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem?  

79 Fälle (273 Personen). Die Härtefallkommission befasst sich nur mit Anträgen, 
die von einem Mitglied gestellt werden. 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen 
Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a 
AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ?  

 27 Fälle (104 Personen) 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  

 27 Fälle (104 Personen) 

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

31 Fälle (92 Personen) 
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l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)?  

Nein. 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 353  

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt?  

 101  

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit 
Altersangabe der Betroffenen)  

 25  

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt?  

 31 

 Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen?  

 Keine Erkenntnisse. 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe?  

 2  

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)?  

Zum Stichtag 31.12.2005 waren in Rheinland-Pfalz 6.052 Personen im Besitz 
einer Duldung. Eine Verlaufsstatistik wird nicht geführt. 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen?  

 Keine Angabe möglich. 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 
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 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

In Rheinland-Pfalz wurde bereits zum 01.04.1999 das Modellprojekt 
Landesunterkunft für Ausreisepflichtige (LUfA) errichtet und somit eine 
Ausreiseeinrichtung geschaffen. Diese Einrichtung ist ein geeignetes Mittel zur 
Identitätsfeststellung bei Personen, die ihre Identität und Herkunft verschleiern. 
 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 2005 wurde 742 Personen abgeschoben. 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer 
zufriedenstellend? 

 Die Zusammenarbeit wird als gut bezeichnet, die Qualität der Stellungnahmen 
und Bearbeitungsdauer als zufriedenstellend – abgesehen von teilweise sehr 
langer Verfahrensdauer bei Widerruf von Abschiebungshindernissen bei § 53 
Abs. 6 AufenthG bzw. § 60 Abs. 7 AufenthG..  

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG? 

 Auch hier werden gute Erfahrungen mitgeteilt, allerdings wird eine kürzere 
Bearbeitungszeit gewünscht.   
Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 Verkürzung der Bearbeitungszeit, zentrale Sachbearbeiterbesprechung wird 
erwünscht, BAMF sollte Zwischenbescheide erteilen, bessere Zusammenarbeit 
bei der MEB, Sachstandsmitteilungen bei längeren  Bearbeitungszeiten. 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

 Die Vorläufigen Anwendungshinweise des BMI werden in der Praxis überwiegend 
als Arbeitshilfe herangezogen. Es wird aber auch abweichend entscheiden. 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche?  

Rundschreiben des ISM vom 17. Dezember 2004 zur Erteilung von 
Aufenthaltsrechten aus humanitären Gründen. 

12. Migrationserstberatung 
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a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung?  

 Die Kooperation ist sehr unterschiedlich ausgeprägt - teilweise findet gar keine 
Kooperation statt, teilweise ein sehr reger Kontakt mit regelmäßigen Treffen. 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen? 

 über 750 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen?  

 Nein. 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

Die Meldebehörden in Rheinland-Pfalz sind durch Rundschreiben des 
Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. März 2005 über das 
Freizügigkeitsgesetz und die darin vorgesehene Mitwirkung bei der 
Entgegennahme und Weiterleitung der von den Ausländerbehörden benötigten 
Angaben unterrichtet worden.  
In diesem Zusammenhang waren die Meldebehörden gebeten worden, in Fällen, 
in denen Unionsbürger die entsprechenden Angaben bei der meldebehördlichen 
Anmeldung eines Wohnsitzes im Inland machen wollen, durch diese das 
ebenfalls als Anlage beigefügte Formblatt ausfüllen und unterschreiben zu lassen 
und es an die zuständige Ausländerbehörde weiterzuleiten.  
Die Erfahrungen bei der Umsetzung des vorgenannten Verfahrens waren am 7. 
September 2005 Gegenstand eines Meinungsaustauschs mit den Bürgerämtern 
der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz. Dabei wurde berichtet, dass in der 
Praxis Unionsbürger vielfach von der Möglichkeit Gebrauch machen, die nach 
dem Freizügigkeitsgesetz/EU zu erhebenden Angaben der Meldebehörde zur 
Weiterleitung an die zuständige Ausländerbehörde mitzuteilen. Im Übrigen seien 
Probleme bei der Einführung des neuen Verfahrens bei den Meldebehörden nicht 
aufgetreten. 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 Ja. 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis 
gehandhabt?  

 Es werden weiterhin Ausländerakten geführt. 
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d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 
Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung 
entsteht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

 Ja. 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren?  

Die Meldebehörden verfügen nicht in jedem Fall über spezielle Kenntnisse zum 
Fälschungen selbst zweifelsfrei zu erkennen. Soweit im Einzelfall Zweifel an der 
Echtheit und der Gültigkeit vorgelegter Identitätspapiere bestehen, wenden sie 
sich an die zuständige Ausländerbehörde und gegebenenfalls auch unmittelbar 
an die Polizei. 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem 
Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

 Ja. 

b) Wenn nein, warum nicht?  

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 bis zum 31.12.2005: 373 

 01.01.-20.02.2006:     28 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten?  

 Derzeit werden wöchentlich noch 3 bis 4 Meldungen durch die 
Aufnahmeeinrichtung erfasst. Wie viele Anzeigen noch zu erwarten sind, ist aus 
unserer Sicht nicht feststellbar.  

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt?  

 über 300  

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 über 180 

 (Zustimmungsverweigerung durch die Arbeitsagentur bzw. Beschäftigungsverbot) 

Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Rheiland-Pfalz/Saarland: 
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Da es keine Statistik der erteilten Zustimmungen nach Aufenthaltstitel gibt, 
können hier nur ungenaue Angaben gemacht werden. Die Angaben der 
Agenturen für Arbeit variieren zwischen keinen Ablehnungen bis hin zu der 
Aussage, dass 90% aller Ablehnungen diesen Personenkreis betreffen. Gründe 
für die Ablehnung sind überwiegend: 
- fehlende Mitwirkung des Arbeitgebers 
- sowie schlechtere Arbeitsbedingungen als bei inländischen Arbeitnehmern. 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVfG gemacht?  

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht enthält für 
Personen, die einen Ausweis für Flüchtlinge besitzen, insoweit eine 
Erleichterung, als für eine Ermessenseinbürgerung auf der Rechtsgrundlage des 
§ 8 StAG ein Inlandsaufenthalt von sechs Jahren (sonst regelmäßig acht Jahre) 
als ausreichend anzusehen ist. Zur Umsetzung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVerfG ist in den Vorläufigen Anwendungshinweisen des Bundesministeriums 
des Innern zum Staatsangehörigkeitsgesetz geregelt, dass diese Vergünstigung 
nicht gilt, soweit das BAMF ein Verfahren des Widerrufs oder der Rücknahme 
des Asylentscheidung nach § 73 AsylVerfG eingeleitet hat. Die für solche 
Ermessenseinbürgerungen zuständige ADD hat mitgeteilt, dass bezüglich der 
Regelung keine Probleme aufgetreten sind. 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen? 

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung 
angefragt? 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt? 

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen?  

In Rheinland-Pfalz richten die Einbürgerungsbehörden bereits seit September 
2001 in allen Einbürgerungsverfahren, in denen die antragstellende Person das 
16. Lebensjahr vollendet hat, eine Anfrage an die Verfassungsschutzbehörde. 
Die Regelanfrage, die nun durch § 37 Abs. 2 StAG vorgeschrieben ist, hat sich 
bewährt.  
Nach den vorliegenden Erfahrungen konnten die Anhaltspunkte für das Vorliegen 
eines Ausschlussgrundes nach § 11 Nr. 2 StAG überwiegend durch die Anfrage 
bei der Verfassungsschutzbehörde gewonnen werden.  
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Neben der Beteiligung der Verfassungsschutzbehörde in Einbürgerungsverfahren 
erfolgt eine Anfrage an die zuständige Polizeibehörde und die 
Staatsanwaltschaft. 
 
Nach dem Ergebnis meiner Umfrage bei den Einbürgerungsbehörden sind in 101 
Fällen Erkenntnisse durch die Verfassungsschutzbehörde, in 6 Fällen durch 
Polizeibehörden und in einem Fall durch die Staatsanwaltschaft mitgeteilt 
worden. In weiteren 7 Fällen wurden Erkenntnisse hinsichtlich eines 
Ausschlussgrundes nach § 11 Nr. 2 StAG bei der Auswertung der Ausländerakte 
gewonnen. 
 
Den Mitteilungen der Einbürgerungsbehörden zu Folge wurde in 28 Fällen die 
Einbürgerung wegen des Vorliegens eines Ausschlussgrundes abgelehnt; drei 
Personen haben ihre Einbürgerungsanträge zurückgenommen. In weiteren Fällen 
sind die Prüfungen noch nicht abgeschlossen oder Betroffene wurden/werden im 
Hinblick auf eine beabsichtigte Ablehnung des Einbürgerungsantrags gemäß § 28 
VwVfG angehört.  
 
Zudem waren eine größere Anzahl von Einbürgerungsverfahren, in denen 
Anhaltspunkte für eine Zugehörigkeit der einzubürgernden Person zur IGMG 
vorliegen, im Hinblick auf einen bei dem Bundesverwaltungsgericht anhängigen 
Einzelfall einvernehmlich von der Bearbeitung zurückgestellt worden. Inzwischen 
hat das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 27.02.2006 die Zulassung 
der Revision gegen das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 24.05.2005, mit 
dem die Ablehnung der Einbürgerung des Betroffenen wegen Unterstützung der 
IGMG bestätigt worden war, zurückgewiesen. Die Einbürgerungsverfahren 
werden nunmehr fortgeführt. Nach Einschätzung der Einbürgerungsbehörden ist 
von einer Ablehnung der betreffenden Einbürgerungsanträge auszugehen; es 
handelt sich um eine Größenordnung von ca. 25 bis 30 Fällen. 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die 
Prüfung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG?  

Zu etwaigen Auswirkungen des verbesserten Informationsaustauschs zwischen 
den Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden liegen den 
Einbürgerungsbehörden überwiegend noch keine Erfahrungen vor. Ganz 
vereinzelt konnten im Rahmen der Einsichtnahme in die Ausländerakte der 
einzubürgernden Person erlangte Hinweise in die weitere Prüfung des Vorliegens 
eines Ausschlussgrundes nach § 11 Nr. 2 StAG einfliesen. 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das 

Bescheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf 
die Arbeit der Vertriebenenbehörden in den Ländern?  
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Die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsverfahren nach § 15 
BVFG auf das Bundesverwaltungsamt bewirkt, dass sich der Personalbedarf bei 
den zuständigen Kreisverwaltungen sowie den Stadtverwaltungen der kreisfreien 
Städte entsprechend verringert hat.  
Die Zuständigkeit für die Ausstellung der Bescheinigung nach § 15 BVFG 
beschränkt sich seit dem 01.01.2005 auf die Altfälle (incl. der Feststellung der 
Flüchtlings- und Vertriebeneneigenschaft in Altfällen). Daneben umfasst die 
Zuständigkeit die Entscheidung über die Beendigung der Inanspruchnahme von 
Rechten und Vergünstigungen nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BVFG, die Ausstellung 
des Ausweises nach § 16 Abs. 1 Satz 1 und 3 BVFG in der vor dem 1. Januar 
1993 geltenden Fassung in Verbindung mit § 100 Abs. 2 Satz 1 und 2 BVFG 
sowie die Feststellung der Flüchtlings- und Vertriebeneneigenschaft gem. § 100 
Abs. 2 Satz 3 BVFG. 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration 
der Betroffenen? 

Durch den Nachweis von Grundkenntnissen der deutschen Sprache für die 
Einbeziehung von Ehegatten und Abkömmlinge in den Aufnahmebescheid wird 
schon bei der Einreise die Grundvoraussetzung – nämlich die gegenseitige 
Verständigung – für die spätere Integration geschaffen. Ohne oder nur mit 
eingeschränkten Grundkenntnissen ist bereits die Beratung und Betreuung in der 
Erstaufnahmeeinrichtung kaum oder nur mit Hilfe eines Dolmetschers möglich.  
Die geänderte Regelung im Zuwanderungsgesetz bewirkt, dass eine bessere 
Ausgangsbasis für die Identifizierung mit dem neuen Aufenthaltsort geschaffen 
wird, und auch die Teilnahme an Eingliederungs- und Grundlagensprachkursen, 
die in den rheinland-pfälzischen Erstaufnahmeeinrichtungen angeboten werden, 
effektiver gestaltet werden kann.  
 
 

Anlage: 

Stellungnahme der rheinland-pfälzischen Landesbeauftragten für 
Ausländerfragen, Frau Maria Weber, zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 

Die durch das Zuwanderungsgesetz erfolgte Neustrukturierung des Asyl- und 
Ausländerrechtes wird von mir nach wie vor grundsätzlich begrüßt. Bei aller 
erforderlichen Kritik bleibt festzustellen, dass das Zuwanderungsgesetz einen 
Paradigmenwechsel für die Zuwanderungspolitik der Bundesrepublik Deutschland 
darstellt und insbesondere die Aufnahme von Regelungen zur Integration und zur 
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Einrichtung von Integrationskursen in ein Bundesgesetz integrationspolitisch 
wegweisend sind.  

Das nach langen Verhandlungen verabschiedete Artikel-Gesetz zeigt, wie allerdings 
auch zum Teil bereits von Anfang an erwartet, in der Praxis zahlreiche Mängel: 

Kettenduldungen 

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte durch § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG die 
Möglichkeit geschaffen werden, die Praxis der so genannten Kettenduldungen 
einzudämmen. Zwar werden in Rheinland-Pfalz die gesetzlichen Regelungen, nicht 
zuletzt durch das Rundschreiben des ISM von 17.12.2004, gut ausgeschöpft, es zeigt 
sich aber, dass eine Vielzahl von einzelnen Personen oder Familien mit langjährigem 
Aufenthalt in Deutschland, nach diesen Regelungen keine Aufenthaltserlaubnis erhalten 
können.  

Auch die Erfahrungen mit der Arbeit der Härtefallkommission in Rheinland-Pfalz zeigen, 
dass dort zwar besonders gelagerte humanitäre Einzelfälle gelöst werden können, die 
Kommission jedoch nicht befugt ist, die Vielzahl der reinen „Altfälle“ einer Lösung 
zuzuführen.  

Bei einer großen Anzahl der Besitzer von Kettenduldungen  handelt es sich um 
Angehörige ethnischer Minderheiten aus dem Kosovo. Angesichts des sich nach wie vor 
über Jahre hinziehenden Rückführungsprozesses ist es integrationspolitisch geboten, 
dieser integrierten Personengruppe eine aufenthaltsrechtliche Perspektive zu eröffnen. 

Aufgrund dieser Erfahrungen sollten die Übergangsvorschriften des Aufenthaltsgesetzes 
um eine Übergangsregelung für Personen mit langjährigem Aufenthalt ergänzt werden, 
damit den sich hier bereits lange Jahre aufhaltenden und gut integrierten Menschen ein 
Aufenthaltsrecht gewährt werden kann.  

Härtefallkommission 

Die Erfahrungen mit der Arbeit in der Härtefallkommission in Rheinland-Pfalz zeigen, 
dass die Kommission notwendig und geeignet ist, um in besonders gelagerten Fällen 
ein Aufenthaltsrecht erteilen zu können. Die im Gesetz vorgesehene Befristung des § 
23a AufenthG, sowie der hierauf beruhenden Verordnungen der Länder, sollte jedoch 
aufgehoben werden. Abgesehen von der fehlenden amtlichen Begründung zu dieser 
Regelung, die die Befristung nachvollziehbar machen könnte, ist infolge der 
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Erfahrungen mit der Arbeit der Kommission eine Befristung nicht sinnvoll. Es ist 
vielmehr davon auszugehen, dass die Härtefallkommission auch in der Zukunft ein 
wichtiges Instrumentarium darstellen wird, um in besonders gelagerten Fällen eine 
aufenthaltsrechtlich sinnvolle Lösung finden zu können. Es sollte den Ländern 
überlassen bleiben, ob die Weiterarbeit der Kommission künftig erforderlich sein wird.  

Niederlassungserlaubnisse 

§ 9 Abs. 2 AufenthG enthält eine Reihe von Ausnahmeregelungen, die sich in der Praxis 
gut bewährt haben. Es zeigt sich aber auch, dass eine Ergänzung um eine 
Ausnahmeregelung für Personen erforderlich ist, die aus Gründen, die sie nicht selbst 
zu vertreten haben, Sozialhilfe beziehen. Wichtig wäre eine derartige  Bestimmung 
insbesondere für Alleinerziehende, die bei ergänzendem Sozialhilfebezug zwar 
eingebürgert werden können, jedoch nach den derzeitigen Bestimmungen eine 
Niederlassungserlaubnis nicht erhalten. 

 

Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche 

Bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln an Personen, die auf Grund von 
Rückeinbürgerungen in ihre ehemalige Staatsangehörigkeit die deutsche 
Staatsangehörigkeit verloren haben, wurden zahlreiche Erfahrungen mit den 
Bestimmungen zur Wiedererteilung von Aufenthaltstiteln gemacht. Dabei hat sich 
gezeigt, dass die Frist in § 38 Abs. 1 Ziffer 1 AufenthG von zahlreichen Betroffenen nicht 
erfüllt wurde. Wenn in diesen Fällen eine Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach 
den Regelungen des § 9 AufenthG ebenfalls nicht möglich ist, entsteht die 
unbefriedigende Situation, dass Menschen mit langjährigem Aufenthalt und früherer 
deutscher Staatsangehörigkeit nun unter Umständen über lange Zeit lediglich eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten können.  

Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Familiennachzug: 

Der Ausschluss des Familiennachzugs in § 29 Abs. 3 Satz 2 AufenthG sollte in den 
Fällen des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG überdacht 
werden. Im Gegensatz zu einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 zielt Abs. 5 
durchaus auf einen dauerhaften Aufenthalt ab. In der Praxis führt die Regelung teilweise 
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zu einem dauerhaften und nicht nur unter Umständen mehrjährigen Ausschluss des 
Familiennachzugs. Dies ist insbesondere der Fall bei Menschen, die z. B. auf Grund 
ihres Alters die Voraussetzungen für den Erhalt einer Niederlassungserlaubnis nicht 
erfüllen können.  

Bezug von Leistungen nach AsylbLG: 

Insbesondere die Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG 
besitzen, sollten aus der Gruppe der Leistungsberechtigten nach § 1 AsylbLG heraus 
genommen werden. Es ist integrationspolitisch nicht sinnvoll, dass diese Gruppe, deren 
Aufenthalt auf Dauer angelegt ist, in dem Bezug der abgesenkten Leistungen nach 
AsylbLG verbleibt. Im Hinblick auf die Integration insbesondere von Familien mit Kindern 
sollten in diesen Fällen bei Hilfebedürftigkeit Leistungen nach SGB II bzw. SGB XII 
gewährt werden.  

Integrationskurse 

Durch zahlreiche Träger von Integrationskursen in Rheinland-Pfalz wurden mir 
Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung der Integrationskurse berichtet. Um 
Wiederholungen zu vermeiden, erlaube ich mir an dieser Stelle auf die RIFI-Mitteilungen 
Nr. 62 Empfehlungen zum Thema „Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes“, Teil II 
„Durchführung von Integrationskursen“ zu verweisen. Ich gehe davon aus, dass die dort 
dargestellten Praxis-Erfahrungen für das BMI eine wichtige Information darstellen.  

Darüber hinaus möchte ich betonen, dass es integrationspolitisch geboten ist, die 
grundsätzliche Möglichkeit der Teilnahme an Integrationskursen für so genannte 
Bestandsausländer beizubehalten. Die aktuell vorgenommene Mittelkürzung des BMI für 
Integrationskurse auf Grund des rückläufigen Zuzuges von Migrantinnen und Migranten, 
wird in Kürze zu einer Reduzierung des Kursangebotes führen. Damit wird die 
tatsächliche Möglichkeit für bereits hier lebende Zuwanderer geschmälert werden, einen 
Kursplatz zu erhalten.  

Bereits zum Zeitpunkt der Konzeption des Zuwanderungsgesetzes war von den 
Fachleuten und Praktikern in der Integrationspolitik gefordert worden, die nachholende 
Integration nicht zu vernachlässigen. Vor diesem Hintergrund war das bisher nicht 
ausgeschöpfte Budget durch Neuzuwanderer ein Vorteil für die nachholende Integration. 
Dies sollte auf keinen Fall durch Mittelkürzungen verschlechtert werden. Zudem wäre es 
angebracht, die Restmittel zu nutzen, um qualifizierte Lehrkräfte besser zu entlohnen  
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sowie den Verwaltungsaufwand adäquat zu erstatten, damit das erforderliche 
Kursangebot auf Dauer gewährleistet werden kann. 
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Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport  Saarbrücken, 24.03.2006 

des Saarlandes 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

 Bundesland: Saarland 
(8 Ausländerbehörden, haben weniger Behörden geantwortet wurde 
dies in Klammern angegeben) 

 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ih-
rem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte er-
läutern) 

 Bei der Anwendung des Aufenthaltsgesetzes wurde den saarländischen Auslän-
derbehörden empfohlen, grundsätzlich die Vorläufigen Anwendungshinweise des 
BMI zugrunde zu legen. Durch Erlass des saarländischen Ministeriums für Inne-
res, Familie, Frauen und Sport wurde bislang nichts Abweichendes bestimmt.  

 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der Um-
stellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Umstel-
lung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neure-
gelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben? 

 Nach Einschätzung der saarländischen Ausländerbehörden wurde deren Arbeit 
durch die Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes erschwert. Die Erschwerun-
gen sind entstanden durch: 

-  das sog. „One-stop-government“ bei der Zulassung einer Beschäftigung 
von Ausländern, 

-  die Einbindung der Ausländerbehörden im Rahmen des Integrationsverfah-
rens (die Anzahl der Beratungs- und Informationsgespräche ist gestiegen) 
und  

- die zeit- und kostenintensivere Ausstellung von Ausweisdokumenten. 
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 Eine Erleichterung der Arbeit wird jedoch in der Reduzierung von Aufenthaltstiteln 
gesehen. 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

Als besonders positiv werden folgende Veränderungen eingeschätzt: 
- die Reduzierung auf zwei Aufenthaltstitel, 
- die Einführung von Integrationskursen, 
- die Vorschrift des § 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG, 
- die Vorschrift des § 26 Abs. 3 AufenthG, da nunmehr sämtliche Anerkennun-

gen in dem dort genannten Zeitrahmen einer Überprüfung unterzogen werden, 
- die Einführung des § 14 a AsylVfG, mit dem die sukzessive Asylantragstellung 

für Kinder und somit eine bewusste Verzögerung der Aufenthaltsbeendigung 
verhindert werden soll.  

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

Folgende Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt: 

 - Zustimmungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit bei der Erteilung von 
Aufenthaltstiteln zur Beschäftigung, 

 - Der Anwendungsbereich des § 55 Abs. 2 Nr. 6 bleibt auf die Fälle des Leis-
tungsbezuges nach SGB XII beschränkt. Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, 
den Leistungsbezug nach dem SGB XII bei Personen, die beispielsweise we-
gen Alters oder Gebrechlichkeit - unverschuldet – nicht für eine Arbeitsvermitt-
lung zur Verfügung stehen, als Ausweisungsgrund vorzusehen, nicht hingegen 
bei potentiell arbeitsfähigen Leistungsbeziehern nach dem SGB II. 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten? 

Falls ja, welche? 

Der politische Meinungsbildungsprozess ist hierzu noch nicht abgeschlossen.  

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltsti-
tels verspätet gestellt? 

Die Häufigkeit der verspätet gestellten Anträge auf Erteilung oder Verlängerung 
einer Aufenthaltserlaubnis wird statistisch nicht erfasst. 

Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

Bei verspäteter Antragsstellung wird nach Ziffer 81.4.2.3 der Vorläufigen Anwen-
dungshinweise des BMI zum Aufenthaltsgesetz und zum Freizügigkeitsgesetz/EU 
verfahren. 
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Einzelne Ausländerbehörden leiten bei erheblich verspäteter Antragstellung ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, be-
darfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit 
ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

 Nach Einschätzung der Ausländerbehörden unterschieden sich die Regelungen. 
im Bereich der Arbeitsmigration (BeschV, BeschVerfV) nicht erheblich von den 
früheren Vorschriften. Bei der Steuerung und Begrenzung der zukünftigen Zu-
wanderung sind demnach nach der neuen Rechtslage auch keine wesentlichen 
Veränderungen eingetreten. 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

 Nach Einschätzung der Ausländerbehörden wurde das „One-stop-Government“ 
verwirklicht. 

Die Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen sind jedoch 
unterschiedlich. Nach einer „schleppenden“ Anfangsphase wird die Kooperation 
fast durchgängig als gut, zum Teil sogar als sehr gut bezeichnet. Die Betroffenen 
(Antragsteller, Arbeitgeber sowie Ausländerbehörden) beurteilen das neue Ver-
fahren indes nicht als Erleichterung. Aufgrund der erforderlichen internen Beteili-
gung der Arbeitsagentur sprechen die Antragsteller häufiger bei den Ausländer-
behörden vor, was zu erheblich erhöhtem Publikumsverkehr und erhöhtem Ar-
beitsaufwand führt. Das Verfahren ist im Ergebnis zu Lasten der Ausländerbe-
hörden zeitaufwändiger geworden. Die Bearbeitungsdauer der Anträge durch die 
Arbeitsagentur wird teilweise als zu lang angesehen.  

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

 Hierzu liegen keine statistischen Angaben vor. 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

 Nein. 

Wenn ja, wie oft? 

Entfällt. 
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e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

Hierzu liegen keine statistische Angaben vor. 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

 Die Frage ist nach Mitteilung des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissen-
schaft in der gestellten Form nicht zu beantworten, da 1) die Absolventenzahlen 
für 2005 noch nicht vorliegen und 2) eine Differenzierung von ausländischen Ab-
solventen nach Herkunft und Hochschulzugangsberechtigung nur mit einem sehr 
hohen Aufwand (Sonderauswertung) und auch nicht vollständig möglich ist, weil 
die Datensätze die Informationen nicht immer tragen. Für das Prüfungsjahr 2004 
ergeben sich folgende Zahlen: insgesamt 2608 Absolventen im Erstfach, darunter 
442 Ausländer. 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

 Da von den Ausländerbehörden keine Statistik geführt wird, liegen hierzu keine 
Erkenntnisse vor. 

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 Bislang wurde von der Möglichkeit der Ergreifung aufenthaltsrechtlicher Sanktio-
nen noch kein Gebrauch gemacht. 

 b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 Die Überprüfung erfolgt regelmäßig. Vor Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
wird ein Ausländer, der seiner Teilnahmeverpflichtung nicht nachkommt, durch 
die zuständige Ausländerbehörde auf die Auswirkungen seiner Pflichtverletzung 
und der Nichteilnahme an einem Integrationskurs hingewiesen. 
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c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgentu-
ren/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 Auf-
enthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 
Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

 Nachdem die Zusammenarbeit zunächst noch „schleppend“ anlief, kann diese 
nach einhelliger Auffassung der Ausländerbehörden zwischenzeitlich als gut und 
konstruktiv bezeichnet werden. Die ARGE meldet regelmäßig Personen zwecks 
Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs. Auf Anregung der ARGE finden 
regelmäßig Aufforderungen zur Teilnahme am Integrationskursen statt.  

Auch die Zusammenarbeit mit dem BAMF kann als zielführend und zufriedenstel-
lend bezeichnet werden. Über die genaue Anzahl der Personen, die nach § 44 
Abs. 4 AufenthG vom BAMF zu Integrationskursen zugelassen wurden, können 
keine Angaben gemacht werden, da die Ausländerbehörden durch die v.g. Zulas-
sungen durch das BAMF nicht unmittelbar betroffen sind. 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

 Ja. 

Wenn ja, in welcher Weise? 

In einem Fall wurde die Verpflichtung zur Teilnahme nach einer ausführlichen Be-
ratung ausgesprochen. In einem Weiteren wurde eine Person ohne Deutsch-
kenntnisse zur Teilnahme verpflichtet. 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

 Es lagen keine geeigneten Fälle vor. 

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

 Nein. 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

 Nein.  

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Entfällt. 
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Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 

Entfällt. 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

Entfällt.  

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

Entfällt.  

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

Eine Ausländerbehörde hat mitgeteilt, dass eine Ausweisung nach § 54 Nr. 5 
AufenthG beabsichtigt ist. 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

 Nein. 

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 Auf-
enthG versagt?  

 Es wurden bislang keine Aufenthaltserlaubnisse aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt. 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

In 3 Fällen wird derzeit noch aktuell geprüft, ob eine Ausweisungsgrund nach 
§ 54 Nr. 5 AufenthG vorliegt. 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG ver-
hängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Prakti-
kabilität und Nutzen bewertet. 

 In keinem Fall wurden bislang Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 
verhängt. 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor? 

 Bislang liegen keine Erfahrungen vor  

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

Entfällt. 
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g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identi-
tätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 89a 
AufenthG)?  

 Bislang liegen hierzu keine Erfahrungen vor. 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden? 

 Über die Anzahl der Fälle, in denen Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG gestellt 
wurden, liegt keine Statistik vor. 

Es werden regelmäßig Anfragen an das Landesamt für Verfassungsschutz und 
das Landeskriminalamt gestellt. 

Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 

Hierzu liegt keine Statistik vor. 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 Hierzu ist der politische Willensbildungsprozess noch nicht abgeschlossen. 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 Nach hiesiger Einschätzung hat sich die Praxis der Kettenduldungen fortgesetzt. 
Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländen scheitert die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis in den meisten Fällen an selbst zu vertretenden Ausreisehindernis-
sen, sodass die Titelerteilung nach § 25 Abs. 5 Satz 3 AufenthG ausgeschlossen 
ist. 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung? 

Nach Auskunft der Ausländerbehörden halten sich derzeit 2446 Personen mit 
Duldung im Saarland auf. 
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c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 

 Insgesamt sind 902 Minderjährige darunter. Diese Angaben beruhen allerdings 
teilweise auf geschätzten Zahlen. (Zwei Ausländerbehörden konnten hierzu keine 
Angaben machen). 

 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

 Hierzu liegen keine verwertbaren statistischen Zahlen vor. Nach hiesiger Ein-
schätzung wurde jedoch bei den meisten Personen die bereits vor dem Jahr 2005 
erteilte Duldung im Jahr 2005 verlängert. 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 Hierzu liegen keine verwertbaren statistischen Zahlen vor. 

 

positiv** negativ***f) Zu Anträgen 
auf  

Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für die 
Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 Auf-
enthG 

* 391**** 76 Zumutbarkeit der freiwilligen 
Ausreise bzw. Antragsrück-
nahme 

- § 25 Abs. 4 S. 1 
AufenthG 

* 176**** 16 Tatbestandsvoraussetzungen 
waren nicht erfüllt 

- § 25 Abs. 4 S. 2 
AufenthG 

* 0 0  

- § 25 Abs. 3 Auf-
enthG 

* 154**** 0  

- § 23 Abs. 1 Auf-
enthG 

* 384**** 0  

  

 * Die Stellung von Anträgen auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erfolgt oft 
nicht unter Angabe der Erteilungsgrundlagen. Daher werden diese nicht ge-
sondert statistisch erfasst werden, sondern es wurden nur die entschiedenen 
Anträge berücksichtigt. 

 (** Drei Ausländerbehörden haben hierzu keine Angaben geliefert). 

 (*** Sechs Ausländerbehörden haben hierzu keine Angaben geliefert), 

 (**** Einschließlich Verlängerungen von Aufenthaltserlaubnissen). 
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g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  

 Hierzu sind keine statistischen Angaben vorhanden. 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prü-
fen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

 Hierzu wird keine Statistik geführt.  

Hierunter fallen nach hiesiger Auffassung auch die geduldeten minderjährige Kin-
der, die über § 23 a AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können. Bislang 
wurde bei 37 Minderjährigen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 a 
AufenthG angeordnet. 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

Die bisherigen Erfahrungen sind positiv. 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 Zum Stand 31.12.2005 wurden der Härtfallkommission von deren Mitgliedern 100 
Fälle mit insgesamt 387 Personen zugeleitet. 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen Per-
sonen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a Auf-
enthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

 38 Fällen (146 Personen betroffen) 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  

16 Fällen (66 Personen betroffen). In den restlichen Fällen steht die Ent-
scheidung noch aus. 

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

Die Härtefallkommission hat 13 Fälle negativ entschieden, von denen 42 Perso-
nen betroffen waren. 

Das MfIFFS hat einen Fall negativ entschieden, von dem eine Person betroffen 
war. 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

 Der politische Meinungsbildungsprozess ist hierzu noch nicht abgeschlossen. 
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7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 In 36 Fällen lag der Verdacht einer Scheinehe vor. 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

 In 3 Fällen wurde die Erteilung des Aufenthaltstitels aufgrund des Verdachts der 
Scheinehe abgelehnt.  

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit Al-
tersangabe der Betroffenen) 

 In 4 Fällen, wobei die Betroffenen einmal 16 Jahre und zweimal 17 Jahre alt wa-
ren. In einem Fall lag keine Altersangabe vor. 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 

 Hierzu liegen keine statistischen Angaben vor. 

Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

 Entfällt. 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

 Es liegen 2 Fälle vor. 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

 2187 (lediglich 3 Ausländerbehörden übermittelten Zahlen, wovon eine Auslän-
derbehörde nur eine geschätzte Zahl übermittelte). 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

 Es liegen hierzu nur Meldungen von 2 Ausländerbehörden vor. Danach haben 28 
vollziehbar ausreisepflichtige Personen - ohne REAG/GARP Förderung - freiwillig 
das Land verlassen. 
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c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

 Im Saarland wurde keine Ausreiseeinrichtung für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen. 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Entfällt. 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

 Die Einrichtung derartiger Zentren ist nicht vorgesehen. 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 Insgesamt gab es 223 Rückführungen. 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer zu-
friedenstellend? 

 Die Zusammenarbeit mit dem BAMF, insbesondere mit der Außenstelle Lebach, 
verläuft durchweg gut bis sehr gut. Die Qualität der Stellungnahmen ist gut, die 
Bearbeitungsdauer ist angemessen. 

 b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 Lediglich in wenigen Fällen liegen Erfahrungen mit der Anwendung von § 72 
Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 7 AufenthG vor. In diesen Fällen lagen jeweils sehr aus-
führliche und qualitativ gute Stellungnahmen des BAMF bei den Ausländerbehör-
den vor. 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

 Ja. 
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b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

Artikel 2 des Zuwanderungsgesetzes vom 30. Juli 2004 – Gesetz über die 
allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU 
- FreizügG/EU) 

hier: Verfahren über die Ausstellung der Bescheinigung über das gemein-
schaftliche Aufenthaltsrecht nach § 5 FreizügG/EU 

vom 22.12.2004 

 

Hinweise zu den Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgrund 
der Umsetzung des Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwande-
rung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbür-
gern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) vom 30. Juli 2004  und anderer 
Rechtsvorschriften zum 1.1.2005  

vom 29.12.2004 
 
Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion - mit 
Ausnahme der baltischen Staaten 

vom 11.01.2005 

 

Hinweise zu den Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgrund 
des "Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze 
vom 14. März 2005“ 

vom 18.03.2005 

 

Wohnsitzbeschränkende Auflagen bei Inhabern von Aufenthaltstiteln nach 
§§ 22 bis 25 AufenthG 

vom 28.07.2005 
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Anfrage der Ausländerbehörden bei den Sicherheitsbehörden vor der Ertei-
lung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels nach § 73 Absatz 2 Auf-
enthG 

vom 13.09.2005 

 

Rückführung von afghanischen Staatsangehörigen 

vom 16.09.2005 

 

Anordnung nach § 23 Abs. 1 AufenthG zur Erteilung von Aufenthaltserlaub-
nissen an afghanische Staatsangehörige 

vom 16.09.2005 

 

Umsetzung der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 
betreffend das Recht auf Familienzusammenführung (ABI. L 251 vom 3. Ok-
tober 2003, S. 12) 

Einstweilige Umsetzung der Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land 

vom 22.09.2005 

 

Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion - mit 
Ausnahme der baltischen Staaten 

vom 12.01.2006 

 

Ausweisung von Ausländern 

vom 16.01.2006 
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Einstweilige Umsetzung der Richtlinie 2003/109/EG vom 25.November 2003 
betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Dritt-
staatsangehörigen (Abl. EU Nr. L 16, S.44) 

Einstweilige Umsetzung der Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land 

vom 23.01.2006 

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 

 Die Kooperation der Ausländerbehörden und den Trägern der Migrationserstbera-
tung (MEB) hat sich im Laufe des Jahres 2005 stetig verbessert. Die Ausländer-
behörden nehmen in der Regel an den Sitzungen der (kreisweit arbeitenden) re-
gionalen Netzwerke teil, in denen Fragen der Integration und insbesondere der 
Beratung von Neuzuwanderern thematisiert werden. Die Ausländerbehörden ha-
ben sich bereit erklärt, Neuzuwanderer auf die Migrationserstberatung  hinzuwei-
sen und Info-Blätter (Flyer) mit Angeboten und Zuständigkeiten auszulegen bzw. 
auszuteilen. 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die Bera-
tungsstellen der MEB verwiesen? 

 Da Neuzuwanderer lediglich über das Angebot und Zuständigkeiten der MEB in-
formiert werden, liegen hierzu bei den Ausländerbehörden keine Zahlen vor. Die 
MEB werden insbesondere durch andere Behörden (z.B. Jugendamt, ARGEN) 
oder durch Integrationskursträger auf Neuzuwanderer aufmerksam.  

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

 Nach Einschätzung der Ausländerbehörden sollten Verstöße im Bereich Migrati-
onserstberatung nicht mit Sanktionen belegt werden. 
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II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

Das Verfahren wurde mit Erlass vom 22.12.2004 geregelt. Hiernach erfüllen EU-

Bürger gleichzeitig mit der Anmeldung bei den zuständigen Meldebehörden ihre 

aufenthaltsrechtliche Meldepflicht. Die Meldebehörden übermitteln den Auslän-

derbehörden die personenbezogenen Angaben der Unionsbürger, Angaben über 

den Grund des Aufenthaltes sowie eine Passkopie. Die Ausländerbehörde stellt 

dann im Regelfall von Amts wegen eine Freizügigkeitsbescheinigung aus. Nur im 

Ausnahmefall, z.B. bei Bezug von Sozialhilfe, sowie bei Nachzug von Familien-

angehörigen mit Drittstaatsangehörigkeit erfolgt eine Überprüfung der Vorausset-

zungen der Freizügigkeit durch die zuständige Ausländerbehörde.  

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 Die Ausländerbehörden beurteilen diese Frage unterschiedlich 

Bei Unionsbürgern aus den bisherigen EU-Staaten hat es im Vergleich zum Ver-
fahren bis zum 31.12.2004, sofern es nicht um den Verlust des Freizügigkeits-
rechts geht, eine Vereinfachung gegeben.  

 Bei Unionsbürgern aus den Beitrittsstaaten ist das Verfahren durch die erforderli-
che Überprüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen generell sehr aufwändig. 
Insbesondere bereitet die Feststellung der Freizügigkeitsvoraussetzungen 
Schwierigkeiten. Beispielsweise ist es für die Ausländerbehörden in der Praxis 
schwierig festzustellen, ob der EU-Bürger als Arbeitnehmer oder 
(Schein)Selbständiger tätig ist. 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis gehand-
habt? 

 Es werden nach wie vor „Ausländerakten“ geführt. Lediglich der Umfang der in 
der Akte vorhanden Daten ist von Ausländerbehörde zu Ausländerbehörde unter-
schiedlich. Zum Teil hat er sich reduziert, da lediglich nur Meldedaten, Passko-
pien oder Passdaten in der Akte vorgehalten. Zum Teil wird die Akte wie vorher 
weitergeführt. 
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d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die Aus-
reisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung entsteht, in 
der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

 Sofern bereits Erfahrungen mit der Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügG/EU 
vorliegen, wird die Abschiebung in der Praxis nach Einschätzung der Ausländer-
behörden dadurch wesentlich erschwert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
zunächst im Wege einer Ermessensentscheidung der Verlust der Freizügigkeit 
gemäß § 6 FreizügG/EU durch die Ausländerbehörde festgestellt werden muss. 
Die Ausreisepflicht entsteht, nachdem oftmals ein mehrjähriges Rechtsmittelver-
fahren durchlaufen werden muss, erst mit Unanfechtbarkeit der Feststellungsent-
scheidung. Da der EU-Bürger nach einer evtl. Abschiebung wegen des Fehlens 
der Sperrwirkung jedoch umgehend unter Berufung auf die allgemeine Freizügig-
keit wieder einreisen kann, steht der Verwaltungsaufwand im Falle der Feststel-
lungsentscheidung in keinem Verhältnis zu dem Resultat. 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

Die Meldebehörden wurden über ihre Funktion und Vorgehensweise im Verfah-
ren über die Ausstellung und Bescheinigung über das gemeinschaftliche Aufent-
haltsrecht nach § 5 FreizügG/EU unterrichtet. Das LKA wird u.a. auch für die 
Meldebehörden Schulungen zur Prüfung der Echtheit von Identitätspapieren 
durchführen. 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem Bun-
desamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

Ja.  

b) Wenn nein, warum nicht?  

Entfällt. 

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

Es wurden 96 Fälle angezeigt. 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

Es sind noch 20 Anzeigen zu erwarten. 
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2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Aus-
übung einer Beschäftigung erlaubt?  

In 40 Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Ausübung einer 
Beschäftigung erlaubt. 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

In 17 Fällen wurde die Erlaubnis mangels Zustimmung der Arbeitsagentur (i. d. R. 
wegen untertariflicher Bezahlung bzw. weil bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Ver-
fügung stehen) verweigert. In vereinzelten Fällen (statistisch nicht auswertbar) 
war das Jahr, in dem der Antragsteller gestattet im Bundesgebiet aufhalten muss, 
noch nicht abgelaufen. 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 A-
sylVfG gemacht?  

Besondere Erfahrungen bei der Anwendung des § 73 Abs. 2a Satz 4 AsylVfG 
wurden nicht gemacht. 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

Schwierigkeiten sind nicht aufgetreten. 

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich vor-

geschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor Einbürge-
rungen?  

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung ange-
fragt? 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürgerungsaus-
schluss beigetragen? 

Die nach § 37 Abs. 2 StAG vorgeschriebene Regelanfrage erfolgt im Saarland 
bereits seit dem Jahre 2001. Seit der Einführung der Regelanfrage ist die Zahl 
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der Fälle, in denen Erkenntnisse mitgeteilt wurden, nicht erheblich gestiegen ge-
genüber Mitteilungen in der Zeit davor, in der nur anlassbezogene Anfragen bei 
den Verfassungsschutzbehörden gehalten wurden. Allerdings werden neben der 
nach § 36 StAG vorgeschriebenen Einbürgerungsstatistik keine zusätzlichen sta-
tistischen Erhebungen durchgeführt. Daher können für den Berichtszeitraum kei-
ne konkreten Angaben über die Zahl der Fälle gemacht werden, in denen von 
den Sicherheitsbehörden Erkenntnisse übermittelt wurden bzw. in denen die mit-
geteilten Informationen zu einer Ablehnung der Einbürgerung beigetragen haben. 

Darüber hinaus werden über die Zentraldatei beim Landeskriminalamt zu jedem 
Einbürgerungsbewerber, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, registrierte Straf- 
oder Bußgeldverfahren der letzten fünf Jahre mitgeteilt und zudem bei der 
Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes vorhandenen und nach § 11 
Nr. 2 StAG einschlägigen Informationen. 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthaltsti-
teln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prü-
fung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

Unabhängig von der Stellungnahme der zuständigen Ausländerbehörde zu dem 
Vorliegen von Ausweisungsgründen wird generell bei der Prüfung der Einbürge-
rungsvoraussetzungen eine Sicherheitsüberprüfung des Einbürgerungsbewer-
bers veranlasst. Die Überprüfung wird im Hinblick auf die Verfahrensdauer unmit-
telbar vor der Entscheidung über den Einbürgerungsantrag nochmals aktualisiert. 

 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheini-

gungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit 
der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

Mit der Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsverfahren nach 
§ 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt ging eine Arbeitsentlastung der Ver-
triebenenbehörden einher. 
Noch „anhängige“ Bescheinigungsverfahren konnten somit beschleunigt abge-
schlossen werden.  
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b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grundkennt-
nisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der Betrof-
fenen? 

Liegen Grundkenntnisse der deutschen Sprache vor, ist von einer Verbesserung 
der Integrationschancen der Betroffenen im Sinne einer schnelleren Einleitung 
des Integrationsprozesses der Gesamtfamilie (Spätaussiedler und nichtdeutsche 
Ehegatten und Abkömmlinge) auszugehen.  

Eine bereits vorhandene Sprachkompetenz stellt grundsätzlich eine wesentliche 
Grundlage für die Einleitung bzw. Weiterführung des Integrationsprozesses des 
Einzelnen dar; durch die Möglichkeit der gemeinsamen Einreise der Betroffenen 
kann aber auch bei der gesamten Familie gleichzeitig mit der Integration begon-
nen werden.  
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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9      Berlin, 27. Januar 2006 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form 
direkt in den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben 
eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: Freistaat Sachsen 
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in 
ihrem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte 
erläutern) 

 

Unterschiedlich gehandhabt wird nach Kenntnis der unteren Ausländerbehörden 
das Verfahren bei länderübergreifenden Umzugsbegehren geduldeter Ausländer 
hinsichtlich der Zuständigkeit für die Antragsbearbeitung. Während in einigen 
Bundesländern die auf aktueller Rechtsprechung basierende Auffassung besteht, 
dass der Ausländer bei der Behörde des Zuzugsortes eine Duldung beantragen 
muss,  vertreten andere die Ansicht, dass die Ausländerbehörde des 
tatsächlichen Aufenthaltsortes über den Antrag zu entscheiden hat. Dies führt in 
einigen Fällen zu Streitigkeiten über die Verfahrensweise bei der Bearbeitung 
derartiger Fälle. 

 Der Standard für Sicherheitsbefragungen nach § 73 Abs. 2 AufenthG ist in den 
Ländern unterschiedlich. Sachsen hat insoweit eine Verwaltungsvorschrift 
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Sicherheitsüberprüfung Ausländer, die höhere Anforderungen als in anderen 
Bundesländern setzt. 

 

 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser 
Umstellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die 
Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben? 

 

Die Arbeit der Ausländerbehörden wird durch die Neuregelungen des 
Aufenthaltsgesetzes erschwert und ist nur mit erhöhten Arbeitsaufwand zu 
bewältigen. Dies wird insbesondere hervorgerufen durch die Einführung des 
Zustimmungsverfahrens bezüglich der Ausübung einer Beschäftigung in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur. Dabei kommt es zu einer erhöhten 
Anzahl von Vorsprachen der Ausländer während des Verfahrens, erhöhtem 
Arbeitsaufwand im Falle einer Ablehnung (Bescheidfertigung) und einer 
Erhöhung der Anzahl der Widerspruchsverfahren. Ferner entsteht erhöhter 
Arbeitsaufwand bei der Ausstellung von Aufenthaltstiteln bei häufiger Änderung 
von Nebenbestimmungen zur Ausübung einer Beschäftigung und auf Grund der 
Ausfüllhinweise zu den Aufenthaltstiteln und anderen Dokumenten (biometrisches 
Foto, Unterschrift einscannen). Zu erhöhtem Arbeitsaufwand führen auch die 
Aufgaben der Ausländerbehörden im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Integrationsmaßnahmen für Ausländer. Daneben ergibt sich ein erhöhter 
Arbeitsaufwand durch Sicherheitsüberprüfungen. 

 

 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

 

Positiv eingeschätzt werden: 

• Reduzierung der Aufenthaltstitel, 

• Ersetzung des doppelten Genehmigungsverfahrens durch das 
Zustimmungsverfahren bei der Arbeitsverwaltung (One-Stop-Government), 
wobei allerdings auch ein erhöhter Arbeitsaufwand (vgl unter e) 5. Tiret) 
geltend gemacht wird, 
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• §§ 26 Abs.4, 14a AsylVfG, 

• mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Ausländern, 

• Möglichkeiten zur Erteilung von Aufenthaltstiteln an Fach- und 
Führungskräfte (§ 16 Abs. 4, §§ 18 –21 AufenthG), 

• Lichtbildeindruck, 

• Verweis auf die Erteilungsgrundlage in den bzw. im Aufenthaltstitel, 

• Einführung einer Fundpapierdatenbank, 

• Integrationskursverordnung, 

• Härtefallverfahren 

• bessere Systematik bei §§ 25 Abs. 5, 60 a AufenthG i.V. zu §§ 30, 55 
AuslG 

• erweiterte Speicher- und Auskunftsmöglichkeiten im AZR und 

• die Einführung neuer Dokumente  bezüglich der Erhöhung der 
Fälschungssicherheit. 

 

 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

 

• Einführung des Zustimmungsverfahrens mit der Bundesagentur für Arbeit. 
Neben dem erhöhten Arbeitsaufwand bei der Antragsbearbeitung führt 
dies auch zu einer wesentlichen Erhöhung der sich notwendig machenden 
Ablehnungsbescheide und in der Folge auch zu einer erhöhten Anzahl von 
Widerspruchsverfahren. Außerdem kommt es zu einer Verlängerung der 
Verfahrensdauer durch Beteiligung der Agentur für Arbeit, insbesondere in 
den Fällen, wo eine Arbeitsmarktprüfung durchgeführt werden muss 

• Den Ausländerbehörden entstehen erhöhte Kosten durch die 
Notwendigkeit der Beschaffung von Trägervordrucken und Etiketten 
(Fiktionsbescheinigungen, Duldungen), die wegen Änderung der Auflagen 
in einigen Fällen ständig zu erneuern sind. Hier erfolgt nach Ansicht der 
Ausländerbehörden nur eine ungenügende Beteiligung der Ausländer an 
den entstehenden Kosten im Rahmen der Gebührentatbestände in der 
AufenthV. 
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• Duldungsentscheidungen sind widerspruchsfähig. Damit wird ohne 
offensichtliche Notwendigkeit zusätzlicher Verwaltungsaufwand produziert. 

• Einführung der Fiktionsbescheinigungen gem. § 81 Abs. 4 AufenthG. 
Manche Behörden (wie z. B. Kindergeldstellen, Bundespolizei) erkennen 
diese Bescheinigungen nicht an, obwohl Gesetzgeber eindeutig auf einen 
Fortbestand des bisherigen Aufenthaltstitels abstellt. 

• § 31 AufenthG stellt Ehegatten von Studenten, die im Rahmen des 
Familiennachzuges einreisen, besser. Es ist ein vom Zweck des 
Familiennachzuges unabhängiges Aufenthaltsrecht, welches nach 
Auflösung der ehel. Lebensgemeinschaft diesem Personenkreis 
eingeräumt wird. 

• Wegfall der Regelung des § 50 Abs. 5 AuslG. 

 

 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 

 

• Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 21 
AufenthG und § 18 AufenthG i.V.m. § 4 Nr. 1 und 3 BeschV sollten 
angeglichen werden. 

• Verschärfung von § 2 Abs.1 AsylbLG 

• Allgemein führen die Formulierungen des AufenthG in einigen Fällen 
(Anwendung des § 25 Abs. 4 AufenthG auch auf vollziehbar 
Ausreisepflichtige, Eintritt der Fortgeltungsfiktion des § 81 Abs. 4 AufenthG 
auch bei verspäteter Antragstellung) zu strittigen Rechtsauslegungen. Hier 
wäre im Interesse der Gesetzesklarheit eine eindeutige Formulierung 
begrüßenswert. 

• Das Erschleichen einer Duldung sollte, wie während der Geltungsdauer 
des AuslG, wieder unter Strafe gestellt werden und Aufnahme in § 95 
AufenthG finden. 

• härtere Sanktionsmöglichkeiten für die Ausländerbehörden im Falle der 
Verweigerung von notwendigen Integrationsmaßnahmen. 
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• Gebührenerhebung auch für Familienangehörige von Deutschen sowie 
Schaffung eines Gebührentatbestands für die Verlängerung von 
Fiktionsbescheinigungen. 

• zusätzliche, effektive Maßnahmen zur Passbeschaffung einführen, z. B. 
Beugehaft 

• aktives Vorgehen gegen Scheinvaterschaften z. B. durch Einbeziehen der 
zuständigen Ausländerbehörden durch die Standesämter bei 
Vaterschaftsanerkennungen von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht, 
erleichterte Aufhebung der Vaterschaft bei offensichtlichem Missbrauch 
oder erleichterte Anforderungen für eine Vorlage eines DNA-Nachweises 
bei Vaterschaftsanerkennungen. 

• Abschiebungen erleichtern, indem die Anforderungen für 
Abschiebungshaft herabgesetzt werden, insbesondere wenn Abschiebung 
zunächst an Unwilligkeit oder Renitenz gescheitert ist. 

• Im Zusammenhang mit § 25 Abs. 5 AufenthG kann in Fällen der 
Anwendung beim Familiennachzug zu Deutschen (Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 AufenthG auf Grund aktueller 
Ausweisungsgründe i. V. m. § 11 Abs. 1, § 10 Abs. 3 S. 2 u. 3 nicht 
anwendbar) keine Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit kraft Gesetz erteilt 
werden. Dieser Personenkreis erhält weiter Leistungen nach dem 
AsylbLG. 

• Bundeseinheitliche Regelung für das Verfahren bei länderübergreifenden 
Umzugsbegehren geduldeter Ausländer. 

 

 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-
titels verspätet gestellt? 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

 

Nach Mitteilung der Ausländerbehörden werden Verlängerungsanträge nur in 
einer ganz geringen Fallzahl verspätet gestellt. Genaue statistische Angaben 
werden diesbezüglich allerdings nicht erhoben. 

 Die Ausländerbehörden verfahren im Wesentlichen nach den Vorgaben in Nr. 
81.4.2.3 der Vorläufigen Anwendungshinweise des BMI zum AufenthG. Danach 
wird bei einer nur geringfügigen Fristüberschreitung eine Fiktionsbescheinigung 
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ausgestellt. Im Einzelfall wird auch eine Verwarnung erteilt. Bei längerfristigen 
Überschreitungen wird geprüft, ob ggf. eine Neuerteilung in Betracht kommt. 

 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, 
bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. 
Inwieweit ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

 

Die rechtlichen Möglichkeiten zur bedarfsorientierten Steuerung der 
Zuwanderung im Bereich der Arbeitsmigration sind vorhanden bzw. wurden, im 
Vergleich zur alten Rechtslage, verbessert. Inwieweit durch diese 
Steuerungsinstrumentarien der tatsächliche Bedarf gedeckt werden konnte, dazu 
kann von uns allerdings keine Aussage getroffen werden. 

Von der Möglichkeit der Arbeitsplatzsuche nach erfolgreichem Hochschulstudium 
wird entgegen ursprünglichen Erwartungen bisher kaum Gebrauch gemacht. Die 
Möglichkeit des § 19 Aufenthaltsgesetz (Niederlassungserlaubnis für 
Hochqualifizierte) wurde nur im Einzelfall angewandt. 

 

 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

 

 In der Regel erfolgt eine zeitnahe Bearbeitung der Arbeitsagenturen. Ein 
erheblicher Zeitaufwand besteht allerdings dann, wenn das Online-Verfahren 
noch nicht umgesetzt wurde. 

 Nach Einschätzung der Ausländerbehörden wurde das „One-stop-Government“ 
verwirklicht. Allerdings hat dies zu einer einseitigen Entlastung der 
Arbeitsagenturen im Kundensprechverkehr auf Kosten der Ausländerbehörden 
geführt. In den Fällen der Zustimmungspflicht durch die Arbeitsagentur hat sich 
für den Ausländer weder die Anzahl der Vorsprachen noch die Wartezeit bis zur 
Erteilung eines entsprechenden Aufenthaltstitels oder einer entsprechenden 
Nebenbestimmung verringert. Häufige Nachfragen während der Dauer des 
Zustimmungsverfahrens haben in einzelnen Ausländerbehörden (Stadt Dresden) 
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die Belastung im Kundensprechverkehr anwachsen lassen. Durch häufigen 
Arbeitgeberwechsel, insbesondere im Bereich der geduldeten Ausländer, sind 
ständig neue Anfragen bei den Arbeitsagenturen notwendig. Durch die bei 
einzelnen Arbeitsagenturen auftretenden langen Bearbeitungszeiten sind deren 
Stellungnahmen bei Eingang in der Ausländerbehörde oftmals schon überholt. 

 Von der Mehrzahl der Ausländerbehörden wird die Zusammenarbeit mit den 
Arbeitagenturen als zufrieden stellend dargestellt. 

 

 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

 

 Von den Ausländerbehörden wurden 40 Fälle des Nachzugs von 
Familienangehörigen des betroffenen Personenkreises gemeldet. 

 

 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

 

Wenn ja, wie oft? 

 

Diesbezüglich sind in Sachsen vier Fälle bekannt. Allerdings konnten nicht von 
allen Ausländerbehörden Daten zur Verfügung gestellt werden. 

 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

 

1247 Anträge wurden von den unteren Ausländerbehörden statistisch erfasst. 

 

Davon 1217 positiv und 30 negativ entschieden. 
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3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

 

Von den Ausländerbehörden wurden uns für das Jahr 2005 die Anzahl von 1854 
Absolventen gemeldet. 

 

 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

 Eine Steigerung im Vergleich zum Jahr 2004 ist nicht oder nur ganz geringfügig 
erkennbar. 

 

 

4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 

 In ca. 20 Fällen wurden bisher durch die Ausländerbehörden Belehrungen nach 
§ 44a Abs. 3 Satz 1 AufenthG durchgeführt. Ob Sanktionen nach § 44a Abs. 3 
Satz 2 AufenthG durch die leistungsgewährende Stelle verhängt wurden, ist nicht 
bekannt. Maßnahmen nach § 8 Abs. 3 Satz 2 AufenthG waren bisher noch nicht 
erforderlich. 

 

 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 

 Insoweit gibt es keine einheitliche Verfahrensweise. Sowohl stichprobenartige 
Prüfung als auch viertel-, halbjährliche oder jährliche Überprüfungen werden 
durchgeführt. 
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c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-
turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 
AufenthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf 
Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

 

 Die Kenntnisse der Mitarbeiter der JobAgenturen/Arges sind bezüglich 
ausländerrechtlicher Fragen zum Teil unzureichend. 

 Die Zusammenarbeit mit den JobAgenturen/ARGEs ist noch 
verbesserungsbedürftig; so werden z. B. die entsprechenden Möglichkeiten nur 
unzureichend genutzt werden. 

Teilweise ist seit  dem IV. Quartal 2005 eine stetig steigende Zahl von 
Anregungen der ARGE zur Teilnahmeverpflichtung zu verzeichnen. 

 

 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

 

In Einzelfällen. 

 

 

Wenn ja, in welcher Weise? 

 

Entsprechende Teilnahmeverpflichtungen 

 

 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  
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Keine Ausländer, die die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllen. 

 

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

 

Nein 

 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

 

Eine Ausweisung nach § 54 Nr. 5 AufenthG ist in Vorbereitung. 

 

 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

 

 Nein 

 

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

 

entfällt 

 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt?  
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 Keine 

 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

 

Es sind 5 Sicherheitsgespräche in Vorbereitung. 

 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 
verhängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach 
Praktikabilität und Nutzen bewertet. 

 

 Entsprechende Maßnahme wurden noch nicht verhängt, sind aber in einem Fall 
geplant. Praktikabilität und Nutzen können deshalb noch nicht eingeschätzt 
werden.  

 

 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

 

 Entsprechende Erfahrungen liegen noch nicht vor.  

 

 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, 
Identitätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 
89a AufenthG)?  

 

 Die Einrichtung einer Fundpapierdatenbank wird positiv eingeschätzt. Sie wird 
von einzelnen Ausländerbehörden regelmäßig genutzt.  
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h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden? 

 

1592 Anfragen beim LfV, LKA, BND, Militärischer Abschirmdienst oder 
Zollkriminalamt. 

 

Eine exakte Zuordnung der Anfragen zu den einzelnen Institutionen kann nicht 
erfolgen. 

 

 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 

 

 

 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 

 Nein 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 

 Die Praxis der Kettenduldungen hat sich fortgesetzt. In der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle kommt allenfalls die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auf 
der Grundlage des § 25 Abs. 5 AufenthG in Betracht. 

 In der Regel ist jedoch selbstverschuldete Passlosigkeit oder Verschleierung von 
Identitäten in Folge fehlender Mitwirkung des Ausländers bei der 
Passbeschaffung als Ausreisehindernis festzustellen, so dass ein Aufenthaltstitel 
nicht erteilt werden kann und auch nicht sollte. 
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b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

 

 Gegenwärtig beträgt die Anzahl der geduldeten Personen ca. 5300. 

 

 

c Wie viele Minderjährige sind darunter? 

 

 Darunter befinden sich 975 Minderjährige. 

 

 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

 

 Bei ca. 3000 Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert. 

 

 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 

 Ca. 2000 Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung (Angaben zum Teil 
geschätzt).  

 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für 
die Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG 558 237 258 Lebensunterhalt nicht 
gesichert, kein Pass, 
freiwillige Ausreise 
möglich, Duldungszeit-
raum unter 18 Monaten 

- § 25 Abs. 4 S. 1 34 28 6 vollziehbar 
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AufenthG ausreisepflichtig 
- § 25 Abs. 4 S. 2 

AufenthG 
4 2 3  

- § 25 Abs. 3 AufenthG 249 240 6  
- § 23 Abs. 1 AufenthG 71 42 12  

 

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  

 

 Die oben gestellten Anträge betrafen insgesamt 219 Minderjährige.  

 

 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu 
prüfen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

 

 Bisher wurden 8 geduldeten Kindern, die in Deutschland aufgewachsen sind, 
eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz erteilt. In der Mehrzahl der 
vorliegenden Fälle halten sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern im 
Bundesgebiet auf. Obwohl die Kinder größtenteils hier aufgewachsen sind, ist die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus von den Eltern zu vertretenden Gründen 
(siehe unter a)) nicht möglich. 

 

 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

 

Die Erfahrungen mit der Sächsischen Härtefallkommission sind positiv. 
Insbesondere konnten in Härtefallverfahren mehrere schwierige Fälle gelöst 
werden, die lange nach altem Ausländerrecht anhängig waren und nicht 
befriedigend gelöst werden konnten. 
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j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 

 10 Verfahren. Nach der Sächsischen Rechtsverordnung können nur die 
Mitglieder der Härtefallkommission Anträge stellen. Es ist insoweit anzumerken, 
dass die Sächsische Härtefallkommission erst seit August 2005 besteht. 

 

 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen 
Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a 
AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

 

aa)  der Härtefallkommission ? 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  

 

Die Härtefallkommission hat 2005 in zwei Verfahren ein Härtefallersuchen an das 
SMI gerichtet, das eine entsprechende Anordnung getroffen hat. 4 betroffenen 
Personen wurde ein Bleiberecht aus humanitären Gründen nach § 23a 
Aufenthaltsgesetz erteilt. 

 

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

 

In einem Verfahren. 

 

 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

 

 Nein. 
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7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 

 Den konkreten Verdacht einer Scheinehe gab es in 150 Fällen. 

 

 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

 

 In ca. 38 Fällen wurde daraufhin die Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt. 

 

 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit 
Altersangabe der Betroffenen) 

 

 In drei Fällen (Alter der Betroffenen jeweils 17 Jahre) wurde ein entsprechender 
Aufenthaltstitel zum Familiennachzug erteilt.  

 

 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 
Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

 

In keinem Fall 

 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

 

In keinem Fall 
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8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

 

In Sachsen gab es ca. 8000 vollziehbar ausreisepflichtige und anwesende 
Ausländer. 

 

 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

 

126 Personen haben ohne REAG/GARP-Förderung freiwillig das Land verlassen. 

 

 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

 

Nein 

 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

 

 Zurzeit ist eine Einrichtung nicht vorgesehen. 

 

 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 

 Ca. 1600  
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9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer 
zufriedenstellend? 

 

 Die Zusammenarbeit mit dem BAMF wird allgemein als zufriedenstellend 
bezeichnet. Kritik gibt es in Hinblick auf im Einzelfall lange Bearbeitungszeiten. 

 

 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  

 

Bezüglich der Anwendung von § 72 Abs. 2 i. V. m. § 60 Abs. 7 AufenthG gibt es 
noch wenig Erfahrungen. Teilweise wird die Qualität der Stellungnahmen und die 
Bearbeitungsdauer als zufriedenstellend einstuft, teilweise nicht. 

 

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 

Zeitnahe Beantwortung von Anfragen. 

 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

 

 Ja. Es wird jedoch die Schaffung einer einheitlichen Arbeitsgrundlage in Form 
von allgemeinen Arbeitshinweisen zum Aufenthaltsgesetz durch das 
Bundesministerium des Innern empfohlen. 
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b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 

 

 Es wurden Anwendungshinweise und Verwaltungsvorschriften (z. B. Befragung 
Terrorismusverdacht, Wohnsitzauflage, Familienzusammenführung) erstellt. 

 

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 

 

 Die Kooperation zwischen Ausländerbehörden und Trägern der 
Migrationserstberatung wird im Allgemeinen als sehr gut dargestellt. Es existiert 
eine gute Zusammenarbeit und ein ständiger Informationsaustausch. Vertreter 
der Ausländerbehörden nehmen bei Bedarf auch an Besprechungen der 
Migrationserstberatungsstellen teil. 

 Bei einigen Ausländerbehörden liegen allerdings noch geringe Erfahrungen vor, 
da die Zusammenarbeit erst im Entstehen ist 

 

 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen? 

 

C  In ca. 157 Fällen wurde an die Beratungsstellen der MEB verwiesen. Die 
Angaben sind unvollständig. 

 

 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

 

Nein 
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II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

 

 Die Meldebehörde ist für die Anmeldung zuständig, und übermittelt den 
Ausländerbehörden die ausländerrechtlich erforderlichen Daten/Unterlagen. Der 
Antragsteller erhält von der Meldebehörde ein Merkblatt über das 
Freizügigkeitsrecht, hat Erklärungen dazu abzugeben, Nachweise vorzulegen. Im 
Anschluss daran kommt es häufiger noch zu Vorsprachen bei den unteren 
Ausländerbehörden. 

 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 

 Ja, zum Teil. Problematisch ist u. a. die Echtheitsprüfung der Identitätspapiere, s. 
u. e). 

 

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis 
gehandhabt? 

 

 Die unteren Ausländerbehörden führen zur Vermeidung des Missbrauchs Akten 
für die Unionsbürger. 

 

 

d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 
Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung 
entsteht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

 

 Ja, da Sofortvollzug i. d. R. nicht möglich ist. 
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e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

 

Da die Meldebehörden nicht am TESTA Netz angeschlossen sind und ihnen auch 
das Know-how fehlt, ist eine Überprüfung der Identitätspapiere dort nicht möglich 
und muss von den Ausländerbehörden weiterhin durchgeführt werden (z. B. bei 
der Stadt Dresden, wo es wegen der räumlichen Nähe der Behörden einfach 
geht). 
 

 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem 
Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

 

 Die Anzeigen erfolgen mit Ausnahme eines Landkreises, soweit diese nicht durch 
die Vertreter der Kinder erfolgen. 

 

 

b) Wenn nein, warum nicht?  

 

 Der betroffene Landkreis wird dies noch nachholen. 

 

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 127 Anzeigen wurden von den unteren Ausländerbehörden bisher erfasst. Es 
erfolgt insoweit jedoch keine lückenlose statistische Erhebung. 
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d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 Die Altfälle sind überwiegend abgearbeitet. Zurzeit sind nur geringe Rückstände 
vorhanden. 

 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt?  

 

 Ca. 306 Asylbewerbern wurde die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt.  

 

 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 Ca. 118 Ablehnungen haben die unteren Ausländerbehörden erfasst. Folgende 
Ablehnungsgründe lagen vor: 

• Bevorrechtigte Arbeitnehmer vorhanden 

• Beschäftigung sollte zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen erfolgen 

• Arbeitsstelle außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der unteren 
Ausländerbehörde, Zustimmung der anderen Ausländerbehörde 
wurde nicht erteilt 

• Fehlende Mitwirkung des Arbeitgebers 

 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVfG gemacht?  
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 Vereinzelt wurde das Widerrufsverfahren erst nach Anfrage eingeleitet. 
Größtenteils liegen diesbezüglich allerdings keine Erfahrungswerte vor. 

 

 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 Verzögerung der Antragsverfahren durch Rechtsmittel. 

 

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen?  

 

In Sachsen erfolgt seit vielen Jahren für Einbürgerungsbewerber aus bestimmten 
Ländern  und seit Erlass des SMI vom 15.02.2002 in jedem 
Einbürgerungsverfahren für Einbürgerungsbewerber ab dem vollendeten 16. 
Lebensjahr eine Regel-Anfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV). 

 

Die Beteiligung des LfV ist auch in Nr. 2.2.2.1 g) der Verwaltungsvorschrift des 
SMI über das Verwaltungsverfahren im Staatsangehörigkeitsrecht (VwV – 
Staatsangehörigkeit – VwV-StA) vom 25.05.2003 vorgeschrieben. 

 

Die vom LfV auf entsprechende Anfragen mitgeteilten Erkenntnisse werden für 
den betreffenden Einzelfall ausgewertet. Seit Durchführung der Regel-Anfrage 
sind 13 Fälle aufgetreten, bei denen die vom LfV übermittelten Erkenntnisse 
Anlass zu einer weiteren sicherheitsrechtlichen Überprüfung in Form einer 
Befragung waren. Bislang ist noch keine Ablehnung einer Einbürgerung (allein) 
aufgrund der vom LfV mitgeteilten sicherheitsrechtlichen Erkenntnisse bekannt 
geworden. 

 

Eine anonymisierte Erhebung der Ergebnisse der LfV-Anfragen erfolgt nicht. 

 

 



 

 

310

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung 
angefragt? 

 

Für Einbürgerungsbewerber ab dem vollendeten 14. Lebensjahr wird nach Nr. 
2.2.2.1 VwV-StA eine Anfrage an die für den Wohnsitz zuständige örtliche 
Polizeidienststelle zu anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren gerichtet. Die 
Polizeidienststellen sind angewiesen, diese Abfragen sowohl im landes- als auch 
im bundesweiten Informationssystem der Polizei vorzunehmen, um dadurch 
sicherzustellen, dass die Einbürgerungsbehörde über alle bundesweit geführten 
Straf- und Ermittlungsverfahren Kenntnis erlangt. 

 

Sofern die angefragte Polizeidienststelle auf einen zusätzlichen Datenbestand 
beim Landeskriminalamt (LKA) hinweist, ist eine weitere Anfrage beim LKA zu 
veranlassen. 

 

Zudem wird für jeden Einbürgerungsbewerber ab dem vollendeten 14. 
Lebensjahr nach Nr. 2.2.2.1 c) VwV-StA ein Auszug aus dem 
Bundeszentralregister angefordert. 

 

 

 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 

 

Die Effizienz der LfV-Anfragen und der Sicherheitsbehörden wird nicht statistisch 
erfasst, sodass keine Fallzahlen benannt werden können, bei denen 
Informationen der Sicherheitsbehörden zu verfassungsfeindlichen oder 
extremistischen oder zu straffälligen Einbürgerungsbewerbern übermittelt worden 
sind, und in wie vielen dieser Fälle die mitgeteilten Erkenntnisse letztlich zum 
Einbürgerungsausschluss geführt haben. In einem aktuellen Fall wird 
voraussichtlich die Einbürgerung aufgrund der LfV-Mitteilung abgelehnt. 
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b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die 
Prüfung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

 

Die Arbeit der Staatsangehörigkeitsbehörden wird dadurch erleichtert, weil 
entsprechende frühzeitige Prüfungen der Ausländerbehörden der späteren 
Einbürgerung als letztem Stadium der Integration vorgelagert werden und 
gegebenenfalls auch schon Aufenthaltstitel nicht erteilt oder entzogen werden 
und damit eine Voraussetzung der Einbürgerung, unabhängig von den 
Einbürgerungsausschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG, nicht erfüllt ist. 

 

 

 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das 

Bescheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf 
die Arbeit der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

 

 Der Aufgabenumfang hat sich für die unteren Eingliederungsbehörden deutlich 
verringert und führte zu Personalabbau. Der unmittelbare Kontakt zu den 
Spätaussiedlern ist damit auch geringer geworden. Dies hat zur Folge, dass 
Informationsverlusten eintreten und Integrationsprobleme nicht rechtzeitig 
wahrgenommen bzw. bekannt werden. Probleme werden nur über die 
Heimleitungen vor Ort geklärt. 

 

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration 
der Betroffenen? 

Diese Voraussetzung führte insbesondere dazu, dass es zu einem deutlichen 
Rückgang der Zugangszahlen gekommen ist. Grundsätzlich führt dies zu 
besseren Start- und Integrationsmöglichkeiten in der Bundesrepublik.  
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Die geringere Anzahl der Einreise von Spätaussiedlern führt auch dazu, dass die 
Wartezeiten bis zum Beginn eines Sprachkurses sich verlängern. Die Teilnehmer 
müssen z. T. bis zu einem ¾ Jahr warten. Eine Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt 
ist demnach auch erst frühestens nach 1 ½ Jahr möglich. Die Kursträger 
beginnen den Kurs erst ab einer Mindestzahl von 18 Teilnehmern.  
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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9      Berlin, 30. Januar 2006 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 

 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-

rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005 

einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form direkt in den Fragebogen im 

Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: Sachsen-Anhalt 

 

I. Aufenthaltsgesetz 

1. Allgemeine Fragen 
a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in ihrem Bun-

desland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte erläutern) 

 

Sachsen-Anhalt führt das Aufenthaltsgesetz entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 

und nach den Vorläufigen Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern 

aus.  

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der Umstellungs-

phase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser Umstellung Ihrer Ein-

schätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die Neuregelungen des Aufent-

haltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich geblieben? 

 

Die Arbeit der Ausländerbehörden ist nach anfänglicher Mehrarbeit nahezu gleich geblie-

ben.  
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d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt?  

-      Reduzierung auf 2 Aufenthaltstitel 

-       Neuregelung des FreizügG/EU  

-       Erhöhung der Fälschungssicherheit von Klebeetiketten/Möglichkeit der Verwendung                    

digitaler Fotos  

-       Einführung  von Integrationsmaßnahmen. 

 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

- Übergang des arbeitsrechtlichen Genehmigungsverfahrens auf die Ausländerbehör-

den, da dadurch die Kosten bei Rechtsstreitigkeiten von den Ausländerbehörden zu 

tragen sind. 

- Keine Sanktionen bei fehlender Mitwirkung von EU-Bürgern  im Fall des § 5 Abs. 3 

FreizügG (Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen). Teilweise werden 

Scheinadressen angegeben und Anschreiben der Ausländerbehörden daher als un-

zustellbar zurückgesandt. U.U. könnte ein Bußgeldtatbestand in § 10 FreizügG die 

diesbezügliche Mitwirkungspflicht erhöhen. 

- Mangelnde Sanktionen im Fall von Identitätsverschleierung. Die generelle Versagung 

eines Aufenthaltstitels sollte in diesen Fällen auch bei Rechtsansprüchen auf Ertei-

lung eines Aufenthaltstitels möglich sein.  

- Nichtanrechenbarkeit von Zeiten des Besitzes einer früheren Aufenthaltsbewilligung 

auf die Anwendung des § 26 Abs. 4 i. V. m. § 101 Abs. 2 AufenthG oder § 9 Abs. 2 

Nr. 1 AufenthG (z.B. bei wissenschaftlichen Mitarbeitern)  

- Mehrkosten und längere Bearbeitungszeit für Dokumente und insbesondere Dul-

dungsbescheinigungen 

 

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten? Falls ja, welche? 

- Weitere Maßnahmen gegen Ausländer, die an der Feststellung ihrer Identität nicht 

oder nicht ausreichend mitwirken. Dadurch ist ihre Abschiebung aus tatsächlichen 

Gründen nicht möglich und sie sind zu dulden. In derartigen Fällen führt die Verwei-

gerungshaltung der Betroffenen zu einem im öffentlichen Interesse nicht zu vertre-

tenden Verbleib. 
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- Einführung von Maßnahmen gegen Scheinvaterschaften (z. B. Einführung eines An-

fechtungsrechts für Ausländerbehörden. In dem sich anschließenden  gerichtlichen 

Verfahren kann dann vom Gericht die Vorlage eines DNA-Tests als Nachweis der 

biologischen Vaterschaft angeordnet werden). 

- Erhöhung der Ehebestandszeit von zwei Jahren nach § 31 AufenthG („eigenständi-

ges Aufenthaltsrecht der Ehegatten“), um Schein- und Zweckehen unattraktiver zu 

machen. 

- Erhöhung der Gebührensätze für ausländerrechtliche Maßnahmen; Einschränkung 

der Befreiungstatbestände. Die Gebühren sind im Verhältnis zum Verwaltungsauf-

wand nach wie vor zu niedrig 

 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels ver-

spätet gestellt?  

 

Nur in Einzelfällen. 

Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

 

Bei kurzer Fristüberschreitung (das ist die Hauptgruppe der Fälle) wird eine Fiktionsbe-

scheinigung nach § 81 Abs. 4 AufenthG in Verbindung mit Nr. 81.4.2.3 der Vorläufigen 

Anwendungshinweise erteilt. Teilweise wird über die Pflicht zur rechtzeitigen Beantra-

gung der Verlängerung des Aufenthaltstitels belehrt. 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, bedarfsorientierte 

Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. Inwieweit ist das im Bereich der 

Arbeitsmigration gelungen? 

 

Nennenswerte positive Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt sind aufgrund der wirtschaftli-

chen Lage und der hohen Arbeitslosigkeit bisher nicht feststellbar.  
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b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen 

(wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

 

Die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen  wird als gut bis zufriedenstellend be-

zeichnet. Das „One-stop-Government“ wurde verwirklicht.  

 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind nach-

gezogen? 

 

5  

 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle aufge-

geben werden musste? Wenn ja, wie oft? 

 

In 5 Fällen 

 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis zur Aus-

übung einer Beschäftigung beantragt? Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

 

In 200 Fällen. 185 Fälle wurden positiv und 15 Fälle negativ entschieden 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 2005?  

390  

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 

erhalten als im Jahr 2004?  

 

Nein 

 

4. Integrationskurse 
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a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer Teilnahme 

am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 Nein 

 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten Auslän-

der ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 

Die Ausländerbehörden stehen in ständigem Kontakt mit den Bildungsträgern. Entweder 

erhalten sie so die erforderlichen Informationen, oder sie prüfen dies im Rahmen von An-

trägen auf Erteilung oder Verlängerung von Aufenthaltstiteln. Nach Beendigung des Kur-

ses wird die Vorlage des Abschlusszertifikates verlangt und zu den Akten genommen.  

 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den JobAgen-

turen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 AufenthG 

und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im Hinblick auf Ausländer, die 

Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

 

In den Fällen, in denen bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den JobAgentu-

ren/Arges bestehen, wird die Zusammenarbeit als zufriedenstellend eingeschätzt. Zulas-

sungen durch das BAMF sind bisher nur in geringer Anzahl erfolgt. 

 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs 

bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht? Wenn ja, in welcher Weise? 

 

In sechs Fällen durch verpflichtenden Verwaltungsakt der Ausländerbehörde. 

 

5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-

anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen? 

Dazu bestand bisher keine Veranlassung. 
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Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

Nein. 

 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder „geistigen 

Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

Nein 

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt? – entfällt -  

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? – entfällt -  

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? – entfällt -  

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? - entfällt -  

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

Keine. Zwei Aufenthaltsbeendigungen durch Versagung der Verlängerung des Aufent-

haltstitels auf der Grundlage von § 54 Nr. 5 (s. Buchst. d) und Nr. 6 AufenthG werden 

geprüft. 

 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund aus 

anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

Nein. 

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

 

Entfällt. 

 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 AufenthG ver-

sagt?  

Keine. 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? (Angaben sofern möglich bitte aufge-

schlüsselt nach Versagungsgründen) 

In einem Fall. 



 

 

319

 

d) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG verhängt? 

Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach Praktikabilität und Nut-

zen bewertet. 

Keine. 

 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis d) Auf-

enthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

 

Die Ausländerbehörden hatten bisher keine derartigen Fälle zu bearbeiten. 

 

g)         Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, Identitätstäu-

schungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 89a AufenthG)?  

 

Die bisherigen Erfahrungen waren positiv. 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind an wel-

che Stellen gestellt worden? 

 

1.384 Anfragen an das Gemeinsame Informations- und Auswertungszentrum islamisti-

scher Terrorismus (GIAZ), den Verfassungsschutz, das Landeskriminalamt, das BZR 

sowie an die Polizeidienststellen. 

  

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder Sicher-

heitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 

 

In einem Fall aufgrund der Mitteilung des Verfassungsschutzes. 

 

i) Besteht aus Ihrer Sicht hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 

Nein. 
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6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft wer-

den.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 

Zum Teil. Das hat jedoch seine Ursache im Nichtvorliegen der gesetzlichen Tatbe-

standsvoraussetzungen nach § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG. Das Fehlen der Tatbestands-

voraussetzungen ist von den Betroffenen zu vertreten. Es handelt sich dabei insbeson-

dere um 

- ungeklärte Identität  

- keine oder mangelnde Mitwirkung bei der Pass(Ersatz-)beschaffung und Identi-

tätsklärung nach § 82 AufenthG 

- Möglichkeiten der freiwilligen Ausreise  

- Nichterfüllung der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 AufenthG 

 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

 

5.991  

 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 

 

1.465  

 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 verlän-

gert? 

 

4.803  

 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 

898  
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positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 

Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für die 

Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG 895 270 392 Nichterfüllung der Mitwir-

kungspflichten, Passlosig-

keit, freiwillige Ausreise 

möglich 

- § 25 Abs. 4 S. 1 Auf-

enthG 

119   17     9  

- § 25 Abs. 4 S. 2 Auf-

enthG 

    3    3     0  

- § 25 Abs. 3 AufenthG 169 162     6  

- § 23 Abs. 1 AufenthG   82   74     0  

Bei der Differenz zwischen der Anzahl der gestellten und der entschiedenen Anträge 

handelt es sich um Anträge, die noch in Bearbeitung sind. 

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  
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h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu prüfen, ob 

die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufgewachsene Kinder be-

friedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minderjährigen, die in Deutschland 

aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

 

In 35 Fällen.  

 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

Es besteht eine gute Zusammenarbeit. 

 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

Nach der Härtefallkommissions-Verordnung sind nur die Mitglieder antragsberechtigt. 
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Sie stellten 33 Anträge. 

 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen Personen) 

gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG/nach an-

deren Vorschriften des AufenthG)  

aa) der Härtefallkommission ? 

In 9 Fällen (33 Personen) 

bb) der zuständigen Landesbehörde?  

In 8 Fällen (30 Personen) 

 

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung? 

Die Härtefallkommission entschied in 11 Fällen gegen ein Härtefallersuchen. Das Minis-

terium des Innern entsprach einem Härtefallersuchen nicht. 

 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der  Illegali-

tät (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

 

Die Bearbeitung von Anträgen sollte kraft Gesetzes ausgeschlossen werden, wenn Aus-

länder unbekannten Aufenthalts sind. 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 

In 136 Fällen. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. In vielen Fällen wurden durch eine    

Eheschließung aufenthaltsbeendende Maßnahmen der Ausländerbehörde verhindert. 

Auch trennen sich Betroffene oft nach Ablauf der Wartefrist für ein eigenständiges Auf-

enthaltsrecht.  

 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf Schein-

ehe abgelehnt? 
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In 38 Fällen. 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug erteilt, 

wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit Altersangabe der 

Betroffenen) 

 

In 3 Fällen.  

 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 

 

In 3 Fällen. 

 

 Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

 

1 Fall. 

 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde und bei 

denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für die Abwesen-

heit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

 

Es gab keinen diesbezüglichen Fall. 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Personen, die 

bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

 

5.767  

 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-Förderung 

- freiwillig das Land verlassen? 

 

94  
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c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer 

geschaffen? 

 

Es bestand bereits eine entsprechende Einrichtung vor dem Inkrafttreten des Aufent-

haltsgesetzes. Seit Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes wird sie als Ausreiseeinrichtung 

fortgeführt. 

  

Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 

Durch die intensive Beratung konnten in verschiedenen Fällen die zur Beschaffung von 

Rückführungsdokumenten erforderliche Identität geklärt werden. 

Auch führte die Unterbringung in der Ausreiseeinrichtung zum freiwilligen Verlassen des 

Bundesgebiets. Insofern hat sich die Einrichtung der Ausreiseeinrichtung bewährt. 

 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? – Entfällt -  

 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 

413  

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; sind 

insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer zufrieden stellend? 

 

Die Zusammenarbeit wird grundsätzlich als gut eingeschätzt; die Qualität der Stellung-

nahmen und die Bearbeitungsdauer sind zufriedenstellend. Insbesondere der enge Kon-

takt der Regionalkoordinatoren mit den Ausländerbehörden und zuständigen Landesbe-

hörden ist positiv hervorzuheben. Bei der Durchführung von Fortbildungen und Fachta-

gungen besteht eine gute Kooperation. 

 

b)        Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 Abs. 7 

AufenthG?  
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Es bestehen gute Erfahrungen. 

 

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

Es werden keine Optimierungsmöglichkeiten gesehen. 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des BMI? 

 

Ja. 

 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Nein. Es wurden lediglich einzelne Sachverhalte durch Erlass geregelt. 

 

12. Migrationserstberatung 
a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den Trägern 

der Migrationserstberatung? 

 

Nur im Bereich jeder zweiten Ausländerbehörde ist eine Migrationserstberatungsstelle  

vorhanden. Von diesen berichtet etwa die Hälfte über gute Kontakte zur Migration-

serstberatung. In den anderen Ausländerbehörden ein großer Nachholbedarf hinsichtlich 

der Kooperation zu verzeichnen. Als positive Beispiele der Zusammenarbeit können bei-

spielsweise die Initiierung von Netzwerksarbeit und die Bereitstellung von  Informations-

materialien der Beratungsstellen in den Ausländerbehörden genannt werden. Insgesamt 

bedarf es aber noch einer intensiveren Zusammenarbeit. 

 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die Beratungsstel-

len der MEB verwiesen? 

 

Eine diesbezügliche statistische Erfassung erfolgte nicht.  
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c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich, im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße mit 

Sanktionen zu belegen? 

 

Aufgrund der bisher nicht zufriedenstellenden Zusammenarbeit zwischen Ausländerbe-

hörden, JobAgenturen/Arges und  Migrationserstberatungsstellen unterbleiben oft ge-

genseitige Informationen über eine mangelnde Mitwirkung von Ausländern. Erst wenn 

die Zusammenarbeit verbessert wurde und eine diesbezügliche gegenseitige Information 

erfolgt, kann die Notwendigkeit von Sanktionsmöglichkeiten realistisch eingeschätzt wer-

den. 

 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 

a)         Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren für    

Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt der Gang 

zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

 

Nach der Erlasslage obliegen den Meldebehörden in Rahmen der Anmeldung folgende 

Aufgaben: 

- Bei Vorlage des Passes bzw. Personalausweises Fertigung einer Kopie für die 

Ausländerbehörde. In Zweifelsfällen hinsichtlich der Identität des EU-Bürgers Un-

terrichtung der Ausländerbehörde. 

- Entgegennahme von vorgelegten Unterlagen (z.B. Verträge) zur Glaubhaftma-

chung der Freizügigkeitsberechtigung und Weiterleitung an die Ausländerbehör-

de. 

- Aushändigung eines Merkblattes zur Freizügigkeitsberechtigung und eines Vor-

druckes für eine Erklärung zur Person und zum Grund des Aufenthaltes des Uni-

onsbürgers und seines Familienangehörigen. 

- Entgegennahme der ausgefüllten Erklärung und Weiterleitung an die Ausländer-

behörde; eine Prüfung der Angaben in der Erklärung findet durch die Meldebe-

hörde nicht statt.   

 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Unionsbürger in der Regel auch 

weiterhin in der Ausländerbehörde vorsprechen – mindestens jedoch schriftlich mit 
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dieser korrespondieren – müssen, weil die in den Meldebehörden abgegebenen Un-

terlagen unvollständig sind und somit Nachermittlungen erforderlich machen. 

 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 

Der Aufwand der Ausländerbehörden ist im wesentlichen unverändert geblieben.    

 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis gehandhabt? 

 

Die Ausländerbehörden legen Ausländerakten an bzw. führen diese weiter.  

 

d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügG/EU, wonach die Ausreise-

pflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung entsteht, in der Praxis 

als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

 

Ja. Die Aufenthaltsbeendigung wird erschwert. 

 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung von Identi-

tätspapieren? 

 

Die Meldebehörden prüfen die Dokumente in der Regel durch Inaugenscheinnahme, da-

bei werden nur offensichtliche Hinweise für Fälschungen bzw. Verfälschungen wahrge-

nommen, wie z.B. unvollständig haftende Passfotos und offene Folien. Zweifelsfälle wer-

den den Ausländerbehörden mitgeteilt. Darüber hinausgehende Kenntnisse der Doku-

menten(ver-)fälschung erschließen sich den Meldebehörden in der Regel aus Gründen 

der fehlenden Sachnähe und der Massensachbearbeitung nicht. 

 

III. Asylverfahrensgesetz 

1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern unter 16 

Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem Bundesamt gem. § 

14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  



 

 

328

 

Ja 

 

b) Wenn nein, warum nicht?  

 

Entfällt. 

 

c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 

228 Fälle.  

 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 

Noch mindestens 54.  

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die Ausübung einer 

Beschäftigung erlaubt?  

 

In 23 Fällen. 

 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 

In 30 Fällen. 

Die Erlaubnis wurde hauptsächlich deshalb verweigert, weil die Arbeitsagentur die Zu-

stimmung nach § 39 Abs. 2 AufenthG verweigerte bzw. weil sich kein Arbeitgeber beim 

Arbeitsamt meldete. In einem Fall verweigerte die Arbeitsagentur ihre Zustimmung, weil 

die ortsüblichen Bedingungen für die Vergütung nicht eingehalten wurden. 
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3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

 
a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4  

AsylVfG gemacht?  

 

Es liegen noch keine aussagekräftigen Erfahrungen vor.  

 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 

In Fällen, in denen eine Einbürgerung beantragt wurde und die Einbürgerungsbehörde 

davon ausgehen kann, dass die Flüchtlingsanerkennung widerrufen werden soll, drohen 

Untätigkeitsklagen, solange das  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch keine 

Entscheidung getroffen hat und daher über das anhängige Einbürgerungsverfahren zu-

nächst nicht entschieden wird. 

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 

 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich vorgeschrie-

benen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor Einbürgerungen?  

 

Die Zusammenarbeit mit der Verfassungsschutzbehörde ist gut. Die Anfragen werden 

zügig beantwortet. 

 

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung angefragt? 

 

Bis Oktober 2005 wurden die Polizeidirektionen am Einbürgerungsverfahren beteiligt. Ab 

November 2005 erfolgen die Anfragen außer an den Verfassungsschutz und an das 

Bundeszentralregister nur noch an das Landeskriminalamt, das die polizeilichen Er-

kenntnisse koordiniert und die Einbürgerungsbehörden entsprechend unterrichtet.   
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In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

 

Der Verfassungsschutz hat in drei Fällen Erkenntnisse übermittelt.  

 

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürgerungsausschluss 

beigetragen? 

 

Bisher führte die Information der Verfassungsschutzbehörde zur Ablehnung eines Ein-

bürgerungsantrags. In einem weiteren Fall hat der Einbürgerungsbewerber nach Vorhal-

tung der Erkenntnisse den Antrag zurückgezogen. 

 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den Sicher-

heitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthaltstiteln und Einlei-

tung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die Prüfung von Einbürgerungs-

sauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

 

Der verbesserte Informationsaustausch ermöglicht eine vereinfachte Prüfung von Ein-

bürgerungsausschlüssen und beschleunigt somit die Antragsbearbeitung. Da die Beteili-

gung der Sicherheitsbehörden vor Erteilung eines Aufenthaltstitels durch die Ausländer-

behörde erfolgt, erhält die Einbürgerungsbehörde entsprechende Erkenntnisse bereits 

bei Auswertung der Ausländerakten, kann diese dem Einbürgerungsbewerber vorhalten 

und die Sicherheitsbehörden gezielt um Aktualisierung bitten.  

 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 

 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das Bescheinigungsver-

fahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf die Arbeit der Vertriebenen-

behörden in den Ländern? 

 

Die Aufgabenübertragung bewirkte eine deutliche Reduzierung des Verwaltungsaufwan-

des bei den Vertriebenenbehörden und führte dadurch zu einer Personaleinsparung.  
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Es wird vorgeschlagen, die Gewährung der pauschalen Eingliederungshilfe nach § 9 

Abs. 3 BVFG ebenfalls dem Bundesverwaltungsamt zu übertragen, da sich dort die 

(Spätaussiedler-)Akten der Antragsberechtigten befinden.   

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für ihre Ein-

beziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers Grundkenntnisse der deut-

schen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration der Betroffenen? 

 

Bislang wurden keine nichtdeutschen Ehegatten und Abkömmlinge mit bestandenem 

Sprachstandstest aufgenommen. Es wird jedoch erwartet, dass das Erlernen von Grund-

kenntnissen der deutschen Sprache bereits im Herkunftsgebiet die Integration in 

Deutschland erleichtern und verfestigen wird. 
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Bundesministerium des Innern 

AZ: PGZU-128 400/9      Berlin, 30. Januar 2006 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

Mit dem vorliegenden Fragebogen sollen die bisher mit den Regelungen des Zuwande-
rungsgesetzes gemachten Erfahrungen erfragt werden. 

In die Beantwortung der Fragen sollte der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2005 einbezogen werden. Die Antworten können in elektronischer Form 
direkt in den Fragebogen im Änderungsmodus oder anders farbig hervorgehoben 
eingetragen werden. 

Um Beantwortung des Fragebogens bis zum 20. März 2006 wird gebeten. 

 

 Bundesland: Schleswig-Holstein 
 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in 
ihrem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte 
erläutern) 

 Anwendung des § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG 

 Erteilung von Niederlassungserlaubnissen an ehemalige Deutsche, die ihre 
frühere Staatsangehörigkeit wiedererworben haben. 

 Ausgestaltung des Verfahrens und Anwendung des § 23 a AufenthG 

 Berechnung ob ausreichende Sicherung des Lebensunterhalts i.S.v. § 2 
Abs. 3 AufenthG gegeben ist (aufgrund regionaler Unterschiede sicherlich 
sinnvoll). 

 Nach Kenntnis der hiesigen Ausländerbehörden werden 
Befristungsentscheidungen nach § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG bundesweit 
uneinheitlich getroffen. 
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 Die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 81 Abs. 4 AufenthG soll 
ebenfalls unterschiedlich gehandhabt werden. 

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser 
Umstellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die 
Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben? 

 Nach Ansicht der Ausländerbehörden haben die Neuregelungen vielfach die 
Arbeit erschwert. Dem stehen nur relativ wenige Arbeitserleichterungen im 
Asylbereich (zurückgehende Antragszahlen) und im Bereich der EU-Bürger 
gegenüber.  

 Am häufigsten wurden das One-Stop-Government und das Verfahren zu 
den Integrationskursen als arbeitsaufwändig empfunden. Daneben gestaltet 
sich die Ausstellung/Verlängerung von Ausweisdokumenten und 
Aufenthaltstiteln deutlich schwieriger. Eintragungen in das AZR sind 
ebenfalls zeitaufwändiger geworden. Bei Grenzfällen ist insbesondere die 
Rechtsgrundlage für die Erteilung des Aufenthaltstitels schwer feststellbar. 
Hier ist im vergangenen Jahr auch häufig das Innenministerium 
eingebunden worden. Viele Vorschriften des AufenthG sind für die 
praktische Anwendung im täglichen Publikumsverkehr zu kompliziert und 
zudem unklar formuliert. 

 Die Beobachtungen des Innenministeriums decken sich im Wesentlichen 
mit dem Vorbringen der Ausländerbehörden. 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

 An häufigsten wurden von den Ausländerbehörden die Förderung der 
Integration, die Fälschungssicherheit der Dokumente und die Angabe der 
Rechtsgrundlage für die Erteilung der Aufenthaltstitel genannt. Das zeigt, 
dass die hiesigen Ausländerbehörden gern einen erhöhten Arbeitsaufwand 
in Kauf nehmen, wenn dadurch sinnvolle Verbesserungen erreicht werden 
können.  

 Zudem wurde die Regelung des § 14a AsylVfG sehr positiv bewertet. 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

 Die Verlagerung der Erteilung der Genehmigung zur Ausübung einer 
Beschäftigung auf die Ausländerbehörden ist von allen Kommunen negativ 
bewertet worden. Das One-Stop-Government hat für alle Beteiligten 
(vielleicht mit Ausnahme der Arbeitsagenturen) keine Vorteile erbracht 
(siehe auch 2b). 
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 Die Beschränkung des Anwendungsbereichs des § 55 Abs. 2 Nr. 6 
AufenthG auf die Fälle des Leistungsbezugs nach SGB XII hat sich als 
extrem nachteilig erwiesen. Unter Hinweis auf die Stellungnahme von 
Hamburg wird es als systemwidrig angesehen, dass der Bezug von ALG II 
im Gegensatz zum Bezug von Leistungen nach SGB XII keinen 
Ausweisungstatbestand darstellt. 

 In der Praxis hat die Beschränkung zudem dazu geführt, dass öffentliche 
Stellen den Ausländerbehörden den Bezug von Leistungen nach SGB II 
nicht mitteilen dürfen, sofern nicht für jeden Einzelfall ein gesondertes 
Ersuchen der Ausländerbehörde nach § 87 Abs. 1 AufenthG vorliegt. Dies 
kann in Einzelfällen dazu führen, dass Falschangaben des Antragstellers zu 
unrechtmäßiger Verlängerung des Aufenthaltstitels führen oder dass 
Ansprüche aus Verpflichtungserklärungen nicht geltend gemacht werden 
können.  

f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

 Ja 

Falls ja, welche? 

Vorab wird auf meine Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 
Union vom 3.2.2006 hingewiesen. Sollte eine Umsetzung dieser Vorschläge 
nicht bereits in diesem Gesetzgebungsverfahren erfolgen, wird gebeten 
diese Vorschläge in vollem Umfang in die Evaluierung einzubeziehen.  

 

Neben dem Wunsch nach einer generellen Konkretisierung der 
unbestimmten Rechtsbegriffe im Aufenthaltsgesetz werden folgende 
Änderungen als erforderlich angesehen: 

 

Konkretisierung des § 2 Abs. 3 AufenthG: Der Wortlaut dieser Vorschrift 
bezieht sich nur auf die Sicherung des Lebensunterhalts des jeweiligen 
Antragstellers. Die Formulierung des letzten Entwurfs der allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften (2.3.4) ist bekannt. Dies sollte sich jedoch aus dem 
Gesetzestext ergeben. Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat 
in einem Verfahren bereits entsprechende Bedenken zu erkennen gegeben. 
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Änderung des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AufenthG auf „drei Monate“ bzw. 90 
Tagessätze. Anmerkung: die in dem neuen Gesetzentwurf vorgesehene 
Formulierung ohne konkrete Anhaltspunkte erscheint nicht praktikabel! 

 

In § 9 Abs. 2 AufenthG sollte eine Regelung aufgenommen werden, nach 
der bei Eintritt in das Rentenalter von der Sicherung des Lebensunterhalts 
abgesehen werden kann.  

 

Schleswig-Holstein unterstützt und fordert seit Jahren eine allgemeine 
Bleiberechtsregelung, die der Situation unverschuldet langjährig hier 
aufhältiger Ausländerinnen und Ausländer sowie ihrer Kinder mit 
fortgeschrittener tatsächlicher Integration Rechnung trägt. Mit § 25 Abs. 5 
AufenthG ist es nicht gelungen, das Problem der Kettenduldung zu lösen. 
Aus Sicht Schleswig-Holsteins wäre daher die Aufnahme einer 
entsprechenden Regelung im AufenthG, die abhängig vom erreichten 
Integrationsgrad dieses Personenkreises die Einräumung eines 
Bleiberechtes ermöglicht, wünschenswert. 

 

Es wird weiterhin gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesehen, um 
missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen zu verhindern. Dies wird man 
aber allein durch aufenthaltsrechtliche Änderungen nicht lösen können. 
Insofern sollte weiterhin die Schaffung eines Anfechtungsrechts einer 
öffentlichen Stelle im Rahmen des § 1599 BGB betrieben werden. 

 

Im Bereich des Nachzugs zu Ausländern mit Aufenthaltstiteln nach dem 5. 
Abschnitt, insbesondere nach § 25 Abs. 3 AufenthG sind einige 
Disharmonien aufgefallen:  

Der nachziehende Ehegatte erhält im Falle einer Trennung bereits nach 2 
Jahren gem. § 31 Abs. 1 AufenthG ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Der 
Stammberechtigte hingegen muss bei Wegfall des 
Abschiebungshindernisses auch nach einer beträchtlich längeren 
Aufenthaltszeit mit einer Aufenthaltsbeendigung rechnen, sofern er nicht im 
Besitz einer Niederlassungserlaubnis ist.  

Das gleiche gilt für diesen Personenkreis bei Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis. Der Stammberechtigte kann frühestens nach 7 
Jahren eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG 
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beantragen. Der nachziehende Ehegatte kann nach § 9 Abs. 2 AufenthG 
bereits nach 5 Jahren eine Niederlassungserlaubnis erhalten. 

 

Im Rahmen des § 31 Abs. 1 Satz 1 AufenthG wäre eine Klarstellung 
wünschenswert, ob bei Eheauflösung eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr 
ab Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft oder erst nach Ablauf der 
möglicherweise noch gültigen Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist.  

 

Eine Erweiterung des Ausweisungsgrundes nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 
AufenthG auf den Bezug von Leistungen nach SGB XII wäre 
wünschenswert. Mindestforderung muss aber die Schaffung einer 
gesetzlichen Mitteilungspflicht nach § 87 Abs. 2 AufenthG sein (siehe meine 
Stellungnahme vom 3.2.2006). 

 

Eine Klarstellung des § 81 Abs. 4 AufenthG bezüglich des Fortbestehens 
des Aufenthaltstitels bei verspäteter Antragstellung wäre wünschenswert. 
Die derzeitige Vorgehensweise der Ausländerbehörden, die den vorläufigen 
Anwendungshinweisen entspricht, ist durch den Wortlaut des Gesetzes 
nicht abgedeckt. 

 

Eine Klarstellung, dass wiederholte Verstöße gegen eine räumliche 
Beschränkung auf das Gebiet der Ausländerbehörde, die als Auflage nach § 
61 Absatz 1 Satz 2 AufenthG erteilt wurde, eine Straftat nach § 95 Abs. 1 Nr. 
7 AufenthG darstellen, wäre wünschenswert, da Staatsanwaltschaften und 
Gerichte in Schleswig-Holstein hierzu vielfach eine andere Auffassung 
vertreten.  

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-
titels verspätet gestellt? 

Lt. Umfrage unter den Ausländerbehörden sehr unterschiedlich: von 
„selten“ bis 30%. Im Durchschnitt dürften es 15 bis 20% sein.  

Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

In der Regel wird § 85 AufenthG angewandt. Anzeigen werden nur bei 
erheblichen Verspätungen von mehreren Monaten gefertigt, da die 
Verfahren in der Regel ohnehin eingestellt werden.  
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Sofern nicht sofort über den Antrag entschieden werden kann und lediglich 
eine kurze Unterbrechung vorliegt, wird die Fortführung der Beschäftigung 
nicht untersagt. 

 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, 
bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. 
Inwieweit ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

Die Ausländerbehörden haben hierzu keine Erkenntnisse mitgeteilt, weil es 
in SH praktisch keine Fälle der Arbeitsmigration gab. Lediglich vereinzelt 
wurde die Zustimmung zur Visumerteilung verweigert, weil es sich um 
Beschäftigungen handelte, für die arbeitslose Inländer zur Verfügung 
standen. Dies deckt sich mit den hiesigen Beobachtungen. 

Nach Kenntnis des Innenministeriums sind 2005 2 
Niederlassungserlaubnisse nach § 19 Abs. 1 AufenthG erteilt worden. 
Zudem ist kein Fall bekannt geworden, in dem eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 21 Abs. 1 AufenthG erteilt wurde, weil die 
Regelerteilungsvoraussetzungen nach Abs. 1 Satz 2 vorlagen. 

 

b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

Die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen wurde von den 
Ausländerbehörden durchweg positiv bewertet. Ansonsten ist für die 
Ausländerbehörden durch die Neuregelung eine erhebliche Mehrbelastung 
gegeben. Auch für die Betroffenen ist kein erkennbarer Vorteil entstanden, 
weil sie nunmehr in der Regel mehrfach in der Ausländerbehörde 
vorsprechen müssen. Die Bearbeitungszeiten haben sich nicht verkürzt und 
den Ausländerbehörden wird dies angelastet, ohne dass sie das Verfahren 
beeinflussen können.  

 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

Offensichtlich gab es keine Zuzüge. 
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d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

Hierzu liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Offensichtlich ist es in 
vereinzelten Fällen vorgekommen, dass geduldeten Personen die 
Zustimmung zur Fortführung einer Beschäftigung untersagt wurde, weil 
bevorrechtigte Arbeitssuchende zur Verfügung standen.  

Wenn ja, wie oft? 

Keine Angabe möglich 

 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Die Angaben konnten nur von wenigen Ausländerbehörden ermittelt 
werden, so dass repräsentative Aussagen nicht möglich sind.  

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

Keine Angaben möglich, offensichtlich ist nur vereinzelt die Erlaubnis zur 
Ausübung einer Beschäftigung versagt worden, da auch kaum Probleme an 
das Innenministerium herangetragen wurden. 

 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

Den Ausländerbehörden liegt hierzu kein statistisches Material vor. 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

Die Ausländerbehörden haben keine signifikanten Änderungen festgestellt. 

 
 

4. Integrationskurse 
Vorbemerkung: Die Fachaufsicht des Landes über die Ausländerbehörden 
könnte verbessert werden, wenn das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zumindest vierteljährlich regionale Statistiken zur Verfügung 
stellen würde, aus denen für den jeweiligen Bezirk der Ausländerbehörde 
folgende Daten ersichtlich wären: 
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- Ansprüche nach § 44 Abs. 1 AufenthG 
- Ansprüche nach § 44 Abs. 1 AufenthG mit gleichzeitiger Verpflichtung 
nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG 
- Kontingente und tatsächliche Verpflichtungen nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 AufenthG 
 
Bislang liegen den Ländern nur letztere Daten vor, die im Laufe des Jahres 
2005 auch nur unregelmäßig übermittelt wurden. Es fehlt auch an einer 
regelmäßigen Übermittlung der vom Bundesamt in den 
Ausländerbehördenbezirken ausgestellten Berechtigungen nach § 44 Abs. 4 
AufenthG.  
 
a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht 
ordnungsgemäßer Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, 
bitte erläutern. 
 
In Schleswig-Holstein wurden durch die Ausländerbehörden 1.179 
Ausländerinnen und Ausländer mit einem Anspruch nach § 44 Abs. 1 
AufenthG zur Integrationskursteilnahme verpflichtet, weil sie sich nicht auf 
einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen konnten. Dies 
entspricht 72 Prozent aller Anspruchsberechtigten nach § 44 Abs. 1 
AufenthG. Hinzu kommen 510 Ausländerinnen und Ausländer, die 
insbesondere aufgrund ihres Leistungsbezugs nach dem SGB II zur 
Integrationskursteilnahme verpflichtet worden sind. 
 
Nur eine der 15 schleswig-holsteinischen Ausländerbehörden hat bislang 
mit einem Beratungsgespräch nach § 44a Abs. 3 AufenthG auf einen 
Kursabbruch eines verpflichteten Teilnehmers reagiert. Der Teilnehmer hat 
daraufhin seinen Kursbesuch fortgesetzt. Zwei weitere Ausländerbehörden 
meldeten, dass es in Einzelfällen zu Kürzungen durch die Leistungen 
bewilligende Stelle nach § 44a Abs. 3 Satz 2 AufenthG gekommen ist. 
Ansonsten wurde gemeldet, dass es bislang zu keinen Sanktionen 
gekommen ist, insbesondere weil keine entsprechenden Meldungen der 
Integrationskursträger nach § 8 Abs. 4 IntV vorlagen. 
 
Bewertung: Um beurteilen zu können, ob die Ausländerbehörden 
ausreichend von den Möglichkeiten des § 44a Abs. 3 AufenthG bzw. § 8 
Abs. 3 AufenthG Gebrauch machen, müssten für die 
Ausländerbehördenbezirke Statistiken zumindest für Kursabbrüche von 
verpflichteten Ausländerinnen und Ausländer vorliegen. Inoffiziell ist dem 
Innenministerium bekannt geworden, dass sich einige Kurslehrer bzw. 
Kursträger aus falsch verstandener Solidarität scheuen, Fehlzeiten und 
Kursabbruch an die Ausländerbehörde zu melden. Insofern stellt sich die 
Frage, ob den Ausländerbehörden alle Kursabbrüche bzw. erheblichen 
Fehlzeiten bekannt geworden sind. 
 
b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die 
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verpflichteten Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen 
nachkommen? 
 
Vier von 15 schleswig-holsteinischen Ausländerbehörden melden, dass sie 
regelmäßig die Teilnahme der verpflichteten Ausländerinnen und Ausländer 
überprüfen. Die Abstände liegen zwischen drei und sechs Monaten. Zwei 
weitere Ausländerbehörden überprüfen unregelmäßig. Die übrigen neun 
Ausländerbehörden haben angegeben, zurzeit gar nicht, erst aufgrund einer 
Meldung des Integrationskursträgers nach § 8 Abs. 4 IntV bzw. zum 
Zeitpunkt einer anstehenden AE-Erteilung zu überprüfen, ob der Ausländer 
seiner Teilnahmepflicht nachkommt. 
 
Bewertung: Es ist erfreulich, dass zumindest ein Drittel der 
Ausländerbehörden die Teilnahmepflicht (un)regelmäßig überprüft. Hier gibt 
es aber noch Verbesserungsbedarf. So sollte die Ausländerbehörde auch 
überprüfen, ob sich der verpflichtete Ausländer unverzüglich zu einem 
Integrationskurs angemeldet hat. Diese Meldung muss die 
Ausländerbehörde selbst vom Ausländer einfordern. Dies bedeutet 
zusätzlichen Aufwand, was ein Grund für die fehlende Kontrolle sein kann. 
Vom Integrationskursträger bekommt die Ausländerbehörde nur den 
Kursbeginn und später eventuelle Fehlzeiten bzw. Kursabbrüche mitgeteilt. 
 
c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den 
JobAgenturen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 
Ziffer 2 AufenthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im 
Hinblick auf Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 
 
Anregungen nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a AufenthG durch die ARGEn 
sind 2005 fast überall schleppend angelaufen. Dies erklärt auch, warum das 
zugewiesene Kontingent von 823 Plätzen nur in 510 Fällen ausgenutzt 
worden ist. 
 
Acht von 15 schleswig-holsteinischen Ausländerbehörden melden 
mittlerweile eine gute bzw. sehr gute Zusammenarbeit mit den ARGEn, die 
sich zum Beispiel in schriftlichen Verfahrensabsprachen bzw. 
regelmäßigem Erfahrungsaustausch widerspiegelt. Hervorzuheben ist die 
Zusammenarbeit der ABH Dithmarschen mit der dortigen ARGE. Hier wurde 
außerdem zusammen mit der AS Lübeck des BAMF eine vorbildliche 
Regelung zur Fahrtkostenerstattung erarbeitet: bei Verpflichtung nach § 44a 
Abs. 1 Ziffer 2a AufenthG zahlt das BAMF 80 Prozent der Fahrtkosten, 
ansonsten für alle Teilnehmer im ALGII-Bezug die ARGE.  
 
Einen Unterschied in der Zusammenarbeit ABH/ ARGE bzw. innerhalb der 
Optionskommune ist nicht zu verzeichnen: in den zwei schleswig-
holsteinischen Optionskommunen wird in einem Fall gut, in dem anderen 
Fall gar nicht mit den Leistungszentren zusammengearbeitet. 
 
Über das Zulassungsverfahren des BAMF nach § 44 Abs. 4 AufenthG 
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melden die Ausländerbehörden, dass ihnen hierüber keine Erkenntnisse 
vorliegen. Auch dem Innenministerium werden nur auf Anfrage Übersichten 
über die aktuellen Kontingente bzw. ausgestellten Berechtigungen 
übermittelt. Soweit Übersichten vorlagen, wurden diese auch den 
Ausländerbehörden übermittelt. 
 
Bewertung: Es wird damit gerechnet, dass sich die Zusammenarbeit noch 
weiter verbessern und intensivieren wird. Hintergrund für die teilweise 
zögerliche Meldepraxis der ARGEn waren deren erhebliche 
Umsetzungsschwierigkeiten zu Beginn des Jahres 2005. Für die ARGEn 
stand zunächst die Leistungsgewährung in Vordergrund.  
  
d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am 
Integrationskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 
44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  
Wenn ja, in welcher Weise? 
 
Fünf von 15 schleswig-holsteinischen Ausländerbehörden haben 
Verpflichtungen nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b AufenthG ausgesprochen. 
Zahlen liegen nur von zwei Ausländerbehörden vor. Hier ist die 
Ausländerbehörde der Hansestadt Lübeck hervorzuheben: Die 
Ausländerbehörde hat 2005 insgesamt 57 Verpflichtungen nach § 44a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG erteilt, davon in 12 Fällen nach § 44a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2b AufenthG. Damit wurden 21 Prozent aller Verpflichtungen nach § 44a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG aufgrund besonderer Integrationsbedürftigkeit 
ausgesprochen. Dabei hat es sich nach Aussage der Ausländerbehörde um 
sehr unterschiedliche Fallkonstellationen gehandelt. Zwei der fünf 
Ausländerbehörden haben zum Instrument der Verpflichtung nach § 44a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b AufenthG gegriffen, wenn sich die 
Teilnahmenotwendigkeit im Rahmen eines ausländerrechtlichen 
Beratungsgesprächs herausstellte und eine Teilnahmebereitschaft 
ersichtlich war bzw. wenn die Ausländerin oder der Ausländer sich in 
Eigeninitiative zur Verpflichtung meldeten. Eine Ausländerbehörde hat 
aufgrund von Anregungen der ARGE bzw. Einbürgerungsbehörde zur 
Teilnahme nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b AufenthG verpflichtet. 
 
Bewertung: Die Regelung des § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b AufenthG ist für die 
Ausländerbehörden nur schwer umzusetzen, wenn es nicht konkrete 
Hinweise anderer Dienststellen gibt. Die Definition des § 4 Abs. 4 IntV ist 
nicht besonders hilfreich. Da die Nichterfüllung einer Verpflichtung nach § 
44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b AufenthG weder eine finanzielle Sanktion nach § 
44a Abs. 3 Satz 2 AufenthG nach sich zieht noch nach § 8 Abs. 3 AufenthG 
bei der Verlängerung der AE zu berücksichtigen ist, stellt sich die Frage des 
Sinns dieser Verpflichtung.  
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5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  
Die Abschiebungsanordnung nach § 58 a AufenthG soll in Einzelfällen von 
herausragender Bedeutung zur Anwendung kommen, um eine besondere 
Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eine 
terroristische Gefahr abzuwehren. Bereits die Formulierung der 
Tatbestandsvoraussetzungen, aber auch der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit bei der Ausübung des Ermessens schränken den in 
Frage kommenden Personenkreis derart ein, dass eine Anwendung der 
Norm faktisch kaum möglich ist. Problematisch ist in diesem 
Zusammenhang auch die gerichtsfeste Verwertbarkeit 
sicherheitsbehördlicher Erkenntnisse, die die Qualität o.g. 
Voraussetzungen erfüllen müssten. 
 

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 
Nein 
 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Bislang nicht 

 

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 

entfällt 
 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

entfällt 
 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

entfällt 
 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 
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(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 
Derzeit sind in Schleswig-Holstein vier Ausweisungen nach § 54 Nr. 5 bzw. 
5 a AufenthG in Vorbereitung. 

 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

Nein 
 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt? 

Bislang keine 

 

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

S. Antwort auf Frage I.5.b. In drei der vier Fälle wäre mit einer evtl. 
Ausweisung auch die Versagung einer Aufenthaltserlaubnis verbunden; in 
einem Fall ist die betreffende Person derzeit im Besitz einer 
Niederlassungserlaubnis. 
 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 
verhängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach 
Praktikabilität und Nutzen bewertet. 

Bislang in keinem Fall 

 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor? 

Keine 

Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

Entfällt 

 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, 
Identitätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 
89a AufenthG)? 
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Keine 

 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden? 

Auf die Antwort zu Frage I.5.a. wird verwiesen. Seit Bekanntgabe des 
Erlasses zu § 73 Abs. 2 AufenthG an die Ausländerbehörden am 09.02.2005 
bis zum 31.12.2005 sind in Schleswig-Holstein rd. 1650 Anfragen an das 
Landeskriminalamt und rd. 900 Anfragen an den Verfassungsschutz gestellt 
worden. 
 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 
Von den Anfragen an das Landeskriminalamt sind in rd. 260 Fällen 
Erkenntnisse mitgeteilt worden; hierin sind allerdings auch 
allgemeinpolizeiliche Erkenntnisse enthalten. 

Der Verfassungsschutz hat in rd. fünf Fällen Sicherheitsbedenken geltend 
gemacht. 
 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

Nein 

 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 Ja, bei Abschiebungshindernissen, die der betroffene Ausländer selbst zu 
vertreten hat. 

b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung? 

ca. 2750 Personen 

 

c Wie viele Minderjährige sind darunter? 

etwa ein Drittel  
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d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

ca. 2400 Personen 

 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

ca. 400 Personen 

 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für 
die Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG     
- § 25 Abs. 4 S. 1 

AufenthG 
    

- § 25 Abs. 4 S. 2 
AufenthG 

    

- § 25 Abs. 3 AufenthG     
- § 23 Abs. 1 AufenthG     

  
Zur vollständigen Beantwortung dieser Frage liegen keine ausreichenden 
statistischen Angaben vor. Ende 2005 wurde für den Schleswig-
Holsteinischen Landtag ein Bericht über eine mögliche 
Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete gefertigt. Hierzu wurden 
folgende Angaben erhoben: 

  

Erteilte Aufenthaltserlaubnisse 
nach § 25 Abs. 5 AufenthG: 

718 (davon betroffene Familien: 231) 

Erteilte Aufenthaltserlaubnisse 
nach § 25 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG 

122 (davon betroffene Familien: 44) 

 
 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  

ca. 30 % 

 



 

 

346

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu 
prüfen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

In der Regel wurde das Aufenthaltsrecht von dem der Eltern abgeleitet, d.h. 
dass aufgrund der Minderjährigkeit und Art. 6 GG ein 
Abschiebungshindernis festgestellt wurde. Lediglich bei einem geringen 
Prozentsatz wurden in der Person des Minderjährigen eigene 
Abschiebungshindernisse festgestellt. Statistiken hierzu liegen leider nicht 
vor. Für minderjährige Flüchtlinge, die im Bundesgebiet geboren oder 
aufgewachsen sind, besteht die Problematik, dass mit Eintritt der 
Volljährigkeit das Abschiebungshindernis in der Regel entfällt. Über die 
Anwendung des § 26 Abs. 4 Satz 4 AufenthG hinaus wird weiterer 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesehen.  

 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

In Schleswig-Holstein ist eine bereits seit dem Jahre 1996 als unabhängiges 
Beratungsgremium bestehende Härtefallkommission mit dem Inkrafttreten 
des Zuwanderungsgesetzes als Härtefallkommission nach § 23a AufenthG 
durch Erlass einer entsprechenden Landesverordnung installiert worden. 
Im Jahre 2005 hat das Gremium 11 Sitzungen durchgeführt.  

 

Im Rahmen dieser Sitzungen hat die Härtefallkommission in mehr als der 
Hälfte der ihr zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegten Fälle ein 
Härtefallersuchen beschlossen. Bei dieser Quote handelt es sich allerdings 
um einen Effekt, der während der ersten Sitzungen im Januar und März 
2005 entstanden ist. In diesen beiden Sitzungen haben sich die 
Kommissionsmitglieder im Rahmen des Rechts zur Selbstbefassung mit 
einer Vielzahl von Fällen befasst, die bereits während der Entste-
hungsphase des Zuwanderungsgesetzes als Härtefälle eingeschätzt 
wurden, aufgrund fehlender rechtlicher Möglichkeiten aber keiner befriedi-
genden Lösung zugeführt werden konnten. In den nachfolgenden Sitzungen 
hat sich das Verhältnis von Härtefallersuchen zu negativen Entscheidungen 
deutlich verändert.  
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Daran, dass der Innenminister in über 90% der Fälle den an ihn gerichteten 
Härtefallersuchen gefolgt ist (siehe auch zu 6 k), ist erkennbar, dass die 
Kommissionsmitglieder die vorgelegten Sachverhalte sehr sorgfältig und 
kritisch prüfen und bewerten. Dieser sehr verantwortliche Umgang mit den 
Möglichkeiten des § 23a AufenthG und die Arbeit der Geschäftsstelle der 
Härtefallkommission, die jede Anrufung vorprüft und entscheidet, ob eine 
Beratung und Beschlussfassung durch das Gremium stattfindet, haben 
insbesondere bei wiederholt auftretenden Antragstellern (Rechtsanwälte, 
Migrationssozialberatungsstellen) dazu geführt, dass die Anzahl von vorn-
herein aussichtsloser Anrufungen des Gremiums eine sinkende Tendenz 
erhalten hat. Dies erfordert in der Folge allerdings einen sehr differenzierten 
Umgang mit den Sachverhalten, die der Härtefallkommission zur Beratung 
und Beschlussfassung vorgelegt werden. Vielfach sind es nur Nuancen bei 
der Bewertung der gesamten Sachverhalte, die letztlich ein 
Härtefallersuchen begründen können oder auch nicht. Dies ist eine 
Entwicklung, die von den Kommissionsmitgliedern wahrgenommen und 
verantwortlich umgesetzt wird.  

 

Zusammengefasst ist festzustellen, dass sich die schleswig-holsteinische 
Härtefallkommission im Jahre 2005 als eine feste Größe in der schleswig-
holsteinischen Ausländerarbeit etabliert hat. 

 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

Der Härtefallkommission wurden im Jahre 2005 insgesamt 188 Fälle 
zugeleitet. 134 Fälle wurden der Kommission zur Beratung und 
Beschlussfassung vorgelegt. Weitere 54 Fälle wurden durch die 
Geschäftsstelle bereits im Rahmen der Vorprüfung abschließend bearbeitet.  

 

Die Härtefallkommission wird in der Mehrzahl der Fälle durch 
Rechtsanwälte angerufen. Als nächst größere Gruppen von Anrufern sind 
die Migrationssozialberatungsstellen in Schleswig-Holstein sowie die 
Betroffenen selbst zu nennen. In weiteren Einzelfällen haben sich 
Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten, Ausländerbehörden und auch 
Arbeitgeber an die Härtefallkommission gewendet.  
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Die Hauptherkunftsländer der Betroffenen waren im Jahre 2005 Serbien und 
Montenegro (33% der Fälle), die Türkei (20% der Fälle) und die DR Kongo 
(9% der Fälle). 

 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen 
Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a 
AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

Diese Frage beantwortet sich durch die nachstehende Auflistung: 

 

Beratung und Beschlussfassung: 

 Fälle Betroffene 

 

Entscheidungen gesamt: 

 

134 356 

Härtefallersuchen: 70 181 

davon:   

Ersuchen umgesetzt durch IM: 65 169 

Ersuchen nicht umgesetzt durch IM: 

 

5 12 

Kein Härtefallersuchen: 

 

64 175 

           

 
 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 

Es wird grundsätzlich die Notwendigkeit einer abgewogenen gesetzlichen 
Legalisierungsbestimmung für den Personenkreis der langjährig illegal 
Aufhältigen bei tatsächlicher Integration gesehen. Nach derzeitiger 
Rechtslage haben die Betroffenen keine Möglichkeit, sich in die Legalität zu 
begeben, ohne zwangsläufig mit einer Aufenthaltsbeendigung rechnen zu 
müssen. Es sollten realistische Lösungsperspektiven entwickelt werden. 
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7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

Es liegen hierzu keine verwertbaren statistischen Angaben vor. Nach den 
Beobachtungen der Ausländerbehörden muss davon ausgegangen werden, 
dass in ca. 30-40 % aller Eheschließungen der Verdacht einer Scheinehe 
besteht. 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

Vorab wird darauf hingewiesen, dass allein aufgrund eines Verdachts der 
Aufenthaltstitel nicht versagt werden kann. 2005 wurde in 45 Fällen die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt, weil nachgewiesen werden 
konnte, dass es sich um eine Scheinehe handelt. Diese Zahl beruht auf den 
Angaben von 8 Ausländerbehörden. 7 weitere Ausländerbehörden haben 
hierzu keine Angaben geliefert. Die Gesamtzahl dürfte somit beträchtlich 
höher liegen. 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit 
Altersangabe der Betroffenen) 

Hierzu liegen keine aussagekräftigen statistischen Angaben vor. Allerdings 
sind 4 Fälle dokumentiert worden, in denen ein Ehegatte minderjährig war. 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 
Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

Hierzu liegen keine aussagekräftigen statistischen Angaben vor. In 
mindestens 14 Fällen sind Aufenthaltserlaubnisse nach § 31 Abs. 2 
AufenthG erteilt worden. In keinem dieser Fälle ist vorgetragen worden, 
dass es sich um eine Zwangsehe gehandelt hat. 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

Es liegen keine statistischen Angaben vor. Da ein entsprechender 
Sachverhalt auch nicht an das Innenministerium herangetragen wurde, ist 
davon auszugehen, dass eine entsprechende Fallkonstellation nicht vorlag. 
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8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

ca. 2700 Personen 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 

2005 sind 92 Personen freiwillig ausgereist. Es liegen keine Informationen 
vor, in wie viel Fällen REAG/GARP-Mittel in Anspruch genommen wurden. 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

Ab 1. April 2006 wird in den Räumlichkeiten des Landesamtes für 
Ausländerangelegenheiten eine Gemeinschaftsunterkunft für 
Ausreisepflichtige eingerichtet, die unter rechtlichen Gesichtpunkten als 
Ausreiseeinrichtung nach § 61 Abs. 2 AufenthG anzusehen ist.  

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

Liegen noch nicht vor. 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

siehe oben 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

  

Abschiebungen 258 

Rückführungen nach den
Dubliner Übereinkommen 

  46 

Freiwillige Ausreisen   92 

 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und Bearbeitungsdauer 
zufriedenstellend? 
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Die Zusammenarbeit funktioniert sehr zufriedenstellend. Die Qualität der 
Stellungnahmen ist gut. Allerdings werden von einigen Ausländerbehörden 
zulange Bearbeitungszeiten moniert.  

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  

siehe oben 

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

kürzere Bearbeitungszeiten 

 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

Ja, allerdings wurde auf die fehlende Verbindlichkeit hingewiesen. 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt? 

Zu verschiedenen Rechtsfragen (z.B. zu § 23a, § 25 Abs. 4 und 5, § 52 
AufenthG) wurden ergänzende Erlasse herausgegeben. 

Wenn ja, welche? 

siehe oben 

 

 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 

Von 15 Kreisen in S-H haben 13 erklärt, dass sich die Kooperation zwischen 
den Ausländerbehörden und den Trägern der MEB zufrieden stellend bis 
sehr gut / optimal vollzieht. Zwei Kreise haben kaum Kontakt zu den MEB, 
es wird auf die Integrationskursträger verwiesen. Die überwiegend gute 
Zusammenarbeit erklärt sich aus meiner Sicht daraus, dass das Land seit 
dem Jahr 2000 eine Migrationssozialberatung im ganzen Land eingeführt 
hat. Zu deren Aufgabe gehörte es schon immer, den Kontakt zu den ABH’n 
zu pflegen. Ziel des Landes S-H ist es, vor dem Hintergrund eines 
überarbeiteten Konzeptes für eine Migrationssozialberatung, die 
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Zusammenarbeit zwischen den Ausländerbehörden, den 
Arbeitsgemeinschaften und den migrationsspezifischen Beratungsdiensten 
so zu optimieren, dass der Integrationsprozess bei Neuzuwanderinnen und 
Neuzuwanderern frühzeitig initiiert, gesteuert und zeitlich befristet begleitet 
wird. 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen? 

Nur zwei Kreise haben eine Zahl genannt, alle anderen haben darauf 
verwiesen, dass diese Zahl statistisch nicht erfasst wird. 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

Die überwiegenden Antworten haben die Frage verneint. Es wurde auch 
gefragt, welche Verstöße sanktioniert werden sollen. Für weitere ist auch 
die Fragestellung unklar. Ein sinnvolles Beratungsangebot kann aus Sicht 
des Landes nur auf Freiwilligkeit und Vertrauen beruhen. 

 

 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

Die Meldestellen nehmen bei der Anmeldung die Unterlagen entgegen und 
lassen einen Fragebogen zum Aufenthaltszweck etc. ausfüllen. Nach 
Eingang der Unterlagen stellt die Ausländerbehörde eine 
Freizügigkeitsbescheinigung aus und sendet sie dem Betroffenen zu. Der 
EU-Bürger muss in der Regel nicht mehr in der Ausländerbehörde 
vorsprechen; es sei denn, es ergeben sich Zweifel am Vorliegen der 
Freizügigkeitsvoraussetzungen. Dies ist jedoch regelmäßig gegeben, wenn 
ein Zuzug nicht als Arbeitnehmer erfolgt. 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

Für den betroffenen EU-Bürger hat sich das Verfahren vereinfacht. Dies gilt 
nicht, wenn der Betroffene unter § 13 FreizügG/EU fällt oder einer 
Arbeitserlaubnis-EU bedarf. Allerdings ist das ausländerbehördliche 
Verfahren deutlich komplexer und zeitintensiver geworden. Die von den 
Meldeämtern übersandten Unterlagen sind häufig nicht vollständig. Viele 
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EU-Bürger reagieren zudem nicht oder nur verzögert auf Nachfragen der 
Ausländerbehörden.  

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis 
gehandhabt? 

Den Ausländerbehörden wurde vorgegeben, weiterhin Ausländerakten zu 
führen. 

d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 
Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung 
entsteht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

Die Ausländerbehörden haben bislang kaum Erfahrungen mit dieser 
Regelung sammeln können. Eine Ausländerbehörde konnte 3 
Aufenthaltsbeendigungen relativ zügig durchsetzen, allerdings nur, weil die 
Feststellungsentscheidungen nicht angefochten wurden. 

 Von Seiten des Innenministeriums wird die mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien 
der EU geplante Änderung des § 7 FreizügG/EU ausdrücklich befürwortet. 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

Die Umfrage hat erhebliche Unterschiede bezüglich des Kenntnisstandes 
der Mitarbeiter der Meldebehörden unter den verschiedenen Kommunen 
ergeben. Insgesamt ist davon auszugehen, dass vielfach 
Nachbesserungsbedarf besteht. 

 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem 
Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

 Ja 

b) Wenn nein, warum nicht?  

 Einige Ausländerbehörden haben in der Vergangenheit auf eine Anzeige 
verzichtet, wenn die Vertreter des Kindes nachweislich ihrer Anzeigepflicht 
nachgekommen sind. 
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c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 Der überwiegende Teil der Ausländerbehörden hat hierzu keine Statistik 
geliefert. Zumindest in 29 Fällen wurde dem BAMF aber die Anwesenheit 
minderjähriger Kinder angezeigt. 

d) wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 Hierzu sind seriöse Prognosen nicht möglich. Vermutlich gleich bleibend. 

 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt?  

 Vollständige statistische Erhebungen liegen nicht vor. In ca. 160 Fällen 
wurde Asylbewerbern nachweislich die Ausübung einer Beschäftigung 
erlaubt. 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 Vollständige statistische Erhebungen liegen nicht vor. In ca. 330 Fällen 
wurde die Erlaubnis verweigert, weil bevorrechtigte Arbeitnehmer zur 
Verfügung standen, weil die Wartefrist noch nicht erfüllt war oder weil der 
Betroffene unter ungünstigen Arbeitsbedingungen (i.d.R. zu niedriger Lohn) 
beschäftigt werden sollte. 

 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVfG gemacht?  

 In Schleswig-Holstein wird regelmäßig die Entscheidung über die 
Einbürgerung ausgesetzt, bis eine unanfechtbare Widerrufsentscheidung 
vorliegt, sofern die Privilegierung durch den Aufenthaltsstatus 
entscheidungserheblich ist.  

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 Ein Großteil der Einbürgerungsbewerber akzeptiert das Ruhen des 
Einbürgerungsverfahrens nicht und schaltet einen Rechtsanwalt ein. Dabei 
spielt natürlich auch die Dauer des Widerrufsverfahrens, das mehrere Jahre 
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dauern kann, eine wesentliche Rolle. Derzeit ist beim Schleswig-
Holsteinischen Verwaltungsgericht eine Untätigkeitsklage anhängig. 

 

 

 

 

IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen?  

Sofern Angaben vorliegen:  

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung 
angefragt? 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 

Die Einbürgerungsbehörden (Landräte der Kreise und Bürgermeister der 
kreisfreien Städte) beschreiben ihre Erfahrungen mit der nun in § 37 Abs. 2 
StAG gesetzlich vorgeschriebenen Regelanfrage bei der 
Verfassungsschutzbehörde vor Einbürgerungen als unproblematisch. Bei 
mitgeteilten Erkenntnissen erfolgt die Bewertung der Erkenntnisse in enger 
Abstimmung mit dem Innenministerium. 

 

• Vor Einbürgerung wird generell bei den Polizeidienststellen und dem 
Bundeszentralregister angefragt. 

• Über die Gesamtzahl der Anfragen und den Inhalt der übermittelten 
Informationen besteht keine belastbare Statistik. 

• In 28 Fällen haben Informationen der Verfassungsschutzbehörde und in 39 
Fällen Informationen der Polizeidienststellen und des 
Bundeszentralregisters zum Einbürgerungsausschluss beigetragen. (Die 
Zahlen sind insoweit unvollständig, als nur 10 von 14 
Einbürgerungsbehörden Angaben gemacht haben und Antragsrücknahmen 
aufgrund vorgehaltener Erkenntnisse nicht vollständig enthalten sein 
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dürften) 
 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die 
Prüfung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

Die Einbürgerungsbehörden haben keine unmittelbaren Auswirkungen 
festgestellt. 
 

 

 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das 
Bescheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf 
die Arbeit der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

Mit der Übertragung der Zuständigkeit auf das Bundesverwaltungsamt ist 
bei den Kreisen und kreisfreien Städten ein Aufgabengebiet entfallen und 
die entsprechende Stellenanteile sind eingespart bzw. in andere Bereiche 
umverteilt worden, z. B. zur Aufgabe Förderung der Integration. 

Schleswig-Holstein fordert seit langem, dass auch die Gewährung der 
pauschalen Eingliederungshilfe nach § 9 Abs. 3 BVFG vom Bund 
übernommen wird. Aus Anlass der Evaluation wurde die Übertragung auch 
dieser Aufgabe von den Kreisen und kreisfreien Städten nachdrücklich 
unterstützt. Mit Wegfall der Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung 
der Bescheinigung nach § 15 BVFG stellt die isolierte Prüfung der 
Voraussetzungen nach § 9 Abs. 3 BVFG und die Auszahlung der Mittel 
einen erheblichen, sachlich nicht gerechtfertigten Verwaltungsaufwand für 
die kommunale Ebene dar.  

 

b) Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration 
der Betroffenen? 

Die Frage kann nicht beantwortet werden, da noch keine Erfahrungen 
vorliegen. Bislang wurde erst eine Familie in Schleswig-Holstein 
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aufgenommen, in der ein Familienangehöriger über nachgewiesene 
Grundkenntnisse verfügt.  
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Thüringer Innenministerium      Erfurt, 21. März 2006 

Az.: 24-2071.00 

 

 

Fragen zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
 

 

 Bundesland: Thüringen 
 

 

I. Aufenthaltsgesetz 
1. Allgemeine Fragen 

a) Welche Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes werden nach Ihrer Kenntnis in 
ihrem Bundesland in anderer Weise gehandhabt als in anderen Ländern? (bitte 
erläutern) 

 Seitens des Thüringer Innenministeriums wurden die Ausländerbehörden 
angehalten, bei der Anwendung des Aufenthaltsgesetzes grundsätzlich die 
Vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zu 
beachten. Inwieweit sich die Anwendungspraxis anderer Länder bei einzelnen 
Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes von der Thüringer Verfahrensweise 
unterscheidet kann nicht eingeschätzt werden, besondere Auffälligkeiten konnten 
jedoch nicht festgestellt werden.  

b) Das neue Zuwanderungsgesetz brachte für die Ausländerbehörden in der 
Umstellungsphase naturgemäß zunächst viel Mehrarbeit. Wurde nach dieser 
Umstellung Ihrer Einschätzung nach die Arbeit der Ausländerbehörden durch die 
Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes vereinfacht, erschwert oder ist sie gleich 
geblieben? 

 Die Thüringer Ausländerbehörden stellten nahezu einstimmig fest, dass die 
Neuregelungen des Aufenthaltsgesetzes ihre Arbeit -nicht nur in der 
Umstellungsphase- erschwert haben. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang 
insbesondere die zusätzlichen Arbeitsbelastungen aus den 
Zuständigkeitsübertragungen des „One-Stop-Government“ sowie die 
Auswirkungen der Integrationskursverordnung.  
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 Ein erhöhter Arbeitsaufwand ist auch durch neue Trägervordrucke und 
Klebeetiketten sowie veränderte Regelungen bezüglich der Verlängerung bzw. 
der Neuausstellung von Dokumenten entstanden. 

d) Welche Veränderungen werden als besonders positiv eingeschätzt? 

 Positiv wurde seitens der Ausländerbehörden insbesondere Folgendes bewertet: 

 Sofortige Einbeziehung von Kindern in das Asylverfahren; 

 Förderung der Integration von Ausländern; 

 Gleichbehandlung von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen; 

 Erteilung von Aufenthaltstiteln nach §§ 16 und 18 AufenthG; 

 Möglichkeit der Erhebung von höheren Bearbeitungsgebühren 

Zudem wurden die technischen Neuerungen über das Testa- Netz (Visa- 
Beteiligung) als positiv eingeschätzt. 

e) Welche Änderungen werden als besonders negativ eingeschätzt? 

 Negativ wurde seitens der Ausländerbehörden insbesondere Folgendes bewertet: 

 „Umständliches“ Arbeitserlaubnisverfahren; 

 Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Absätze 3 bis 5 AufenthG; 

 Möglichkeit der vereinfachten Einreise (ohne Vorprüfung im Heimatland); 

 Einholung von Aufenthaltstiteln gemäß § 39 AufenthV 

 Keine Regelung bei verspäteter Antragstellung im Rahmen des § 81 Abs. 4 
AufenthG; 

Seitens der Ausländerbehörden wurde im Speziellen darauf hingewiesen, dass 
der Besitz einer Aufenthaltserlaubnis keineswegs einheitlich den Zugang zu 
bestimmten Vergünstigungen bzw. Rechtsfolgen, wie z.B. Verfestigung, 
Zulässigkeit von Zweckwechseln, Kindergeld, Einbürgerung, nach sich zieht. 
Faktisch gibt es über 50 Aufenthaltszwecke, was zur Verunsicherung der 
Betroffenen und teilweise zu unverträglichen Ergebnissen führt. So kann es z.B. 
zum Kindergeldausschluss für mit aufgenommene Familienangehörige jüdischer 
Zuwanderer kommen. Obwohl es sich zweifelsfrei um einen –sogar privilegierten- 
Familiennachzug zum Niederlassungsinhaber handelt, wird die 
Kindergeldberechtigung mit dem Argument bestritten, dass dazu eine 
Aufenthaltserlaubnis nach §§ 27 ff AufenthG und nicht nach § 23 Abs. 1 AufenthG 
nötig ist. 
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f) Werden weitere Rechtsänderungen für erforderlich gehalten?  

Falls ja, welche? 

 Bundeseinheitliche Regelungen bzw. Konkretisierung des § 25 Absätze 3 bis 
5 AufenthG; 

 Aufhebung der Gebührenfreiheit für deutsch verheiratete Ausländer; 

 Heraufsetzung der Zeit des rechtmäßigen Bestehens der ehelichen 
Lebensgemeinschaft in § 31 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG über 2 Jahre hinaus vor 
dem Hintergrund der Zunahme von Scheinehen; 

 Änderung des § 33 AufenthG dahingehend, dass der Anspruch auf eine 
Aufenthaltserlaubnis im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Bedenken 
auch auf den Vater erweitert wird; 

 Ergänzung in § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG; Strafbarkeit der Falschangaben für 
Duldung; 

g) Wie häufig werden Anträge auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-
titels verspätet gestellt? 
Wie verfahren Sie bei verspäteter Antragsstellung? 

 Eine Erhebung bei den Ausländerbehörden führte zu keinen genauen Angaben; 
schätzungsweise kann jedoch von 50 Fällen ausgegangen werden. 

 Bei verspäteter Antragstellung wird entsprechend Ziffer 81.4.2.3 der Vorläufigen 
Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zum 
Aufenthaltsgesetz verfahren. 

 

2. Arbeitsmigration 

a) Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnisse Deutschlands durch eine differenzierte, 
bedarfsorientierte Steuerung und Begrenzung zukünftiger Zuwanderung. 
Inwieweit ist das im Bereich der Arbeitsmigration gelungen? 

 Eine konkrete Einschätzung ist seitens der Ausländerbehörden nicht möglich, da 
keine oder nur sehr geringe Erkenntnisse auf Grund der Fallzahlen vorliegen. 
Allgemein wird vorgetragen, dass kaum spürbare Auswirkungen der neuen 
Gesetzeslage auf die Arbeitsmigration zu verzeichnen sind. Die Arbeitsmigration 
nimmt bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln nur einen geringen Stellenwert ein. 
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b) Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen (wurde das „One-stop-Government“ verwirklicht)? 

 Seitens der Ausländerbehörden wird die Zusammenarbeit als unproblematisch, 
konstruktiv und gut angesehen. Auf einen erhöhten Arbeitsaufwand ist jedoch 
hinzuweisen. 

c) Wie viele Familienangehörige von (unter Nr. 2 genannten) Hochqualifizierten sind 
nachgezogen? 

 Fehlmeldung. 

d) Gibt es Erkenntnisse, in wie vielen Fällen aufgrund Ablehnung eine Arbeitsstelle 
aufgegeben werden musste?  

Wenn ja, wie oft? 

Es sind zwei Fälle bekannt, in denen die Arbeitsstelle aufgegeben werden 
musste, da die Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit nicht verlängert wurde. 

e) In wie vielen Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis 
zur Ausübung einer Beschäftigung beantragt?  

Davon positiv entschieden, negativ entschieden? 

 In 442 Fällen wurde von Personen mit Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnis zur 
Ausübung einer Beschäftigung beantragt. Davon wurde in 410 Fällen positiv und 
in 30 Fällen negativ entschieden. In 2 Fällen steht eine Entscheidung noch aus. 

 

3. Studenten  

a) Wie viele ausländische Absolventen (Bildungsinländer/Bildungsausländer) gab es 
2005?  

 Nach den vorläufigen Daten der amtlichen Statistik für das Prüfungsjahr 2005 
haben im Prüfungsjahr 2005 207 ausländische Studierende ein Studium 
erfolgreich abgeschlossen. 

 Von den 207 ausländischen Absolventen haben 168 ihre 
Hochschulzugangsberechtigung im Ausland bzw. an einem Studienkolleg 
(Bildungsausländer) und 39 in Deutschland (Bildungsinländer) erworben. 

b) Haben im Jahr 2005 mehr Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Studiums erhalten als im Jahr 2004?  

 Hierzu liegen keine statistischen Angaben vor. 
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4. Integrationskurse 

a) Wurde bisher von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs Gebrauch gemacht? Wenn ja, bitte erläutern. 

 Von der Möglichkeit von Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer Teilnahme am 
Integrationskurs wurde bisher kein Gebrauch gemacht. 

b) In welchen Abständen überprüfen die Ausländerbehörden, ob die verpflichteten 
Ausländer ihrer Teilnahmepflicht an den Integrationskursen nachkommen? 

 Teilweise erfolgt durch die Ausländerbehörden die Prüfung in Anhängigkeit der 
befristeten Aufenthaltserlaubnis oder des bewilligten Zeitraums. Spätestens mit 
Beantragung einer Niederlassungserlaubnis wird die Vorlage einer 
Bescheinigung über den erfolgreichen Abschluss eines Integrationskurses 
gefordert (§ 9 Abs. 2 Satz 2 AufenthG). 

c) Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis (Zusammenarbeit mit den 
JobAgenturen/Arges) zur Teilnahmeverpflichtung gemäß § 44a Abs.1 Satz 1 
Ziffer 2 AufenthG und § 44 Abs.4 AufenthG (Zulassung durch das BAMF) im 
Hinblick auf Ausländer, die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II sind? 

 Die Erfahrungen werden von den Ausländerbehörden regional sehr 
unterschiedlich bewertet.  

 So weist eine Ausländerbehörde darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit der 
ARGE im Rahmen des § 44a Abs.1 Satz 1 Ziffer 2 AufenthG erst 2006 begonnen 
hat. Eine andere Ausländerbehörde teilt mit, dass Ausländer, die wegen 
Sprachschwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar sind, von den 
Arbeitsagenturen gemeldet werden. Auf Grund dieser Meldungen erfolgt dann 
eine Verpflichtung zur Teilnahme. 

 Negative Erfahrungen in Bezug auf § 44 Abs. 4 AufenthG sind nicht bekannt, da 
hierüber das BAMF entscheidet und somit die Ausländerbehörden nicht 
unmittelbar betroffen sind. 

 

d) Wurde bisher von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrati-
onskurs bei einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b AufenthG Gebrauch gemacht?  

Wenn ja, in welcher Weise? 

 Von der Möglichkeit einer Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs wird 
nur vereinzelt Gebrauch gemacht; insbesondere bei Ausländern mit 
minderjährigen, schulpflichtigen Kindern. 
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5. Sicherheit 

a) Warum wurden bisher von den obersten Landesbehörden keine Abschiebungs-
anordnungen nach § 58a AufenthG erlassen?  

 In Thüringen ist bisher kein derartiger Fall aufgetreten. 

Sind Abschiebungsanordnungen nach § 58a AufenthG in Vorbereitung? 

Nein. 

b) Gab es Ausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund oder 
„geistigen Brandstiftern“ (§ 54 Nrn. 5 bis 7 bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG)?  

Wie viele Ausweisungen sind erfolgt?  

Wie viele Ausweisungen sind bestandskräftig? 

Wie viele Ausländer sind ausgereist/abgeschoben worden? 

Welcher Zeitraum lag zwischen Ausweisung und Aufenthaltsbeendigung? 

Wie viele Ausweisungen sind in Vorbereitung? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Ausweisungsgründen) 

Fehlmeldung. 

c) Sind Ermessensausweisungen von Ausländern mit extremistischem Hintergrund 
aus anderen Gründen als nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG erfolgt?  

Bitte hierzu Angabe des ausweisungsbegründenden Sachverhalts. 

Fehlmeldung. 

d) Wie viele Aufenthaltserlaubnisse wurden aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 
AufenthG versagt?  

In wie vielen Fällen wird das aktuell noch geprüft? 

(Angaben sofern möglich bitte aufgeschlüsselt nach Versagungsgründen) 

Fehlmeldung. 

e) In wie vielen Fällen wurden Maßnahmen nach § 54a Abs. 3 und 4 AufenthG 
verhängt? Bitte sofern möglich nach Maßnahmen aufgeschlüsselt und nach 
Praktikabilität und Nutzen bewertet. 

 Fehlmeldung. 

f) Welche Erfahrungen liegen mit der Anwendung von § 25 Abs. 3 Satz 2 Nr. a) bis 
d) AufenthG (Ausschlussgründe entsprechend § 60 Abs. 8 AufenthG) vor?  
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Wo bestehen Defizite, etwa bei der Sachverhaltsaufklärung? 

Fehlmeldung. 

g) Welche Erfahrungen haben Sie mit den Regelungen, die das Ziel haben, 
Identitätstäuschungen zu verhindern (§ 29 AZRG, § 49 Abs. 3 Nr. 5 §§ 49a, 49b, 
89a AufenthG)?  

 Seitens der Ausländerbehörden werden die o.g. Regelungen insgesamt positiv 
eingeschätzt. So konnte durch die Nutzung aller zur Verfügung stehenden Mittel 
zur Feststellung der Identität mehrere Fälle von Identitätstäuschungen aufgeklärt 
werden. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass nach der ersten kurzen Zeit der 
Nutzung der o.g. Instrumentarien noch keine ausreichenden Erkenntnisse 
darüber vorliegen, ob diese dauerhaft zur Lösung des Problems der 
Identitätsverschleierung beitragen können. 

h) Sofern Angaben vorliegen: Wie viele Anfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG sind 
an welche Stellen gestellt worden? 

 Sofern Angaben vorliegen: In wie vielen Fällen wurden Versagungsgründe oder 
Sicherheitsbedenken aufgrund der Mitteilung welcher Stellen festgestellt? 

 Mehrheitlich berichten die Ausländerbehörden von regelmäßigen Anfragen beim 
Landesamt für Verfassungsschutz, dem Landeskriminalamt sowie den 
Polizeibehörden, die jedoch statistisch nicht erfasst werden. 

i) Besteht aus Ihrer Sicht, hier weiterer Gesetzgebungsbedarf? 

 Mit Hinweis auf die unter g) gemachten Aussagen ist die Meinungsbildung noch 
nicht abgeschlossen. 

 

6. Aufenthalt aus humanitären Gründen 

Mit dem Aufenthaltsgesetz sollten die so genannten Kettenduldungen abgeschafft 
werden.  

a) Hat sich die Praxis der „Kettenduldungen“ fortgesetzt? (Bitte erläutern) 

 Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass sich die Praxis der 
„Kettenduldungen“ fortgesetzt hat. Hierbei handelt es sich in der Mehrzahl um 
Personen, bei denen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie ihre Identität 
verschleiern oder nicht bei der Passbeschaffung mitwirken. Für diesen 
Personenkreis sind die Erteilungsvoraussetzungen nach § 25 Absätze 3 bis 5 
AufenthG nicht gegeben und somit eine Fortsetzung der Duldung geboten. 
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b) Wie hoch ist die gegenwärtige Anzahl der Personen mit Duldung?  

 Es waren zum Stichtag 31.12.2005 in Thüringen 2.792 Personen mit Duldung 
aufhältig. 

c) Wie viele Minderjährige sind darunter? 

 Es sind 689 Minderjährige darunter. 

d) Bei wie vielen Personen wurde die bereits vor 2005 bestehende Duldung 2005 
verlängert? 

 Hierzu liegen keine statistischen Erhebungen vor. 

e) Wie viele Personen erhielten 2005 erstmals eine Duldung? 

 Hierzu liegen keine statistischen Erhebungen vor. 

 

positiv negativf) Zu Anträgen auf  Anzahl 
Anträge entschieden 

vorrangige Gründe für 
die Ablehnung 

- § 25 Abs. 5 AufenthG 651 296 92 Fehlende Mitwirkung bei 
der Passbeschaffung; 
Falsche Angaben zur 
Identität; 
Freiwillige Ausreise 
möglich; 

- § 25 Abs. 4 S. 1 
AufenthG 

58 28 5 Vollziehbar 
ausreisepflichtig; 

- § 25 Abs. 4 S. 2 
AufenthG 

9 9 0  

- § 25 Abs. 3 AufenthG 77 68 2 Täuschung über die 
Identität; 

- § 23 Abs. 1 AufenthG 22 22 0  

 

g) Wie viele dieser Anträge (insgesamt) betrafen Minderjährige?  

 Durch die Ausländerbehörden wurden 179 Minderjährige gemeldet. Hierbei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass 4 Ausländerbehörden keine Angaben gemacht 
haben, da dort keine diesbezügliche statistische Erfassung erfolgt. 

h) Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, im Rahmen der Evaluierung auch zu 
prüfen, ob die humanitären Probleme etwa mit Blick auf in Deutschland aufge-
wachsene Kinder befriedigend gelöst sind. In wieweit wurde geduldeten Minder-
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jährigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz erteilt? 

 Minderjährige erhalten im Familienverbund eine Aufenthaltserlaubnis, nachdem 
bereits die Eltern den Aufenthaltstitel erhalten haben. Konkrete Zahlen liegen 
hierzu nicht vor. 

i) Welche Erfahrungen bestehen mit den Härtefallkommissionen? 

 Die Einrichtung einer Härtfallkommission eröffnete ausreispflichtigen Ausländern 
in besonderen Ausnahmefällen die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erhalten. Die Arbeit der Härtefallkommission hat gezeigt, dass in besonderen 
Situationen ein Bleiberecht auch dann angemessen sein kann, wenn ansonsten 
keine Möglichkeit eines legalen Aufenthalts besteht. 

j) Wie viele Fälle wurden der Härtefallkommission zugeleitet und von wem? 

 Die Thüringer Verordnung über die Härtefallkommission sieht vor, dass 
ausschließlich die Mitglieder der Härtefallkommission das Recht haben, einen 
Antrag an die Härtefallkommission zu richten. 

 Von den Mitgliedern der Härtefallkommission wurden im Jahr 2005 71 Anträge 
gestellt, von denen 1 zurückgezogen und 13 erst im Jahr 2006 zur Befassung 
anstehen. 

k) In wie vielen Fällen (wenn möglich, auch Angabe der Anzahl der betroffenen 
Personen) gab es eine positive Entscheidung (Aufenthaltserlaubnis nach § 23a 
AufenthG/nach anderen Vorschriften des AufenthG)  

aa)  der Härtefallkommission ? 

Die Härtefallkommission stellte 35 Ersuchen (betroffen: 167 Personen) an das 
Thüringer Innenministerium. 

bb)  der zuständigen Landesbehörde?  

Das Thüringer Innenministerium gab 27 der o.g. Ersuchen (betroffen: 113 
Personen) statt. 

In wie vielen Fällen gab es eine negative Entscheidung?  

Das Thüringer Innenministerium gab 7 Ersuchen (betroffen: 46 Personen) nicht 
statt. Über 1 Ersuchen (betroffen: 8 Personen) wurde noch nicht entschieden. 

 

l) Sehen Sie gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Hinblick auf den Bereich der 
Illegalität (Personen mit Ausreisepflicht ohne Duldung)? 
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 Im Hinblick auf den IMK- Beschluss vom 09.12.2005 zu TOP 6 
(Bleiberechtsregelung)und die damit verbundene Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
auf Ministerebene, die ihre Arbeit voraussichtlich Mitte des Jahres aufnehmen 
wird, wird derzeit von einer Stellungnahme abgesehen. 

 

7.  Familiennachzug 

a) In wie vielen Fällen gab es den Verdacht einer Scheinehe? 

 Bei 11 von 23 Ausländerbehörden wurden insgesamt 47 Fälle des Verdachts auf 
eine Scheinehe erfasst. Bei den restlichen Ausländerbehörden erfolgt keine 
statistische Erhebung. 

b) In wie vielen dieser Fälle wurde der Aufenthaltstitel aufgrund des Verdachts auf 
Scheinehe abgelehnt? 

 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels wurde in 26 Fällen abgelehnt. 

c) In wie vielen Fällen wurden Personen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug 
erteilt, wenn einer der Ehegatten minderjährig war? (wenn möglich jeweils mit 
Altersangabe der Betroffenen) 

 Es wurde in 5 Fällen ein Aufenthaltstitel zum Ehegattennachzug (1 x 16 Jahre, 4 
x 17 Jahre) erteilt, bei denen einer der Ehegatten minderjährig war. 

d) In wie vielen Fällen wurden Aufenthaltstitel nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt? 
Wie viele dieser Fälle standen im Zusammenhang mit Zwangsehen? 

 In 3 Fällen wurde eine Aufenthaltserlaubnis nach § 31 Abs. 2 AufenthG erteilt, die 
jedoch nicht im Zusammenhang mit Zwangsehen standen. 

e) Wie viele Fälle gab es, in denen § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG angewandt wurde 
und bei denen geltend gemacht wurde oder der Verdacht bestand, der Grund für 
die Abwesenheit vom Bundesgebiet war eine Zwangsverheiratung/ehe? 

 Fehlmeldung. 

 

8.  Ausweisung / Abschiebung 

a) Wie viele Personen waren vollziehbar ausreisepflichtig (einschließlich der Perso-
nen, die bereits zu Beginn des Jahres 2005 vollziehbar ausreisepflichtig waren)? 

 Am 31.12.2005 waren in Thüringen 2.792 Personen vollziehbar ausreisepflichtig. 

b) Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben - ohne REAG/GARP-
Förderung - freiwillig das Land verlassen? 
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 38 vollziehbar ausreisepflichtige Personen haben –ohne REAG/ GARP- 
Förderung- freiwillig das Land verlassen. 

c) Wurden in Ihrem Land Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer geschaffen? 

 Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? 

 Wenn nein, ist eine Einrichtung derartiger Zentren vorgesehen? 

 Nein. Die Schaffung einer Ausreiseeinrichtung für vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer ist auch künftig nicht vorgesehen. 

d) Wie viele Rückführungen gab es? 

 Im Jahr 2005 gab es 194 Rückführungen. 

 

9. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

a) Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge; sind insbesondere Qualität der Stellungnahmen und 
Bearbeitungsdauer zufriedenstellend? 

 Die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird 
insgesamt als gut und ergebnisorientiert bewertet. Potenzial für eine 
Verbesserung besteht hinsichtlich der Dauer der Bearbeitungszeit sowie mitunter 
bei der Qualität der Stellungnahmen. 

b) Welche Erfahrungen bestehen mit der Anwendung von § 72 Abs. 2 i.V.m. § 60 
Abs. 7 AufenthG?  

Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? 

 Eine kürzere Bearbeitungsdauer bei Anfragen der Ausländerbehörden im 
Rahmen des § 72 Abs. 2 AufenthG wäre wünschenswert. 

 

10. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 

a) Arbeiten die Ausländerbehörden mit den Vorläufigen Anwendungshinweisen des 
BMI? 

 Ja. 

b) Wurden von den Ländern andere Anwendungshilfen erstellt?  

Wenn ja, welche? 
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 Übersichten und Synopsen zum neuen Zuwanderungsgesetz mit 
Auslegungshinweisen wurden am 26. November 2004 an die 
Ausländerbehörden heraus gegeben; 

 Verwaltungsvorschriften zur Beteiligung der Sicherheitsbehörden bei der 
Erteilung von Aufenthaltstiteln nach dem Aufenthaltsgesetz; 

 Anpassung der Handakte für die Ausländerbehörden mit zahlreichen 
Einzelregelungen zum Aufenthaltsgesetz; 

12. Migrationserstberatung 

a) Wie vollzieht sich die Kooperation zwischen den Ausländerbehörden und den 
Trägern der Migrationserstberatung? 

 Die Mehrzahl der Ausländerbehörden gab an, keinen bzw. wenig Kontakt zu den 
Trägern der Migrationserstberatung (MEB) zu haben. Verschiedene 
Ausländerbehörden berichteten, dass sie die Träger der MEB in allgemeinen 
Ausländerrechtsfragen beraten aber auch einen Informationsaustausch pflegen. 
Ledigleich eine Ausländerbehörde teilte mit, dass ein Netzwerk und verschiedene 
Arbeitsgruppen bestehen, in denen sowohl die ABH als auch die 
Migrationserstberatungsstellen mitarbeiten. 

b) Wie viele Neuzuwanderer wurden im Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 an die 
Beratungsstellen der MEB verwiesen? 

 Es erfolgte keine statistische Erfassung im Berichtszeitraum. 

c) Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich im Bereich der Migrationserstberatung Verstöße 
mit Sanktionen zu belegen? 

 Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Erkenntnisse derart vor, die die 
Erforderlichkeit von Sanktionen belegen würden. 

 

II. Freizügigkeitsgesetz/EU 
a) Wie haben die Länder das nur grob vorgegebene "ausländerrechtliche" Verfahren 

für Unionsbürger im Einzelnen ausgestaltet (Beteiligung der Meldestellen, entfällt 
der Gang zur Ausländerbehörde tatsächlich)? 

 Das Thüringer Innenministerium informierte die Ausländer- und Meldebehörden 
mit Erlass vom 06.12.2004 über das Verfahren über die Ausstellung der 
Bescheinigung über das gemeinschaftliche Aufenthaltsrecht nach § 5 
Freizügigkeitsgesetz /EU (FreizügG/EU). Die Ausländer- und Meldebehörden 
wurden darauf hingewiesen, dass die in § 5 Abs. 3 FreizügG/EU festgelegte 
Verfahrensweise lediglich eine Option darstellt. Diese soll die Anmeldung bei der 
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Ausländerbehörde über die Meldebehörde eröffnen. Unionsbürger sind demnach 
von den Meldebehörden bei der Anmeldung ausdrücklich auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen, um eine möglichst weit gehende Vereinfachung des 
Verwaltungsverfahrens und eine Verbesserung der Bürgernähe zu erreichen. Da 
nach den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben eine Verpflichtung des 
Unionsbürgers zur Meldung bei der Ausländerbehörde erst nach einem 
Aufenthalt von drei Monaten besteht, der sich Unionsbürger jedoch innerhalb 
einer Woche bei der Meldebehörde anzumelden hat, ist er von den 
Meldebehörden darüber zu unterrichten, dass er Angaben, unabhängig von der 
melderechtlichen Anmeldung, auch gegenüber der Ausländerbehörde machen 
kann. 

 Hinsichtlich der praktischen Umsetzung ist im Ergebnis der Erhebung bei den 
Ausländerbehörden festzustellen, dass die Ausländerbehörden noch oft durch die 
Unionsbürger aufgesucht werden. Begründet liegt dies darin, dass durch die 
Unionsbürger nicht immer alle erforderlichen Unterlagen bei den Meldebehörden 
vorgelegt werden. 

b) Hat sich das ausländerrechtliche Verfahren tatsächlich vereinfacht? 

 Die Abfrage bei den Ausländerbehörden ergab kein einheitliches Bild, lediglich 7 
von 23 Ausländerbehörden sehen eine Vereinfachung. In diesem 
Zusammenhang wird insbesondere als positiv bewertet, dass der 
Verwaltungsaufwand sich wegen zum Teil unzustellbarer 
Freizügigkeitsbescheinigungen in den Bereich des Meldewesens verschiebt und 
auch keine Nachweise über Einkommen und Wohnraum mehr erforderlich sind. 

 Dem gegenüber negativ angemerkt wurde, dass nach wie vor festgestellt werden 
muss, ob der Unionsbürger gemäß § 2 FreizügG/EU freizügigkeitsberechtigt ist. 
Es wurde ferner angemerkt, dass eine Vereinfachung maßgeblich voraussetzt, 
dass das vorgegebene Verfahren auch bei den Meldebehörden tatsächlich 
umgesetzt wird. So werden den Ausländerbehörden oft unvollständige 
Unterlagen der Unionsbürger vorgelegt, so dass Schreiben zwecks 
Nachforderung erforderlich werden. Eine Optimierung dieser nicht zufrieden 
stellenden Verfahrensweise sollte möglichst im Rahmen der Verwaltungsabläufe 
angestrebt werden, ggf. könnte auch eine Klarstellung durch Gesetzesänderung 
hilfreich sein. 

c) Wie wird die Frage der "Ausländerakten" für Unionsbürger in der Praxis 
gehandhabt? 

 Alle Ausländerbehörden teilten mit, dass Ausländerakten für Unionsbürger 
weiterhin geführt werden. 
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d) Erweist sich die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügigG/EU, wonach die 
Ausreisepflicht erst nach Unanfechtbarkeit der Feststellungsentscheidung 
entsteht, in der Praxis als Hürde, die Abschiebungen erheblich erschwert? 

 Zu dieser Thematik liegen noch nicht genügend Erfahrungswerte vor, um eine 
belastbare Wertung abgeben zu können. 

 Es ist jedoch zu erwarten, dass die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 FreizügG/EU 
Abschiebungen von EU- Bürgern letztlich erschweren wird. Diesbezügliche 
Verwaltungsstreitverfahren werden mehrere Jahre dauern, hohe Kosten 
verursachen und eine tatsächliche Durchsetzung einer Abschiebung erscheint 
mehr als fraglich. Diese Thematik könnte auch im Hinblick auf die bevorstehende 
Fußball-WM und die damit verbundene Hooligan- Prävention von Bedeutung 
sein. 

e) Wie steht es inzwischen mit den Kenntnissen der Meldebehörden zur Prüfung 
von Identitätspapieren? 

 Die Meldebehörden weisen die Unionsbürger auf die Möglichkeit hin, dass die 
Angaben zur Glaubhaftmachung ihres Freizügigkeitsrechts nicht nur gegenüber 
der Ausländerbehörde sondern auch gegenüber der Meldebehörde im 
Zusammenhang mit der melderechtlichen Anmeldung erfolgen und evtl. 
Nachweise vorgelegt werden können. 

 Nimmt der Unionsbürger diese Möglichkeit wahr, fertigen die Meldebehörden die 
Aufenthaltsanzeigen nach § 5 FreiZügG/EU und leiten diese gemeinsam mit einer 
Kopie des Passes an die Ausländerbehörden weiter. Die Prüfung der 
Identitätspapiere durch die Meldebehörden beschränkt sich dabei im 
Wesentlichen auf eine visuelle Sichtung. Bei Verdacht gefälschter Dokumente 
wird in jedem Fall die Ausländerbehörde informiert. 

 

III. Asylverfahrensgesetz 
1. Familieneinheit – Antragsfiktion, § 14a AsylVfG 

a) Wurden/werden von den Ausländerbehörden ledige Kinder von Asylbewerbern 
unter 16 Jahren, die vor dem 1.1.2005 geboren oder nachgereist sind, dem 
Bundesamt gem. § 14a Abs. 2 AsylVfG angezeigt?  

 Ja. 

b) Wenn nein, warum nicht?  

 Entfällt. 
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c) Wenn ja, wie viele Fälle wurden angezeigt? 

 Hierüber liegen keine statistischen Erhebungen vor. 

d) Wie viele Anzeigen sind noch zu erwarten? 

 Verlässliche Schätzungen sind hierzu nicht möglich, es kann jedoch von einer 
geringen Fallzahl ausgegangen werden. 

 

2. Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber, § 61 Abs. 2 AsylVfG 

a) In wie vielen Fällen wurde Asylbewerbern nach § 61 Abs. 2 AsylVfG die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt?  

 In 83 Fällen wurde Asylbewerbern die Ausübung einer Beschäftigung nach § 61 
Abs. 2 AsylVfG erlaubt. 

b) In wie vielen Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert? (bitte erläutern) 

 In 48 Fällen wurde eine solche Erlaubnis verweigert. Maßgeblich hierfür war 
insbesondere die Verweigerung wegen bevorrechtigter Arbeitnehmer. Auch die 
Tatsache, dass der Antragsteller sich noch kein Jahr geduldet im Bundesgebiet 
aufgehalten hat, sowie die Nichtzahlung des Tariflohns sind als Gründe zu 
nennen. 

 

3. Einbürgerung von anerkannten Flüchtlingen und Asylberechtigten 

a) Welche Erfahrungen wurden mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 
AsylVfG gemacht?  

 Lediglich 9 von 23 Einbürgerungsbehörden teilten mit, dass sie bereits 
Erfahrungen mit der Anwendung von § 73 Abs. 2a Satz 4 AsylVfG gemacht 
haben. 

b) Welche Probleme sind aufgetreten? 

 Bemängelt wurde die lange Bearbeitungsdauer des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge bei Anfragen, ob ein Widerrufsverfahren eingeleitet wird oder 
nicht. Anfragen wurden oftmals nur telefonisch bzw. nur nach mehrmaliger 
Erinnerung beantwortet. Auch die Widerrufsverfahren selber sind sehr langwierig. 
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IV. Staatsangehörigkeitsgesetz 
a) Welche Erfahrungen haben Sie mit der nun in § 37 Abs. 2 StAG gesetzlich 

vorgeschriebenen Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden vor 
Einbürgerungen?  

Sofern Angaben vorliegen:  

Da das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz bereits vor der gesetzlichen 
Regelung in § 37 Abs. 2 StAG in jedem Einbürgerungsverfahren von Personen –
ab Vollendung des 16. Lebensjahres- beteiligt wurde, gibt es zum jetzigen 
Zeitpunkt keine neuen Erfahrungen. Nach Mitteilung der 
Staatsangehörigkeitsbehörden werden die Anfragen durch das Thüringer 
Landesamt für Verfassungsschutz zeitnah beantwortet. 

Bei welchen sonstigen Sicherheitsbehörden wird generell vor Einbürgerung 
angefragt? 

Landeskriminalamt, Polizei und Bundeszentralregister; 

In wie vielen Fällen haben welche Stellen Informationen übermittelt?  

Hierüber liegen keine statistischen Erhebungen vor. 

In wie vielen Fällen haben Informationen welcher Stellen zum Einbürge-
rungsausschluss beigetragen? 

Hierüber liegen keine statistischen Erhebungen vor. 

b) Welche Auswirkungen hat der verbesserte Informationsaustausch zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Ausländerbehörden vor Erteilung von Aufenthalts-
titeln und Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen im Vorfeld auf die 
Prüfung von Einbürgerungssauschlüssen nach § 11 Nr. 2 und 3 StAG? 

 Auswirkungen haben die Einbürgerungsbehörden nicht feststellen können. 

0 

V. Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
a) Welche Auswirkungen hat die Übertragung der Zuständigkeit für das 

Bescheinigungsverfahren nach § 15 BVFG auf das Bundesverwaltungsamt auf 
die Arbeit der Vertriebenenbehörden in den Ländern? 

 Der Wegfall des Bescheinigungsverfahrens nach § 15 BVFG führte zu einer 
Entlastung der Mitarbeiter der Landesaufnahmestelle in Eisenberg, was im 
Ergebnis zu einer Umsetzung von 4 Mitarbeiter führte. 
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b)        Welche Auswirkungen hat die Regelung, dass Ehegatten und Abkömmlinge für 
ihre Einbeziehung in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen, auf die Integration 
der Betroffenen? 

Nach Mitteilung der Landesaufnahmestelle in Eisenberg können dazu noch keine 
konkreten Aussagen getroffen werden. 
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Stellungnahmen von Ressorts 
 

2.1 Bundesministerium für Familie, 
Senioren, 
Frauen und Jugend 

 

2.2 Auswärtiges Amt 
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 Evaluation des Zuwanderungsgesetzes; Ihr Schreiben vom 25. Januar 2006 – 

     
 Ihr Az. PG ZU 128 400/9 

 
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu Ihrem Fragebogen danke ich. 
Quantitativ verwertbare Erkenntnisse zur konkreten Beantwortung der aufgeführten Fragen 
liegen beim BMFSFJ nicht vor. 
 
Aus hiesiger Sicht besteht jedoch Anlass zu folgenden Anmerkungen: 
 
Das BMFSFJ misst der im Koalitionsvertrag vereinbarten Evaluation des Zuwanderungsge-
setzes große Bedeutung zu. 
 
Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert gewesen, wenn das BMFSFJ und die übri-
gen Ressorts bereits im Vorfeld der Versendung der Fragebögen einbezogen worden wären 
und im Vorfeld auch ein fachlicher Austausch über die einzubeziehenden Fragestellungen, 
das Verfahren und die zu befragenden Nichtregierungsorganisationen und Institutionen erfolgt 
wäre. 
Die nun ohne eine solche Beteiligung versandten Fragebögen sind aus Sicht des BMFSFJ in 
folgender Hinsicht verbesserungswürdig: 
 
1. Bisher erfüllen weder die Fragestellungen an die Ressorts noch diejenigen an die Länder 
das Gender-Mainstreaming-Prinzip, zu dem die Bundesregierung sich verpflichtet hat. Auch 
die Erfordernisse an eine geschlechtergerechte Sprache werden nicht durchgehend eingehal-
ten. Auch im Hinblick auf die im Vorfeld des Zuwanderungsgesetzes geführten Diskussionen 
wäre es wichtig, geschlechterdifferenzierte Aussagen zu den Auswirkungen des Zuwande-
rungsgesetzes zu ermöglichen und hierzu auch bei der Erhebung und Sammlung der Daten 
geschlechterdifferenzierte Abfragen vorzusehen. Ich bitte daher, dies, soweit möglich, noch 
nachzuholen. 
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POSTANSCHRIFT  53107 Bonn 

TEL  +49 (0)1888 555-2208 
FAX  +49 (0)1888 555-4988 

E-MAIL  sabine.schulte-beckhausen@bmfsfj.bund.de 
INTERNET  http://www.bmfsfj.de 

             
ORT, DATUM  Bonn, den 17.03.2006 

AZ  505- 
             

       Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107 Bonn 
  

Bundesministerium des Innern 
PG ZU  
Alt-Moabit 101  
 
D 10559 Berlin 
 
 
Per e-mail 

VERKEHRSANBINDUNG  Bus ab Bonn Hbf: 636,637,638,639,800,843,845 
       Bus ab Bahnhof Bonn-Duisdorf: 636,800,845 

  Haltestelle Rochusstraße-Bundesministerien 
 

Servicetelefon: 01801 90 70 50 
Telefax: 01888 555 4400 
E-Mail: Info@bmfsfjservice.bund.de 
Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 19.00 Uhr 
  4,6 Cent pro angefangene Minute aus dem Festnetz 
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SEITE 377  Hierbei geht es nicht allein um Einhaltung eines formalen Prinzips, sondern auch inhaltlich 
hätte sich bei einigen Fragestellungen, insbesondere in den Bereichen Familiennachzug, Ehe-
gattenaufenthalt und Arbeitsmigration sowie humanitäres Aufenthaltsrecht, eine geschlech-
terdifferenzierte Betrachtung geradezu aufgedrängt. Möglicherweise wären bei Berücksichti-
gung einer geschlechterdifferenzierten Betrachtungsweise auch Erweiterungen bei den Frage-
stellungen vonnöten gewesen. So wäre z.B. die Einbeziehung von Fragen zur Entwicklung im 
Bereich geschlechtsspezifischer und nichtsstaatlicher Verfolgung zu überlegen gewesen. 
 
Bei dem zu erstellenden Evaluationsbericht sollten soweit wie möglich die Angaben getrennt 
nach Männern und Frauen ausgewiesen werden und auch qualitative Aussagen geschlechts-
spezifisch gefasst werden , um die möglicherweise jeweils unterschiedliche Betroffenheit von 
Männern und Frauen abzubilden. Die Erfordernisse nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Gleichstellungs-
durchsetzungsgesetz für die Bundesverwaltung (BGleiG) sind zu berücksichtigen. 
 
2. Bedauerlicherweise ist das BMFSFJ vor Versendung des Fragebogens zur Evaluation an 
die Länder nicht beteiligt worden. Unter Punkt 12. Migrationserstberatung müssen bei den 
Fragen a) und b) auch Aussagen der Länder zur Kooperation mit den Trägern der Jugend-
migrationsdienste erhoben werden, da diese für die sozialpädagogische Begleitung jugendli-
cher Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer, die einen Integrationskurs nach § 44 Aufent-
haltsgesetz besuchen, zuständig sind. 
Ich bitte, bei zukünftigen Fragestellungen im Bereich der Beratungsdienste das BMFSFJ zu 
beteiligen. 
 
3. Generell bitte ich darum, dem BMFSFJ Gelegenheit zur Benennung von zu befragenden 
Nichtregierungsorganisationen zu geben und das BMFSFJ im weiteren Verfahren, z.B. bei 
eventuell an Verbände etc. zu versendende Fragebögen, frühzeitig zu beteiligen. 
 
 
 
Im Auftrag  
 
Sabine Schulte-Beckhausen 



Haus-/Zustellanschrift 
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin 
Telefon +49 (0)1888 17-0 
Telefax  +49 (0)1888 17-3402 
E-Mail poststelle@auswaertiges-amt.de 

Internet 
www.auswaertiges-amt.de 
 

Verkehrsanbindung 
U-Bahn U2 Hausvogteiplatz 
Bus Linie 147 Werderscher Markt 

 

 
 

Auswärtiges Amt 
 
 

 

BRIEFANSCHRIFT Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 
REFERAT 508 

BEARBEITET VON Susanne Vollmer 

TELEFON +49 (0)1888-17-4772 

TELEFAX  +49 (0)1888-17-54772 

E-MAIL 508-02@auswaertiges-amt.de 

DATUM 20. März 2006 

GESCHÄFTSZEICHEN
(Bei Antwort bitte angeben)

508-516.00 

 An das 
Bundesministerium 
des Innern 
PGZU 
 
Per Mail 

 

 

 

 
 

BETREFF
 Ausländerrecht 
 

HIER Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes 
�  

BEZUG
 Zuschrift vom 25.1.2006, PGZU – 128 400/9 

ANLAGEN
 ohne 
�  
�  

 

 

Das Auswärtige Amt begrüßt die Möglichkeit zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes und 

teilt hierzu folgendes mit: 

 

In § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthV wurde die ursprünglich mit dem Terrorismusbekämp-

fungsgesetz in § 11 Abs. 1 Nr. 3 DVAuslG eingeführte Beteiligung der Ausländerbehörden 

bei Antragstellern, deren Daten gemäß § 73 AufenthG (ehemals § 64 a AuslG) an die Fach-

dienste übermittelt werden, übernommen.  

 

Die praktische Umsetzung dieser Regelung durch die Ausländerbehörden führt nach wie vor 

zu teilweise erheblichen Problemen/ Verzögerungen im Visumverfahren, da bei vielen Aus-

länderbehörden noch immer Unklarheit über den Inhalt der von ihnen vorzunehmenden Prü-

fung zu herrschen scheint.  

 

Das Auswärtige Amt hat bereits mehrfach (u.a. mit Zuschriften vom 7.6.2004- 508-516.20 SB 

14 sowie 23.7.2004- 508-516.20 SB 14) hierauf aufmerksam gemacht. 

 

Laut Gesetzesbegründung zu Art. 14 Nr. 1 Terrorismusbekämpfungsgesetz ist das Ziel der 

Zustimmung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthV insbesondere die Verifizierung des Auf-

enthaltszwecks sowie die Überprüfung der sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten-

den Bezugsperson. Bei reinen Besuchs-/ Geschäftsvisa könne zwar die Auslandsvertretung 

den Aufenthaltszweck mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln prüfen, im Regelfall nicht 

 

_
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jedoch Erkenntnisse über die Person des Einladers heranziehen. Eine genaue Überprüfung des 

Einladers und damit zugleich des angegebenen Aufenthaltszwecks sei jedoch geeignet, ein e-

ventuelles terroristisches oder extremistisches Umfeld zu erleuchten oder „Schein-oder Gefäl-

ligkeitseinlader“ zu enttarnen.  

 

Ausländerbehörden lehnen ihre nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthV erforderliche Zu-

stimmung jedoch zum Beispiel aufgrund angeblich fehlender Rückkehrwilligkeit der An-

tragsteller ab, obwohl die Überprüfung der Rückkehrwilligkeit im Visumverfahren allein der 

zuständigen Auslandsvertretung obliegt, die auf Grundlage des persönlichen Gesprächs mit 

dem Antragsteller eine diesbezügliche Prognose abgeben muss. In anderen Fällen wurde die 

Zustimmung zur Visumerteilung verweigert, weil Antragsteller, die ein Visum zu touristi-

schen Zwecken beantragten, lediglich eine Hotelreservierung angegeben hatten – die Ableh-

nung erfolgte in diesen Fällen mit der Begründung, die erforderliche Angabe einer Referenz-

person im Inland fehle. Darüber hinaus hat es eine Reihe von Fällen gegeben, in denen eine 

Zustimmung lediglich unter der Bedingung erteilt wurde, das Visum in seiner Gültigkeitsdau-

er zeitlich zu beschränken – auch dies eindeutig eine Entscheidung, die von der Auslandsver-

tretung im Rahmen ihrer Zuständigkeit getroffen wird.  

 

Die Auslandsvertretungen berichten darüber hinaus über eine Vielzahl von Fällen, in denen 

die Ausländerbehörden die Schweigefrist von 10 Tagen unterbrechen, ohne eine Mitteilung 

hinsichtlich der voraussichtlich zu erwartenden Bearbeitungsdauer zu machen. Dies führt in 

einigen Ländern verständlicherweise zu Irritationen der Regierungen der Gastländer, da keine 

verlässliche Aussage hinsichtlich der Bearbeitungsdauer von Visumanträgen gemacht werden 

kann.  

 

Aus Antworten der Ausländerbehörden geht in Einzelfällen auch Unkenntnis darüber hervor, 

dass neben der Beteiligung der Ausländerbehörden zusätzlich eine Beteiligung der Fachdiens-

te gemäß § 73 AufenthG erfolgt. Aus diesem Grund werden die Sicherheitsbehörden in Ein-

zelfällen doppelt beteiligt, was zu vermeidbaren Verzögerungen führt.  

 

Dem Auswärtigen Amt ist bislang kein einziger Fall bekannt , in dem die Beteiligung der 

Ausländerbehörde nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthV zur Ablehnung eines Visums auf-

grund von Versagungstatbeständen nach § 5 Abs. 4 i.V.m. § 54 Nr. 5 und 5 a AufenthG ge-

führt hat, vielmehr haben Ausländerbehörden wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass das 

Beteiligungsverfahren nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 AufenthV in der Praxis weder umsetzbar noch 

zielführend sei. Eine Einstellung des Verfahrens wurde wiederholt befürwortet. Diesem Vor-

schlag würde sich auch das Auswärtige Amt nicht verschließen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Vollmer 
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